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Regierungsvorlage 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem die Bundesabgabenordnung, das 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, 
dasZollgesetz 1955 und das Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebührengesetz 1962 ge-

ändert werden 
Der Nationalrat ,hat 'beschlossen: 

Artikel I 
Die Bundes,ahgabenordnu11Ig, BOBl. Nr. 194/ 

1961, zuletzt geändert durch :das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 320/1977, wird wie folgt geänd;ert: 

1. ~m § 1 tit.a ist da:s Wort "EingangsalbgaJben" 
durch die Worte "Eingangs- und Ausgangsab
gaben" zu ersetzen. 

2. Die§§ 2 und 3 haben zu lauten: 

,,§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten, sorweit sie hiera'uf nicht unmittelbar an
wendbar sind und nicht anderes bestimmt ist, sinn
gemäß in Angelegenheiten 

a) der von den Abgabenbehörden des Bundes 
,zuzuerkennenden oder rückzufordernden 
bunde~echtlich ge'reg,elten 
1. ,Beihilfen at1ler Art und 

2. ErstattungellJ, Ver'gütungen und Abgel
tung,ellJ von Abgaben und Beiträgen; 

Ib) ,des Tahak-, 'Branntwein- und Salzmono
pols, soweit die Abgaiben!behörden des Bun
des nach den diese Monopole regelnden 
Vorschriften ibehördliche AUbga:ben Zu he
'sor:gen haben. 

§ 3. (1) Abgaben im Si'11In dlieses Bundesge
setzes sind, wenn nicht a.nderes bestimmt ist, 
neben den ,im § 1 bezeichneten öffentlich,en Ab
gaben und Beiträgen auch die im § 2 lit. a ange-
führten Ansprüche ,sowie die lin Angelegeniheiten, 
auf d~e dieses Bundesgesetz anzuwenden ist, an
fallenden sonstigen Ansprüche auf Geldleistungen 
eins<hIi,eßlich der Neben<linspriiche aller Art. 

(2) Zu den Nebenanspriichen gehö~en in6heron-
dere 

a) die A:hgahenerhöhungen, 
ib) der Verspätungszuschlag, 
c) die im Abgabenverfahren auflaufenden Ko

sten und die in diesem V,erfahren festl&e-

setzten Zwangs- und, Ordnungsstrafen so
wie die Kosten der Ensatzvornahme, 

d~ die Nebengebühren der Abgaben, wie die 
Stundungs:vinsen, der Säumniszuschlag und 
die Kosten (Gebühren und Auslagenersätze) 
des VoUstreckungs- und Sichel'UllJgsverfah
rens. 

(3) Abgabenvorschnihen im Sinn di'eses Bun
desgesetzes \Sind die Vorschriften der BuncLesab
gabenordnung und aller Gesetze, die Abgaben 
im S]nn des Abs. 1 sowie MonopoLe (§ 2 lit. h) 
~egeln oder sichern. 

(4) Die von den A!b~albenibehör.den des Bun
des zu Beiträgen zu erhebenden Nebenansprii
ehe sind Eilnna:hmen des Bundes." 

3. § 4 Abs. 2 lit. e und f erhalten die Bezeicn
nung "c )"und "d)". 

4. Im § 5 sind die Worte "eines Ahgabepflich
tigen" ,durch die Wo.rte ,,'einer Person" zu er
setzen. 

5. Die überschr1ft vor § 6 hat zu lauten: 

"R G-esamtschu1ld, Haftung und 
R,e eh ts n ac h f '0 llg,e." 

6. § 6 Ahs. 2 :hat zu lauten: 

,,(2) Personen, die &eme:D11IS'am zu einer Ab
gahe heranzuziehen sind, sind ehenfaUs Gesamt
schuldner; dies gilt insbesondere auch für die 
GeseLlschafter (Mitg1ieder) einer nach bürgerli
chem Recht nicht rechtsfähig,en Pe~5'Onenvere~ni
gung (Personengemeinschaft) hinsichtlich jener 
Ahgalben, für die diese P,ersollJenvereinigung (Per
sonengemeinschaft) als solche a!bgabepflichtig ist." 

7. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. .Bei vorsätzlichen F,j,nanzvergehen haf
ten rechtskräftig verurteilte Täter und andere an 
der Tat Beteiligte, wenn sie ni.cht selbst abgabe
pflichtig sind, für den Betrag, um den die Ab
gaben verkürzt wurden." 

8. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. Die Gesellschafter von aIs solche ab
gabepflichtJigen und nach bürgerlichem Recht 
voll oder teilweise rechtsfähigen ~ersoneIlJ,"erei'ni
gungen ohne eigene RechtsperönIichk,eit haften 
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persönlich für die Abgabenschulden de,r Personen
vereinigung. Der' Umfang ihrer Haftung richtet 
51ich nach ,den V ofischriftend!es bÜf!~erl<ichen 
Rechtes.'" 

9. § 16 letzter Satz hat zu Ilaruten: 

"Eine PerS0l111 giilrt 'aih wes'endich beteillgt, wenn 
sie zu mehr als einem V,iertel am Kapital der 
K,örperschaft heteiIigt ist." 

10. fm § 17 ist der Klammerausdruck ,,(§ 4 
Albs. 2 'Lit. f und Albs. 3)" durch den Khmme1"
au:sdruck ,,(§ 4 Aihs. 2 1it. d und Abs. 3)" zu er
setzen. 

11.§ 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. (1) Bei Gesamtrechrsn:achfoLge Igehen die 
sich aus A1bg,a.hen~orschriftenergebenden Rechte 

,und Pflichten, ,des Rechtsvorg~ngers auf den 
Rechtsnachfolger über. Für den Umfang der In-, 
anspruchnahme des Rechtsnachfolgers gelten die 

, Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

(2) Mit der B,eendigung von Pe.flSonenvereini
gung,en (P'ersolnengemeinschaften) 'oihne eigene 
RechtspersöniLichkeit gehen deren sich ,aus Ab
gabenvorschriften ergebende Rechte und Pflich
ten'aufdie zui11etzt bete111gt gewesenen Gesell
schafter (Mitgliede,r) über. HinsichtLich Art und 
Umfang der lnanspruchn:l!hme der ehemaligen 
GeseUschafter (Mitglieder) für Albgabenschulden 
der Personenvereinigung (Personengemeinschaft) 
tritt hiedurch,kein Knderung ein." 

12. § 34 Abs. 1 hat zu l:l!Uten: 

,,(1) D1e Begünstig'Ull1!gen, die Ibei Betätigung 
für gemeinnützig,e,mildtä:nig,e 'Oider kirchliche 
Zwecke auf abgahenrechol<ichem Gelbiet in einzel
nen Albg:l!benvorschrifren: gewährt werden, sind 
an die Vorauss'etzungen geknüpft, daß die Kör
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögens
masse, der d~e B.egü'llStigung zukömmen soll;' 
nach Gesetz, Satzun'g, Stutungsbri,ef oder ihrer 
sonstigen Rechtsgrundlage und nach ihrer tatsäch
lichen Geschäftsführung aiusschließllich und un
mitteLbar der F'öorderung der genannten Zwecke 
zumindest iiherwiegen:d ,im Bundesgehiet dient." 

13. § 39 Z. 1 hat zu huten: 

,;1. nie Körperschaft darf, arbges'ehcn von 
völlig' untergeordneten Nebenzwecken, ke,ine 
anderen ,aIs &emeinnützige, mildtätige o;d,er 
kirchLiche Zweck:e verfolgen." 

14. Im § 41 Albs. 1 ist 'an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu setzen und folgender Halb
·satz anzufügen: 

"a1s Satzurng ,im Sinn ,der §§ 41 'hi:s 43 gilt auch 
jede andere sonst ,in B,etracht kommende Rechts
,grundla-ge einer Körperschaft." 

15. § 45 Albs. 1 hat zu ,lauten: 
,,§ 45~ (1) Unterha:lteine Körperschalt, die 

di,e VoraussetzlUJIlJgen einer Begünsoigung auf ab
gabenrechtJ1icheun Gebiet im übrigen ,el'lfülk, einen 
wirtschaftlichen Geschä:ftsbetrieb (§ 31), so rist sie 
nur hinsichtlich dieses LBetriebes albgaJbepflichtig, 
wenn er sich als Mittel zur El1reichung der ge
meinnut:ll1gen, mildtätigen oder kirchIich,en 
Zwecke dar,stellt. Diese Voraussetzung ist gege
iben, wenn durch den wirtschaftLichen Geschäfts
betri,eb eine Abweichung von den im Gesetz, in 
der Satzung, im Stiftungsbrief oder in der son
stigen Rechts,grundliage der Körperschaift f.estge
legten Zwecken nicht eintritt und die durch den 
wirtschaftlichen Geschäftsberieh erzielten Ober
schüsse der Körperschaft zur Förderung. ihrer 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecke dienen. Dem wirtschaftl,ichen GeschäJts
betrieb zugehöriges Vermögen gilt je nach der 
Art des Betriebes ails Betriebsvermögen oder als 
hnd- und forstWlirtsch,aifttiches Vermögen, arus 
dem wirtscha,ftJlichen Geschäftsbetrieb erzielte 
Einkünfte sind wie Ein:künfte :mseinem gleich
.aroigen in Gewinnaibsicht geführten Betrieb zu 
behandeln." 

16. Nach § 48 ist folg,en·der § 48 a mit über
schr.ifteinzufügen: 

"E. Aibgab'enr,echdicche Geh,eim-
h:a h un ,g.s po rfrl i da. 

§ 48 a. (1) Im Zusammcrrhang mrt der Durch
führung von Abgabenverfanr,en, Monopolvcrfah
ren (§ 2 1it. b) oder Finanzstrafverfahren besteht 
die Verpflichtung Z11<r abg~ben:rechtlichen Ge
heimh~ltung. 

(2) Ein Be:l!ffiter (§ 74 Z. 4 StGB) ,oder ehe
maliger Beamter venletzt diese Pflicht, wenn er 

a) der öffentlichkeit unlbekannte Verhäh
miss,e oder Ums'rände ,eine<s anderen, die ,ihm 
ausschl:ießlich kraft seines Amtes in einem 
Abgalben- oder Monopolverfahren oder in 
,einem Finanzstrafverfahren anvertraut .oder 
:zugän.glich geworden sind, 

h) den Lnhaik von Akten eines Abgalben-
oder Mo'nopolV'erfahr,ens odler c,ines 
FihanlZstrafv,erf ahrens oder 

c) denYerlla11<f der Bentung und Abstimmung 
der Senate im Abga:benvedahren (§ 270) 
oder Finanz'stnfvenfanren 

unbefugt offenhart oder verwertet. 

(3) Jt1mand ,a,nderer als dneim Abs. 2 genann
ten Personen v,erletzt dieabgabenrechtliche Ge
heirnhaltungspflicht, wennerdier öffentlichkeit 
unbekannte Vernäknisse. oder Umstände ei,nes 
ander.en, ,die 'rhm ausschLießlich 

a) durch seine Tätigkeit a:lsSachverständiger 
oder als des,sen Hilfskraft in e,inem .Nb
gaben- oder MonopOlIverfahren oder in 
,einem Final11:Zstrafverfiahren, , 
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b)aus Akten eines Abgahen- oder Monopol
verfahrens oder eines Finanzstrafverfahrens 
oder 

c)durch seine Mitwirkunlg bei der P,ersonen
stands- und Betriebsaufnamme (§§ 117 und 
118) 

anvertraut oder zugänglich geworden ~ind, un
befugt off,enbart oder verwertlet. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung von 
Verhältnissen oder Umständen ist befugt, 

a) wenn sie der Durchführung eines Abga
ben- oder Monopol'verfa1hr,ens oder eines 
Finanzs'trafv'erfahl"ens dient, 

b) wenn sie ,auf Grund einer gesetzlichen Ver
pfl,ichtungerfolgt oder wenn sie im zwin
genden öffenrtLich'en Interesse gelegen ist 
Oder 

c) wenn ein schutzwürdiges Interesse off,en
'sichtlich nicht vOl'liegt oder l'hr diejenig,en 
zustrmjmen, der,en Inter,essen an der Geheim
h:l!1tung verletzt werden könnten." 

17. § 52 'hat zu Lauten: 

,,§ 52. Unbeschadiet anderer gesetza'icher 'An
ordnungen si'nd für die sachliche Zuständigkeit 
und für den Amtsbereich der Abgabenbehörden 
des Bundes die Vorschr,if,ten des Abgahenver
waltungsorganisatiosgesetzes, ,BGBl. Nr. 18/1975, 
maß:gebilich. " 

18. § 53 Abs. 1 lit. a und b hat zu lauten: 

Steuerpflicht~ge), i~t unbeschadet der Bestimmun
gen der §§ 57 und 59d!as Wohnsitzfinanzamt 
(Albs. 2) örtLich zuständig, soweit nicht mach 
Abs. 3, 4, 5 oder 6 ,ein anderes Finanzamt zu
ständig~st. 

(5) Die Zuständ1gkeitsibestirnrnungen der Albs. 3 
und 4 gelten für die Erhebung der V,ermögen
steuer von zusammen zu V'eranlagenden Personen 
auch diaJIln, wenn n'll'r e~ne dieser P'efSionen einen 
Betrieb unterhä'lt oder wenn nur ei'ne der zu
samjmen zu ve'ranhgenden Personen ':I!ls Mitunter
nehmer an 'einer PersQIfl,envereinigung ohne 
eig,ene RechtspersÖtnlichkeit 'beteiligt ist, ohne 
daß eine andere der zusammen zu veranlagenden 
PeI1sonen,ein'en ,ß,etrieb untet1h~lt. 

(6) Wäre auf Gr'll'nd der vorstehenden Be
stimmungen für die Erhebung der Vermögen
steuer von zusam,ril,en zu veranlage,nd!en Personen 
nicht IbloßeinFinanzamt örtlich zust~ndig, so 
ist von diesen mehrel'en Finanzämtern jenes ZI\l

ständig, ,das erstmals vom Vorulalndensein steuer
pfl.ichtig,en Vermögen~ Kenntnis erlangt hat." 

20. Im § 57 Abos. 1 haben die Worte "vorbe
haltlich ,der im Abs. 3 ,geregelten Ausnahmen" 
zu entfaUen. 

21. § 57 Abs. 3 rha:t zu lautJenund folgende 
Abos. 4 und 5 s,ind ,a:nzufügen: 

,,(3) HinsichtLich der im § 26 Ahs. 3 genann
ten Personen, ,dlie ~m Inland keinen WoIhns,itz 
halben, ist da:s für den Auslandsbeamt,en zustän
dige Finan~amt ,der Betrlj,tibsstätte (Aibs. 1) für die 
AmtshancLIungen örtlich zuständig, dJiea,IlJslOIlJsten 
nach Ahs. 1 dem Wohnsitzfinanzamt obLiegen 
würden. ' . 

"a) ibeizum 'land- und ,forstwirtschaftltich,en 
Vermögen gehörenden B,etrieben, Ibei 
Grundstücken und Betriebsgrundstücken 
sowie bei Gewerheberechtilgungen, die nicht 
zu einem gewel1M~chen Betrieb gehören, 
das F<inanzamt, in dessen Bereich die wirt
schaFtliche Einheit (Untereinheit) ge1egen (4) Ist ,in .kngelegenlhei~en, ,für ,die nach A'bs. 1 
ist (La;gefinanzamt). Erstr:eckt .sich diese auf das Woonsitzfinanzamt zuständig ist, die ört
den Amtsbereich mehrerer Finanzämter, liche Zuständigkeit übergegangen (§ 73 erster
so ~st d;a,s Fi,nanzamt zuständig, ~n dessert Satz), so können Anbringen auf Einleitung eines 
,ß.ereich der wertvollste T,eil der wirtscha.ft- Verfahrens außer beim örtlich zuständigen Finanz
lichen Einheit (Unter:einheit) gdegen ist; amt auch noch bei jenem Finanzamt, das selbst oder 

b) bei gewerblichen Betri(jben und hei Ge- als dessen Hilfs:stelle eine Gemeinde die Lohn
werbeberechtigungen, . die zu einem ge- steuerkarte für den Zeitraum, auf den sich da.s 
werblich,en Betrieb g,ehören, das FinanZalmt, Antbringen bezi~t, ~usg:schrj,eb~n ~at,. ein~e
indessen Bereich sich die Geschäftsleitung Ibr~cht werden; ,dIe~. gdt &mn~em~ß fur ,dIe ~m
.des Betmebes hefin,det (Betri,ebsfinanzamt).' hrmgu!IlJg vo~ Antra.g,en .an Gememden ,als HIllfs
ISt diese im Ausland, so gilt a:ls ß.et1"iebs- !JtJ~11en d~s FI,nana:am:~s Iliffi ~oh~teu~ryertfahI1en. 
finanzamt jenes Finanzamt, in dessen Be- DIe BestImmungen liber dIe ~li11lbrmgu.ng. von 
reich 'Sich die 'w,irtschafdich hedeutend~te Berufungen (§ 249, AJbs. 1), Antr<1i~en auf WJeder
inländische B,etrj,ebsst~ttedes ausländischen aufnahjme ,des Verfahrens (§ 303 Albs. 2 und 3) 
HetI1iebes befindet." oder Anträgen auf Wiederronsetzung in den 

, vorigen Stand (§ 308 Abs. 3 und 4) bleiben un-
19. § 55 Abs. 1 und 5 hat zu laut,en ~nd! fol- berührt. 

gender Abs. 6 ist ,anzufügen: (5) Bei mehrfachem Wdhnsitz im Bereich ver-
,,§ 55. {I) Für ,die Erhebung der Abgahen vom ~chiedener Finanzämter können Anbringen der 

Einkommen und Vermögen natürlicher Personen, im Ahs. 4 ,erster Satz g,enannten Airt bei jedem 
die im InlaJIld einen W ohmsitz oder ihren ge- FinallZlamt, in dessen Bereich sich ein Wohnsitz 
wöhnlichen Aufenthalt haben (unbeschränkt befind'et, ,eingehr:acht werden." 
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22. § 59 hat zu lauten: 

,,§ 59. Für die Em,ebung ,der nicht durch § 57 
geregelten FäHe der A'bzugssteuern ist das F]nan'z. 
amt, in dessen Bereich sich die Geschäfts,leitung 
des Schuldne,rs der dem Steuerabzug untef'l,iegefi<" 
den Beträg,e (des Abfuhrpflichtig,en) befindet, 
oder, wenn ,die Geschäftsleitung nicht~m Inland 
gelegen ist, dias F~nanza:mt, indess,en Bereich sich 
die wirtschaftlich bedeutendste :inländisch,e Be· 
tri.ehsstätte des Ahfuhrpflichtigen befindet, örtlich 
zuständig. " 

23. § 61 hat zu huten: 

,,§ 61. Für die Erhebung der Umsatzsteuer 
mit Aus,naihme .der EinfuhrUiIDSiatzsteuer ist das 
F,inanzamt ördich zuständig, von dIessen Ber,eich 
aus der Unternehmer sein Unternehmen be· 
treibt. Geschieht dies vom Ausland aus, so ist das 
Fi,nanzamt zuständig, in dessen Bereich der Un· 
ternehmer sein Unternehmen im Inland betre,ilbt 
und, wenn dies in den Bereichen mehl"el'er 
Pinanzämter geschieht, ,dias Finanzamt, in dessen 
Bere,ich der Umernehmersein Untern'e'hmen ]m 
Inland vorw]egend betreibt. Hat ern Untern eh· 
mer, der sein Unternehmen vom AusLand aus 
hetreiht,~m Inland k,eine Betriebsstätte und ,er· 
zielt er a'uch keine Umsätze aus der Nutzung 
ei'nes im Inland gel.eg,enen Grundbes<itz,es, so ist 
für Unternehmer, die einen Vorsteuerabzug auf 
Grund dies Ahkommens zwisch·en der RIepuhlik 
österreich und der Bundesrepublik Deutsmland 
über ,die Umsatzhesteuerung des Waren· und 
Dienstleistungsverkehrs e:wischen den österrei· 
chis.chen Gemeinden Mittelberg und Jungholz und 
der Bundesrepublik Deutschland, BGBl. Nr. 241/ 
1974, geltend machen, das Finanzamt. Bregenz 
örtlich zuständig; in allen übrigen Fällen in das 
Finanzamt Graz·Stadt örtlich zuständig." 

24. Im § 62 !halben die Bezeichnung ,,(1)" und 
der Abs. 2 zu entfallen. 

25. § 63 Ahs. i hat zu lauten: 

,,(2) Für die Erhebung d,er Sch'enkungsst,euer 
von Smenkungen unte,r Lebenden und von 
ZweckzuweIlJdungen unter Lebenden ist das 
Finanzamt önlim .zuständig, ,j,n deSlsen Bereim 
der Gesmenkgeber, bei Zweckzuwendungen der 
mit ihrer Ausführung B.eschwerte, seinen Wohn· 
sitz h~t. Bei mehrfamem Wohnsitz ,im Bereich 
veI1smiedener Finanzämter ist § 55 Abs. 2 sinn· 
gemäß ane:uwenden. Ist der Gesch,enkg,eher (Be· 
smwerte) eine juristisme Person, eine Personen· 
vereinigung ohne eigene Remtsperönlimkeit 

! oder eiIlJe V,ermögen~ma'ss'e, so richtet simruie 
Zustän&igkeit nam § 58." 

26. § 67 hat zu 1auten: 

,,§ 67. (1) Für die Erhehung der Versiche· 
rungsst'euer und der Feuersmutzsteuer ist das 

Finanzamt örtI.ich zuständig, in ,dessen Bereich 
sich der Ort der Geschäftsleitung des Versiehe· 
rers befindet. 

(2) Ist der Ort der Geschäftslei~ungnidlt im 
Inland ,gelegen, 'SOl ist das Finanz'amt örtlich zu· 
,ständig, das sich nach ,den Ver!hältnissendes 
Vers,icherungsnehmers hei sinngemäßer Anwen· 
dung der §§ 55,56 oder 58 ,erg~bt." 

27. § 69 hat zu huten: 

,,§ 69. Fürdi,e Erhebung von Zöllen U'l1'd 
sonstigen Eingangs. und Ausgangsahgaben ist das 
Zollamt önlich zuständig, da's auf Antr,ag mit 
der Sache befaßt wird oder von Amts wegen 
als erstes einschreitet. " 

28. Lm § 70 Z. 2 ist nach dem WOrt "wird" 
ein Beistrich zu setzen und sind die Worte "oder 
:lJusgeübt" durch die Worte "worden ist oder" 
zu ersetzen. 

29. Im § 70 Z. 3 ist folgender Satz a:nzu· 
fügen: 

"Bei mehrhchem WooosutJz '1m H,er,eim ver· 
smiedener FiIlJanzämter ist § 55 Abs. 2 SLnn· 
ge,mäß anzuwenden." 

30. Im § 71 Abs. 1 halben die Worte "gemäß 
§§ 53 bis 70'" Zu entJfallen. 

31. ~m § 72 ~st das Wort "Erhebung" durch 
das Wort "Einhebung" zu ersetzen.' . 

32. § 73 hat zu lauten: 

,,§ 73. Die Zuständigkeit eines Finanzamtes für 
die Erhebung der Abgaben von Einkommen, 
Vermögen und Umsatz und der Gewerbesteuer 
endet mit dem Zeitpunkt, in dem ein anderes 
Finanzamt von den seine Zuständigkeit hegrün· 
denden V;olraussetZiungen Kenntn~s erlangt. Vom 
über'gang der Zuständigkeit ist der Ab~a>be· 
pfIimtige1n Kenntnis zu setzen; eine soime V;er· 
ständigung ~st in Ldhnsteuerangdegen:heiten 
gegenüber' .deil1 Ar'beitnehmer nur erforder1im, 
wenillein über ",'ein Anhringen ,durmzuführ,en· 
des oder gegen ihn gerimtetes Lohnsteuerver· 
fahren beim über,gang der Zuständigkeit' nom 
fiimt remtskrä:ftig abgesch10ssen ist. So'lange eine 
vorgesehene Verständigung nimt ergangen ist, 
können Anlbr,ingen aum noch bei der bisher zu· 
ständig gewes'enen Abgabenbehördeeingebramt 
werden." 

33. § 78 Albs. 1 hat zu ,lauten: 

,,§ 78. (1) Partei im kbga!benverfahren ist der 
Abgabepflichtige (§ 77), im Berufungsverfahren 
auch jeder, der eine Berufung einbringt (Beru· 
fu:ngsweI1ber), einem Beru,fungsV'erfahr,en beige· 
tr,eten ist {§§ 257 bis 259) .adler, ohne Berufungs· 
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werber zu ,sein, einen Antrag ,auf Entscheid'ung 
der Abgabenbehörde zweiter Instanz gemäß 
§ 276 Abs. 1 gestdl~t hat." 

34. ~m § 78 AJbs. 2 lit. a ist der Klatmmer
ausdruck ,,(§ 191 A:bs. 1)" durch den Khmmer
ausdruck ,,(§. 191 Albs. 1 und 2)" zu e,rsetzen. 

35. § 79 hat .zu lauten: 

,,§ 79. Für die Rechts- und Handlungsfähig
keit gelten die Bestimmu?-gen des bür,ge.rlichen 
Rechtes. § 2 ZivilprozeßoI1dnung ist sinn,&emäß 
·<lJnzu'wenden. " 

36. § 81 hat zu lauten: 

,,§ 81. (1) Ahgabenrechtliche Pflichten ei,ner 
Personenvereinigwng {Personengemeinschaft ) 
ohne eigene Rechtsper!!önlichkeit sind von den 
zur Führung der Geschäfte bestellten Personen 
und, wenn solche nicht V'orhanden sind, von den 
Gesellschaftern (Mitgliedern) zu erfüllen. 

(2) Kommen zu!r ErfÜl]1ung der im Abs. 1 um
schriebenen Pflicht,en mdhrere Per>Sonen in Be
tracht, ISO haben ,dies'e hiefür eine Person aus 
ihr,er Mitte oder einen gemeinsamen BevoN
mächtigten ,der AbgabenJbehörde gegenüber als 
vertr,etung~befugte Person namhaft zu machen; 
diese Piers on gih ~OIlange als zur Empfangnahme 
von Schriftstücken ,der Abgabenibehörde er<mäch
tigt, als nicht eine andere P.erson als Zustellungs
bevollmäch·tigter namhaft g'emacht wird. So
lange und soweit eine Namhaftmachung im Sinn 
des ersten Satzes nicht ertolgt, k,anndie Ab
gabenbehä>rde eine der zur Erfüllung der im 
Ahs. 1 umschriebenen Pflichten in Betracht kom
menden mehreren Personen als V,ertreter mit 
Wirkung für die Gesamtheit 'bestellen. Die 
übrigen Personen, die ·im Inland Wohnsitz, 
Geschäftsleitung 'Oider Sitz haben, >sind hievon 
zu verständigen. 

(3) SobaJd und soweit die Voraussetzungen fü,r 
die Bestellung eines Vertreter·sdurch die Ab~ 
ga:beilibehörde ,nachträglich weggefallen sind, ist 
die Besteillung zu widerrufen. Ein Widerruf hat 
auch ,dann ,zu ,erfolgen, wenn aus wichtigen 
Gründen eine andere in Betracht kommende Per
sonv,on der AJhgaJbenbehörde als Vertret·er be
steHt werden soll. 

.( 4) Für P'er.sonen, dienen gemäß Abts. 1 oder 2 
die Erfüllung :lbgabenrechüicher Pflichten von 
Personenvereinigung,en (Personengemeinschaften) 
oIhne eigene Rechtspersönlichkeit obliegt, gilt § 80 
Albs. 1 sinngemäß. 

(5) Die sich ·auf Grund der Ahs. 1, 2 oder 4 
ergebenden pflichten und Befugnisse werden 
dur,ch den Eintritt eines neuen Gesellschafters 
(Mitglieds) in die Personenvereinigung (Per
sonengelmeinschaif:t) nicht berührt. 

(6) Inden Fällen des § 19 Abs. 2 s,ind die 
Abs. 1, 2 und 4 auf die z'uletzt beteiJligt gewesle
nen Gesellschafter (MitgILeder) sinngemäß anzu
wenden. Die bei ß,eendigung der Personenv,ereini
gung (Personengemeimschaft) bestehende Ver
tretung5bmugnis bldbt, sof,ern diem nicht andere 
Rechtsvorschriften .entgegenstehen, insoweit und 
sOIlange aufrecht, als .nicht vone,inem der zu
let?;t 'beteiligt -gewesenen Gesellschaft.er (Mitgl,ie
der) oder der vertretungsbdugten Person dage
gen Widerspruch erhoben WÜid. 

(7) Werden an alle Ges,dl1scb:alfter (Mitgllieder) 
einer Personenvereingung (Per,sonengemeimcharft) 
ohne eigene Rechtspersänlichkeit in dieser ihrer 
Eigenschaft schriftliche Ausfertigungen ,einer AJb
gabenJbehör,de gerichtet, 'so gilt dier nach Abs. 1 
bis 5 für die Personenvereinigung (P,ersonenge
mcinschaft) ZusteUungslbevollmächtigte auch als 
gemeinsamer ZusoellungsbevoUmächtigter der 
Gesdlschafter (Mitglieder). Ergehen solche schrift
liche Awsferti-gwngen nach Be,endigung einer Per
sonenvereinigung (P,ersonengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersänlichkeit, so .gilt die nach 
Abs. 6 v,er:tretungsbefugte Person auch aJs Zu
stel1ungshevoHmächtigter der ehemaligen Gesell
schafter (Mitglieder), ·sofern ein sollcher nicht 
eigens namharft gemacht wurde. Die Bestimmung 
des Abs. 6 über die EI1hebung eines Widerspruches 
g,ilt sinngemäß. 

(8) Ve~tretungsbefugnisse nach dien vorstehen
den Absätzen bleiben auch für ausgeschiedene 
Gesellschafter (Mitg,lieder) von Personenvereini
gungen (Personengemeinschalten) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit hinsichtlich der vor dem 
Ausscheiden gelegene Zeiträume und Ze,itpunkte 
betreffenden Maßnahmen bestehen, solange dem 
nicht von Seiten des ausgeschiedenen Gesell
schafter's (Mitgliedls) oder der ,vertretungsbefug
ten Person widersprochen wird. 

(9) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für Ver
mögensmas'sen, die als solche der Besteuerung 
unterliegen. " 

37. § 83 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Inihalt und Umfang der Vertretungsbe
fugnis des Bevollmächtigten r~chten sich nach 
der Voi1lmacht; hierüber sowie über den Bestand 
der Vertretungsbefugnis auf:uauch·ende Zweifel 
sind nach den Vorschriften d,es bürgerlichen 
Rechtes zu beurteiLen. Di'e Alhgalbenbehörde hat 
die Behebung etwa,iger Mäng,eL unter lS.mgemäß,er 
Anwendwng der Bestimmungen des § 85 Abs. 2 
von Amts weg,en zu veranla;ssen." 

38. § 86 ha;t zu laJuten: 

,,§ 86. AnJbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 
fallen, können mündLich vorgebracht werden, so
weit nich~ die Wichtigkeit oder ,der Umfang des 
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AnJbr,ingens Sclrl'\iftlichkeit erf.ordert, in welchem 
FalI § 85 Albs. 3 mit Ausnahme vorn Et. a und b 
sinngemäß 'anzuwenden ist." ' 

39. ~m § 87 'sind im Albs. 1 nach dem Wort 
"Fällen" die Worte "der unmitteLbaren oder 
'sinngemäßen Anwendung" und ist im Abs. 3 
lit. b nach dem Wort "vernommenen" das Wort 
"AuskumJftspers'Onen" si()wüe lIlach dies'em Wort 
ein ,Beis1)rich ,einzu::fÜJg,en. 

40. Im § 91 Albs. 2 ist tollgender Satz anzu
fügen: 

"Ln der VorIa:dUl1llg von Zeugen .ist weiters auf 
die gesetzlichen Bestimmungen über Zeugenge
bühren (§ 176) hinz.uweisen; dies g~lt ,s,inngemäß 
für die Vorladung von Auskunftspersonen, die 
gemäß ,§ 143 Abs. 4 Anspruch auf Zeugengebüh
ren hab.en." 

41. Im § 97 ~bs. 2 ist die Zitierung ,,§ 191 
Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 191 Albs. 4" zu 
e,rsetzen. 

42. § 101 Aoh:s. 1 hat zu .!auten: 

,,§ 101. (1) Istei'ne schriftLiche Ausfertigung 
an mehrere Personen gerichtet, die dieseLbe ab
gabenrechtliche Leistung schulden oder die ge
meinsam zu einer Albgahe heranzuziehen sind, 
und haben diese der Abga:benbehörde keinen 
gemeinsamen ZusteLlungsbevollmächtigten be
kanntgegeben, so gilt mit der Zustellung einer 
einzigen Ausf,ertigung an eine dies:er PersOIl!en 
die ZusteHung an al1e<lils vollZOigen, wenn auf 
diese Rechtsf'Olgein der Ausfertigurng hingewie
-sen w,ird,." 

43. § 108 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch 
Samstage, Sonntage o.der Feiertage nicht behin
dert. Fällt das Ende einer Frist auf einen Sams
tag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag 
oder 24. Dezember, so ist der nächste Tag, de'r 
nicht einer der vorgen'<linrnten T aige ist, -ais letzter 
Talg Jer Fl1ista.tlJzu:sehen." 

44. Im § 111 Albs. 3 ist der Betrag von 
,,10000 S" durch den Betrag von ,,20000 S" zu 
ersetzen. 

45. Im § 112 ist im Abs. 2 der Betr<llg von 
,,1 000 S" durch den Betrag _ von ,,2000 S" zu 
ersetzen und nach Abs. 4 folgernder Ahs. 5 anzu
f'ügen: -

,,(5) Gegen öffentliche 01'1gane,die in Ausübung 
ihres Amtes als Vertreter einschreiten, und gegen 
Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteien
vertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Dis
ziplinarrecht unterstehen, keine Ordnungsstrafe 
z.u verhängen, sondern die Anzeige an die Dis
ziplinar1behör,de zu _ erstatten," 

46. § 113 und seine überschrift halben zu lau
ten: 

"K. R ec h tsb e>l-e h'r ung. 

§ 113. Die AbgaJbenbehör.den halben den Par
teien, die weder berufsmäßig,e Parteien vertreter 
sind noch durch solche vertreten sind, auf Ver
langen die zur Vornahme ihrer Verfahrenshand
lungen nötigen Anleitungen zu geben und sie 
über die mit ihren Handlungen' oder Unterlas
sungen unmittelbar v-erbundenen Rechrsfolgen zu 
belehren; diese Anleitungen und -Belehrungen 
sind in der Regel mÜndlich z,u 'erteilen." 

47. § 118 Ahs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Haushaltsvorstände ha.ben über sich 
und über die zu ihrem Haushalt gehörigen Per
sonen die in den amtlichen Vordrucken (Haus
haltslisten) verlangten Angaben über abgaben
rechtlich maßgebende Umstände (i,n&besondere 
über Namen, Gebu1'1tsdatum, Familienstand, 
Wohnsitz, Erwerbstätigkeit, Betriebsstätten) zu 
machen. Ferner ist in die Hausnaltslisten ein,e 
Frage nach dem Religionsbekenntnis aufzuneh
men. über die in den Haushaltslisten gemachten 
Angaben betreffend Namen, Geburtsdatum, Fa
milienstand, ReligJion9bekenntnis, Wohnsitz 
(einschließlich allfälliger Änderungen) -- und Er
wel'lbstätigkeit hat die Gemeindebehörde den ge
setzlich anerkannten Relig,ionsgesellschaften auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen; diese Aus
kunftspflicht kann auch einvernehmlich durch 
übermittlung von maschinell le~baren Datenträ
gern erFüllt werden, wenn sichergestellt ist, daß 
nur die dieser Pflicht unterliegenden Daten üher
mittelt werden." 

48. Im § 120 ist im Abs. 1 der Klammeraus
druck ,,(§ 55 Abs. 2 od'er § 58)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§§ 55, 56 oder 58)" und 
im Aohs. 2 der Klammerausdruck ,,(§ 61 Albs. 1)" 
durch den Klammerausdruck ,,(§ 61)" zu er
setzen. 

49. § 131 Albs. 1 ha,t zu lauten: 

,,§ 131. (1) Urrbeschadet anderer gesetzlicher 
Anordnungen sind Bücher, die gemäß den §§ 124 
'Oder 125 zu führen sind oder ohne gesetzliche 
Verpflichtung geführt werden, und AUJf:zeichnun
gen der in den §§ 126 bis 130 .bezeichneten Art 
im Inland zu führen. Eine danach gegebene Ver
pflichtung zur Führung von Büchern oder Auf
zeichnungen im InLand entfällt hinsichtlich jener 
Vorgänge, die einem im Ausland gelegenen Be
trieb oder einer im Ausland gelegenen Betriebs
stätte zuzuordnen sind, wenn hierüber im Aus
land entsprechende Bücher oder Aufzeichnungen 
gefoÜhl1t werden und durch allenfalls notwendige 
Anpassungsmaßnahmen die Einhaltung der für 
die Erhebung von Abgaben _ bedeutsamen Vor
schriften gewährleistet ist; soweit eine Verpflich-

.. 

... 
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tung zur Einsichtgewährung besteht, sind derar
tige Bücher oder Aufzeichnungen Ülber Verlangen 
der Abgaberubehörde innerhalb arugemessenfest
zuseuzender Frist in das Inland zu bringen. Falls 
däes nach dem Recht des Staates, in dem ,diese 
Bücher oder Aufzeichnungen geführt werden, 
nichlt zulässig iS,t, genügt die Beibringung ur
schri,ftgetreuer WiedergaJbell. Büdler oder Auf
zeichnungen brauchen ferner insoweit nicht im In
land geführt zu werden, als das für die Er
hebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt 
für den EinzdfaU über Antrag die Führung im 
Ausland bewimgt hat. Die BeWlilligung dad sich 
nur auf solche Bücher oder Aufzeichnungen er
strecken, die im Anschluß an im Inland geführte 
Grundaufzeichnungen geführt wer,den. Dabei muß 
gewährleistet sein, daß die Erforschung der für die 
Erhebung der Albg,a;ben wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen VerhäLtnisse ohne Erschw,ernisse 
möglich ist. Für, alle auf Grund von Abgaben
vorschriften zu führenden Bücher und Aufzeime 
mungen ooWiie für die ohne gesetzliche Ver
pflichtung geführten Büc~er gelten insbe'sondere 
die foIg,enden Vorschriften: -

1. Sie sollen in eLner lebenden Sprache und mit 
,den Schriftzeichen einer solchen geführt wer
den. Soweit Bücher und Aufzeichnungen 
nicht in einer f1ir den kbgaJbepflichtigen im 
Alhgabenvedahren ,z,ugelas,senen Amtssprache 
geführt werden, hat der AlbgahepfliChtige auf 
Verlangen der kbgabenhehörde eine be
glaubigte üherse'llzung der vorgelegten 
Kontoauszüge, Bilanza:bschriften oder Belege 
beizubringen. Soweit es für die Durchführung 
einer a:bgaJbenbehördlichen Prüfung (§§ 147 
his 153) erforderlich ist, hat der Abga:be
pflichtige auf seine Kosten für die über
setzung der einges,ehenen Bücher und' Auf
zeichnungen in eine für ihn zugelassene 
Amtssprache Sorge zu tragen; hiebei ge
nü'gt die Beistellung eines g,eeigneten Dol
metschers. 

2. Die Eintragungen soHen der Zeiufolge nach 
geordnet, vollständig, rimtig und zei'tge
recht vorgenommen wer,den. Kasseneinnahm
men und -ausgaJben sollen mindestens täglich 
aufgezeichnet werden. 

3. Die Bezeichnung der K!onten und Bücher 
soll erkennen, lassen, welche Geschäftsvor
gänge auf diesen Konten (in diesen Büchern) 
verzeichnet werden. Konten, die den Ver
kehr mit Geschäftsfreunden verzeichnen, 
sollen die Namen und Anschriften der 
Geschäftsfroonde ausweisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebun
den geführt werden, sollen sie nach Maßgabe, 
der Entragungen Bhtt für Blatt oder Seite 
für Seite mit f.ortlauf.enden Zahlen versehen 
sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen 

auf losen Blättern geführt, so sollen diese 
in einem laufend geführten Verzeichnis 
(Kontenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen ge
hö1"i.gen Belege sollen deram geordnet auf
bewahrt werden, daß die Überprüf'ung der 
Ei!IlJtr,~gU!ngen jederze,~t mägl,ich ,ist. 

6. Die Eintragungen sollen nicht mit leicht 
entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. Ari 
Stellen, die der Regel nach zu beschreiben 
sind, sollen keine leeren Zwischenräume ge
lassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer 
Eintngung soll nimt mittels Durchstre~chens 
oder auf andere Weise unleserlich gemachit 
werden. Es soll nicht radiert und es sollen 
auch solche Veränderurugen nicht vorgenom
men werden, deren Boeschaffenheit unge
wiß läßt, ob sie bei der urspl1ünglich'en Ein
tragung oder erst später vorgenommen' wor
den sind." 

50. Im § 132 Albs. 1 erster Satzhatben der 
B,eistrich nach dem Wort "Jahr,eH und die Worte 
"Aufzeichnungen über die Eirubeha'ltung und Abc 
fuhr von Abgaben durch fünf Jahre" zu entfallen. 

51. Im § 135 Abs. 1 ist an die Stelle des Punk
tes ein Strichpunkt zu setzen. Folgende Sätze sind 
anzufügen: 

"solange die Voraussetzungen für die Selbst
berechnung einer kbgahe durch,', den Abgabe
pflichtigen ohne ahgaJben:behördliche Festsetzung 
gege1hen sind, mitt an die Stelle des festgesetzten 
Betrages der selbst herechnete Betrag. Dies gilt 
sinngemäß, w.enn nach den Abgabenvorschri,ften 
die SelbstJberemnurug einer Abga:be einem ab
gabenrechtlid1 Haftungspflichtigen obliegt." 

52. Im § 139 ist der Klammerausdruck ,,(§§ 207 
bis 209)" durch den Klammerausdruck ,,(§§ '207 
bis 209 'a)" zu ers,etzen. 

53. Im § 143 ist folgender Albs. 4 anzl\lJfügen: 

,,(4) Die Bestimmungen über Zeug,erigebühren 
(§ 176) gelten auch für Auskunftspersoneri, die 
nicht in einer ihre persönliche Abgabepflicht be
treffenden Angelegenheit herangezogen werden." 

54. § 145 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 145. (1) Für Zw.ecke der Erhebung der.v er
brauchSJteuern, der Zölle und sonstigen Eingangs
und Ausgangsalbgaben unterliegen Gebäude, 
Grundstücke, Betriebe, TransportJIniuel und 
TransportJbehäluni&se auch dann der Namschau, 
wenn die Vel1mutung besteht, daß sich dort yer
brauchsteuerpflichti-ge, eingangs- oder ausgangs
a:bgabepflimüge, aber diesen Abgaben nicht unter~ 
zogene Gegemtände oder daraus hergestellte 
Waren befinden." 
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55. Im § 147 hat der Abs. 2 zu entfallen und 
erhält der bisherige Abs. 3 die Bezeichnung ,,(2)". 
Die im neuen Abs. 2 enühaltenen Worte "Albs. 2 
sOWlie" halben zu entfallen. 

56. Im § 148 ist im Albs. 2 die Zitierung 
,,§ 147 Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 147 
Ahs. 2" und im Abs. 3 lit. c der Klammer.ausdruck 
.,(§ 250 Abs. 1 lit. c)" durch den Klammeraus
druck ,,(§ 250 Abs. 1 lit. d)" zu .ersetzen. 

57. § 149 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Sch1ußbesprechung kann eritfallen, 
wenn sich nach dem Prüfungs<ergebnis entweder 
keine Knderung der ergangenen Bescheide oder 
keine Ahweichung gegenüber den eingereichten 
Erklärungen ergibt oder wenn der Albgabepflich
t~ge oder sein Vertreter in einer eigenhändig 
unterfertigten Erklärung auf die Schlußbespre
chung verzichtet oder wenn trotz Vorladung 
weder der Abgabepflichtige noch dessen \l:ertre
ter zur Schlußbesprechung erschein,t." 

58. § 151 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 151. (1) Die Abgaibenbehörde kann ferner 
bei jedem, der zur Führung von Aufzeichnungen 
(§§ 126 bis 130) oder zur Zahlung gegen Ver
rechnung. mit der Ahgabenbehörde verpflichtet 
ist, jederzeit die Vollständi,gkeit und Richügkeit 
der Aufzeichnungen oder der Zahlungen prüfen 
sowie hiebei alle Umstän~:le feststellen, die für die 
Erhebung von Abgaben von Bedeutung -sind." 

59. § 160 Albs. 1 hat zru lauten: 

,,§ 160. (1) Eintragungen in das Grun,dbuch, 
denen Rechrsvorgänge über den Erwel"b von 
Grundstücken zugrunde liegen, mit Ausnahme 

. von Vormerkungen sowie von Eintragungen ge
mäß § 13 und § 18 Albs. 1 und 3 Liegenschafts
teilungsgesetz, dürfen erst dann vorgenommen 
werden, wenn eine Bescheinigung des Finanz
amtes vorliegt, daß der Eintragung hinsichtlich 
der Grunderwerbsteuer urud der Erhschafts- und 
Schenkungssteuer Bedenken nicht entgegenste
hen." 

60. Im § 168 ist folgender Satz anzufügen: 

"Bezeugt der Aussteller einer öffentlichen Ur
kunde die übereinsümmung einer fotomecha
nischen Wiedel'gabe dieser Urkunde mit dem 
Origmal, so kommt auch der Wiedergabe die 
Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde zu." 

61. Im § 173 Ahs. 2 ist foLgender Satz anzu-

62. § 174 hat zu lauten:' 

,,§ 174. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Ve~
nehmung über die für die Vernehmun,g maßgeblI
chen persönlichen Verhältnisse zu befr.agen, über 
die gesetzlichen We~gerungsgründe zu belehren 
und zu ermahnen, daß er die Wahrheit anzugeben 
habe und nichts verschweigen dürfe; er ist auch 
auf die strafrechtlichen Folgen einer falschen 
Aussage aufmerksam zu machen.~ntspreche~des 
gilt, wenn die Vernehmung durch Emholung emer 
Zeugenaussage auf schriftlichem Weg erfolgt." 

63. § 176 hat zru laUlten: 

,,§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Zeugen
gebühren; letztere umfassen den Ersatz der no~
wendigen Reise- und Aufenthaltskosten und dIe 
Entschädigung für Zeitversäumnis runter den 
gleichen Voraussetzungen und im gleichen Aus
maß, wieSl~e Zeug,en im gen.ehtlichen \l:edahren 
zustehen, sowie den Ers:l!tz der notwendigen Bar-
auslagen. . 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei son
stigem Verlust binnen zwei Wochen nach der 
Vernehmung oder dem Termin, zu welchem der 
Zeuge vorgeladen war, an welchem er :l!ber ohne 
sein Verschulden nicht vernommen worden ist, 
mündlich oder schriftlich bei der Abgabenbehörde 
geltend zu machen, welche die Vernehmung 
durchgeführt oder den Zeugen vorgeladen hat. 
Diese Abg:l!benbehörde hat auch über den geltend 
gemachten Anspruch zu entscheiden." 

64. § 181 hat zu lauten: 

,,§ 181. (1) Sachverständige haben Anspruch auf 
Sachverständ~gengebühren; letztere umfassen den 
Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten, die 
notwendigen Barauslagen, die Entschäd~gung für 
Zeitversäumnis und die Entlohnung ihrer Mühe
waltung unter den gleichen V 6raussetzungen und 
im gleichen Ausmaß, wie sie Sachverständigen im 
gerichtlichen Verfahren zustehen. 

(2) Der Anspruch (Abs. 1) ist bei sonstigem 
Verlust binnen zwei Wochen ab Erstattung des 
Gutachtens oder, wenn dieses entfällt, nach Ent
lasrung des Sachverständigen mündlich oder 
schl'Tiftlich bei der Behörde geltend zu machen, 
bei der der Sachverständige vernommen worden 
ist. Hierüber ist der Sachverständige zu belehren. 
§ 176 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß." 

65. Im § 183 Ahs. 3 zweiter Satz sind die 
Worte "der Abgabepflichtige" durch die Worte 
"die Partei" zu ersetzen. 

fügen: 66. § 186 Albs. 1 und 2 hat zu lauten: 

"Durch die Verletzung einer Zeugenpflicht geht ,,§ 186. (1) ~nbes~ad:t a~derer ges.~tzli0er 
der Anspruch auf Zeugengebühren (§ 176) ver- Anor~nung~n s~nd dIe Emhelts:vert.e fu.r w~rt
loren; dies gilt nicht, wenn die Pflichtverletzung schafthche Emhelten oder Unteremhelten 1m Smn 
entschuldbar oder geringfügig ist." I des Bewertungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 148, ge-
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sondert festzustellen, wenn und soweit diese 
Feststellung für die Geltendmachung von Ab
gabenansprüchen von Bedeutung ist. 

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß 
Abs. 1 sind einheitlich zu treffen, wenn an dem 
Gegenstand der Feststellung mehrere Personen 
beteiligt sind." 

67. Im § 188 Abs. 4 sind die Worte "die Gesell
schaft oder Gemeinschaft (Abs. 1 lit. b)" durch 
die Worte "in den Fällen des Abs. 1 lit. b die 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit" zu ersetzen. 

68. § 189 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,§ 189. (1) Der gemeine Wert für inländis.che 
Aktien, für Anteile an inländischen Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung und für inländische 
Genußstheine kann einheitlich und gesondert 
festgestellt werden, wenn für diese Anteile oder 
Genußscheine keine Steuerkurswerte festgesetzt 
worden sind und die Anteile oder Genußs.cheine 
im Inland auch keinen Kurswert haben. 

(2) Die Feststellung (Abs. 1) hat auf Antrag 
zu erfolgen, kann aber auch von Amts wegen 
getroffen werden. Zur AntragsteIlung sind die Ge
sellschaften, um deren Anteile oder Genußscheine 
es si.ch handelt, sowie diejenigen, denen diese 
Anteile oder Genußscheine gehören, berech
tigt." 

69. § 191 Abs. 1 lit. a und c hat zu lauten: 

"a) in den Fällen des § 186: an denjenigen, 
dem die wirtschaftliche Einheit (Unterein
heit) zugerechnet wird, wenn jedoch am Ge
genstand der Feststellung mehrere beteiligt 
sind, an die Personenvereinigung (Personen
gemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlich
keit, an der die Beteiligung im Feststellungs
zeitpunkt bestanden hat; 

c) in den Fällen des § 188: an die Personen
vereinigung (Personengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, deren Gesell
schaftern (Mitgliedern) gemeinschaftlic..~e 
Einkünfte zugeflossen sind;" 

71. § 193 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 193. (1) Wenn die Voraussetzungen für 
eine Wert-, Art- oder Zurechnungsfortschreibung 
nach bewertungsrechtlichen Vorschriften vorlie
gen, so ist in den Fällen einer beantragten Fort
schreibung auf den sich aus der Anwendung des 
Abs. 2 ergebenden Zeitpunkt, in den Fällen einer 
amtswegigen Fortschreibung auf den 1. Jänner 
des Jahres, an dem die Voraussetzungen für eine 
Fortschreibung erstmals vorliegen, ein Fortschrei
bungsbescheid zu erlassen. Dadur.ch tritt der dem 
FortsG~reibungsbescheid zugrunde liegende Be
sdleid über den Einheitswert einer wirtschaft
lichen Einheit (Untereinheit) mit Wirkung ab dem 
Foftschrcibungszeitpunkt insoweit außer Kraft, 
als der Fortschreibungsbescheid von dem zu
grunde liegenden Bescheid in 5ciner zuletzt maß
geblichen Fassung abweicht." 

72. Im § 193 Abs. 2 ist folgender Satz anzu-
fügen: 

,,§ 134 Abs. 2 gilt sinngemäß." 

73. § 194 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Der Inhalt der Meßbescheide ist von Amts 
wegen denjenigen abgabe- oder beitragsberechtig
ten Körperschaften mitzuteilen, denen die Fest
setzung -der Abgaben oder Beiträge obliegt. Die 
mitzuteilenden Daten können im Einvernehmen 
mit den genannten Körperschaften auf mas.chinell 
lesbaren Datenträgern übermittelt werden." 

74. § 196 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Der Zerlegungsbescheid hat an den Ab~ 
gabepflichtigen und an die beteiligten Körper
schaften (§ 78 Abs. 2 lit. b) zu ergehen." 

75. Im§ 198 Abs. 2 sind folgende Sätze an
zufügen: 

"Führen Abgabenbescheidc zu keiner Nachfor
derung, so ist eine Angabe über die Fälligkeit 
der festgesetzten Abgabenschuldigkeiten entbehr
lich. Ist die Fälligkeit einer Abgabensd1uldigkeit 
bereits vor deren Festsetzung eingetreten, so er
übrigt sich, wenn auf diesen Umstand hingewiesen 
wird, eine nähere Angabe über den Zeitpunkt 
der Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldig
keit. " 79. Im § 191 erhalten die Abs. 2 und 3 die Be

zeichnungen ,,(3)" und ,,(4)". Folgender Abs. 2 
ist einzufügen: 76. Im. § 200 Abs. 1 ist folgender Satz anzu-

fügen: 
,,(2) Ist eine Personenvereinigung (Personen-

gemeins.chaft) ohne eigene Rechtspersänlichkeit "Die Ersetzung .eines vorläufigen durch einen 
in dem Zeitpunkt, in dem der Feststellungsbe- anderen vorläufigen Bescheid ist im Fall der 
scheid ergehen soll, bereits beendigt, so hat der te!lweisen Beseitigung der Ungewißheit zulässig." 
Bescheid an diejenigen zu ergehen, die in den ' 
FäLLen d'es Abs: 1 Lit. a am Gegenstand der Fest- 77. Im § ~01 ist folgender Satz anzufügen: 

stellung beteiligt waren oder denen in den Fällen "Innerhalb derselben Abgabenart kann die Fest
des Abs. 1 lit. c g.emeinschaftliche Einkünfte zu- setzung mehrerer Abgaben in einem Bescheid zu-
geflossen sind." I sammengefaßt erfolgen." 
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78.§ 202 hat zu lauten: 

,,§ 202. (1) § 201 gilt sinngemäß, wenn nach 
den Abgabenvorschriften die Selbstbere.chnung 
einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haftungs
pflichtigen obliegt. Hiebei sind Nachforderungen 
mittels Haftungsbescheides (§ 224 Abs. 1) geltend 
zu machen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit ein zu Unrecht 
einbehaltener Betrag gemäß § 240 Abs. 3 zurück
gezahlt wurde oder im Fall einer Antragstellung 
nach dieser Bestimmung zurückzuzahlen wäre." 

79. § 205 ~at zu entfallen. 

80. Im § 206 lit. c tritt an die Stelle des Be
trages von" 20 S" der Betrag von ,,50 S". 

81. § 207 Abs. 2 und 4 hat zu lauten: 

,,(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen 
und sonstigen Eingangs- und Ausgangsabgaben, 
soweit die Abgabenschuld nicht kraft Gesetzes 
entstanden ist, ein Jahr, bei den Verbrauchsteuern 
drei Jahre, bei allen übrigen Abgaben (einschließ
lich der Zölle und sonstigen Eingangs- und Aus
gangsabgaben, soweit die Abgabenschuld kraft 
Gesetzes entstanden ist) und bei Beiträgen fünf 
Jahre. Bei hinterzogenen Abgaben und Beiträgen 
beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. Das 
Re.cht, einen Verspätungszuschlag oder Abgaben
erhöhungen anzufordern, verjähr): gleichzeitig 
mit dem Recht auf Festsetzung der Abgabe. 

(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht gelei
steter oder die Rückzahlung zu Unrecht bezogener 
Beihilfen zu fordern, sowie das Recht auf Rück
forderung zu Unrecht zuerkannter Erstattun
gen, Vergütungen oder Abgeltungen von Abgaben 
und Beiträgen verjährt in fünf Jahren." 

82.§ 208 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) in den Fällen des § 207 Abs. 4 mit dem 
Ablauf 'des Jahres, in dem die rückzufor
dernden Beihilfen, Erstatt:ungen, Vergü
tungen oder Abgeltungen geleistet wurden;" 

83. Im § 208 Abs. 2 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt. Folgender Halbsatz ist 
anzufügen: . 

"dies gilt sinngemäß auch für die gemäß§ 18 
Albs. 3 Grunderwerlbsteuergesetz 1955, BGB1. 
Nr. 140, zu erk:lär,enden Umstände." 

84. § 209 Abs. 2 und 3 hat zu lauten: 

,,(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die 
Geltendmachung des Anspruches innerhalb der 
letzten sechs Monate der Verjährungsfrist wegen 
höherer Gewalt nicht möglich ist. 

(3) Ein Abgabenanspruch auf Grund des Erb
s.chafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 141, darf in den Fällen eines Erwerbes von 

Todes we.geJ1l oder einer Zweck.zuwendung von 
Todes wegen nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn seit dem Zeitpunkt der Anzeige eines sol
chen Erwerbsvorganges fünfzehn Jahre verstrichen 
sind; im übrigen darf ein Abgabenanspruch nicht 
mehr geltend gemacht werden, wenn seit seiner 
Entstehung (§ 4) fünfzehn Jahre verstrichen 
sind." 

85. Nach ,§ 209 ist folgender § 209 a einzu
fügen: 

,,§ 2093. (1) Einer Abgabenfestsetzung, die in 
einer Berufungsentscheidung zu erfolgen hat, steht 
der Eintritt der Verjährung nicht entgegen. 

(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittel
bar oder mittelbar von der Erledigung einer 
Berufung oder eines in Abgabenvorschriften vor
gesehenen Antrages ab, so steht der Abgaben
festsetzung der Eintritt der Verjährung nicht 
entgegen, wenn die Berufung oder der Antrag 
vor diesem Zeitpunkt .eingebracht wurde." 

86. § 210 und die überschriften haben zu 
lauten: 

,,6. A,BSCHNITT. 

Einhebung der Abgaben. 

A. Fäll igk e i t, E nt r ich tun g u ri d 
N e b e·n g e b ü h ren i m Ein heb u n g s

;ve,r',f .ah ren. 

1. Fäl/ligkeü und Bntl'ichtuilig. 

§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in 
Abgabenvorschriften getroffenen besonderen Re
gelungen mit Ablauf eines Monates nach Bekannt
gabe (§ 97) des Abgabenbescheides fällig. Wenn bei 
mündli.cher Verkündung eines Bescheides auch 
eine s.chriftliche Ausfertigung zuzustellen ist, wird 
die Monatsfrist erst mit der Zustellung der 
schriful:iche1l' AusfertJi!gung ,in Lau'f gesewt. 

(2) Wird ein Besch·eid, der eine sonstige Gut
schrift (§ 213 Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleich
zeitige Neufestsetzung der Abgabe aufgehoben, 
so ist die sich hiedurch ergebende, dem Gegen
stand des aufgehobenen Bescheides zuzuordnende' 
Abgabenschuldigkeit am Tag der Aufhebung fällig. 
Für die Entrichtung einer solchen Abgabenschul
digkeit .steht jedoch, wenn der Bescheid eine 
Festsetzung von Abgaben, hinsichtlich derer die 
Abgabenvorschriften die Selbstberechnung durch 
den Abgabepflichtigen oder durch einen abgaben
rechtlich Haftungspflichtigen zulassen, zum Ge
genstand hatte, eine Nachfrist von zwei Wochen" 
in allen übrigen Fällen eine Nachfrist von einem 
Monat zu. 

(3) Werden Abgaben, ausgenommen Zölle und 
sonstige Eingangs- oder Ausgangsabgaben, an 
einem Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, 
Karfreitag oder 24. Dezember fällig; so gilt als 
Fälligkeitstag der nächste Tag, der nicht einer 
der vorgenannten Tage ist. 
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(4) Werden Abgaben, ausgenomme~ Nebenan
sprüche, später als zwei Wochen vor ihrer Fällig
keit festgesetzt, so steht dem Abgabepflichtigen 
für die Entrichtung der Abgabennachforderung 
eine Nachfrist von zwei Wachen ab der Bekannt
gabe zu. Für Abgaben, bei deren nicht vorschrifts
mäßiger Entrichtung in Wertzeichen (Stempel
marken) die Abgabenvorschriften die Festsetzung 
einer Abgabenerhöhung vorsehen, beträgt die 
Nachfrist einen Monat. 

(5) In den im § 228 angeführten Fällen des 
Wiederauflebens einer Abgabenschuldigkeit steht 
dem Abgabepflichtigen für deren Entrichtung eine 
Nachfrist bis zum Ablauf von zwei Wochen ab 
Bekanntgabe der Umbuchung, Rückzahlung oder 
Richtigstellung der Gebarung zu. 

(6) Tritt eine vom Zeitpunkt der Bekanntgabe 
eines Abgabenbescheides abgeleitete Fälligkeit 
ei'ner Abgabe zwis.chen dem 15. Juli und dem 
25. August eines Kalendet"jahres ein, so steht dem 
Abgabepflichtigen für die Entrichtung der Ab
gabe eine Nachfrist von einer Woche zu; dies 
,gilt sinngemäß ,In j,enen FäHen, in denen eine 
Nachfl'i'st von einem Monat gemäß Abs. 2· oder 
4 ill>tl!erha!llb ,des OlJUigeführten Zeitraumes endet." 

87. Die Überschr.ift vor § 211 ,,2. Entrlicht~ng." 
hat zu entfallen. ,§ 211 Abs. 1 lit. g hat zu lauten: 

"g) bei Umbuchung oder überrechnung von 
Guthaben (§ 215) eines Abgabepflichtigen 
auf Abgabenschuldigkeiten desselben Abga
bepflichtigen am Tag der Entstehung der 
Guthaben, auf Abgabenschuldigkeiten eines 
a.nderen Aibg,a:hepflichtigen 'lm Tag der 
nachweislichen Antragstellung, frühesteris 
jedoch am Tag der Entstehung der Gut
haben;" 

88. Im § 211 erhält der bisherige Abs. 2' die 
Bezeichnung ,,(4)". Der neue Abs. 2 und der neu 
einzufügende Abs. 3 haben zu lauten: 

,,(2~ Erf1dlgt ,inden !FäHen dies Ahs. 1 lit. c die 
Auszahlung oder überweisung durch das Abgabe
postamt oder in den Fällen des Abs. 1 lit. d die 
Gutschrift auf dem Postscheckkonto oder dem 
sonstigen Konto der empfangsberechtigten Kasse 
zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei 
Tagen nach Ablauf der zur Entrichtung einer 
Abgabe zustehenden Frist, so hat die Verspätung 
ohne Rechtsfolgen zu bleiben; in den Lauf der 
dreitägigen Frist sind Samstage, Sonntage, gesetz~ 
liche Feiertage, der Karfreitag und der 24. De
zember nicht einzurechnen. 

(3) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. f die 
Gutschrift auf Grund eines Schecks im Verrech
nungsweg, so gilt Abs.2 sinngemäß." 

89. Im § 212 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Eine vom Ansuchen abwei.chende Bewilligung 
von Zahlungserleichterungen kann sich auch auf 
Abgaben, deren Gebarung mit jener der den Ge
genstand des Ansuchens bildenden Abgaben zu
sammengefaßt verbucht wird (§ 213), erstrecken." 

90. Im § 212 Abs. 2 ist zwischen dem ersten und 
zweiten Satz folgender Satz einzufügen: 
"Im Fall eines TerminverIustes gilt der Zahlungs
aufs.chub im Sinn dieser Bestimmung erst im Zeit
punkt der Ausstellung des Rückstandsausweises 
(§ 229) als beendet." 

91. Die §§ 213 bis 215 haben zu lauten: 

,,§ 213. (1) Bei den von derselben Abgaben
behörde wiederkehrend zu erhebenden Abgaben 
und den zu diesen Abgaben zu erhebenden Ne
benansprüchen ist, soweit im folgenden nicht an
deres bestimmt ist, für jeden Abgabepflichtigen, 
bei Gesamtschuldverhältnissen für die Gesamtheit 
der zur Zahlung Verpflichteten, die Gebarung 
(Lastschriften, Zahlungen und alle sonstigen ohne 
Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen Gut
schrihen) in laufender Rechnung zusammenge
fa~t zu verbuchen. 

(2) Bei dien anderen als ,den im Albs. 1 genalll11-
Abgaben ist die Gebarung für jeden Abgabe
pflichtigen, bei Gesamtschuldverhältnissen für die 
Gesamtheit der zur Zahlung Verpflichteten, nach 
den einzelnen Abgaben g,etrennt oder zusammen
gefaßt, jedo.eh abgesondert von den im Abs. 1 
genannten Abgaben zu verbuchen. 

(3) Die Gebarung der Gewerbesteuer ist inso
weit jeweils voneinander getrennt zu verbuchen, 
als mehrere Gewerbebetriebe unterhalten werden 
oder der einheitli.che Steuermeßbetrag gemäß § 30 
Abs. 1 Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. 
Nr. 2/1954, zu zerlegen ist. Die Gebarung der 
vom Grundsteuermeßbetrag oder vom Einheits
wert wirtschaftlicher Einheiten oder Unterein
heiten des Grundbesitzes unmittelbar abhängigen 
Abgaben oder Beiträge ist getrennt nach diesen 
wirtschaftli.chen Einheiten oderUntereinheiten 
sowie abgesondert von der Gebarung der übrigen 
Abgaben zu verbuchen. Im Fall des Wechsels von 
unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht ist 
die Gebarung der hievonbetroffenen Abgaben 
je nachdem, ob sie si.chauf Zeiträume oder Zeit
punkte vor oder nach diesem Wechsel beziehen, 
getrennt voneinander zu verbuchen. Die Geba
rung der Abgaben, bei denen die Entrichtung 
durch Hingabe von Wertpapieren zugelassen ist, 
ist von der Gebarung der übrigen Abgaben ge
trennt zu verbuchen. Die Gebarung der im 
Finanzstrafverfahren verhängten Geldstrafen und 
Wertersätze und derhiebei angefallenen sonstigen 
Geldansprüche ist von der Gebarung der Abgaben 
getrennt zu verbuchen. 
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(4) Bei Voriiegen eines Gesamtschuldverhält
nisses ist eine im Sinn des Abs. 1 oder 2 zu
sammengefaßte Verbuchung der Gebarung mit 
der Gebarung der vom Gesamtschuldverhältnis 
nicht umfaßten Abgaben insoweit zulässig, als 
zumindest einer der Gesamtschuldner alle diese 
Abgaben schuldet. 

(5) In den Fällen des § 19 Abs. 2 ist die Ge
barung der Abgaben der Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) auch nach erfolgter Be
endigung zusammengefaßt zu verbu • .hen. 

§" 214. (1) In den Fällen einer zusammengefaßten 
Verbuchung der Gebarung sind Zahlungen und 
sonstige Gutschriften, soweit im folgenden nicht 
anderes bestimmt ist, auf die dem Fälligkeitstag 
nach ältesten verbuchten Abgabens.chuldigkeiten 
zu verrechnen. Haben mehrere Abgabenschuldig
keiten den gleichen Fälligkeitstag und reicht ein 
l;U verrechlThcll'de·rBetmg zur TiLgung ali}.er dies.er 
S.chuldigkeiten nicht aus, so ist die Verrechnung 
in erster Linie auf die früher verbuchten Ab
gabenschuldigkeiten vorzunehmen. Die Verbu
chung von Abgabenschuldigkeiten ist ohne un
nötigen Aufschub und in einer von sad1lichen 
Gesichtspunkten bestimmten Reihenfolge vorzu
nehmen. 

(2) In den Fällen einer gemäß § 201 letzter 
Satz zusammengefaßten Festsetzung von Abgaben 
gilt Abs. I mit' der Maßgabe, daß als Fälligkeits
tag der gesamten Abgabennachforderung der 
Fälligkeitstag der jüngsten zusammengefaßt fest
gesetzten Abgabenschuldigkeit anzusehen ist. 

(3) Solange eine Bewilligung von Zahlungser
leid1terungen wirksam ist, gilt Abs. 1 mit der 
Maßgabe, daß hinsichtlich jener Abgabenschul
digkeiten, die den Gegenstand der Bewilligung 
bilden, die in dieser vorgesehenen Zahlungster
mine an die StelLe ,der FäHigkeitsoagetreten. 

(4) Dem der Abgabenbehörde auf dem Zah
lungsbeleg bekanntgegebenen Verwendungszwec..~ 
entsprechend zu verrechnen sind Zahlungen, so
weit .sie 

a) Abgabensmuldigkeiten betreffen, deren 
Höhe nach den Abgabenvorsmriften vom 
Abgabepflimtigen selbst berechnet wurde, 
oder 

b) die in Abgabenvors.mriften vorgesehene 
Abfuhr 'einbehaltener Abgabenbeträge be
treffen, oder 

c) Abgabens.muldigkeiten betreffen, die auf 
Grund einer Selbstanzeige festgesetzt wur
den, oder 

d) im Finanzstrafverfahren verhängte Geld
strafen und Wertersätze oder sonstige hiebei 
angefallene Geldansprüche betreffen. " 

Dies gilt sinngemäß für die Verwendung son
stiger Gutschriften, soweit sie im Zusammenhang 
mit einer in den Abgabenvorsmriften vorgesehe-

nen Selbstbemessung oder Einbehaltung und Ab
fuhr von Abgaben entstehen. 

(5) Wurde eine Verrechnungsweisung im Sinn 
des Abs. 4 lit. a oder berteilt und wurde hiebei 
irrtümlim' eine unrimtige Abgabenart oder ein 
unrichtiger Zeitraum angegeben, so sind über 
Antrag die Re.d1tsfolgen der irrtümlim erteilten 
Verrechnungsweisung aufzuheben oder nicht her
beizuführen; dies gilt ni mt für die vor der An
tragstellung durchgeführten Einbringungsmaß
nahmen und die im Zusammenhang mit diesen 
angefallenen Nebengebühren. Der Antrag kann 
nu,r binnen zw,ei Monaten ab ErtJeilun<g der un
llid1tigCln VerrechruuIlJgSWIcoisung ,~e~tei1J:t werden. 

(6) Zahlungen und sonstige Gutsmriften, die 
unter Bezugnahme auf eine Mahnung oder im 
Zuge· eines Vollstreckungsverfahrens erfolg.en, 
sind in erster Linie auf die Abgabens.d1Uldigkeiten 
zu verrechnen, die Gegenstand der Mahnung oder 
des Vollstreckungsverfahrens sind. 

(7) In den Fällen 'einer zusammengefaßten 
Verbuchung der Gebarung gemäß § 213 Abs. 4 
sind Zahlungen für Remnung eines Gesamtsmuld
ners, der nimt alle zusammengefaßt verbuchten 
Abgaben smuldet, ausschließli.m auf die ihn be
treffenden verbuchten Abgabensmuldigkeiten zu 
verredmen, wenn auf dem Zahlungs beleg aus
drücklich eine diesbezügliche Widmung verfügt 
wurde. Soweit sich durm namträglime Abände
rung oder Aufhebuug eines maßgeblichen Ab
gaben- oder Haftungsbesmeides erweist, daß die 
für Rechnung ·eines Gesamts.muldners zu ver
reronen gewesenen Beträge die Abgaben überstei
gen, für die er in Anspruch zu nehmen war, ist 
der übersteigende Betrag durm Umbumung aus 
der zusammengefaßten Verbuchung der Gebarung 
hera uszulösen. 

(8) Eine sim aus einem Abgabenbes.cheid er
geberidesonstige Gutschrift ist auf die den Ge
genstand des Besmeides betreffenden verbumten 
Abgabensd1Uldigkeiten zu verre.mnen; ein sodann 
noch verbleibender Teil der sonstigen Gutsmrift 
ist für den Fall, daß der Abgabenbesmeid die 
Festsetzung von Vorauszahlungen für einen kür
zeren Zeitraum als ein Kalenderjahr zum Gegen
stand hat, auf gleimartige, dasselbe Kalenderjahr 
betreffende ältere Vorauszahlungssmuldigkeiten 
zu verrechnen. Wird ein Abgabenbes.cheid ohne 
gleichzeitige Neufestsetzung der Abgabe aufge
hoben oder wird durch Besmeid ausgespromen, 
daß die Voraussetzungen für eine Abgabenfest
setzung nicht vorliegen, so ist eine sim daraus 
ergbende sonstige Guts.Chriftin gleimer Weise 
zu verrechnen. 

.§ 215. (I) Ein mm aus der Gelbarung gemäß 
§ 213 ,ergebendes Guthaben -eilll'cs Ahga!bepflimti
'gen ist zur Ti1gu'ng ~ä;lilU>ger A1bgalbensmu:ldig
keiten zu werwende'l1, .die di'eser Ahgalbepflimtige 
!bei derselben Ahgabenlbehörde hat. 

." 
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(1) Das .nach Tilgung der .im Albs·. 1 bezeich
neten S,chuldigkeiten bei einer Abgabenbehörde 
verbleibende Guthaben ist zur Tilgung der dieser 
Behörde bekannten fälligen Abgabenschuldig
keiten zu verwenden, die der Abgabepflichtige 
bei einer anderen Abgabenbehörde hat. 

(3) Ist der Abgabepflichtige nach bürgerlichem 
Recht nicht rechtsfähig, so ist ein nach Anwen
dung der Abs. 1 und 2 noch verbleibendes Gut
haben unter sinngemäßer Anwendung dieser Be
stimmungen zugunsten derjenigen zu verwenden, 
die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rech
tes im eigenen Namen über das Guthaben zu ver
fügen berechtigt sind. 

(4) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs. 1 bis 3 
zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 139 zurückzuzahlen oder 
unter sinngemäßer Anwendung dieser Bestim
mungen über Antrag des zur Verfügung über 
das Guthaben Berechtigten zugunsten eines ande
ren Abgabepflichtigen umzubuchen öder zu über
rechnen." 

92. Die §§ 217 und 118 sowie die überschrift 
vor § 117 haben zu lauten: 

,,2. S;ium11Jiszuschlltag. 

§ 217. (1) Wird eine Abgabe nicht spätestens 
am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf 
dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages ein, soweit der Eintritt 
dieser Verpflichtung nicht gemäß Abs. 2 bis 6 
oder § 218 hinausgeschoben wird. Auf Neben
gebühren der Abgaben (§ 3 Abs. 2 lit. d) finden 
die Bestimmungen über den Säumniszuschlag 
keine Anwendung. 

(2) Soweit eine Abgabe nur deswegen als nicht 
entrichtet anzusehen ist, weil vor dem Ablauf 
einer zur Entrichtung einer anderen Abgaben
schuldigkeit zur Verfügung stehenden Zahlungs
frist eine Verrechnung gemäß § 214 auf diese 
andere iAbgabenschuldigkeit erfolgte, tritt die 
Verpflichtung zur Entrichtung des Säumniszu
schlages hinsichtlich der erstgenannten Abgabe 
erst mit Ablauf der spätier endenden Zahlungs
frist füreir,te der genannten Abgaben ein. 

(3) Beginnt eine gesetzlich zustehende oder 
durch Bes,cheid zuerkannte Zahlungsfrist späte
stens mit Ablauf des Fälligkeitstages oder einer 
sonst für die Entrichtung einer Abgabe zustehen
den Frist, so tritt die Verpflichtung zur Ent
richtung des Säumniszuschlages erst mit dem un
genützten Ablauf der zuletzt endenden Zahlungs
frist ein. 

(4) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gut
schrift zur Folge hatte, abgeändert oder in Ver
bindung mit einer glei.chzeitigen Neufestsetzung 
der Abgabe aufgehoben und ist für die Entrich
tung einer allfällig sich daraus ergebenden Ab-

gabennadlforderung eine NaCt1.frist gemäß § 210 
Abs. 4 zuzuerkennen, so tritt hinsichtlich dieser 
Abgabennachforderung die Verpflichtung zur 
Entrichtung des Säumniszuschlages erst mit dem 
ungenützten Ablauf'dieser Nachfrist ein. 

(5) Bei Abgaben, deren Entrichtung na.dJ den 
Abgabenvorschriften in W,ertzeichen (Stempel
marken) vorgesehen ist, tritt die Verpflichtung 
zur Entrichtung des SäumniszusdJ!ages nur in
soweit ein, als die Abgabe nach ihrer Festsetzung 
(§ 203) nidlt innerhalb der gemäß § 210 Abs. 4 
zweiter Satz oder Abs. 6 zustehenden Nachfrist 
entrichtet wird. 

(6) In den im § 128 angeführten Fällen des 
Wiederauflebens einer Abgabenschuldigkeit tritt 
die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis
zuschlages erst mit dem ungenützten Ablauf der 
Nachfrist gemäß § 210 Abs. 5 ein. 

§ 218. (1) Wird ein Ansuchen um Zahlungs
erleichterungen (§ 212 Abs. 1) spätestens eine Wo
che vor Ablauf der für die Entridltung einer Ab
gabe Zllr Verfügung stehenden Frist eingebracht 
und wird diesem Ansuchen stattgegeben, so tritt 
vor Ablauf des Zeitraumes, für den Zahlungs
erleichterungen bewilligt wurden, die Verpflich
tung zur Entrichtung des Säumniszuschlages erst 
dann ein, wenn infolge eines Terminverlustes 
(§ 230 Abs. 5) ein Rückstandsausweis (§ 229) 
ausgestellt wird. In diesem Fall ist der Säumnis
zuschlag von der· im Zeitpunkt der Ausstellung 
des Rückstandsausweises bestehenden, vom Ter
minverlust betroffenen Abgabenschuld zu ent
richten. Die Bestimmungen dieses Absatzes sind 
nicht anzuwenden, wenn es sich bei der Zahlungs
frist um eine Nachfrist gemäß Abs. 2, § 212 
Abs. 3, § 235 Abs. 3 oder § 237 Abs. 2 handelt. 

(2) Wird einem gemäß Abs. 1 zeitgerecht ein
gebrachten Ansuchen um Zahlungserleichterun
gen nicht stattgegeben, so ist für die Zahlung 
der Abgabe eine Nachfrist von zwei Wochen zu 
setzen, mit deren ungenütztem Ablauf die Ver
pflichtung zur Entrichtung des Säumniszuschlages 
eintritt. 

(3) Wird eine Zahlungserleichterung, die auf 
Grund eines zeitgerecht eingebrachten Ansuchens 
bewilligt worden ist, nachträglich widerrufen 
(§ 294), so tritt die Verpflidltung zur Entrich
tung des Säumniszuschlages erst mit dem un
genützten Ablauf der im § 212 Abs. 3 vorge
sehenen Nachfrist ein. 

(4) Wird vor dem Ende einer für die Ent
richtung einer Abgabe zustehenden Frist ein 
Vollstreckungsbescheid (§ 230 Abs. 7) erlassen, 
so tritt die Verpflichtung zur En trich tung des 
Säumniszuschlages erst mit dem ungenützten Ab
lauf dieser Frist, spätestens jedoch zwei Wochen 
nach EI1l.assung des VO'Hstreckungshescheides ·ein." 
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93. § 221 hat zu lauten: 

,,§ 221. (1) Die Verpflimtung zur Entrimtung 
eines Säumniszusmlages entsteht nimt, soweit die 
Säumnis nimt mehr al!s fünf Tage beträgt und 
der AbgaQepflimtige innerhalb der letzten sems 
Monate vor dem Eintritt der Säumnis alle Ab
gabensmuldigkeiten, hinsimtlim derer die Ge
barung gemäß § 213 mit jener der nimt zeitge
remt entrimteten Abgabensmuldigkeit zusam
mengefaßt verbumt wird, zeitgeremt entrimtet 
hat. Die Frist von fünf Tagen beginnt in den 
Fällen des § 211 Abs. 2 und 3 erst mit Ablauf der 
dort genannten Frist. 

(2) Von der Festsetzung eines Säumniszusmla
ges ist abzusehen, wenn die hiefür maßgeblime 
Bemessu~gsgrundlage im Einzelfall 2 SOO S nimt 
erreimt. " 

94. Im § 222 Abs. 1 letzter Satz haben die 
Worte "des Postsparkassenamtes oder" zu ent
fallen. 

9S. Im § 224 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die erstmalige Geltendmamung eines Ab
gabenansprumes anläßlim der Erlassung eines 
Haftungsbesmeides gemäß Abs. 1 ist nam Ein
tritt der Verjährung des Remtes zur Festsetzung 
der Abgabe nimt mehr zulässig." 

96. § 22'6 hat zu l~uten: 

,,§ 226. Albga!bensmuldigkei'ten; die nimlt &pä
testens am FäUi,gkeitstag entrichtet werden, sind 
in dem von der AibgabenJb.ehörde festgesetzten 
Ausmaß vollstreckbar; solaJnge -die Vorauss.etzun
gen f'ür die SelbstJbel"emnung einer Abgabe durm 
den Albgalbepflichtigen ohne a'bgaibenbehördliche 
FesMetzung ,gegeben .sind, tr~tt an die SteHe -des 
festgesetzten Betra,ges der selibst iheremn,ete und 
der AJb.gabenJbehörde bekannt;gegeJbene Betrag. 
Dies gilt sinn,gemäß, wenn nach den Abgaben
vorschrihen -die SeLbsrberechnung 'einer Abgabe 
emem a<bgaJbenremtlich Haftungspflichtigen oIb
liegJt." 

97. § 22'7 Aibs. 4 litt. a und g hat zu lauten: 
"a) wenn dem Aibgalbepflichtigen spätestens 

'eine Woche vor dem Eintrittder'FäHigkeit 
oder, wenn ,eine Mahnung Ibis dahin nicht 
erfolgt sein ~ollte, sp~test,ens -eine Wome 
vor dem Ablauf einer gesetzlich zustehen~ 
den oder durch Beschei-d zuerkannten Zah
lun,gstfrist -eine Verständigung (La-stschrift
anzeige) zugesendet wurde, die ihn über 
Art, Höhe und Zeitpunkt der Zahlungs
verpflichtung unterrichtet; 

g) hei N eJbenansprüchen." 

9'8. Die §§ 2'28 und 229 haben zu lauten: 

Rückzahlung gemäß ,§ 241 Alb. 1 oder -deswegen 
wiederauHeben, weil eine unrichti.ge oder nach
tr:iglich unrimtig gewordene Ver1bumung der 
Gebarung rückgängig gemacht wird, ist § 227 
m~t Ausnahme des A!bs. 4 an'zuwenden. Eine 
Maihmlilllgist j-edom nicht erforderlich, wellln dem 
AibgaJbepflichtigen spätestens eine Wome vor dem 
Alblau.fder Nachfrist Igemäß § 210 Albs. 5 'eine 
Verständigung {Lastschriftanzeige) zugesendet 
wurde, die ihn ü1ber Art, Hohe und Zeitpunkt 
der Zahlungsver'Pfl.ichtung unterl'ichtet. 

§ 229. Als Grundlag-e für die Einlbringung ist 
Ülberdie voIlstreckhar gewordenen Ab.galbensmul
digk,e~ten 'ein Rückstandsausweis auszufertig-en. 
Dieser h,at Namen und Ans·mrift des Ab.gahe
pflichtigen, den Betrag der Abga'belllsch'lild, zer
gliedert nach Ahgabensmuld~gkeiten, un-d den 
Vermerk zu enthalten, daß die Albg<l1benscI1uld 
vol1&treckibar g-eworden i~t (Vol1&tl"eck'barkeits
klausd). Der Rückstandsausweis ist Exekutions
titel für das nnamJbehördliche und gerichdiche 
Vollstreckun,gsv'erfahren. " 

99. Im§ 230 A:bs. I ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Ferner dürfen, ' wenn die Abgabenbehörde 
eine Alb,galbenschuldigk-eit einmahnt, ohne daß 
d·j-es el'lforderlichgewes-en wäre, .jnnerh~~b der 
Mahnfrist EinibringungsmaßuaJhmen weder em
geleitet nom fortgeset~t werden." 

1 00. § 2!30 Ahs. 2 Ibis 4 hat zu buten: 

,,(l) Wähl'end einer gese,tzlim zust>ehenden oder 
durch E·escheid zuerkannt:en Zahlungsf-rist dürfen 
Einibringungsmaßnahmen ,ruicht -eingeleitet oder 
fortgesetzt werden. 

{3)Wurde ein Ansumen um Za:hlunlgserleichte
rungen (§ 212 Ahs. 1) spätestens 'eine Wome 
vor dem Ablauf der für di-e Entrimtung einer 
Ahgalbe zur Verfügung stehenden Frist einge
bracht, so ·dürferu Ein'hrirugungsmaßnaihmen his 
zur Erledigung des Ansuchens nicht evrugeleitet 
werden; dies ,gilt nicht, wenn es sich hei .der 
Zahlungsfrist um eine NaChfrist Igemäß §§ 212 
Abs. 3, 218 Abs. 2,23-S Ahs. 3 oder 237 Abs. 2 
handelt. 

(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungs-erleich
terungen nachdem im Albs. 3 bezeichneten Zeit
punkteingelbramt, so kann die Aibgahenhehörde 
aufschiebende Wirkung hinsimtlich der Maßnah": 
men zur EinJbringung zuerkennen; das :gleiche 
giltfür einen Antrag gemäß § 214 Albs. 5." 

1'01. Im § 238 Albs. 1 hat der Klammerausdruck 
,,(§ 2110)" zu entfallen. An die Stelle des Punktes 
tritt ein Beistrich. Fdgende Worte sind anzu
fügen: 

,;§ 228. Auf Abgabenschuldigkeiten, die infolge "keinesfalls jedom früher als das Recht zur Feste 
einer Umibumulllg ,gemäß § 214 Abs. 7, .einer setzung der Ahgabe." 
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102. Im § 2'308 Abs. 5 sind die Worte "Ersatz- "hei zollamtlichen Bestätigungen (§ 59 Z01.1-
und Rückzahlungsansprüche" durch die Worte gesetz 19'5'5, BGBl. Nr. 129), die als Bescheide 
"gegen .Nbgalbepfl.ichloi,ge gel1ichteten An&prüche" gelten, zwei Mon:t'te. Emhält ein Bescheid die 
zu ersetlzen. Ankündigung, daß noch, eine ß,egründung zum 

103. § 239 hat zu launen: 

,;§ 239. (1) Die R:ückzahlung von Guthaben 
(§ 2'15 Albs. 4) kann auf Antrag des Albgabe
pflichtigen oder von Amts wegen erfolgen. Ist 
der Alb.gaibepflichtige nach ibür,gerlich,em Recht 
nicht rechtsfähig, so kön,nen Rückzahlungen mit 
Wirkun,g für ihn unJbeschadet der Vors,chrift des 
§ 80 Abs. 2' nur an diejenigen ,edolgen, die nach 
den Vorschri:ften des bürgerlich,en Rechtes über 
das Guthahen zu vel"fügen berechtigt sind. 

(2) Die AJbga:benbelhörde kan,n den Rückzah
lungJsihetrag auf jenen Teil des Guthalbens be
sch.ränken, der die der Höhe nach festgesetzten 
AlbgaJbenschuldigikeitJen übersteigt, die der Ab
galbepflichtig.e nicht später als drei Monate nach 
der Stellung ,des Rückzahlungsantrages zu ent
richten haiben wil'd." 

1 04. § 2'40 Albs. 3 hat zu lauten und f'0lgende 
Albs. 4 und 5 sind anzufügen: 

,,(3) Der Albgabepflichti.ge (Albs. 1) kann his 
zum Ablauf des friinhen Kalenderjahres, das auf 
da:s Jahr der Eill'behaltung ifüLgt, die Rückzahlung 
des zu Unrecht einbehaltenen Betrages beantra
gen, soweit nicht eine Rückzahlunlg oder ein Aus
gleich g,emäß Abs. 1, im ~ege des Jahresausglei
ches od'er im Wege ,der Veranlagun,g zu erfolgen 
hat oder <bereits erfolgt ist. Der Antrag ist bei 
der Alhgahenlbehörde zu suellen, die für die Her
anziehung des A!b:g,ahepflichtigen zu jener Albgabe 
zuständig ist, um deren Rückzahlung es sich han-
~~ -

(4) Wurde eine Eintra'gung auf der Lohnsteuer
kaTte erst nach Einbeha1tun,g der Lohnsteuer für 
den letzten Lohnzahlungszei,traum 'eines Kalen
derjahl"'es !bewirkt, S'0 gilt die Lohnsteuer auch in
soweit als im Sil1illl des Albs. 3 zu Unrecht e,inbe
halten, a.Js sie jenen Betrag übersteigt, der .nach 
dem letz'tgühi'gen Stand der Ein'tra:gungen auf 
der Lohns'tJeuel1kartie einzulbehalten 'gewesen wäre. 

(5) Albs. 4 .ist slinng,emäß anzuwenden, wenn 
ein Jahresausgleich vom :Arbeitgeber bereits 
durch,geführt worden ist." 

105. I§ 242 haJt zu lauten: 

,,§ 242. Abgabenbeoräge unter 50 S sind nicht 
zu vollstrecken; GuthaJben (§ 2115) unter 50 S 
sind 111Iicht zmückzuzahlen. Dies gilt nicht für Ab
gaJben, . die in ~ertz'eichen (Stempelmarken) zu 
entrichten sind, und für die zu diesen zu erheben
den Nebenansprüche." 

1106. Im § 245 Albs. 1 tl'itt an die Stelle des 
Punktes ein Beistrich. FoLgende Sätze sind anzu
fügen: 

ß,escheid ergehen wil'd, so wil'd ,di'e Berufun,gsfrist 
n,icht vor Bekanntgabe der fehlenden Hegründunlg 
oder der Mitteilung, daß die Arukündigung als 
geg,el1lSltandslos zu ibeuachten ist, in Lauf gesetzt." 

107. Im § 245 Albs. 4 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Inde11lFällendes Abs. 3 kann jedoch die 
Hemmung nicht dazu führen, daß die Berufungs
frist erst nachdem Zeitpunkt, Ibis zu dem letzt
mals ihre Verlängerung Ibeantragt wurde, ab
läuft." 

108. Im § 246 Albs. 2 ist die Zitierung ,,§ 191 
Abs. 2 und 3" ,durch die Zitierulli,g ,,§ 191 Abs. 3 
und 4" zu ersetzen. 

109. § 247hatzu,entfaUen. 

110. § 248 hat zu lauten: 

,,§ 248. Der nach Abgabenvorschriften Haf
tungsipflichtige kann unbeschadetder Einlbr:in,gung 
ein·er Berufung ge,gen seine Heranziehung zur 
Ha,ftung (Hakun,gslbescheid, § 2'24 Albs. 1) inner
halb der für die Einbl"ingung der Berufung geg,en 
den Haftungsbescheid off.ensnehenden Frist auch 
geg·en den B,escheid über den Albgabenanspruch 
beruh~n. B'eantragt der Haftungspflichtige die 
Mitteilun,gdesihm noch nicht zur Kenntnis ge
brachten AbgaJbenanspruches, so gilt § 245 Ahs. 2 
und 4 sinngemäß." 

111. § 249 Albs. 2 haJt zu lauten: 

,,(2) In den FäLLen des§ 24<8 kann die Be
mfung geg,e:n den Bescheid über den Abgaiben
anspruch ,auch bei der Ahgahenlbeihöl"'de einge
bracht werden, die den Ha'ftungslbescheiderlassen 
hat." 

112. § 2'50 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wird mit der Berufung d~e Einreihun,g 
einer Ware in den Zolltarif angefochten, so sind 
der Berufung Muster, Ablbadung,en oder Beschrei
bUllJgen,aus denen die für die Einreihung maß
geblichen Merkmale der Wal"'e hervol1g'ehen, bei
zmgeiben. Ferner ist Inachzuweis'en, daß die den 
Gegenstand ,des angefochtenen Beschddes bildende 
Ware mh diesen Mustern, Albbildungen oder Be
schre~bungen übereinstimmt." 

113. § 2'52 hat zu lauten: 

,,§ 252. (I) Liegen einem Bescheid Entscheidun
g,en zug'runde, die in einem Feststdlungshes,ch,eid 
getroffen worden sind, S'0 kann der B,escheid 
nicht mit der Begründung angefoch'ten werden, 
daß die im FesMtellungsbescheid getroffenen Ent
scheidung,en unz:utl'effend ,sin,d. 
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(2) Liegen einem Bescheid Entschreidungen zu
grunde, die in einem Abgaben-, Meß-, Zerle
,gungs- oder Zuteilungsbescheid getroffen worden 
sind, so gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) . Ist ein Abgaiben-, FeststdIungs-, Meß-, 
Zerlegungs- 'Oder Zuteilungsbescheid gemäß § 295 
Abs. 3 abgeändert oder aufgehoben worden, s,o 
kail\1 der abändernde oder aufhebende Bescheid 
nicht m]t der Begründung angef.ochten werden, 
daß die in dem zur Abänderung oder Aufhebung 
Anlaß gebenden Bescheid getroffenen Entschei
dungen unzutf'eff,endsind. 

(4) Die A:bs. 1 Ibis 3 sind insoweit nicht anzu
wenden, ,als der dem angefochtenen AJbgaben
bescheid unmitteLbar oder mittelbar zugrunde 
lieg,ende Ahgaiben-, FeststeHungs-, Meß-, Zer
legungs- oder Zuteilung~bescheid oder der zur 
Abänderung oder Aufhebung Anlaß gebende Be
scheid dem bemfenden Haftung~flichtig,en 
(§ 2'48) gegenÜiber nicht wirkt und der Abgabe
pflichtige zur Erhebung einer Berufung gegen den 
zugrunde lie,genden oder zur Abänderung oder 
Aufhebung Anlaß ,gebenden Bescheid der Ab
gabenbehörde erster Instanz befugt war." 

114. § 2S3 hat zu entfallen. 

115. Im § 255 Abs. 3 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Die Möglichkeit,. den Bescheid hinsichtlich der 
Fälligkeit einer festgesetzben Aibgahe anzufechten, 
bleibt unberührt." 

116. Im § 257 Abs. 1 ist nach dem Wort "nicht" 
das Wort "rechtskräfüg" einzufügen. 

117. Im§ 260 Albs. 2 hat lit. bund e wie folgt 
zu lauten und ist foLgende lit. d und e anzu
fügen: 

"b) Bes,cheide, mit denen amgesprochen wird, 
daß F,eststellungen gemäß lit. a zu unterblei
ben haben; 

e) Meßbescheide Üiber den einheitlichen Steuer
meßbetr.ag nach dem Gewerbeertrag und 
dem GeweflbekapitaI; . 

d) Abgaiben'bescheide (§§ 19'8, 200) über die 
veranlague Einkommensteuer, die veranlagte 
Körpersch'aftsteuer, die Gewerbes.teuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbe
kapital, di·e Vermögensteuer, das Erb
sehaftssteueräquivalent, die Umsatzsteu,er 
(mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer) 
und die Abgabe von alkoholisch,en Geträn
ken, soweit diese nicht anläßIich der Ein
,fuhr in das Zollgebiet erhoben wird; f,emer 
,gegen Bescheid'e, mit denen festgestellt wird, 
daß eine Ver.anlagung hinsichdich einer der 
vorgenannten Abgaben unterbLeibt, oder 
di,e aussprechen, daß eine dieser Abgaben 
nicht festgesetzt wird; 

e) Bescheide, mit denen ein Verfahren wieder
aufg,enommen wird, wenn es s,ich bei dem 
gemäß § 307 A,bs. 1 auf,gehobenen Bescheid 
um einen B'escheid im Sinn der Lit. a his d 
handelt." 

118. Im § 264 Abs. 1 treten an die Stelle der 
Worte "das 30. Lebensjahr" die Worte "das 
25. Lebensjahr". 

119. § 264 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ausgenommen von der Entsendung sind 
Personen,die von ,einer finanzstrafbehörde oder 
einem Gel'icht wegen eines Finanzver,gehens (mit 
Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit) be
straft wurden, solange die Strafe nicht getilgt 
ist. " 

120. § 265 hat zu Lauten: 

,,§ 265. (1) Ihr,e Entsendung können alblehnen: 
Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates 
oder der Landta,ge, Geistliche der gesetzlich aner
kannten Kirchen urud Rel~gionsgesellschaften und 
Ordenspersonen. 

(2) Ihre Entsendung könn,en ferne·r ablehnen: 
Personen, die über 60 Jahre alt oder mit hin
dernden Körpet:gebr,echen beha,ftet 'B,ind, P'erso
nen, die bereits durch sech,s Jahre ununt'erbrochen 
Mitglieder einer Berufungskommission waren, 
während der folgenden sechs Jahre, sowie aktive 
Dienstnehmer von Gelbi'etsköllpe,rschaf,ten. 

(3) Der Präsident der Finanzlandesdirektion 
entscheidet, ob die Ablehnung einer Entsendung 
begründet ist. Gegen seine Entscheidung ist ein 
R'echtsmittel nicht gegeben." 

121. § 269 Abs. 1 hat zu lau,ten: 

,,§ 269. (1) Die gemäß den §§ 264, 265 A'bs. 1 
und 3 und 267 frUr die entsendeten K,ommissions
miuglieder und Stellvertreter geltenden Hestim
mungen finden .auf ,die gemäß § 263 Abs. 2 
letzter Satz ernannten Mitgli,eder und Stellvel'
treter entsprechende Anwendung." 

122. Der Ibisherige Text des§ 274 erhäLt die 
Bezeichnung ".(1)". Als neuer Abs. 2 wird ange
fügt: 

,,(2) Abs. 1 ,gilt s,inngemäß, wenn ein vorläu
fig.er Bescheid durch einen ande1"en vorläufigen 
Bescheid ersetzt wird." 

123. Im § 275 ist nach der Zitierung des § 250 
der Ausdurek "Albs. 1 oder Abs. 2 erster Satz" 
,einzufügen. 

124. § 276 'hat zu lauten: 

,,§ 276. (1) Liegt ein Anlaß zur Zurückweisung 
(§ 273) nicht vor und sind etwaige Formge
brechen und inhaltliche Mängel behoben (§§ 85 
Albs. 2 und 275), so kann die Albgabenbehörde 

I 

I 
~ 
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. erster Instanz die Berufung nach Durchführung 
der etwa t!1Joch ,erforderlichen Ermittlungen durch 
Berufungsvor'entscheiduIlJg erledilgen und hiebei 
den angefochtenen B,escheid nach jeder Richtung 
albändern 'Oder aufheben 'Oder die Berufung als 
unbegründet abweisen. Gegen einen solchen Be
scheid, ,der wie eine Entscheidung Ülber die B'e'ru
fung wirkt, kann innerha1b ei.nes MOll1ats der 
Antrag auf Entscheidung über die Berufung durCh 
die Ahgalbenlbehärde zweiter Instanz Iges,tellt wer
den. Zur Einbringung eines solchen Antrages ist 
der Berufungswer:ber und ferner jeder befugt, 
dem gegenülber di,e BerufungsvorerutlSchej,dung 
wirkt. Wi.rd der Antrag auf Entscheidung über 
die BerufuIlJg durch die A'bgahenlbehörde zweiter 
Instanz durch einen anderen hi,ezu Befugten als 
den Berufungswerber g,este1lt, so ist der Beru
fungswerber hievon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Wird ein Antrag auf Entscheidung über 
die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter 
Instanz rechtzeitig eingebracht, so gilt ungeachtet 
des Umstandes, daß die Wirksamkeit der Beru
fungsvorentscheidung dadurch nicht berührt wird, 
dieBerufung von der Einbringung des Antrages an 
wiederum als unerledigt. B,ei wirksamer Zurück
nahme des Amrages gilt die Berufung wieder 
als durch die BerufungsvoreIlitscheidung erledigt; 
dies gilt, wenn solche Anträge von mehreren hie
zu Befugten gestellt wurden, nur für den Fall 
der wirksamen Zurücknahme aller die's,er Anträge. 
Auf das Recht zur Stellung des Antrages auf 
Entscheidung über die B,erufung durch die Alb
gahenhe!hörde zweiter Irustanz ist in der Beru
fungsvor:entscheidung aufmerksam zu mach,en. 
§ 93 Abs. 4 bis 6, § 245 Albs. 3 und 4 sowie die 
§§ 249 Albs. 1 und 256 sind sümgemäß anzu
wenden. Ein verspätet eingebrachter Antrag ist 
von ,der Ahgalbenbe!hörde erster InSitanz durch 
Bescheid zurückzuweisen. 

(2) Die .Nbgalbenlbehörde erster Instanz hat die 
BerufuIlJg, über die ,eine Berufungsvorentschei
dung nicht erlas'sen wurde oder über die in,folg,e 
eines zeitgerechten Antrages (Albs. 1) von der 
Albgahenbehörde zweiter Instanz zu entscheiden 
ist, nach Durchführung der etwa noch erfürder
lichen ErmittluIlJgen ungesäumt der Albgabenibe
hör,de zweiter Instanz vorzulfllgen." 

125. Im § 289 Abs. 2 ,ist nachdem Wort "ab
zuändern" ein Beistr·ich zu setzen und das Wort 
"aufzuheben" einzufügen. . 

126.§ 293 und die Oberschrif:ten halben zu 
lauten: 

"B. Sonstlig,e MaßiIlJ.a'bmen. 

1. Alb änderung, Zurücknahme und Aufhebung 
von Amts wegen. 

§ 293. (1) Die Abgalbenibehörde kann in i,hrem 
Bescheid unterlaufene Schreib- und Rechenfeh
ler oder andere offenbar auf einem ähnlichen 
Versehen heruhende tatsächliche oder ausschließ-

!idl .auf dem Ei11lSatz ,einer aUDoma.tiSlierten Daten
verarbeitungsanlage beruhende Unrichtigkeiten. 
herichtigen. 

{2) Handelt es sich bei dem zu berichügenden 
Besche~d um eine von einem Beruf.unglssenat ge
fäHte Beru:fungsentscheidun,g, so kann ·der Vür
sitzende des Sena:tes die ß.erichtigung verfügen. 
Diese V,erfü,gung des Vor:s,itZienden wirkt wie eine 
Vel'fügung ,des Senates." 

127. Nach § 293 ist :fol~ender § 293 a einzu
fügen: 

,,§ 293 Q. Die A!bga,lbenlbehörde kann .ihre un
mittenbar auf ei,ner unrichtLgen oder nachtd~glich 
unrichüg gewordenen Verlbuchung der Gebarung 
beruhenden NebengebührenJbescheide aufheben 
oder ändern." 

128. Im § 294 ist im Albs. 1 daJs Wort "Ab
änderung" durch das Wort ,,&ruderung" zu er
setzen und Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Anderung oder Zurücknahme kann 
ohne Zus.timmung der Ibetroff·eruen Parteien mit 
rückwirkender Kraft nur ausgesproch,en werden, 
wenn der Besche~d durch wissentlich unwahre An
ga/ben oder durch eine strafbare Handl'uIlJg he:rhei
,geführt würden 1st." 

129. D~e §§ 295 bis 297 halben zu lauten: 

,,§ 295. (1) Ist 'ein Bescheid von einem Fest
stellungsbesche~d albzuleiten, so ist er ohne Rück
sicht darauf, oIb die Rechtskr,alft eingetlreten i~t, 
im Fall der nachträglich.en Alb änderung, Aufhe
bung 'Oder Erlassun:g ,des FestlStelhmgshescheides 
von Amts wegen durch ·einen neuen Bescheid zu 
ersetzten oder, wenn die VorauSlS'etzungen für die 

. Erlassung des abgeleiteten Bescheides nicht mehr 
vorlitjgen, aufzuheben. Mit der A,nJderung oder 
Aufhebung des a:hge1eit,eoen B'escheide.s kann ge
wartet werden, his die Abänderung oder Auf
hebung des Feststellungsbescheides oder der nach
träglicherlassene 'F'estSitellu11gSlhescheid .rechts
kräftig ,geworden rust. 

(2) Ist ein ß.esch,ei,d ",on ,einem Abga;ben-, Meß-, 
Zerlegungs-ode.r ZuteilUl1jgsbescheid abzuleiten, 
so gilt Abs. 1 sinngemäß. 

{J) Ahga!ben-, FeststeHungs~, Meß-, Zerlegungs
oder Zuteilungshescheide sind ohne Rücksicht 
darauf, ob die Rechtlskraft e~ngetreten 1st, auch 
ansons·ten zu ändern oder aufzuheben, wenn der 
Spruchdie~er Besch,eide ,anders hätte lauten 
müss'en 'Oder diese ß.escheide iIlJicht !hätten er~e
hen dürJen, wäI'e bei Erlassung eines der yorge
nannten Bescheide ein arnderer Bes,cheid Ibereits 
aJb1geändert, aufgehoben oder ,erbssen gewesen. 
Mit der Anderung oder Aufhebung des A'bgaben-, 
F~tstellungs-, Meß-, ZerIegungs- oder Zuteilungs
bescheides kann gewartet werden, bis die Abände
rung oder Aufhebung des anderen Bescheides oder 
der nachträglich erlassene Bescheid rechtlSkräftig 
gewordeniJst. 

2 
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§ 296. Der Gewerhesteuermeßtbescheid ist ohne 
Rücks,i.cht darauf, db die Rechtskraft eingetreten 
ist, von Amts wegen durch einen neuen Besch,eid 
zu ers.etzen, weThn der Einkommen- oder Kör
perschaf,tsteuef1bescheid abgeändert oder nachträg
lich erlassen und dadurch die Höhe des Gewinnes 
aus . Gewerh~betrieb berührt wird. Mit der Er
lassuThg ,des neuen Geweribesteuermeßlbescheides 
ka,run Igewaortet we,rden, his der alb ändernde oder 
nachträglich erlass,en'e Einkommen- oder Körper
schaftsteuerbescheid rechtskräftig geworden ist. 

§ 297. (1) Ist ein Zerlegungshescheid gemäß 
§ 2'905 durch 'einen Theuen Zer1~gungsbescheid zu 
. er&etzen, so k<lnn die Alhga'be'nJbehörde, sofern 
n:icht 'überwiegende Imeressen der Parteien ent
gegenstehen, mit ,der VornaJhme der neuen Zer
leguThg warten, bis der albändemdle Meßbes·cheid 
r,echoskräftig geworden ist. 

(2) Ist der' Ansprucll ,einer Körperscha.ft auf 
einen A.nteil am Steuermeßlb.etrag unJberücksich
tigt geblieben, ohne lbescheidmäßig ;vbgelehnt 
worden zu sein, so ist auf Antrag eine Zer,Le.gung 
oder eine n'eue ZerI.egung des Steuermeßbetrages, 
erforderlichenfalls auch des für die Festsetzung 
des Grundsteuermeßbetrages maßgeblichen Ein
heitsweI1tes vorzunehmen. Ein Antr:lig auf erst
malig'e Zerlegung kann nur innerha.1b eines J ah
res ah Eintritt der Rechtskraft des Meßibescheides, 
em Arutralg auf neue Zerh~gu11ig nur innerha~b 
eines J ahre~ ah Eintritt der Rechtskraft des bis
herigenZerlegungsbescheides gestellt werden." 

130. § 299 Abs. Ilit. a und c haben zu lauten: 
"a) wenn er von einer unzuständigen Behörde, 

Vlon 'einem hiezu; :ruicht herufenen Ol'gan 
oder von einem nicht richtig zusammenge
setzten Kollegialorgan einer Behörde erlas
s.en wurde, oder 

c) wenn VerfahrensV'orschriften außer acht ge
lassen w'UI'den, :hei deren EinhaLtung ein 
anders l<luteruder Bescheidhätteerl<lssen 
werden ,oder eine B,escheideroeilung hätte 
un tef1hLetben können." 

131. Im ,§299 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

,,{5) Durch die Aufhebung eines Bescheides 
tr;itt das Verhht,en in die La,ge zurück, in der 
es sich vor ErlassuThg des .a,uf;gehoibeThen Bes,ch'ei
des helfundlen hat." 

132. Lm§ .3000 sund die Worte "abändern oder 
zurücknehmen" durch ,die ·Worte "ändern oder 

. aufheben" zu ersetzen und ist folgender Satz an
zufügen: 
"Im Faill ,der AufhelbU!11!g ,~~1t § 299 Ahs. 5 
sinngemäß. " 

133.§ 301 hat zu lauten: 

. ,,§ 301. Auf die Ausübung der gemäß den §§ 299 
und 300 der Behörde zusteheThden Rechte steht 
niemandem ,ein AThspruch zu." 

134. § 302 hat zu lauten: 

,,'§ 302. (1) Abgesehen von den Fällen des 
§ 209 a A'Ds. 2 siThd Maßnahmen gemäß den 
§§ 293, 293 a, 294, 295, 298 und 299 Abs. 4 
nur bis zum Ablauf der Verjährungsfrist und 
Maßnahmen gemäß § 299 Abs. 1 und 2 nur 
bis zum Ablauf eines Jahres nach Eintritt der 
Rechtskraft des Besch,eides zulässig. Davon ab
w,eicheThd ,sind Ma·ß,nahmen gemäß § 293 un~e
achtet des Eintrittls der Verjährimg jedenh;lls 
noch inneflhanb eines Jahres nach Eintritt 'der 
Rechtskraft des zu tberichtigend,en Bes,cheides zu
läss~g. 

(2) Eine Klaglosstellung (§ 33 Verwaltungsge
richts.hofgesetz 1965, BGBl. Nr.2, § 86 Ver
fassungsgerichtSlhofgesetz 1953, BGBl. Nr. ,85) 
durch Aufhebu'11ig des heim Verwaltungs,gerichts
hof oder Verfassun·gs,gerichtshof mit B,eschwerde 
arugefochtenen Bescheides gemäß den §§ 299 oder 
300 darf in jedem Abgabe~J.Verfahren nur einmal 
erfolg.en." 

135. Im § 303 Albs. 2 ist das Wort "Monats
friost" durch die Worte "einer Frist VOTh drei Mo
naten" zu ersetZJen. 

136. § 304 hat zu la'uten: 

,,§ 304. Nach Eintritt der V,erjährung ist eine 
Wieder<lufnalhmedes Verfahrens nur auf Grund 
eines noch vor ,diesem Zeitpunkt e~nrg,ebrachten 
Antrages gemäß § 3<03 Albs. 1 zuläJssig." 

137. § 307 Albs. 3 'erhält die BeZJeichnung ,,(4)". 
FoJrgender A·bs. 3 .~st ,einzufügen: 

,,(3) Durch die AuFhebung des die Wiederauf
nahme des Ver.fahrens bewilligenden oder ver
fü,genden ß,es,che~dtes 'tr;itt ,das Verfahren in die 
Lage zurück, ,in der es sich vor 5e~ner Wieder
.aufnahme befunden hat." 

138. Im § 3008 ~st f.olgender Albs. 5 anzu
füg,en: 

,,(5) Die Ahs. 1 his 3 sind iTh j,eThen Fällen, in 
deTheThein Antrag auf Durchführung eines J ah
res ausgleiches auf Grund einkommensteuerremt
licher Vorschriften beim Arbeitgeber einzubrin
gen :gewes,en wäre, 's,inngemäß mit der Maßtg;vhe 
anzuwenden, daß der Antrag beim Wohnsitz
fiThanzamt des Arheitnehmers einzubringen ist, 
,das auchdaruber zu entsch,eiden hat." 

139. Im § 310 Abs. 3 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Soweit eLie versäumte'Ha.ndlung erst ,die Ein
Leitung eines Verfa:hrens zur Folge g.eharbt hätte, 
ist durch die Bewill~gung der Wiedereins,etzun.g 
die urs,prünglich versäumte Handlung a,!.s r,echt
zeitig vOllgenO'rnmen ,a,nzus,e!hen." 

140. 1m § 314 hat die hi'slherige Z. 6 zu ent
failIen. Die Z. 7 'erhält d!ie BezeichnuThg ,,6". 
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141. Im § 315 Alhs. 2 ist der Bewog von,,20S" 
durch den Betrag v.on ,,50 S" zu ers,etzen. 

142. Im § 315 <hat .der Alhs. 3 zu entfalloo 
un,d ,erhält der Ibi:sheri~e Achs. 4 di,e Bezeich
nung ,,(3)". 

143. Im § 316 hat der Albs. 2 zu entfallen 
und erhält der 'b1sher.ige A'bs. 3 die Bezeich
nung ,,(2)". Die im neuen Albs. 2 'enthaltene 
Zi<ti'erung ,,§ 315 Albs. 4" ist durch die Zitierung 
,,§ 315 Ahs. 3" zu ersetzen. 

ARTIKEL 11 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuerge
setz 1955, BGBl. Nr. 141/1955, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 15/1%8 wird wie 
folgt ,geändert: 

§ 33 hat zu .la'\lten: 

,,§ 33. Die Steuer i:stzu ersta'tten, 
a) wenn und insowe~t ,e~ne Schenkung wider

ruten wurde und deshaLb das Gesch,enk her
ausg~gehen wer,den mußte; 

'b) wenn und insoweit ein Erwetb von Todes 
wegen herausgegeben werden mußte, eine 
Knderung der Steuer nicht mehr möglich 
ist und das herau~gegeibene Vermögen beim 
Empfänger ,einen Erwerb von Todes wegen 
da'rsteLh." ' 

ARTIKEL III 

Das, Zol1gese,tz 1955, BGB1. Nr. 129, zuletzt 
geändert durch das BUI11JdeSigelSetz BGBl. Nr. 286/ 
1978, w~rd wi.e folgt geändel"t: 

1. Im§ 59 sin,d fo~gende ,Abs. 4 und 5. anzu
fügen: 

,,(4) Zollamtliche Bestätigungen und andere 
schriftliche Erledigungen der Zollämter, soweit 
sie eine Abgabenschuld festsetzen oder einfordern, 
,geken aLs Ab galbenJbescheide. Mit der Zustellung 
3m den VerfÜigungSlberechtigten gelten sie auch 
al", ,dem W arel1lempfäng,er zugestellt, Wlenn der 

. letztere in der Erledigung des Zollamtes oder in 
der dieser zugruIlJde liegenden Ahgalbenerklärung 
als Warenempfänger ,genannt 1st. ' 

(5) Zollamtliche B.estätigung,en und andere 
schriftliche Erledigutligen der Zollämter können 
auch durch Acusfolgung rbei einem Zollamt oder 
beim B,undes'rechenamt zugestellt werden. Im 
FaU der A'us:folgung rbei 'emem Zollamt kann 

eine Empf3JngsbelStätigung unterh1e~ben, wenn das 
Datum ,der Aus,f'ertigung gleich dem der Aus
folgung ist." 

2. § 175 Albs. 4 hat zu lauten u11Id folgender 
Abs. 5 ist anzufügen: 

,,( 4) Die Finanzlandesdi'r,ektion kann zur Be
schleunigung des Warenverkehrs und zur Verein
fachung des automaüonsunterstützten Zahlungs
v,erkehrs ,auf AIlJtrag für die Entrichtung delS 
Zolles eine Zahlungsfrist von drei Wochen be
wiHige11:, wenn die Einlhringli,chkeitdes Zolles 
gesichert ist. 

(5) Urubescha,detder FälLigkeit der ZollschuId 
und ,der aUeIlJfalls hereits 'eingetretenen Verpflich
tung zur Entrichtung eines SäUlIlliniszuschlages i<'lt 
in Besch,eiden, 'ausg,enommen zollamtliche Bestä
tigungen (§ 59), für die Entrichtung des Zolles 
eine Frist ,einzuräumen, die' drei Wochen nicht 
Ü1berslleigen ·darf." 

3. § 181 Albs. 1 hat zu lauten: 
,;(1) Für die B<erichtiguIlJg von B,escheiden, die 

eine ZoHschuld ihetreff.en, sowie für die Auf
hebung solch,er Besche~de im Aufsichtsweg gelten 
vorbehaltlich des Abs. 2 die allgemeinen abgaben
rechtlichen VOllsch,rif.t.eIll." 

4.§ 182 hat zu entfallen. 

ARTIKEL IV 
Das Gerichts- UIlJd Justizverwaltungsgebühren

gesetz 1962, BGBl. Nr. 289, zuletzt geändert 
durch das Bundes'gesetz BGB1. Nr. 280/1978, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2'9 AJbs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
"Der für die ß.erechnung der Eintralgungsge

büh.r maßgebende Wert ist bei der Eintr3igung 
des Eigentumsrechlles - ausgenommen im Fall 
der Vormerkung - sowie bei der Anmerkung 
der Rechtfertigung der' Vormerkung zum Er
werb des Eigentums mit dem Betrag anzusetzen, 
der der Ermittlung der Grunderwerbsteuer oder 
Er.bschahs- und Schenkungssteuer zugrunde zu 
liegen wäre; hiebei sind Ste~ervergünstigungen 
nicht zu berücksichtigen." 

2. Die Tarifpost 11 C lit. b Z. 1 hat im Gegen
stand zu lauten: 

,,1. Eintragungen zum Erwerb des Eigentums 
(Ausnah,me Z. 1 a)," 

3. In der Tarifpost 11 C Et. b werden nach d,er 
Z. 1 folgende Z. 1 a und 1 beingefügt: 

Gegenstand Maßstab für die Gebührenbemessung Höhe der Gebühren 

"ta. Vormerkungen zum Erwerlbdes 
Eigentums, ' 

Ib. Anmerkungen der Rechtferti-
19ung der Vormerkung zum Er
werb des Eigentums, 

,"on jedlem, wenn auch nur begonne
nem .Bogen 

vom Wert des Rechtes 

400 S 

1 v. H." 
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4. Nach ,der Anme~kung 7 zur Tarifpüst 11 in denen ~m Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
wird folgende Ananerkung 7 'aeingefügt: genannten Bestimmungen die VerjäJhrung gemäß 

,,7 a. Wird die V'Ülfmerkung zum Erwerb des 
Eig,entums ,ger,echtfertigt, sO' .ist ~n die Gebühr 
IlJach Tarifpost 11 liit. h Z. 1 b ,die nach T arif
püst 11 Et. h Z. 1 a ,entrichtete Gebüihr einzurech-
nen." 

ARTIKEL V 

1. Die§§ 19 Albs. 2 und 81 Abs. 6 BAO ,in der 
Fassung dies Art. I Z. 11 und 36 ,siind auf Fälle, 
in denen eine Persünenvereinigung (Persünenge
mein schaft) bereits vür dem Inkrafttreten der 
genatlltlten Bestimmungen bee.ndi.gt worden ist, 
mit der MaßgaIbe anz,uwenden, daß an die SteU,e 
des Zeitpunktes .der 'ß.ee,ncLi,gung der Persünenver
einigurug {Personen,gemei.nschaft) der Zeitpurukt 
des lnmrafttreterus ,dieser B,estimmungen ,tf!itt. 

2. Werden 'bei einer Albgahenbehörde his zum 
31. Dezember 1980 Anlbringen ,eingebracht, zu 
deren B.ehandlung ,die Abgruberubelhörde nura'uf 
Grund dler d:ie örcliche Zuständigkeit ändernden 
Bestim.q1ungen des Art. I nicht mehr zuständig 
ist, so hat die Weiterleitung an die zuständige Alb
ga!benbehörde nicht aUif Gefahr des Einschreiters 
zu erfolgen, sof.ern nicht ,der Einschreiter hereits 
vor der Ein:hringung 'sdnes Anbringens über die 
Anderung der örtlichen Zuständigkeit seitens 
einer Ahgahenlbehörde in K,enntn,is gesetz't wor-
deni:st. . 

3. § 57 A'bs. 4 und 5 BAO in ,der Fassung ,des 
Art. I Z. 21 ist erstmaJs auf Anträge betreffend 
das Jahr 1979 anzU'Wenden. 

4. § 112 A!bs. 2 HAO in ,der ,Fassung vor diesem 
Bundesgesetz ist auf ,alle Fälle, ,in denen die Stö
rung der Amtshandlung üder die Verletzung 
des Anstandes dUorch ungeziemendes Benehmen 
,"ür dem Inknafttreten des Art. I Z. 45 erfolgte, 
werterh1nanzu wenden. 

5. § 132 AJbs. 1 erst,er Sa'tz BAO ~n der Fassung 
des Art. I Z. 50 ist erstmals auf das Jahr 1975 
betJ:'1e~ende Bücher, Aufzeichnungen, Belege, Ge
schäftspapiere und sünstige Unterlagen anzuwen
aen. 

6. Die B,esttmmung,en der §§ 143 Ahs. 4, 
173 Abs. 2 und 176 BAO in der Fassung vür 
diesem BundJesgeisetz s.ind ,auf ,alle Fälle, tin denen 
der Vernehmungstermin vür dem Inkrafttreten 
des Art. I Z. 53, 61 und 63 liegt, weiterhtin an
zuwenden. 

7. Die Bestimmungen des § 207 Albs. 2 BAO 
in der Fassung des Art. I Z. 81 sind, süweit sich 
hieraus für ZölUe und sünstige Eingangs- oder 
AusgaIlJgsabgruben eine längere als einjährige Ver
jährungsfrist ergibt, auf Fälle nicht anzuwenden, 

§ 238 BAO bereits ,cingetretJen i'st. 

8. § 209 Albs. 3 .BAO in der Fassung des Art. I 
Z. 84 ist auf FäHe nicht anzuwenden, ,in denen 
im Zeitpunkt des Imrafttl'etens der genaJ~ten 
Bestimmung das Recht zur Festsetzung der Erb
schafts- und! Schenkungssteuer lbeJ:'1eits verjährt 
ist. 

9. § 210 Ahis. 2 ,BAO inder Fassung des 
Al't. I Z. 86, sO'Weit hi:edurcheine Nachfrist von 
zwei Wüchen eingeräumt ,ist, sowie di,e §§ 2'10 
Albs. 4 !bis6, 217, 218, 227 Ahs. 4 1it. a und g 
und 228 BAO ILn der Fa;ssUi11Jgdes Art. I Z. 86, 
92, 97 und 98 treten am 1. Jätlltler 1982 in Kr,aft. 

10. § 217 Albs. 2 BAO hat bis ,zum Inkraft
tr,ee,endes Art. I Z. 92 ZlU lauten: 

,,(2) Wird ein Ansumen ujm Zahlungserileich
terungen (§ 212 Albs. 1) spätestens eine Wüche 
vor dem FäLI~gkdtstag, Ibei Eingangs- odler Aus
gangs,abgruben innerJulh einer vorgesehenen Zah
lungsfrist,eingebracht und w,ird diesem Ansuch,en 
Istattgegeben, so tI'iin ,dLe Verpflichtung zur Ent
richtung des Säumni,szuschlages erst dann ein, 
wenn infolge eines Terminverlustes (§ 230 Abs. 5) 
ein Rückstandsausweis (§ 229) aUIsgestellt wird. In 
diesem Fahl ist ·der SäumnisZiuschla,g vün der ,im 
Zeitpunkt der Ausstellung des' Rück:standsaus
weis.es bestehenden, V'üm Terminverlust 'betrof
fenen Albiga:benschuldzu ,entrichten." 

11. § 221 in ,der Fassung des Art. I Z. 93 ~st 
auf FäUe anzuwenden, in denen die Fä'lligkeit 
der AbgJa!benschuddigkeit, Jünsichtlich derer ein 
Säumniszuschlag verwirkt ist, nach dem Inkraft
treten der 'genanntJen B,estimmung eintritt. 

12. § 228 BAO inder Fassung vor diesem 
Bundesgesetz ist letztmalig auf Mahnungen, die 

. am Ta.g der Kundmachung di,eses Bundesgesetzes 
erfolgen, anzUiwenden. 

13. § 230 Ahs. 3BAO in der Fa'ssung ,des 
Art. IZ. 100 ist bis zum Ablauf des 31. Deze/m
ber 1981 mit der MaßgaJbe anzuwenden, daß an 
die SteLle des cLaf1Lnzitierten § 218 Albs. 2 der 
§ 217 Abs. 4 inder Fassung vür diesem Bundes
gesetz tritt. 

14. § 240 Abs. 3 BAO in der Fassung des 
Art. I Z. 104 ist ,erstmals auf das Jahr 1975 
be,rrefT,ende Anträge anzuwenden. 

15. Werden Anträge auf Rückzahlung vün 
Guthaben (§ 239 Abs. 1 BAO) noch vür dem 
Inkr:afttreten des Art. I Z. 105 geste1h:, sO' ist 
hei Erledigung dieser Anträge § 242 BAO in 
der Fassung vür diesem Bundesgesetz weiterhin 
anzuwenden. 
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16. § 245 Abs. 1 BAO .in der Fassung des 
Art. I Z. 106 ,ist lauf FäU~, in denen die Rechts
kraft eines Besche~J:es nicht entgeg,el1Jsteht, anzu' 
wenden. 

17. § 245 Abs. 4 BAO in de'r Fassung vor 
die&em Bundesgesetz ist noch auf Fä:lle, in den,en 
die Hemmung der Berufungsfrist auf ein·en vor 
dem Inkrafttl1etendes Art. I Z. 107 gestellten An~ 
trag zurückzuführen ist, anzuwenden. 

18. §260 Albs. 2 iliit. Ib und d BAO ill< der 
Fassung des Art. I Z. 117 ist auf FäHe anzuwen
den, in denen die Berufung&eIIItscheidung nach 
dem Inkraftretell< der genannten Bestimmungen 
etilassen wird. 

19. § 276 BAO in der F;J;s~:ung vor diesem 
Bundesgesetz ist noch auf alle Berufungsvorent
scheidungen weiterhin anzuwenden, die vor dem 
Inkrafttreten ,des tATt. I Z. 124 erlassen wurden. 

20. § 303 Ahs. 2 BAO Qn der Fassung des 
Art. I Z. 135' ~s:t ,auf FäLLe anzuwooden, ~n 
denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ge
n,ann:ten Besümmung die >bisherige Monatsfrist 
noch nicht alhgdaufen ist. 

21. § 315 Albs. 2 BAD. ,in der Fassung vor 
dieSClm BundesgesetzEst noch auf aJHe Fälle wei
terhin anzu'Wen,den, in denen der für die Unter
suchung Anlaß gelbende Antrag (§ 314 Z. 5 BAO) 
v,or dem Inkrafttretendles Art. I Z. 141 ein
gebnacht wurde. 

22. Wird eine Vormerkung zum Erwerb des 
Eigentums, del1en Einwagung vordem Inkmft
treten des Al't. IV ,beantragt worden ,ist, in der 
Folge gerechtfertigt, so ,ist hiefür die Gebühr nach 
Tarifpost 11 lit. b Z. 1 h Gerichts- ull<d Jus,tiz
verw,a'ltungsgebührell<ges,etz 1962 nicht zu entrich· 
ten. 

ARTIKEL VI 

Mit der VoHzi,ehung ,des Art. I 'hrs III und des 
Art. V Z. 1 bis 21 ist der Bundesminister 
für F,inanzen, hinsichtlich des .Mt. I Z. 47 im 
Einvemeihm:en mit dem B\lI1J;deSlIlli'nister für Inne
res und hinsichtl!ich des Art. I Z. 59 ,sowie hin
'sichtlich des Art. I Z. 98, soweit letztere § 229 
BAO hetrQfft, ,im Einvernehmen mit dem Bundes
minister füll' Justiz betraut. Mit der V oUziehurug 
.des Art. IV und des A:rt. V Z. 22 tistder Bundes
minister für Justiz betnaut. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Da:s ü!berw~~gend' Verfanrensvor,sduiften bein
haltlende BUll<de~gesetz vom 28. Juni 19>61 be
treffend allgemeine Bestim~mgen und ,das Ver
f:a:hren für die von .den Albgalbenbehörden des 
Bundes verwaolteten Abgalben (Bundesabgahen
ortdnung - BAO), das am 1. Jänner 19'62 in 
Kraft getreten ist, stellt eine moderne Grund
lage für ,die El'helbul1Jg von Albgaben dar und hat 
s,ich in der P,raxEs 'Ibisher ohne größere An,de
rung'en gut bewährt. Wenn iIlJun im Art. I des 
vorliege,nden Gesetzesentwu'nesdennocheine um
fassende Novemerun;g der BAO vOorgoeschlagen 
wiJ-.d, so sind die w,esenl!lichsten Beweggrunde 
h~efür darin IgeLegen, daß eine noch weiterge
hende Vel1bess,erung der R,echtssteLlung der Pa'r
te~en des A'bgaJbenverlfaJhrens herlbeig,efü:brt und 
das .A!bgaJbeneinhebumgs- und Verechnul1Jgswes,en 
automations.geI'echne-r gestaltet werden soll. 
Außerdem sind bei der jahrelan:&en Anwendung 
der BAO einge Lücken zutage ß'C'treten, deren 
Schließung ,e'benso wie die Beseitigung V'eil'schile,de
ner Unkhrheiten zu den Zielsetzungen der vor
geschlagenen Novel1e ,gehört. 

Aus der VielzaJhl der im Intel'ess,e einer Ver
besserung der Rech,tJss'tellung der Parteien ,des 
AbgaJhenver:fahrens vor;gesehenen Maßnahmen sei 

insbes'Ül1!del1e auf die nachstehenden hingewiesen, 
wobei sich die Zitierungen auf Bestimmungen 
in .der durch den Entwul'f vorgeschhgenen Fas
sUIlig bez'iehen: 

Verlängerba'rkeit der hi&heriogen Aus'Schluß
fri'sten ZUr SteLluIlig von A'nträglen auf Ent
scheidung der AhgaJbenJbehöI'de zweiter Ins,tanz 
nach Ergehen einer Berufungsvorentscheidung 
(§ 27'6 Albs. 1 BAO) und von Anträgen auf 
Erlas,su11ig von Fortschl'eilbungslbescheiocLen (§ 193 
Ahs. 2 BAO), 

Vedängerungder Prist zur SteHurug von An
trägen auf Wiederaufnahme eines durch B.e
scheid :rechtskräft,ig aJhg,escMossenen Ver,fah
rens (§ 3>03 Aibs.'2 BAO), 

Einr~umung der Möglichk,eit einer W~eder
eDnset~U11ig in den vor:igen Stand auch' bei Ver"' 
säumung materiellrechtlicher Erwten (§ 3'10 
Albs. 3 BAO), 

VerpflichtlUng ,der AI'bgahenbehörden zur 
Rechaslbelelhru11ig ,der Parteien in Verfahrens
angelegenhleiten über Verlangen und unter be
stimmten Voraus1setzungen (§ 113 BAP), 

Ausdehnung der Legitimation zur Stellung 
Vion Anträgen auf Vorlage einer Berufung an 
die AlbgaJbenbehörde zweiter Lnstanz nach Er-
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gehen einer Berufungsvorentscheidung (§ 276 
Abs. 1 BAO) sowie 

die ausdrückliche gesetzliche Verankerung, 
·daß einer Abgaibenfestsetzung der Eint6tt der 
Verjährungdannnich:t eIJJtgegenstoo.t, wenn 
sie im Zuge eines Berufungsverofahr,ens zu er
folgen hat oder wenn sie von der Erledigulljg 
vor Eintritt der Verjährung eingelbrachter Aru
'bringen der Partei abhängig ist (§ 209 a BAO). 

Im Interr.sse der Lohnsteuerpflicht~g.en gelegen 
sind die in Aussicht genommenen Regdungen, 
mit deneri die Einbringungsmöglichkeit für An
bringen im FaH eines Wohns·itzwechs·els oder bei 
Doppelwohnsitzenerwe~tert wil'ld (§ 57 Albs. 4 
und 5 BAO), ferruer die Ausdehnung de.r FäHe, in 
denen em Anspruch auf Rückzahlung V'on Lohn
s~euer besteht (§ 240 A'bs. 4BAO) und die 
Verlängerung der Frist für die Einbringung von 
Rückzaihlu1lJgsantr~gen (§ 240 .Albs. 3. BAO). 

Verbesserungen für die Rechtsstellung nach Ab
galbenIVorschl'liken zur persönLichen Ha:ftung ~n 
Anspruch ,genommener PersIonen 'ergebe.n, sich in·s
Ibesondereaus der Neufa:ssUJng des § 248 BAO 
und der in Aussicht genommenen Bestimmung des 
§ 252 Abs. 4 BAO. 

In .d,em ·die Einhebung von Albgahen behan

schafts- und Schenlkungssteuer,gesetzes 1955, des 
ZolLgesetzes 1955 und des Gerichts- und Justiz
verwaltungsgebührengesetz·es 1962, welche 1\n,de
rungen mit der in Aussicht Igenommenen Novel
Eerung ;einzdner Bestimmungeru der BAO in 
engem Zusammenhang stehen. 

Die Art. V und VI des V'orLie@enden Gesetz
entwurfes ,entha-lten die Obergan,gs- und Schluß- . 
Ihestimmungen sowie dioe Vollzuggklause1. 

KompetenzrechtLich stützt sich der Entwurf 
auf die TatJbestände "Bundesfinanzen, inJSIbeson
aere öfFentLiche Abgaben, die ausschEeßli,ch oder 
teilweise für den Bund ·einzuheben sind" sowie 
"Monopolwesen" des Art. 10 Abos. 1 Z. 4 B-VG 
urud auf den Tatfbestand "Z-ollwes:en" des Art ,10 
Abs.l Z. 2 B-VG. 

Nennenswerte Mehra,ufwendungen im Bereich 
des Personal- und Sachaufwandes sind durch dj'e 
Vollziehung des vongeschlagenen Bundesg.esetzes 
nich·t zu erwarten. Tr'Ütz des WegfaLls der Mahn
gelbühnen werden 'sich aus ,dem v,orliegenden Ent
wurf aufkommensmäßig keine wesentlichen Aus
wirkun,gen ergeben. 

Besonderer Teil 

deLnden .6. Albschnü,tlt der BAO (§§ 210 bis 2'42) Zu Art. I Z. 1: 
wird vor allem eine Neufassung der grundLegen-
d 

Durch di'e vongeschlagene Ergänzung des 
en Be'stimungen über ,d~e Verbuchung der, Ge-

barung und über die Verrechnung von Zahlungen § 1 BAO 'Süll ·dem Umsta;nd R,ech'nung getragen 
werden, ·daß von den ZoL~ämtern neben den 

und sonst~gen Gutschriften (§,§ 213 und 2114 BAO) ZöHen und sonstigen Eingangsabgalben na.ch Maß
Nürgeschl:llgen. Hielbei Wurde .ni,cht nur unter gabe g.esetzlicher Anordnungen, ·derzeit nach dem 
Berücks.ichtigung der Interessen der Parteien, de-
ren RechtssteHung üherdies auch in diesem Be- Viehwirtschaftsgesetz, BGBl. Nr. 258/1976, und 
.reich teilwei\\le veribeslsert werden soll, auf die dem Marktordnungsges.etz 1967, BGBL Nr. 361 
Möglichkeiten der in der Abgabenverwaltung 1968, in der Fassung der Novelle BGBL Nr. 1591 
.1. 1976, auch Ausgangsabgaben z'u erheben sl'nd und 
ues Bundes in zunehmendem Maße .erfolgenden. ' daß auch für diese die BestimmuJ:lgen der BAO 
U11Iterstützung durch ,eine automatis,iel'lte Daten,-
v'eraI1be.itung Bedacht genommen, sOindern auch nur insoweit gelten sollen, als in den zollgesetz-

lichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist. 
v·enschiedenen Anregungen. des Rechnungshofes 
entsprochen. Als unlbiUig empfundene Auswir
kungen der bisherigen Regelungen betreffend di,e 
Verwirkung eines SäumniszUJSchla,ges sollen ins
he~onderedul'ch die Neufassung ,des § 217 
Albs. 2 BAO he:.e.itigt werden. Für bestimmte 
Fälle ist ,die Einräumung 'bisher nicht zugestande
ner Zahlurugs,fr~sten vonges·ehen (§ 210 BAO) und 
in den FäHen, in denen ei,ne P·artei irrtümlich 
eine uruichtige VeremnungslWeisung erteilt hat, 
ilsteine aus,drückliche Reg,elung <betreffend di,e 
Möglichkeit ,dier Beseitlgung nachteiliger Rechos
folgen in Aussicht genommen (§ 2'14 
Albs. 5 BAO). 

Die bisher aus Bestimungen des Fina:nzstraf
gesetzes albzulei,tende, im al1gemeinen a,ls Steuer
geheimnis hekannte albgaibenrechtliche Geheim
haltu:ngsrpflicht IsoH nunmehr im § 48 a BAO 
ausdrücklich verankert werden. . 

In seinen Art. 11 bis IV enthält der vorliegende 
Gesetzentwurf V ol1schlä,ge zur 1\nd,erung des Erb-

Zu Art. I Z. 2: 

Während :gemäß § 2 BAO i.n der geltenden 
Fas<sung d~e Bestimmungen ,des in R!ede stehen
den Bundesge'sletzes nur sinngemäß auf das Ver
f,ahren der Abgabenhehöl'1den des Bundes betref
fend einigeaU!sdrtÜckEch auf'gezählte, vom 
§ 1 leg. cit. nicht umfaßtie Angelegenheiten An
w,endung zu finden halben, süU durch die vor
geschla:gene Neufassung des § 2 BAO bewirkt 
werden, daß die Bes:timmungen des ~n Rede ste
henden Gesetzes von den Abgabenbehöl'lden des . 
Bundes ganz aLlgemein, und nicht nur auf das 
Verfahren beschrän;kt,in einigen ausdrücklich 
<l:ufgezä!hlilten Angelegenheiten sinngemäß anz,u
wenden sind. Biedurch entfiele die Notwendigkeit 
zu untersuch·eh, ob es&ich !bei den einzelnen B,e
stimmungen um verfalh:rensrechtliche oder um 
materiellrechtliche handelt .. Etwaige entgegen
stehende Regelungen werden durch die vorge, 
schlagene Neufassung ·nicht berührt. 
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Ferner soll der Katalog der über die Auf
zä:hlun.g >im § 1 BAO h~na'Usgehenden Angelegen
heiten, hinsiichtlich derer di,e ß.esnimmungen der 
BAO anzuwenden. sind, I~m § 2 lit. a leg. cit. im 
einer klarstelle1?-den und der Fortentwicklung des 
Abgabenrechtes Rechnung tragenden Art und 
Weise ergänzt werden. 

Die in Aussicht genommenen Knderungen des 
§ 3 BAO ,s.ehen in ,erster Lin;ie eine Anpa,s'sung 
an die Neufasswng des § 2Ieg. cit. vor. Ini ühri
gen 'el'scheint di.e gesonderte Aufzählu.ng der 
zoHges.etzlich vorlgesehenen Er:satz.f.orderu.ng.en im 
§ 3 Albs. 1 BAO im Hi·rublick da'rauf entbehrlich, 
daß diJese nach nunmehr heI'rs.chender AuHas·sung 
lediglich Fälle der persönlichen Haftung darstel
ten. 

Zu Art. I Z. 3: 

Da § 4 .Albs. 2 lit.c und lit. d BAO durch 
Art. IV Z. 1 des EinführuIligsg'es.etzes zum Um
satz;steuel1gesetz 1972, BGBL Nr. 2:24/1972, auf
gehaben wOI'den ist, soH e~neV orreihun.g der 
bisherigen lit. e und lit. fer<fo~g.en. 

Zu Art. I Z. 4: 

Durch di.e ~n Aussicht genommene Neufassung 
des § 5 BAO Süll .dem Umstand Rechn.ung getra
gen wel'den, daß für die Entstehung, den Um
fang oder den W CigfaU eines Ab:gahenanspruch.Cls 
auch der Zeitpunkt des Todes anderer Personen 
als nur des Abgabepflichtigen von Bedeutung sein 
kann, z. B. hills,ichtlich des Erbschafts.steueran
spruches anläßlich eines Erwerbes von Todes 
weg·en. 

Zu Art. I Z. 5: 

Die Erweiterung der übe!1s·chrift vor § 6 BAO 
mil'd im Hinlblick ·darauf vor,gesch.lagen, daß im 
Untleralbs.chnitt B des ·ersten AJbschIlJitJtes der BAO 
neben Fngen der Gesamtschutd und Haltung 
auch FrOljgen der RechtsIlJachfolge hehandelt wer
·den. 

Zu Art. I Z. 6: 

Nach den Abgabenvorschriften können auch im 
Sinne ·des bürgerlichen Rechtes nicht rechts
fähige Personenvereinigungen ohne eigene Rechts
persönlichkeit oder Personengemeinschaften ab
gabepflichtig und daher Steuerrechtssubj~kte; sein, 
so beispielsweise im Umsatzsteuerrecht auf Grund 
der Definition des Unternehmerbegriffes im § 2 
Abs. 2 UStG 1972. Würden aber Abgabenbe
scheide und damit Leistungsgebote an solche 
im Sinne des bürgerlichen Rechtes ni.cht rechts
fähige Personengesellschaften oder Personen
gemeinschaften gerichtet werden, wäre im Falle 
der Nichtbefolgung dieser Leistungsgebote eine 
Exekutionsführung gegen die betreffenden Per
sonenvereinigungen oder Personen gemeinschaften 
wegen des Mangels der Rechtsfähigkeit im Sinne 

des bürgerlichen Rechtes nicht möglich, sondern 
es müßte vielmehr versucht werden, nach Maß
gabe von Hafnungstatbeständen die Gesellschafter 
oder Mitglieder der Personenvereinigungen oder 
Personengemeinschaften in Anspruch zu nehmen. 
Nun hat zwar. bereits § 6 Abs. 2 BAO in der 
Stammfassung die Gesamtschuldnerschaft gemein
sam zu einer Abgabe heranzuziehender Personen 
vorgesehen, welche Bestimmung nach herrsch.en
der Lehrmeinung auf die Gesellschafter oder 
Mitglieder der in Rede stehenden Personenver
einigungen oder Personengemeinschaften anzu
wenden war, ohne daß .es einer eigenen Haftungs
geltendmachung bedurfte (vgl. Reeger-Stoll, 
Kommentar zur Bundesabgabenordnung, Wien. 
1966, Anm: 7. z·u § 6), die'8.e AuHa,ssung ist jedoch 
vom Verwaltungsgerichtshof in Frage gestellt 
worden. Die in Aussicht genommene Neufassung 
des § 6 Abs. 2 BAO soll eirier eindeutigen Ver
ankerung der offenbar bereits anläßlich der Be
schlußfassung über die BAO vom Gesetzgeber 
verfolgten Absicht dienen. 

Der nach der mit Ablauf des 31. Dezember 
1966 in Kraft getretenen Aufhebung einiger 
Worte des § 6 Abs. 2 BAO durch den Verfas
sungsgerichtshof (BGBL Nr. 141/1966) inhalts
leer gewordene letzte Halbsatz der genannten 
Bestimmung soll in deren Neufassung nicht über
nommen werden. 

Zu Art. I Z. 7: 

Di.e in Aussicht genommene Neufassung des 
§ 11 BAO trägt den durch die Novelle zum 
Finanzstrafgesetz BGBl. Nr. 335/1975 bewirkten 
Knderungen finanzstrafrechtlicher Bestimmungen 
Rechnung. 

Zu, Art. I Z. 8: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I 
Z. 6 ausgeführt wurde, soll nun ausdrücklich 
geregelt werden, daß in jenen Fällen, in denen 
im Sinne des bürgerlichen Rechtes nicht rechts
fähige Personenvereinigungen ohne eigene Rechts
persönlichkeit oder Personen gemeinschaften als 
solche 'abgabepflichtig sind, deren Mitglieder 
gemeinsam zu der betreffenden Abgabe heranzu
ziehen sind. Die Haftungsbestimmung des § 12 
kann hiezu korrespondierend somit ausdrücklich 
auf jene Fälle, in denen eine im Sinne des bürger
lichen Rechtes rechtsfähige Personen vereinigung 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit als solche ab
gabepflichtig ist, beschränkt werden. Solche im 
Sinne des bürgerlichen Rechtes rechtsfähige Per
sonenvereinigungen ohne eigene Rechtspersön
lichkeit sind nach derzeitiger Rechtslage die OHG 
und die KG. 

Zu Art. I Z. 9: 

Durch Art. I Z. 9 soll lediglich eine Anpassung 
des § 16 BAO an die durch den Wegfall der 

128 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 93

www.parlament.gv.at



24 128 der Beilagen 

Haushaltsbesteuerung auf Grund der Bestimmun- bereits in sinnvoller Auslegung der Bestimmun
gen des EStG 1972 neu geschaffene Rechtslage gen der §§ 41 bis 43 BAO gehandhabt wurde. 
erfolgen. 

Zu Art. I Z. 10: 

Die _ vorgeschlagene Zitierungsänderung stellt 
eine Folge der auf Grund des Art. I Z. 3 des 
Entwurfes vorgesehenen 1\nderung des § 4 BAO 
dar. 

Zu Art. I Z. 11: 

§ 19 BAO -in seiner geltenden Fassung hat 
für die Fälle einer Gesamtrechtsnachfolge nur 
den übergang der Abgabenschuld des Rechtsvor
gängers auf den Rechtsnachfolger ausdrücklich 
geregelt, nicht aber auch den Übergang aus den 
Abgabenvorschriften sich ergebender Rechte oder 
anderer über das Abgabenschuldverhältnis hinaus
gehender Pflichten. Ebenso mangelt es bisher in 
der BAO an einer ausdrücklichen Bestimmung, 
auf wen die sich aus Abgabenvorschriften er
gebenden Rechte und Pflichten einer Personen
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
oder einer Personengemeinschaft im Fall ihrer 
Beendigung übergehen, obwohl auch noch nach 
diesem Zeitpunkt Anlaß zu abgabenrechtlich 
relevanten Handlungen bestehen kann. Die dies
bezügliche Regelung in dem neu zu schaffenden 
§ 19 Abs. 2 BAO trägt dem Umstand Rechnung, 
daß als Rechtsnachfolger praktisch nur die zu
letzt beteiligt gewesenen Gesellschafter oder Mit
glieder einer solchen Personen vereinigung oder 
Personengemeinschaft in Betracht kommen. 

Zu Art. I Z. 12: 

\§ 34 Abs. 1 BAO in seiner geltenden Fassung 
läßt die Frage offen, in welchem Ausmaß' eine 
Körperschaft, Personen vereinigung oder Ver
mögensmasse gemeinnutzlge, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke im Bundesgebiet fÖl'dern muß, 
wenn ihr die im Ball der Betätigung für die 
genannten Zwecke vorgesehenen abgabenrecht
lichen Begünstigungen zukommen sollen. Die 
vorgeschlagene Neufassung des § 34 Abs. 1 BAO 
entspricht der bisherigen Verwaltungsübung. 

Zu Art. I Z. 13: 

Durch die Neufassung des § 39 Z. 1 BAO soll 
die bisherige Verwaltungsübung, die Vorausset
zungen für die Gewährung abgabenrechtlicher 
Begünstigungen wegen Betätigung für gemein
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke auch 
dann noch für gegeben zu erachten, wenn neben 
den genann'!iettl Zwecken nochandtere, völlig UIl'ter
geordnete Nebenzwecke verfolgt werden, eme 
ausdrückliche gesetzliche Grundlage finden. 

Zu Art. I Z. 14: 

Zu Art. I Z. 15: 

Dem Wortlaut der derzeitigen Fassung des 
§ 45 Abs. 1 BAO zufolge gilt das einem in 
Betracht kommenden wirtschaItlichen Geschäfts
betrieb zugehörige Vermögen als Betriebsver
mögen und sind die daraus erzielten Einkünfte 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln, 
wobei nicht dal'auf Bedacht genommen wird, 
daß in der Form eines wirtschaftlichen Geschäfts
betriebes auch Tätigkeiten entfaltet werden kön
nen, ,die im Fall einer bestehenden Gewinnab
sicht nicht als gewerblich einzustufen wären. 
Die in Aussicht genommene Neufassung des 
§ 45 Abs., 1. BAO sieht nunmehr eine am Gegen
stand der Betänigung orientierte Zuordnung zu 
Vermögens- oder Einkunftsarten vor. 

Zu Art. I Z. 16: 

Die allgemein auch als Steuergeheimnis be
z'eichnete abgabenrechtliche Geheimhaltungs
pflicht ist nach derzeitiger Rechtslage nicht positiv 
umschrieben, sondern nur aus den Strafbestim
mungender §§ 251 und 252 Finanzstrafgesetz 
ableitbar. Nunmehr soll die abgabenrechtliche 
Geheimhaltungspflicht in der BAO unabhängig 
von den vorerwähnten Tatbeständen ohne inhalt-, 
liche 1\nderung gegenüber der derzeitigen Rechts
lage vel1ankert werden. 

Zu Art. I Z. 17: 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 52 
BAO wird dem Umstand Rechnung getragen, 
daß Regelungen über sachliche Zuständigkeiten 
nicht nur im Abgabenverwaltungsorganisations
gesetz, BGBL Nr. 18/1975, sondern vereinzelt 
auch in aIl'deren Abgabenvorschriften enthalten 
sind, z. B. im § 6 Abs. 1 Straßenverkehrsbei
tragsgesetz, BGBL Nr. 302/1978. 

Zu Art. I Z. 18: 

Im Hinblick darauf, daß gemäß § 61 Abs. 4 
Bewertmngsgesetz 1955 Gewerbeberechtigungen 
mit dem gemeinen Wert zu bewerten sind, als 
welcher der zum maßgeblichen Stichtag in einer 
Vermögensübersicht (Bilanz) anzusetzende Wert 
zu gelten hat, erscheint die durch die in Aussicht' 
genommene Neufassung des § 53 Abs. 1 BAO 
zu treffende Regelung, daß für die Bewertung 
zu einem gewerblichen Betrieb gehörender Ge
werbeberechtigungen das Betriebsfinanzamt und 
nicht, so wie bisher, das Lagefinanzamt zuständig 
sein soll, zweckmäßig und trägt den Erforder-
nissen der Praxis Rechnung. -

Zu Art. I Z.19: 

Die vorgesehene Ergänzung des § 41 Abs. 1 Die Notwendigkeit zu einer 1\nderung des 
BAO soll ausdrücklich 'festlegen, was bisher § 55 BAO ergibt sich aus ,dem Wegfall der Haus-
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haltsbesteuerung im Bereich des Einkommen
steuerrechtes durch das EStG 1972. Die hiebei 
,erforderlich werdende, die ör1JEche Zuständig
keit für die Erhebung der Vermögensteuer betref
fende neu zu schaffende Bestimmung des § 55 
Abs. 6 BAD wird in der Praxis keine Verschie
bung von örtlimen Zuständigkeiten mit sich 
bringen. 

Zu Art. I Z. 20 und 21: 

D;ls wesentlichste Anliegen der vorgeschlagenen 
Knderungen des § 57 BAD besteht darin, daß 
es jenen lohnsteuerpflichtigen Arbeitnehmern, die 
nach Ausschreibung einer Lohnsteuerkarte ihren 
Wohnsitz in den Bereich eines ~nderen Finanz
amtes verlegt haben, ohne Gefahr einer Frist
versäumnis ermöglicht wel1den soll, gewisse An
bringen außer bei dem nachdem neuenWohnsitz 
zuständigen Finanzamt auch noch bei jenem 
Finanzamt einzubringen, in dessen Namen die 
Lohnsteuerkarte ausgeschrieben wurde. Durch 
diese in dem neu zu schaffenden § 57 Abs. 4 
BAD zu treffende Regelung wird die Zahl jener 
Fälle, in denen Anbringen von Lohnsteuerpflich
oitgen 'nlicht nähergetreten werden ka.nn, w.eil 
sie bei einer unzuständigen Stelle eingebracht 
wurden und ,die Weiterleitung an die zuständige 
Stelle l1Jicht mehr rech,tzeit,1g erf,oLgtle, wesentLich 
verringert werden. An der Zuständigkeit zur Ent
scheidung über derartige Anbringen soll sich 
jedoch nichts ändern. 

In dem ebenfalls neu zu schaffenden § 57 
Abs. 5 BAD soll Vorsorge für jene Fälle getroffen 
werden, in denen Arbeitnehmer über zwei Wohn
sitze in ,den Amtsbereichen verschiedener Finanz
ämter verfügen; solchen Arbeitnehmern soll es 
in Hinkunft offenstehen, bei jedem der in Be
tracht kommenden Finanzämter die vom Wohn
sitzfinanzamt zu erledigenden Anbringen einzu
reimen. Die im § 55 Abs. 2 BAD für den Fall 
des Vorhandenseins mehrerer Wohnsitze in den 
Bereichen verschiedener Finanzämter getroffene 
Zuständigkeitsregelung würde weiterhin für die 
Klärung der Frage maßgeblich bleiben, welches 
Finanzamt die Entsche~dung über solche Anbrin
gen zu treffen hat. 

Durch die beiden eben erläuterten in Aussicht 
genommenen Neuregelungen würde die Rechts
stellung lohnsteuerpflimti,ger Arbeitnehmer 
wesentlich verbessert werden. 

Schließlich soll durch die vorgeschlagene Neu
fassung des § 57 Abs. 3 BAD ausdrücklim fest
gelegt werden, daß die besondere Zuständigkeits
regelung für Auslandsbeamte und für die diesen 
gemäß § 26 Abs. 3 BAD gleichgestellten Personen 
nur in jenen Fällen Anwendung zu finden hat, 
in denen ,die Betreffenden im Inland keinen 
Wohnsitz haben, womit der Anknüpfung an 
dieses Merkmal der Vorrang eingeräumt wird. 
Eine Ausnahme von der Zuständigkeitsregelung 

des § 57 Abs. 1 BAD würde somit nicht mehr 
vorliegen, woraus sich die Notwendigkeit für 
die vorgeschlagene Knderung dieser Gesetzes
stelle ergibt. 

Zu Art. I Z. 22: 

Die Neufassung ;des § 59 BAD sohl dem Um
stand Rechnung tragen, daß in~besondere in jenen 
Fällen, in denen sim gemäß den §§ 5 und 8 des 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 18/1975, eine geteilte Zuständigkeit für die 
Abgabenerhebung ergibt, nicht immer das, sich 
aus der Regelung des § 53 Abs. 1 lit. b BAD 
ergebende Betriebsfinanzamt für aUe Erhebungs
schritte hinsichtlich der von der Zuständigkeits
rege1ungdes § 59 BAD umfaßten Abgaben sach
lich zuständig ~st. 

Zu Art. I Z. 23: 

Durch die teilweise Neufassung des § 61 BAD 
soll eine den Erfordernissen der Praxis Rechnung 
tragende, leichter vollziehbare Regelung der ört
lichen Zuständigkeit für die Erhebung der Um
satzsteuer für jene Fälle getroffen werden, in 
denen ein Unternehmer sein Unternehmen vom 
Ausland aus betreibt. Insbesondere wäre ,durch 
die Neuregelung sichergestellt, daß, wenn ein 
Unternehmer, der im Inland led~glich Umsätze 
aus der Nutzung von Grundbesitz erzielt, sein' 
Unternehmen aber vom Ausland aus betreibt, 
sich die Zuständigkeit nach der Lage des Grund
besüzes orientiert. 

Zu Art. I Z. 24: 

Nach der derzeitligen Rechtslage sind keine 
der im § 62 Abs. 2 BAO inder geltenden Fas
sung erwähnten weiteren Schritte zur Erhebung 
der Grundsteuer den Finanzämtern iilbertragen, 
weshalb eine die&bezügliche Regelung der ört
lichen Zuständigkeit enobehrlich erscheint. 

Zu Art. I Z. 25: 

Der in Aussicht genommenen Ergänzung des 
§ 63 Abs. 2 BAD kommt lediglim ,die Funktion 
der Beseitigung möglicher Zweifel hinsichtlich der 
örtlichen Zuständigkeit für die Erhebung ,der 
Schenkungssteuer bei mehrfach,em Wohnsitz der 
in Betracht kommenden Personen Z'll. ' 

Zu Art. I Z. 26: 

Die in Aussicht genommene Neufassung des 
die ör.tIim,e ZuständigkJeit ifür die Erhebung der 
Versicherungssteuer und der Feuersch'utzsteuer 
regelnden § 67 BAD trä:gt dem Umstand Rem
nung, daß nach den ;Bestimmungen des Versiche
rungsaufsichugesetzes, BGBl. Nr. 569/1978, 
rua'tür1iche Personen als ,im lrrlan.ctzUigeLassene Ver
sicherer nimt mehr in Betracht kommen und sim 
daher auch die örtliche Zuständigkeit nicht mehr 
in erster Linie nachdem Wohnsitz des Ver
sicherers orientieren soll. 
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Zu Art. I Z. 27: lAbs. 1 BAO soll künftighin neben dem Beru-
Die Regelung betreff,end die örtliche Zuständig- fungswel"ber auch jedera.ndlere, demgegenüber 

k7it für die Erhebung von ZöHen und sonstigen eine Berufungsvorentscheidung wirkt, zur Stel
Emgangsahgaben soll aus den in den Erläuterun- lunlg eines Antrag,es auf Entscheidung der Ab
gen zu Art. I Z. 1 genannten Gründen a.uch auf gabenbehörde zweiter Instanz über die anhängige 
sonstige Ausg,a11lgsabgaben ausgedehnt werden. Berufung befugt sein, weshalib eine dement

sprechende Erweiterung jenes Personen kreises, 
dem gemäß § 78 Abs. 1 BAO im Berufungsver
fahren ParteisteIlung zukommt, erforderlich er
scheint. 

Zu Art. I Z. 28 und 29: 

Aus Gründen der KlarsteIlung' soll durch die 
vorgeschlag,enen Ergänzungen der subsidiären Zu
ständigkeitsrbestimmungen des § 70 BAO auch 
flÜr die Fälle einer bereits beendeten :betrieblichen 
oder sonstigen dauernden Tätigkeit sowie für die 
Fähle mehrfach,en Wohnsitz-es ausdrücklich Vor
sorge getroff.en werden. 

Zu Art. I Z. 30: 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 71 
Abs. 1 BAO soll bewirkt werden, daß eine 
Delegierung auch in jenen FäIlen nicht ausge
schlossel1 ,ist, in denen sich di,e örtliche Zuständig
keit nicht aus Bestimmungen der BAO, sondern 
aus speziellen Regdungen in anderen Abgaben
vorschriften erg~bt. 

Zu Art. I Z. 31: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I 
Z.22 des Entwurfes erwähnt wurde, gibt es 
Fälle, in denen nicht alle Maßnahmen zur Erhe
bung einer Abgabe in die Zuständigkeit eines 
Finanzamtes fallen. Für diese Fäille soll die in Aus
sicht genommene Neufassung des § 72 BAO klar
steHen, daß die Geltendmachung abgabenrecht
licher Haftungen jener Abgabenbehörde obliegt, 
die für die Einhebung der den Gegenstand der 
Haftung biLdenden Abgabe örtlich zuständig ist. 
Dies ent&pricht auch schon der bisherigen Ver
waltungsübung, die sich darauf stützt, daß die 
Gehendmachrung von abgabenrechtlichen Haftun
gen zu den Einhebungsmaßnahmen gehört (siehe 
auchcLie Regeilung rn den zu dem die Einhe
bung von Abgaben regelnden 6. Abschnitt der 
BAOgehörenden §§ 224 und 225 leg. ait.). 

Zu Art. I Z. 32: 

Die in Aussicht genommene Neu,fassung des 
den übergang der örtlichen Zuständigkeit zur 
Erhebung bestimmter Abgaben auf ein anderes 
Finanzamt regelnden § 73 BAO sol1 einerseits 
eine Präzisierung hinsichtläch der Verpflichtung 
zur Verständigrung des Abgahepflichtigen vom 
übergang. der Zuständigkeit in Lohnsteuerangele
genheiten herbeiführen und andererseits klarstel
len, wie lange trotz des übergangs der Zustänrug
keit Anbring,en bei der bisher zuständig gewese
rien Behörde noch ordnungsgemäß eingebracht 
wer<den können. 

Zu Art.lZ. 33 und 34: 

AuJf Grund der gemäß Art. I Z. 124 des Ent
wurrfes V'Orgeschlagenen Änderung des § 276 

Die vorgeschlagene Erweiterung des Klammer~ 
ausdruckes im § 78 Abs. 2 Jit.a BAO stellt eine 
Folge der durch Art. I Z. 70 des Entwurfes vor
ges,ehenen Änderrung des § 191 BAO dar. 

Zu Art. I Z. 35: 

Durch den neu in den § 79 BAO aufzunehmen
den Hinweis auf die sinngemäße Anwendung des 
§ 2 Zivilpl'oz.eßordnung soll klargestellt werden, 
daß ein Minrderjähr.iger hinsicht1ich des·sen, wo
rü:ber er zwfro:lge ziV1i!lr·echtLicher Bestimmung,en 
frei verfülgen darf, ebenso wie in Zivilprozessen 
auch V'or den Abgabenbehörden nicht der Mit
wirkung seines gesetzlichen Vertreters bedarf. 
Diese der ber.eits geltenden Verwaltungsübung 
entsprechende Regelung würde insbesondere für 
den Bereich der im Zusammenhang mit der Er
zielung von Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit· anfaLlenden L<>hnsteuerangelegenheiten 
Minderjähriger Bedeutung ,ha.ben. 

Zu Art. I Z. 36: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I 
Z. 6 und Z. 8 des Entwurfes ausgeführt wurde, 
sind auf Grund verschiedener Abgabenvorschrif
ten Personenvereinigungen ohne eigene Rechts
persönlichkeit und Personengemeinschaften unab
hängig V'on der Frage ihrer Rechtsfähigkeit im 
Sinne des bürgerlichen Rechtes Abgabenschuldner. 
Dies hat zur Folge, daß ihnen grundsätzlich 
einerseits .die den Abgabepflichtigen (§ 77 BAO) 
in den einzelnen A:bgabenvorschriften auferlegten 
Pflichten obl1eg·en und ihnen ander·erseits aber 
auch ,die zur Wahrnehmung der den Abgabe~ 
pflichtigen durch Arbga:benvorschri.ften eingeräum
ten R~chte zustehen. § 81 BAo in der geltenden 
Fassung ,trifft Regelungen darüher, welche Per
sonen namens solcher Personen vereinigungen 
OIhne eigene Rechtspersönlichkeit oder Personen
Igemei'l1Js.chaftendie diesen auf.erlegten Pflichten 
zu erfüllen haben bzw. die diesen zustehenden 
Rechte wahrnehmen können, und ferner über 
dje Namhaftmachung bzw. BesteHung einer den 
Abgahenbehörden gegenüber hinsichtlich einer 
Personenvereinigurrg oder Per:>onengemeinschaft 
vertretul1Jgsbefugten Person. . 

Durch die in Aussicht genommene Newfassung 
und .• Erweiterung' der Bestimmungen des § 81 
BAO sollen einerseits Regelungen darüber ge
troffen werden, welche Rechtswirkungen sich auf 
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dö.e VertretungSlbefugnis für eine Personengesell
schaJft ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder eine 
Personengemeinschaft im Fall des Neueintrittes 
oder des Aussch,eidens eines Gesellschafters oder 
Mitgliedes .ergeben, und andererseits darüber; mit 
wem sich die Abgabenbehörde ,im Fall der Be
endigung einer solchen Personenvereinigung oder 
Personengemeinschaft in den die Zeiträume vor 
deren Be.endigung betreffenden Verfahren noch 
au~einanderzusetzen hat (Albs. 5 his 8); ferner soll 
auch der Falll des Widerrufs .einer durch die Ab
gahenbehörde erfolgten Bestellung eines Vertre
ters für 'eine solche Personenvereinigung oder 
Personengemeinschaft geregelt werden (Abs. 3). 
Für alle diese in Aussicht genommenen Neurege
lungen waren den Erfordernissen der Praxis ent
sprech·ende verfahrensökonomische Erwägungen 
maßgehend, wobei jedoch stets auch auf die volle 
Wahrung aller den Gesellschaftern oder Mit
gliedern einer bestehenden Personenvereini,gung 
oder Personengemeinschaft bzw. den ehemaligen 
Gesellschaftern oder Miegliedern einer bereits be
endigten Pe'fSonenvereinigung oder Personen
gemeinschait zustehenden Rcechte Bedacht genom
men wurde. 

Zu Art. I Z. 37: 

Die Bestimmung des § 83 Ahs. 2 BAO soll 
-,dahingehend ,erweitert werden, daß allenfaLl>s auf

tauchende Zweifel nicht nur hinsichtlich des In
haltes und des Umfanges der Vertretungsbefugnis 
eines Bevollmächtigten, sondern auch hinsichblich 
des Bestandes einer Vertretungshefugnis nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes z;u beurtei
len sind. 

Zu Art. I Z. 38: 

Die Bestimmung des § 86 BAO soll nUr eine 
klarstellende sprachliche Verhesserung erfahren. 

Zu Art. I Z. 39: 

Gemäß § 87 Abs. 2 BAO sind Niederschriften 
insbesondere über die Einvernahme von Aus
kunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen 
sowie über die Durchführung eines Augenscheines 
aufzunehmen. Demgegenüber sind in der Bestim
mung des § 87 Abs. 3 BAO, womn Ulmschl'ieben 
ist, welche Anga,ben jede von einer Arbgaben
behörde a,ufgenommene Niederschr,iftzu enthal
ten hat, zwar ,die Zeugen und Sachverständigen, 
nicht aber die Auskunftspersonen erwähnt. Die 
offenbar versehentlich unterbliebene Anführung 
der A.uskunftspersonen soll nunmehr nachgeholt 
werden. 

Zu Art. I Z. 40: 

Die in Aussicht genommene Ergänzung des 
§ 91 Abs. 2 BAO soll die Abgabenbehörden 
verpflichten, Zeug,en und bestimmte Auskunfts
personen bereits anläßIich ihrer Vorladung üher 
die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die 
ihnen zustehenden Ansprüche auf Zeugengebühr 
zu informieren. 

Zu Art. I Z. 41: 

Die vorgeschlagene Zitierungsänderung steht 
mit der gemäß Art. I Z. 70 in Aussicht genom
menen Änderung des § 191 BAO im Zusammen
hang. 

Zu Art. I Z. 42: 

Dem Wortlaut des § 101 Albs. 1 BAO in seiner 
geltenden Fassung zufolge ist diese aus Gründen 
d:er Zweckmäßigkeit geschaffene, vereinfachende 
Regelung nur in jenen Fällen anzuwenden, in 
denen mehrere Personen dieseLbe abgaibenrecht
liche Leistung schulden und somit ein Gesamt
schuldv,erhältnis gemäß § 6 Abs. 1 BAO besteht. 
Die Gründe, die in diesen Fällen ffÜr eine Ver~ 
einfach~.mgsregelung spr,echen, sind aber ebenso 
in den Fällen maßgeblich, in denen ein Gesamt
schuldverhältnis gemäß § 6 Abs. 2 BAO deshalb 
besteht, weil mehrere Personen gemeinsam zu 
einer Abgabe heranzuziehen sind. Diesem Um
stand soll die vorgeschlagene Ergänzung des § 101 
Abs. 1 leg. cit.Rechnung trag,en. 

Zu Art. I Z. 43: 

Durch .die vOl'geschla.gene Neufassun:g ,cLes § 108-
Abs. 3 BAO soll im Interess·e der Albgabepflich~i
gen bewi1'kt werden, .daß auch das Ende von 
Fr.~sten, die am 24. Dezember ,a1blau[en würden, 
auf den nächsten Tag nach den Weihnachtsfeier
ta.gen, der wede·r ein SaJffistag ,noch ,ein Sonntag 
ist, hinausgeschoben wird. Im übrigen soll die 
Zielsetzung der in Rede stehenden Rechtsrvor-
5chrift klarer aJ1s iin der derzeitigen F,assung zum 
Au's,crruck kommen. 

Zu Art. I Z. 44 und 45: 

Di,e möglichen Höchstlbetr~ge für Zwa-ngs- und 
Ordnungsstra,fen, -die hinsichtli-ch der ersteren seit 
der BAO-Novelle BGBt Nr. 134/1969 und hin
sichtlich der letzteren noch gegenüber der Stamm
fassung der BAO unverändert gebliehen sind, 
sollen nunmehr valorisiert werdJen. Fe.rner w,ird 
vorge~chla,gen, die VOr'schrift des derzeitigen 
§ 113 BAO wegen des engen Zusammenhan'ges 
mit den im § 112 leg. ci,t. getroff,enen Reg,elungen 
als Albs. 5 der letzterwähn'()cn Bestimmung anzu
fü1;'en. 

D~e vorgeschlagene Ergänzung des § 87 Abs. 1 
BAO stelh eine Anpassung an die gemäß Art. I Zu Art. I Z. 46: 
Z. 38 des Entwurfes in Aussicht genommene Eine ~ter bes,timmten VoraUSiSetzungen gege-
Neufassung des § 86 BAO dar. hen.e Verpflichtung der B·ehör·dJen z'ur Rcechtslbec 
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lehrung von Parteien i.n V,erfahrensarugelegen
heiten ist beI1eits ~m § 57 AbIS. 3 Finanz~;t.ra,f
ges,etz in der geI'tenden fassung vorgesehen; 
ühef'die!S wa,ren auch s,chon Bestrebungen im 
Gang, eine entspI'echende Regdung in da.s All
gemeine Verwaltun:gsverfahrem'igesetz 19'50 -
AVG aufzunehmen (vgl. di'e Regierungsvorla.ge 
vom 20. Dezemher '1978, 1148 der ß,eihgen zu 
den stenographischen Protokollen des National
rates XIV. GP). Diesen Beispielen folgt die vor
geschLagene Regelung des § 113 BA:O, durch dre, 
wie bereits im a.llgemeinen Teil der Ertiuterun
gen aUi~geführt wuf'de, ,eine wesentliche Ver.bess.e
rung der RoechtssteUung der Pa.rteien des Ab
gahenverf:ahrens heflbeigeführt werden könnte. 

Zu Art. I Z. 47: 

Um Fehlerhss'Ungen zur Kirch,enibeitra;gslei
stung mögLichst zu verhindern sowie im Interesse 
der weitestgehenden Vermeidung von Rückfragen 
und Erhebungen wird: vorgeschhgen, den Kreis 
j,ener aus den Haushalts,listen ersichtlichen Daten, 
über die' den .gesetztich anerkannten Re1igions
gesdlsch,aJ'ten gemäß § 118 Abs. 2 letzter Satz 
BAO über VoeI'langen von den Gemeindehe:hörden 
AUJskunf.t zu ,erteilen ist, um di,e Geburtsdaten 
sowie um Anga'ben betr'effend etwaige Wohn
sitzän:derungen zu erweitern. Die in AUiS&icht 

,Igenommene Regelung, wonach die Auskunft,er
teilung im FaH enrts.pI'echen.den Einvemehmens 
auch durch die Übermittlung maschi.nell 1,esbarer 
Datenträ.ger erfolg,en kann, soU einer durch die 
technische Fortentwicklung mögLichen 'VerwaJI
tung9ve.I'ein:fach·ung dienen. 

Zu Art. I Z. 48: 

Die vorgeschlagene ErweiTerung des Klammer
ausdruc&es im § 120 Ahs. 1 BAO erscheint des
ha~b erfoI'ldierlich, weil bisher ein Hinweis darauf 
fehlte, hei we1ch'em Finanzamt die i,n der ge
nannten Bestimmung anlgeführt,en Umstände in 
den FäHen der Begründung 'Oder Bee.ndigung he
&ch,ränkter persönlicher Aibgaibepflichr natürlicher 
Pelisonenanzu:zeiJgen sinod. nue vorgeschLagene 
Zitieru!lJgsberichtigung im § 120 Abs. 2 1eg. cit. 
würde eime Anpassung an eine here,irt:s ,durch 
Art. IV des Einfülhrung9gesetzes zum Umsatz
steuer,ges,etz 1972, BGB!. Nr. 224, vorgenom
mene Knderrlmgdes § 61 BAO darstellen. 

Zu Art. I Z. 49: 

,§ 131 Albs. 1 erster Satz BAOin der g,eltenden 
Fa'ss'llng heinha~tet ,die Verpflichtung, Bücher, die 
gemäß den §,§ 124 oder 125 BAD zu führen 
sind oder o:h!lJe gesetzlich,e Verpflich·tufilg geführt 
werden, u!lJd AufZieichnung,en ,der in den §§ 126 
bi,s 13'0 lfig. ,c~t. 'bez,eichneten Art im Inland zu 
führen. Aus dieser Verpflichtung ergehen sich 
aher ,insbe~ondere daI1iTI Schwierigkeiten, wenn 
einem im AusLa!lJdrldegenen Betrieb ode,r ein,er 

im Ausland gelegenen Betriebsstätte zuzuof\d
nmde V OI'gänrgefür die Erhebung österreich.i
scher A,bga,ben 'relevant sind ode'r wenn sich hei
&pielsw.eise eine inländ·vsche Tochter:gescllschaft 
einer ausländis,chen Mutter,ges.eI<Lschaft zwecks 
Führung der Bücher oder Aufzeichnungen der 
im Ausland befindLichen EDV-Anlage der Mutter
gesellschaf:t bedienen wiLl. Die vor,geschtagen,e 
Neuf'assung des § 1311 BAO ,sieht nun für die 
eIlstgenannten Fälle unter bestimmten Voraus
setZU!lJgen kra:ft Gesetz,es eine Befreiung von der 
Verpflichtung zur Führun:g der Bücher oder Auf
ze,ichnungenim InLand vor und soll im übrigen 
den Albga:benbehörden das Recht' ein'räumen, in 
begründeten Einzelfällen, wozu etwa auch die 
obenstehend zweiterwähnten Fälle gehören, Er
lei.chterungen hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Führung von Büchern oder Aufzeichnungen im In
land zu Ibewilligen, sofern gewährleistet ist, daß 
die EI'forschung der taJtsächlichen und rechtlich,en 
Verhältnisse, die für die A'b~abepflicht und dLe 
Erhebung der Ahgalben wes'entlich sil1ld, dennoch. 
ohne wesentliche Ers,chwerni's.s,e mö'glich ist. Due 
vorgeschlagen.e Ergänzu!lJg de.s § 131 Albs. 1 
Z. 1 BAO trägt dem Umstand Rechnung, daß auf 
Grund: des VoLks.gruppengesetzes für e~nen Ah
gabepflichtigen mehrere Sprach.e!lJ als Amt&prache 
in Betracht kommen können. 

Zu Art. I Z. 50: 

Im Hinblick auf die unter Art. I Z. 104 vor
g.eschla,gene ~erlä.n.gerun.gderr Amragsfrist des 
iI1Jsbesondere in Lo:h1lJsteuerangeIeg-enhei,ten an~u
wendenden ,§ 240 Ahs. 3 BAD berreffe!lJd Rück
zahlung zu UnJ.'1echt ei!lJbehahener AlJ;!gaihenbe
träge um zw,ei auf illlS!gesamt f.ünf Jahre erweist 
sich im Lntenesse der üherpriifib.arkeit aller dies
bezüglidlen Antr~g,e auch eine entsprechende Ver
längerung der Frist des § 132 Albs. 1 BAO für 
die Autibewahrung von Aufzeichnungen über die 
Einbehalrung und AJbfuhr von Abgaben a<1s erfor
del'lich. 

Zu Art. I Z. 51: 

Die vOl'geschbgene Ergänzung de's § 13'5 
Abs. 1 BAO tr~gt .dem Umsta.nd Rechnung, daß 
in den FäHen der§§ 201 und 202 leg. cit., 510-

fem in Ahgabenvof'schriften nicht anderes be
stimmt ist, dlie Ln Betracht kommendien Abgahen 
nicht bescheidmäßig festzuset2len sin,d, solange 
lSich eine vers,pätet eingereichte AibgaJbenerklä
ru!lJg nlicht aJs unvollständig oder unrichtig er
weust. 

Zu Art. I Z. 52: 

Der VOf\schTa,g, ,den Klammerausdruck im 
§ 139 BAO zu erwe;i'tern, ist a,uf di,e gemäß 
Art:. I Z. 85 in Aussicht genommene Ergänzung 
der Bestimmungen über die Bemessungsverjäh
rtlng zurückzuführen. 
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Zu Art. I Z. 53: 

Nach der derzeit geltenden Rechtshg,e ist die 
Bestimmung des' § 176 HAO, derzufolge Zeugen 
An~pruch auf Ensatz von Reise- und Aufent
haltskos'ten und auf EntJschädigung für Zeitver
säumnis unt'er den gleichen V Ol,:aussetzungen und 
im gleichen Ausmaß wie Zeugen im ziv.ilgericht
lichen V,erf'ahren hahen, auf Auskunftspersonen 
mange1s 'einer ausdil''Ücldichen ,diesbezüglichen Re
goelung keinesfaLLs anzuwenden, was im Hm
hlick auf d1e Reg,elung des § 313 BAO, wonach 
die PaI"te~endie ihnen im AJbgabenv,emahren er
wachs,enden Kosten selbst zu bestreiten hahen, 
in jenen Fällen :gel'ech,ofertigt el1scheint, ~n denen 
eine Auskun~tJsperson in eigener Sache befragt 
wird, in den Fählen aller ü1b~igen Auskunftsper
sonen aber als unlbiUig a-ngegehen WeiNten muß. 
Durch die vorgeschIagene Besümmung des § 143 
Ahs. 4 BAO sollen daher jene Auskurufoopersonen, 
die nicht in einer ihre persönliche Abgabepflicht 
betrdtenden Ange!.egenlheit von der Ahgabenlbe
hörde ZUr Auskunkerteilung herangezogen wor
den sind, bezüglich der auf Grund der in Aus
sicht genommenen Neufassung des § 176 BAO 
(Art. I Z. 63) neu zu ,regelnden Zeugengelbühren 
den Zeugen fgleich'ge~tel1t wel1den. ' 

Zu Art. I Z. 54: 

A,us den hel1eins mehrfach erwähruten Gründen 
soUen ,auch im § 145 Alhs. '1 BAO neben den 
ZöLlen nicht nur ,die sons't~gen Eingan'gsa:bgaben, 
sondern auch die sonstigen Ausgangs.albgaben an
geführt werden. 

Zu Art. I Z. 55: 

Die bisner im§ 147 Abs. 2 BAOenthaltene 
sanktions,Lose Verpflichtung, Groß'betrieibe min
destens aUe drei Jahr,e einmal einer Buch- und 
Betriebsprüfung zu unterziehen und hrebei in 
zeitlicher Hin&icht jeweiLs an den zuletzt geprüf
ten Zeitr:aum anzuschließ1en, erscheint !im Hin;.. 
blick auf eine fleriblere organisatorische Gestal
tung ,des Prüfu.I1igswesens eIJJtJbehrlich. 

Zu Art. I Z. 56: 

Naben einer firn Hi:nJb1:ick auf Art. I Z. 55 
notwendigen ZitierungsäncLerung soll ,die im 
Klammerausdruck des § 148 Aibs. 3 Ut. c BAO 
in ,der geltenden Fassung offenlbar irrtümlich er
folgte Verweis,ung auf § 2'50 Ahs. 1 Lit. c l:eg. cit. 
durch eine V,erweisung auf Ht. cl der eben ge
nannten Rech:tsyorschrift ers,etzt werden. 

Zu Art. I Z. 57: 

Nach Beerudiigun:g einer Buch- und Bet6eibs
prüfu~ kann die vODg,esehen;e Schlußbesprechung 
schon Jetzt u. a. dann enthllen, wenn sich nach 
dem Prüfungse~gelbnis keine Änderung der er
gangenen Bescheide ergibt. Mit der vorgeschla.ge
nen NeufassUnig des § 149 Abs. 2 BAO soll er-

reicht werden, daß eine SchlußbesprechUil1g auch 
dann emf.aHen kailln, wenn sich nach dem Prü
fungsergtJbnis keine Aibweichung Igegenüiber den 
eingereichten ErMärungen, Ülber ,die .noch nicht 
'beschei,dmäß,~g aihgespI'ochen wurde,ergibt. 

Zu Art. I Z. 58: 

Durch die vürges,chlagene Änderung SQlI kla·r
gestellt werden, ,daß ebenso wie bei sich auf 
§ 147 Abs. 1 BAO stützenden Buch- und Be
triebsprüfungen auch bei Prüfungen. gemäß § 15'1 
Abs, 1 lieg. cit. a:Ue Umstäinlde festg'estel:1t werden 
dürfen, <Lie Hir die Erhebun,g von Alhgaberi von 
B,edeutung sind. 

Zu Art. I Z. 59: 

Mit Rücksicht da'rauf, daß durch. Vormer
kungen im Grundbuch 'ein Rechtserwerb nur 
unter der Bedingung der nachfolg,enden Recht
f'erügung erfol'gt, 'erscheint es nicht erfol'derlich, 
diese Art von Grundbuchseinuratgungen weiterhin 
von eine,r vorher,gehtmden Ausstellung einer Un
bedenklichkeit~bescheinigung durch da .. zus;tändige 
FinanzamtaJbhängig zu mach,en. Auf ,die Er
läuteru.ngen zu A,rt. IV wird Bezug genommen. 
Dem § 160 Abs. 1 letzter Satz BAO in der 
derzeit Ln Geltung gllehenden F,assung wunde be
reits durch § 29 Ahs. 1 GeI"lchts- und Jus'tizv,er
waltungs,gebührengese'tz 1962, BGBL Nr. 289, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 219/ 
1 %3 maten~eU derogiert. 

Zu Art. I Z. 60: 

Mit der~n Aussicht genommenen Regelung 
soU auf die modernen technischen Möglichkeiten 
der Archivierun,g von Akten in der Form von 
Mikrofi.1men B,edamt genOImmen und dies ent
sprechend abgesichert werden. 

Zu Art. I Z.61: 

Die vorg,eschlag,ene Engänzul,lJg des § 173 
Abs, 2 BAO soU ,dem UmstaJl1Jd Rechnung tra,gen, 
daß es nich,t gerechtfertigt wäne, einen Anspruch 
auf Zeugengebühren einzuräumen, wenn der 
Zeuge seinenZeugenpflichten nicht nachkommt, 
es sei denn, die Pflichtverletzung ist entschuldbar 
oder geringfügig. 

Zu Art. I Z. 62: 

Durch die vorgesch~a.gene Neufassung des 
~ 174 BAO 50'11 kla.l1gestellt werden, da·ß ZeUJgen 
In aUen FälLen über die !gesetzlichen Weigerungs
gründe zu Beginn ihrer Vernehmung, die auch in 
Sch~iftf'orm erfolgen: kann, zu ibe1ehren s,ind. 
Die bisherige Sondierregelu.ng ,des § 174 Aihs. 2 
l:eg. cit., wonach öff,entliehe Ongaille, die einen 
Di,e.Mteid oder eine Angdobung .geleistet haihen, 
vor ihrer Vemehmul1jg .aLs Zeugen üher ih~e 
dienstlichen W ahrnehmungenan ~hr,en DienstC'~d 
oder iJlI1e Angeldbu~g zu er~nnern sind, erscheint 
entbehrlich. 
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Zu Art. I Z. 63: 

Durch die vorgeschlagerue Neufassung des 
§ 176 BAO soH unter gleichzeitiger Ausweitung 
des UmflJnges der Zeugengebühren auf den Ersatz 
notwend,~ger Ba,raus,lagen die Frist, innerha~b der 
Zeugen ihre Arusprüche ,geltenid machen können, 
über den ,der Vernehmung folgenden Tag hinaus 
auf zwei Wochen nach der Vernehmung verlän
gert wer,den. 

Zu Art. I Z. 64: 

Die vOl1geschlagene Änderurug des Sachverstän
dJigeng,ebühr,en Ibetreffenden § 181 BAO süll der 
Arugleichung an die für Zeu,gen getroffenen Rege
lungen dienen. 

Zu Art. I Z. 65: 

Während in der Bestimmung des § 183 
A'bs. 3 BAOansonsten ~mmer von den Parteien 
di.e R.ede ist, wird an einer SteHe offen,bar irr
tümlich vom Albgaheflichtig,en gesproch,etll, was 
zu der vorgeschLagenen Änderung Anl'aß gilbt. 

Zu Art. I Z. 66: 

§ 186 Albs. 1 BAO inder derzeitigen FaslSurug 
enthä1t ,ins Detail gehende Regelungen, mit denen 
erreicht werd.enso1l, daß Einheitswerte für wirt
schaftliche EinheitenoderUntereinheiten im Sinne 
des Bew.e,rtungsgesetzes 1955 gesondert festzu
steHen ,sirud, wenn und in~oweit dies,e Fests.teHung 
für die Gelten'dmachung von Abgalbenansprü
chen von Bedeutung ist. Die vorgeschlagene Neu
fassung verleiht - vereinfachend - nur mehr 
dieser Zielsetzung Ausdruck. Auch § 186 Abs. 2 
leg. cit. soll im Hinblick auf die im geltenden 
§ 31 a Bewertungsgesetz 1955 getroffene Rege
lung verkü.rzt werden. 

Zu Art. I Z. 67: 

Die vOl1ges.chhgene Änderung Ides' § 188 
Abs. 4 BAO hat led~l:ich die terminologische 
Anpassung an andel1e Regelungen der BAO in 
der mit dem vodiegenden Entwurf vo'r~e'5chla
genell Fas,sung zum Gegenstand (vgl. z. B. 
Art. I Z. 6 und 19). 

Zu Art. I Z. 68: 

Durch die vorg.eschlagene Neufas~ung soll der 
Gleichklang mit § 75 Bewertungsgesetz 1955 her
. gesteHt werden. 

Zu Art. I Z. 69: 

§ 191 Ahs. 1 Et. a BAO in der' derzeitigen 
Fa,s,sungstellt hei der Anordnung, ::l!n wen in den 
F#len des § 186 leg. cit. der Femtellun~shescheid 
zu ergehen hat, bei Pers.onenvereinigung,en oder 
Pea-,sonengeme.inschaftenohne ,ei~etlJe R.echtspre
chung terminologisch nicht ganz zutreffend dar
auf ab, wem der Ge:genstand der Feststellung 

zugerechnet wird. Die NeuflJssung der ,in Rede 
stehenden R·echtsvorschrift lbeaJbsichcigt eine Kla,r
stellung im Sinne der bisherigen Verwaltungs
praxis. Auch ,die lit. ,c der in R.ede stehenden 
R.ech:llsvorschrift weist ~n ihrer derzei·tigen Fas
sung in~of.ern eine Ungereimtheit auf, als der 
Wortlaut dieser Bestimmung den Eindruck hin
terläßt, aI.s wül1den die giemeinschaftüchen Ein
künfte ·der Personenvereinigung odea- Personen
gemeinsichaft und nicht deren GeselLs·chaftem 
(Millgl:iedern) zufließen. Eine Ä:nderung der V,er
walturugsiilbrurugwürde durch die Neuf a,ssung nich t 
eintrellen. 

Zu Art. I Z. 70: 

Durch dies'e B'esnimmung soll k:l:l!rgestellt wer
den, 'an wen FesoslleUuI1igsbescheide nach Beerudi
gu,ng ,einer P,ersonenvereinigung ohne e~gene, 
Rechtspe~~önlichkeit oder einer Personengemein:
s.chaft zu ,ergehen hahen. 

Zu Art. I Z. 71:' 

In der vorg~schlagenen Neufassung des § 193 
Abs. 1 BAOsoLl lin Obereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu 
der derzeitigen Fassung deutlicher zum Ausdruck 
gelbracht werden, daß die. FortschreiJbung von 
Einheitswerten nicht unbedingt eine Änderung 
der Ver:hälmiss.e voraussetzt. W,eiters soH in An
lehnThng an die R.echtsprechung des genannten 
GerichtJshofes, daß, bei eine.r Zurechnungsfort
schrdburug' der bisher~ge Einheitswertrbescheid 
weiter Wirkunlg entf.altet, ausdrücklich auch nor
miert werden, daß bei Wert- und Artfortschrei
rbungen ,der maßg.ebliche Eiruheitswertrbescheid, 
al1enf>abLs in seiner durch Fortschreiburugsbesch,elklie 
geänderten Fass'ung, durch einen FortschreiJbungs
bescheid nur :1nsowei·t verdrängt wird, als der 
Spruch des Fortschrdbung.&besch,eides reicht. 

Zu Art. I Z. 72: 

Da die Voraussetzun'g,en, bei deren Vorliegen 
ein Fortschreibung~antrag Igemäß § 193 
Albs. 2 BAO in der derzeitigen Fa,ssThng in Be
tracht kommt, .oftmals erst Qm Zuge der Er
stellung anderer Abgaibenerldärung,en, für de·ren 
Eimeichung die Möglichkeit zur Verlängerung 
der F'rist ibesteht, f,estgesteHt werden können, 
ersche1l1Jt es zw.eckmäßig, die nach der genannten 
Bestimmung bisher ibeslteihend.en Ausschlußfl1ist,en 
künftighinerstreckJbar zu mlJchen . 

Zu Art. I Z. 73: 

Durch die vorges.chlag,ene Neufassung des § 194 
Albs. 4 RAO s·ollerl'eicht werden, daß diej.eni~en 
D:l!ten, die 'den albgalbe- oder beitragsherech'ti,gten 
Körpel'schaften aus den IIhnen bisher zu ü:ber
mittelnden Abschriften der Meßlbesch,eide ersicht
lich wäl'en, untier Verzicht auf dj,e übermittlung 
von Besche.i.dabschri.ften hekanntzu:gehen sind, was 
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beJi ,gegeiben'em Einvemehmen mit die~en Körper
schaften auch auf maschinell lesbaren Datenträgern 
erfolgen kann. 

Zu Art. I Z. 74: 

§ 19'6 Abs. 4 BAO' in der vorgeschla,genen 
Neufas'sung soll kla.rer ahi die an der gleichen 
Stelle enthaltene derzeitige Regelung zum Aus
druck :bringen, daß der Zerlegung,sbescheid an 
diejenige Körperschaften, d,enenein ZerJ.~gungs
anteil zugeteilt wir.d,zu .ergehen hM. Bisher 
war nur vorges,ehen, daß ,diesen beteiligten Kö'r
persduften der an dien Aibgabepflicht!i.gen zu 
richtende Zerlegungsbescheid zuzustellen ist. 

Zu Art. I Z. 75: 

In ,den FäHen, in den'en Albgal'benlbescheide zu 
keiner Nachforderung führen, also etwa der Ab
gabenlhes,chcid . eine GütJs,chrift zur Folge haot, 
kann die Angaihe des FäLligkeitszeitpunktes Tr1"
tümer auf seiten des Aibgibepflichtigen bewirken; 
es wrf1d daher vorgeschlag,en, auf eLne AngaJbe 
über die Fälligkeit bei derartigen Bescheiden zu 
verzi,chten. In den Fällen, in denen diJe Fällig
keit ,einer AibgabenschwLdigkeit bereitlS vor der.en 
Festsetz'UllJg eing'etreten ,is1t, ers,chei'nt es .aus
l'eichend, auf die ,genaue Bezeichnung des Fäl1ig
keitstages zu verzichten und im Aobgabenbesch,eid 
aufd,en Umstand hinzuweisen, daß die f.estg1e
setzce Abgahenschu1digkevt !bereits fällig WaT. 

Zu Art. I Z. 76: 

Es lwmmt des öfteren VOlt", daß nach ErlaSlSung 
eines vorläufigen Beschei,dles dj,e eine V:oraus,
s.etzung ruefür bi}derude Ung,ewißheit zwar nicht 
iur GänZle, aober doch immerhin teiJweise weg
fäLlt,ohne daß ,dies die Aibga:benlbehärde bertechti
g.en wÜl'CLe, unter Bedachtnahme auf den a;ktuelle
l'en Wissens stand einen geänderten vorläufigen 
Bescheid zu erLasis'en. Da daos Aufrechterhalten 
des vorläufigen Bescheides ~n s,einer mS'Prürugtli
cheru Fas1sung a1ber unter Umständen nicht biloüg 
und zweckmäß.~g erscheint, süll durch di,e vOU"ge
schlagene Ergänzurug des § 200 Albs. 1 BAO eine 
,der.art~g,e MögLi,chkeit 'gteschaff,en w,erden. 

Zu Art. I Z. 77: 

Die bisherige Verwaltungsübung geht aus Ver
einfachungsgründen den Weg, gemäß § 201 BAO 
inder derzeitigen Fassung ·erforderliche Abgaben
festsetzungen oftmals in einem Bescheid zusam
menzufassen. ·Dur.ch die vorgeschlagene Ergänzung 
der eben genannten Kechtsvorschrift soll 
diese - auch auf dem Gebiet der Umsatzsteuer 
angewendete - Verwaltungsübungihre ausdrück
liche gesetzliche Grundlage erhalten. Die bezüg
liche Verrechnungsvors.chrift findet sich im § 214 
Abs. 2 BAO in der durch Art. I Z. 91 vorgeschla
genen Neufassung. 

Zu Art. I Z.78: 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 202 BAO 
trägt in ihrem Abs. 1 dem Umstand Rechnung, 
daß nur N achfordetungen mittels Haftung:sbe
scheides (§ 224 Abs. lIeg. cit.) geltend zu machen 
sind, während für gemäß dieser Bestimmung vor
zunehmende Fest,setzungen gegenüber den abga
benrechtlich Haftungspflichtigen, die von vorn
herein zu einer Gutschrift führen, der Haftungs
bescheid kein geeignetes Instrument darstellt. 
Durch Abs. 2 der vorgeschlagenen Rechtsvorschrift 
soll - entsprechend der bisherigen Verwaltungs
übung - eine mehrfache Rückzahlung von 'im 
Sinne des§ 240 Abs., 3 BAO zu Unrecht einbe
haltenen Beträgen verhindert werden. 

Zu Art. I Z. 79: 

Die im § 205 BAO enthaltene Regelung soll 
im Hinblick auf die unter Art. III Z. 1 vorge
schlagene Neufassung des § 59 Abs. 4 Zollgesetz 
1955 entfallen. 

Zu Art. I Z. 80: 

Mit der Anhebung der seit dem Inkrafttreten 
der BAO unverändert gebliebenen Betragsgrenze 
im § 206 lit. c BAO von 20 Sauf 50 S würde es 
den OberbehÖrden der Abgabenbehörden unter 
den in dieser Bestimmung umschriebenen Voraus
setzungen ermöglicht, in größerem Umfang als 
bisher die na,chgeordneten Abgabenbehörden in 
Ausübung des Aufsichtsrechtes anzuweisen, von 
der Festsetzung bestimmter Abgaben Abstand zu 
nehmen. 

Zu Art. I Z. 81: 

Mit der vorgeschlagenen Neufassung des § 207 
Abs. 2 BAO soll einerseits, korrespondierend mit 
der unter Art. I Z. 24 vorgeschlagenen Knderung, 
eine die Grundsteuer betreffende Regelung ent-. 
fallen und andererseits hinsichtlich kraft Gesetzes , 
entstandener Schuldigkeiten an Zöllen und son
stigen Eingang's- oder Ausgangsabgaben die An
wendbarkeit der Bestimmungen der §§ 207 bis 
209 BAO erreicht werden. Bisher war nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
auf kraft Gesetzes entstandene Schuldigkeiten an 
Eingangsabgaben nur die Einhebungsverjährung 
gemäß § 238 leg. eit. anwendbar. Die bisherige 
Rechtslage erscheint jedoch insofern nicht befrie
digend, als auch bei den in Rede stehenden Ab
gaben trotz früher entstandener Fälligkeit der 
Schuld eine Festsetzung. durch Abgabenbescheid 
zu erfolgen hat und mithin die grundsätzlichen 
Voraussetzungen für die Anwendung der soge
nannten "Bemessungsverjährung" gegeben sind. 
Die vorgeschlagene Neufassung des § 207 Abs. 4 
nimmt auf die unter Art. I Z. 2 vorgesehene Kn
derung des § 2 BAOBeda,cht. 
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Zu Art. I Z. 82: 

Die vorgeschlagene Neufaissung des§ 208 Abs. 1 
lit. c BAO steht in unmittelbarem Zusammen
hang mit dem eben besprochenen Vorschlag zur 
Neufassung des § 207 Abs. 4 leg. cit. 

Zu Art. I Z. 83: 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 208 
Abs. 2 SAO soll die für die einer An
zeige(Anmeldungs-, Erklärungs)pflidlt unter
~~egenden :BI1werfbsvorgängengdtende Rege
lung auch auf Fälle ausgedehnt werden, bei denen 
der für eine Grunderwerbsteuerbefreiung maß
gebliche begünstigte Zweck innerhalb eines 
längeren Abschnittes als der Bemessungsverjäh
rungsfrist erfüllt werden muß. Damit· würde er
reicht, daß die Finanzämter von ihrer bisher ge
pflogenen Praxis abgehen können, noch lange vor 
Ablauf der für die Erfüllung des begünstigten 
Zweckes zur Verfügung stehenden Acht jahresfrist 
Handlungen zur Unterbrechung der Bemessungs
verjährung zu setlZen. 

Zu Art. I Z. 84: 

Die im § 209 Abs. 2 Et. b BAO in der derzei
tigen Fassung enthaltene Regelung, derzufolge 
während des Zeitraumes zwischen der Aussetzung 
der Entscheidung über eine Berufung gemäß § 281 
Abs. 1 leg. cit. und dem Ergehen der Entschei
dung in dem Verfahren, dessentwegen die Aus
setzung erfolgte, die Bemes~ungsverjährung ge
hemmt ist, erscheint im Hinblick auf die unter 
Art. I Z. 85 vorgeschlagene Einfügung eines 
§ 209 a in die BAO überflüssig. ,§ 209 Abs. 3 
leg. cit. in der vorgeschlagenen Fassung nimmt 
unter anderem auf überlange Rechtsstreitigkeiten 
in Erbschaftsangelegenheiten Bedacht, indem in 
Anlehnung an die Bestimmung des § 208 Abs. 2 
BAO auch der Beginn des Laufes der fünfzehn
jährigen Frist, mit deren Ablauf die absolute Be
messungsverjährung eintritt, vom Zeitpunkt der 
Anzeige (Anmeldung) eines maßgeblichen Er
werbsV'ol'ganges aibhäm@1g sein soll. 

Zu Art. I Z. 85: 

Dem vorgeschlagenen § 209 a BAO liegt im 
Einklang mit der bezüglichen parteifreundlichen 
Verwaltungsübung der Gedanke zugrunde, daß 
Anbringen von Parteien des Abgabenverfahrens, 
mit denen Rechte geltend gemacht werden, 
welche Voraussetzung insbesondere auch für Be
rufungen zutrifft, nicht deshalb zu keiner Ab
gabenfestsetzung mehr führen oder ohne Auswir
kung auf abzuleitende Abgabenbescheide bleiben 
sollen, weil mittlerweile Bemessungsverjährung 
eingetreten ist. Bei Vorliegen der genannten 
Voraussetzungen soll die von der zuständigen 
Abgabenbehörde zu treffende Erledigung sohin 
ohne Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 
§§ 207 bis 209 BAO zustande kommen. 

Zu Art. I Z. 86: 

Die vorgeschlagene Anderung der überschrift 
des Unterabschnittes A des 6. Abschnittes der 
BAO trägt dem Umstand Rechnung, daß in 
diesem Unterabschnitt neben der Fälligkeit und 
der Entrichtung von Abgaben auch die Neben
gebühren im Einhebungsverfahren geregelt sind. 

Dur.ch die Neufassung des § 210 Abs. 1 BAO 
soll klargestellt werden, daß in jenen Fällen, in 
denen trotz mündlicher Verkündung eines Be
scheides auch eine schriftliche Ausfertigung des
selben zuzustellen ist, was insbesondere bei Ent
scheidungen der Berufungssenate der Fall sein 
kann, der Fälligkeitstag einer aus einem sol.chen 
Bescheid resultierenden Abgabenforderung vom 
Zeitpunkt der Zustellung der schriftlichen Aus
fertigung abhängig zu sein hat. 

§ 210 Abs. 2, 4 und 5 in der vorgeschlagenen 
F~sung sieht erstmals von Gesetzes wegen Nach
fristen für die Entrichtung von Abgaben in jenen 
Fällen vor, in denen dur.ch die Aufhebung eines 
Bescheides, der zu einer Gutschrift geführt hat, 
eine spätestens mit Wirksamwerden des Aufhe
bungsbescheides fällige Abgahenforderung gegen
über Abgabepflichtigen eintritt, in denen Ab
Igaben, ausgenommen Nebenanspl'Üch,e, ·erst knapp 
vor oder überhaupt erst nach ihrer Fälligkeit be
scheidmäßig festgesetzt werden, was insbesondere 
bei Selbstbemessungsabgaben der Fall sein kann, 
und in denen Abgabenforderungen infolge not
wendig gewordener Umbuchungen, Rückzah
lungen oder Richtigstellungen wieder aufleben. 
Durch die Einführung dieser Nachfristen, bis zu 
deren Ablauf zwar gemäß § 230 Abs. 2 BAO in 
der durch Art. I Z. 100 vorgeschlagenen Fassung 
eine Hemmung der Einbringung eintreten würde, 
die aber im Hinblick auf die gemäß Art. I Z. 92 
in Aussicht genommene Neufassung des § 217 
Abs. 3 BAO nur dann eine den Eintritt der Ver
wirkung eines Säumniszuschlages hinausschie
bende Wirkung haben könnten, wenn sie spä
testens mit Ablauf des Fälligkeitstages oder einer 
sonst für die Entrichtung einer Abgabe zustehen
den Frist beginnen, sollen Härten für die Abgabe
pflichtigen vermieden werden. 

,§ 210 Abs. 3 BAO in der vorgeschlagenen Fas
sung sieht in Anlehnung an den Wortlaut und 
den Inhalt des ,§ 108 Abs. 3 leg. cit. in der auf 
Grund des Art. I Z. 43 in Aussicht genommenen 
Fa'ssungeine A'usdehnu.Il/g der hisher im § 210 
Abs. 2BAO getroffenen Regelung insoweit vor, 
als eine Verschiebung des Fälligkeitstages von 
Abgaben, ausgenommen Zölle und sonstige Ein
!g;mgs- <oder Aus.gaJIligsalbgaiben, auch dann ,eintritt, 
wenn diese an einem 24. Dezember fällig würden. 

Eine weitere, den Interessen der Abgabepflich
tigen in hohem Maße Rechnung tragende Zah
lungsfrist soll in der neu zu schaffenden Bestim
mung des § 210 Abs. 6 BAO vorgesehen werden. 
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Mit Rücksicht darauf, daß einem Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen eine die Verwirkung des 
Säumniszuschlages hinausschiebende und die Ein
bringung der Abgabe kraft Gesetzes hemmende 
Wirkung auf Grund der Bestimmungen des § 218 
Abs. 1 BAO in der im Art. I Z. 92 vorgeschla
genen Fassung (nach derzeiti,ger Rechtshge § 217 
Abs. 2 BAO) und des § 230 Abs. 3 BAO in der 
im Art. I Z. 100 vorgeschlagenen Fassung (nach 
derzeitiger Rechtslage § 230 Abs. 2 BAO) unter 
anderem dann zukommt, wenn ein sol.ches An
suchen spätestens eine Woche vor Fälligkeit der 
Abgabe eingebracht wird, eine von der Bekannt
gabe eines Bescheides abhängige Fälligkeit aber 
einen Monat nach dieser Bekanntgabe eintritt, 
könnten Abgabepflichtigen, die etwa einen vier
wöchigen Urlaub konsumieren, unter Umständen 
durm Versäumung dieser Wochenfrist Nachteile 
erwachsen. Da erfahrungsgemäß Urlaube in der 
Dauer von vier Wochen vor allem in den Som
mermonaten angetreten werden, sieht die in Aus
sicht genommene Neuregelung des § 210 Abs. 6 
BAO vor, daß, wenn. die von d(~r Bekanntgabe 
eines Bescheides abhängige Fälligkeit einer Abgabe 
in einem den Gerichtsferien entsprechenden Zeit
raum eintritt, von Gesetzes wegen eine Nachfrist 
von einer W o.che zustehen soll, deren Ablauf auch 
für die Berechnung der Wochenfrist für die recht
zeitige Einbringung von Zahlungserleichterungs
ansuchen maßgeblich sein würde. Die Einführung 
dieser Zahlungsfrist, bis zu deren Ablauf keiner
lei Säumnisfolgen eintreten sollen, wäre eine 
völlig neuartige Begünstigung der Abgabepflich
tigen. 

Zu Art. I Z. 87: 

Mit Rücksicht darauf, daß nunmehr eine der 
Überschriften vor § 210 BAO nicht mehr bloß 
"Fälligkeit.", sondern "Fälligkeit, Entrichtung 
und Nebengebühren im Einhebungsverfahren." 
lauten soll, hätte die Überschrift "Entrichtung." 
vor § 21 i BAO zu el1'tfali1en. 

Der vorgeschlagenen Ergänzung des § 211 
Ahs. 1 lit. g BAO koanmt nur klarstellender Cha
rakter zu. 

Zu Art. I Z. 88: 

Nach derzeitiger Rechtslage ist eine Respiro
frist für jene Fälle, in denen Abgaben im Über
weisungsverkehr oder mittels Postanweisungen 
entrichtet werden, gemäß § 217 Abs. 6 BAb nur 
hinsichtlich der Hinausschiebung des Zeitpunktes 
der Verwirkung des Säumniszuschlages vorge
sehen, eine ausdrückliche Regelung hinsichtlich 
anderer, von einer verspäteten Zahlung abhän
giger Rechtsfolgen fehlt jedoch, obwohl in der 
Praxis si,nnvollerweiseauch bezüglich ,dJieser 
anderen Rechtsfolgen, etwa was die Frage der 
Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen anbe
langt, auf die Respirofrist Beda.cht genommen 

wird. Eine solche ausdrückliche Regelung bezüg
lich aller Rechtsfolgen soll nunmehr unter gleich
zeitiger Einbeziehung der Fälle, in denen ein zur 
Zahlung verwendeter Scheck im Verre.chnungs
weg eingelöst wird, und unter Verlängerung der 
Respirofrist von zwei auf drei Tage im § 211 
Abs. 2 und 3 BAO getroffen werden. 

Zu Art. I Z. 89: 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 212 
Abs. 1 BAO sieht, entsprechend der bisherigen 
Verwaltungsübung, ausdrücklich und klarstellend 
vor, daß in die Bewilligung von Zahlungserleich
terungen über den Gegenstand des diesbezüglichen 
Ansuchens hinaus auch andere Abgaben, deren 
Gebarung mit der Gebarung jener Abgaben, die 
den GegeIl-stand des Ansuchens bilden,zusammen
gefaßt verbucht wird, einbezogen werden können. 
Eine solche Vorgangsweise ist vor allem deshalb 
als sehr zweckmäßig anzusehen, weil ein mög
lichst umfassender Tilgungsplaneinerseits vom 
Abgabepflichtigen der Übersichtli.chkeit wegen 
leichter eingehalten und andererseits von der Ab
gabenbehörde besser überwacht werden kann. 
Dieses letztgenannten Umstandes wegen erweist 
sich überdies die vorgeschlagene Regelung als 
äußerst automationsgerecht. 

Zu Art. I Z. 90: 

In jenen Fällen, in denen eine Bewilligung von 
Zahlungserleichterungen infolge eines Terminver
lustes erlischt (§ 230 Abs. 5 BAO), können hin
sichtlich der vom Terminverlust betroffenen Ab
gabenschuldigkeiten Vollstreckungsmaßnahmen 
erst von dem Zeitpunkt an durchgeführt werden, 
in dem dur.ch die Ausstellung eines Rückstands
ausweises die Grundlage hiefür geschaffen wird 
(§ 229 BAO). Dieser Überlegung folgend wurde 
schon bisher im Auslegungswege davon ausge
gangen, daß ein Zahlungsaufschub infolge einer 
Bewilligung von Zahlungserleichterungen nicht 
bereits im Zeitpunkt des Terminverlustes endet. 
Durch die vorges.chlagene Ergänzung des § 212 
Abs. 2 BAO soll unter Bedachtnahme auf diese 
Überlegungen das Ende des Zeitraumes, für den 
Stundungszinsen anzufordern sind, praZlSlert 
werden. Auf die korrespondierende, die Verwir~ 
kung des Säumniszuschlages betreffende, gemäß 
Art. I Z. 92 vorgeschlagene Regelung des § 218 
Abs. 1 BAO wird hingewiesen. 

Zu Art. I Z. 91: 

Die bisherige Regelung des § 213 Abs.l BAO, 
wonach bei den von der gleichen Abgabenbehörde 
wiederkehrend zu erhebenden Abgaben für jeden 
Abgabepflichtigen die Gebarung (Lastschriften, 
Zahlungen und alle sonstigen ohne Rücksicht aus 
welchem Anlaß entstandenen Gutschriften) in 
laufender Rechnung zusammengefaßt zu ver
buchen ist, hat sich hinsichtlich bestimmter Ab-

3 
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gaben aus verschiedenen Gründen in der Praxis 
als zu eng ,erwiesen, so beispielsweise in jenen 
Fällen, in denen ein Abgabepflichtiger im Bereich 
eines Finanzamtes verschiedene voneinander 
völlig getrennte Gewerbebetriebe unterhält, oder 
in denen zwar 'im Bereich eines Finanzamtes, aber 
im Bereich verschiedener Gemeinden, mehrere 
Betriebsstätten eines Gewerbebetriebes unterhal
ten werden. Die vorgeschlagene Neufassung des 
§ 213 BAO enthält nun einerseits im Abs. 3 eine 
. taxative Aufzählung der Ausnahmen von dem 
grundsätzlich beibehaltenen vorerwähnten Gebot 
der zusammengefaßten Verbuchung der Gebarung 
und trifft in den ·Abs. 4 und 5 den Erfordernissen 
·der Praxis entsprechende Regelungen hinsicht
lich der zusammengefaßten Verbuchung der Ge
barung von Abgaben in bestimmten Fällen der 
Gesamtschuldnerschaft und in den Fällen der Be
endigung von Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit od~r von Personengemein
schaften. Ausdrücklich cSei darauf hingewiesen, daß 
ergänzend zu der in Aussicht genommenen Rege
lung des § 213 Abs.4 BAO in der Fassung des 
vorliegenden Entwurfes dur.ch die neu zu schaf
fende Bestimmung des § 214 Abs. 7 BAO eine 

.. Verrechnung von Zahlungen, die für Rechnung 
eines Gesamtschuldners erfolgen, auf andere als 
die von ihm auf Grund eines Leistungsgebotes 
der Abgabenbehörde geschuldeten Abgaben aus
geschlossen sein soll, wenn auf dem Zahlungsbeleg 
ausdrücklich eine diesbezügliche Widmung ver
fügt wurde. 

§ 214 BAOin der vorges.chlagenen Fassung soll 
künftighin die zentrale Regelung dafür enthalten, 
auf welche Abgabenschuldigkeiten Zahlungen oder 
sonstige Gutschriften zu verrechnen sind. 

§ 214 Abs. 1 BAO in der in Aussicht genom
menen Fassung soll zunächst die derzeit im § 213 
Abs. 4 BAO enthaltene grundsätzliche Regelung 
übernehmen, daß in den Fällen einer zusammen
gefaßten Verbuchung der Gebarung Zahlungen 
und sonstige Gutschriften auf die dem Fälligkeits
tag nach ältesten Abgabenschuldigkeiten zu ver
rechnen sind, wobei ein klarstellender Hinweis 
darauf vorzusehen wäre, daß es sich bei' diesen 
um bereits verbuchte Abgabenschuldigkeiten 
handeln muß. Ferner soll auch noch zum Aus
druck gebraCht werden, daß in jenen Fällen,in 
denen ein zu. verrechnender Betrag nicht zur 
Tilgung aller gleich alten Abgabenschuldigkeiten 
ausreicht, eine Aliquotierung dieses Betrages auf 
die einzelnen Abgabenschuldigkeiten, die nur 
unter sehr großem Verwaltungsaufwand dur,ch
führbar wäre, zu unterbleiben hat. 

Die vorgeschlagene Regelung des § 214 Abs. 2 
BAO trägt dem Umstand Rechnung, daß in jenen 
Fällen, in denen sich die bescheidmäßige Fest~ 
setzung vonSelbstbemessungsabgaben in Anwen
dung der Bestimmung des § 201 BAO als not
wendig erweist und die Festsetzung im Sinn der 

gemäß Art. I Z. 77 in Aussicht genommeQ.en Neu
fassung dieser Bestimmung in einem Bescheid 
zusamengefaßt für mehrere Zeiträume vorgenom
men wird, die Aufteilung des Nachforderungs
betrages zwecks Zuordnung zu einzelnen in der 
Vergangenheit gelegenen Fälligkeitszeitpunkten 
mit einem unverhältnismäßig großen Verwal
tungsaufwand verbunden wäre; was insbesondere 
auch bei der Umsatzsteuer zutrifft. 

Gemäß § 214 Abs. 1 BAOin seiner derzeitigen 
Fassung sind von der Verrechnung auf die älteste 
Fälligkeit Zahlungen und sonstige Gutschriften 
auf Abgabertschuldigkeiten atl:sgenommen, deren 
Entrichtung durch Bewilligung einer Zahlungs er
leichterung hinausgeschoben worden ist. Aus 
dieser Bestimmung läßt si.ch ableiten, daß in den 
Fällen einer zusammengefaßten Verbuchung der 
Gebarung gemäß § 213 Abs. 1 oder 2 BAO eine 
Verrechnung von Zahlungen und sonstigen Gut:.. 
schriften auf Abgabenschuldigkeiten, die während· 
der Laufzeit einer Bewilligung von Zahlungser
leichterungen fällig werden, in diese Bewilligung 
aber nicht einbezogen worden sind, möglich sein 
muß. Diesen überlegungen folgend wird durch 
die in Aussicht genommene Neufassung des § 214 
Abs. 3 BAO eine klare und automationsgerech-te 
Regelung vorgeschlagen. 

Der aus der geltenden Regelung des § 214 
Abs. 2 BAO in die vorgeschlagene Bestimmung 
des § 214 Abs. 4BAÜ übernommene Katalog 
jener Fälle, in denen eine Verrechnung von ZalJ.
lungen oder sonstigen Gutschriften dem der Ab
gabenbehörde bekanntgegebenen Verwendungs
zweck entsprechend zu erfolgen hat, soll hinsicht
lich solcher Abgabenschuldigkeiten, die auf Grund 
einer Selbstanzeige festgesetzt wurden, erweitert 
werden, um die für die strafbefreiende Wirkung 
der Selbstanzeige gemäß § 29 Abs. 2 Finanzstraf
gesetz notwendige rasche Entrichtung der hie'von 
betroffenen Abgaben ohne Bedachtnahme auf et
waige ihrem Fälligkeitstag nach ältere Abgaben
s.d1Uldigkeiten zu ermöglichen. Die derzeit im 
§ 214 Abs. 2 lit. c BAO getroffene Regelung 
erscheint im Hinblick. darauf entbehrlich, daß be
züglich der hievon betroffenen Abgaben eine von 
allen übrigen Abgaben getrennte Verbuchung 
der Gebarung nunmehr im § 213 Abs. 3 BAO in 
der Fassung des gegenständlichen Entwurfes vor
gesdllagen wird. Ferner soll in der in Aussicht 
genommenen Neufassung des § 214 Abs. 4 BAO 
klargestellt werden; daß in den Fällen von Zah
lungen das Weisungsrecht der' Partei durch An
gabe des Verwelldungszweckes auf dem Zahlungs
beleg auszuiiben ist, was den Erfordernissen der 
Praxis Rechnung trägt, und in welchen Fällen bei 
sonstigen Gutschriften die Regelungen über eine 
weisunlgsmäßig>e Verrechnung sinngemäß A11IW,en-
d'ung zu finc/:{m haben. . 

Eine wesentliche Verbesserung der Rechtsstel
lung der Parteien würde sich aus der neu.zu s.chaf-
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fenden Bestimmung des §. 214 Abs. 5 BAO er
geben, wonach für den Fall, daß bei einer Ver
rechnungswei~ung im Sinne des Abs. 4 lit. a oder b 
irrtümlich eine unrichtige Abgabenart oder ein 
unrichtiger Zeitraum angegeben wurde, be
stimmte Rechtsfolgen der irrtümli,ch erteilten 
V,errech1lJU:11igsweisungülber AntraJg aUlfzuheben 
oder nicht hellbeizuführen wären. Durch diese Re
gel(\lll1lgsollen m~besonldere~n ,der Verg,anlg,enheit 
auf,getpeteneHärten ,im Bereich des Säumniszu
schlages in Hinkufilft vepmiedJen werden können. 

Während die vorgeschlagene Fassung des § 214 
Abs. 6 BAO, von einer klarstellenden Ergänzung 
abgesehen, dem ersten Satz des § 214 Abs. 3 
leg. cit. in der geltenden Fassung entspricht, 
würde durch die neu zu schaffende Vorschrift des 
§ 214 Abs. 7 BAO sichergestellt, daß in den Fäl
len einer zusammengefaßten Verbuchung der Ge
barung gemäß § 213 Abs. 4BAO in der Fassung 
des gegenständlichen Entwurfes die auf Grund 
eines Leistungsgebotes der Abgabenbehörde für 
Rechnung eines Gesamtsdmldners geleisteten Zah
lungen ausschließlich auf dessen Abgabenschuldig
keiten zu verrechnen sind, wenn auf dem Zah
lungsbeleg ausdrücklich eine diesbezügliche Wid
mung verfügt wurde; auf diesen Umstand ist 
bereits in den Erläuterungen zu der vorges.chiage
nen Neufassung des § 213 Abs. 4 BAO hinge
wiesen worden. Ferner sieht die iIi Aussicht 
genommene Regelung des § 214 Abs. 7 leg. cit. 
vor, daß in jenen Fällen, in denen sich auf Grund 
einer nachträglichen Abänderung oder Aufhebung 
eines maßgeblichen Abgaben- oder Haftungsbe
scheides herausstellt, daß die für Rechnung eines 
Gesamts.chuldners zu verrechnen gewesenen Be
träge . die Abgaben übersteigen, für die er in 
Anspruch zu nehmen war, der übersteigende Be
trag ungeachtet sonstiger zusammengefaßt ver-· 
buchter Abgabenschuldigkeiten, die nicht den in 
Rede stehenden Gesamtschuldner betreffen, aus 
der zusammengefaßten Verbuchung der Geba
rung herauszulösen ist, welche Rechtsfolge sich 
nach der geltenden Rechtslage mangels ausdrück
licher gesetzlicher Regelung lediglich hinsichtlich 
Haftungspflichtiger aus dem letzten Satz des 
§ 214 Abs. 3 BAO ableiten läßt. 

Durch die neu zu schaffende Vorschrift des. 
§ 214 Abs. 8 BAO $lOH eine der Tmspa,renz der 
Verrechnung ,dienende Regelung geschaffen wer
den. 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 215 BAO 
Isieih:t 'einerseillS durch eine entsprechende Er
gätnzuIljg des Abs. 2 vor, daß .ein .in Betracht 
kommendes GUtlhaben nur zur Tlilgung der jener 
BehördJe, heider ,es besteht, bekannten fäll i
gen Schuld~gkeiten des Abgaibepflichtigen bei 

. einer anderen Ab:grubenhehörde zu verwenden ,ist, 
wodurch ~ich, was die FraJge der Fälligkeitanbe~ 
langt, ein G1eichklan,gffii.t der Regelung des 
Abs. 1 ergibt, andererseits sollen auf Grund der 

in Aussicht genommenen Bestimmung des Abs.3 
in jenen FruUen, in denen hinsichtLich bestehen
der Guthaben jema.n'd ,anderer als der Abga~be
pflicht~ge rückzahlurugsberechtigt ~~t, weil die
sem die Rechtsfähigkeit im Sinne des bürgerlichen 
Rechtes fehlt, die Aufrechnungsbestimmungen 
der Aibs. 1 und 2 auch hinsichtlich der RückZJah
lungsberechtiJgren anzuwenden sein. Die I.etztge
nannte Rege:Lung würde dem Umstand Rech
nung tragen, daß, Wlie bereits in den Erläuterun
g'eu zu Art. I Z. 6 ausgefü1hrt wurde, den Ab
gabenvorschriften zufolge auch im Sinne des bür
gerlichen Rechtes nicht rechtsfälhitge Perso,nen
vereinigungen oder Personengemein>Schaft,en ab
gabepflichtig sein können·. 

Zu Art; I Z. 92: 

Die' vOfgeschLaJgenen Neu.fa.ssung.en der §§ 217 
und 218 BA 0 soLlen einerseits zw'ar grundsätz
Lich die Regelulllgen über die Verw,irkung des 
Säumnilszuschlarges laus der geltenden Rechtslage 
übernehjmen, andererseits aiber zur V1ermeidung 
v.on in der Verrgan~enheit aufgetretenen Härten 
ibe,itragen. Der letztgenannten Ziells'etzung trägt 
ein,erseits.dire B,erücksichtigulllg bestimmter-, in der 
auf Grund des Art. I Z. 86 vOl'gesehenen Neu
fassung des § 210 BAO ,zu regelllIder Zah:lungs
fristen 'hi~:ichdichder Hinausschiebung des 
Zeitpunktes ,der VerwlirkUifig des Säumniszuschla
ges im § 217 Abs. 3 his 6 leg. cit. in der Falssung 
des vorliegenden Entlwudes Rtechnung, anderer
seits .soH durch § 217 Abs. 2 BAO in der vorge
schlagenenFassung im Bereich des Säumniszu
ISchlages 'eintr,etenden Härten entgegengew[rkt 
wer.den, di,edaraus entstehen können, daß als 
Folge der sich aus den VerrechniUngtsvorschrif
ten . der BAO el1g'elbenden kontolwr,rentmäßigen 
Verhuchung der Gebarung Zahlungen oder so~
stige Gutschriften auf andere kbgabenschuJdig
keiten v,errechnet werden müssen als di'es der 
Auffassung ,des Abgaibepflichtigen entspricht, oder 
auch ,eine Verwendung von Guthaben zu einem 
andet"'en ,aLs dem V10m AbgaJbepflicht~gen ge
wünschten Zw'eck erfolgen muß. Als Beispiel für 
das Entstehen einer solchen Härte se[ etwa an
geführt, daß ein Guthaben von einem Abgabe
pflichtigen zur Verwendung für eine se'lbst zu 
bef'echnende Ahgabe bestimmt ist, ,das Guthaben 
aber, weil ein zu einer Nachforderung führender 
Abgabenbescheid mit einer gegenüber derSelibst
bemessungsabg,aJbe späteren FäHigkeit früher ver
bucht wir.d, ,entgegen den ErWlarmn'gen des Ab
g,abepfl:ichtigen zugunstJen dieser Nachforderung 
verbraucht wird. In diesem Fall 'soll ,der Säumnis
zuschlag V10ln der SeLbstbflmessungsabgahe, soweit 
hinsichtlich dieser ,dJeshalib eine Säumnis eintritt, 
weil das Guthaben für die A:bgabennachforde
rung vepbraucht wurde, erst v.erw,irktsein, wenn 
auch der für ,d!ie Abg,aibennachfordemng be
stehende Zahlungsterpmin nicht cing,eh3lLten wird. 
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Zu Art. I Z. 93: 

Die Regelung betrefFend jene Fälle, in denen 
k.eine V'erpfJichtung zur Entrichtung des Säum
niszuschLages trotz E~ntritts einer Säumnis ent-, 
steht, ;S'()J1l, soweit 'es sich um eine ausnahmsweise 
Säumnis handeh, eine der bisherigen Verwal
tungsülbung 'entsprechende modifiz'~erte Form 
und, soweit es sich um die B~gatdlregelung han
,delt, unter gleichz,eiüger Valor,isie,rungeine nicht 
mehr auf .den Säumruszuschlagshetrag, sondern 
auf ,die Bemeslsungsgrundlage abstdI.ende Fas
sung ,enhalnen. 

Zu Art. I Z. 94: 

Die vorgeschLagene Anderung des §222 Abs. 1 
BAO hat eine Anpassung an die der derzeit maß
gebliche Terminolo{;'ie zum Gegenstand. 

Zu Art. I Z. 95: 

Be~ der Geloendmachung von persönlichen 
ahga:bemechtlich,en Haftungen handelt ,es sich, 
w()Jrauf auch berei'1:s in den Erläuterungen zu 
Art. I Z. 31hingew~esen worden ist, um ,eine 
Einhebungsmaßnllhlme. Als ,solche untediegt die 
Geltendmachung der Haftung der Einhehungs
verjährung des § 238 BAO. Da ,es nun FäUe 
gehen kann, ,in denen eine Haftung vor der In
anspruchnahme des Erstschuldners geltend ge
macht wird, etwa deshalb, weil auf den Erst
",chuldner nicht gegriffen werden kann, z. B. 
wenn es sich bei diesem um eine bereits au.fge
löste juristische Per,son gehandelt hat, der Lauf 
der Binihebungsverjährungalber von der Fällig
kceit einer Ab{;'aibenschuldigkeit ahhängig ist, 
wi.rd in der neu zu schaffenden Bestimmung 
des § 224 Abs. 3 BAO V'olrge~chlagen, daß die 
'erstmalig,e Geltendmachung eines Abgabenan
spruch,e,s anläßlich der Erlassung eines Haftungs
bescheides nach Abla:uf der Bemessungsverjäh
rungrsfl"1lst nicht mehr zul~ssig sein soll. 

Zu Art. I Z. 96:' 

Wenne~ne Aibgalbe voIlstreckhar geworden ist 
und kein Grund für eine Hemmung der Ein
bringung vorliegt, !hat die Abgabenbehörde von 
Amts weg'en V oHstreckungsmaßnahmen zu ver
anlassen (vg. § 5 Abs. 2 Abgazbenexekutions
ordnung, BGBL Nr. 104/1949, in der geltenden 
Fassung). Exekuüonstitel hinsichtLich vollstreck
bar gewordener Abgaben ist sowohl für das 
fina;n~behörd1iche als auch für das ger~chtiEche 
Votls,treckungsV'erfahren gemäß § 229 BAO der 
Rückstaruclsauswe1s. Gemäß § 226 BAO in der 
geltenden Fassung sind Ahgabenschuldigkeiten, 
die nicht spätestensaJm FälLigkeitstag entrichtet 
werden, voHstreckbar. Da es nun Fälle geben 
kann, in denen die Abgarbenbehörde von voll
stt"eckhar gewordcu{)ll Abgabenschuldigkeiten 
keine K,enntnis hat, z. B. bei Selbsnbemessungs-

abgaben, die der Abgabepflichtige nicht ord
nungsg,emäß 'entrichtet und deren tatsächliche 
Höhe er auch der Ah,galbenhehärde nicht be
kanntgegeben hat, soll die Bestimmung des 
§ 226 chllhiJngehend eI:gänZlt werden, da·ß n,icht 
spätestens am Fälligkeit,stag entrichtete Ab
gahenschuld,igke.iten nur in dem von der Ab
gaber:ubehörde festges,etzten Ausmaß oder, so
lange die V or,aussetzungen für die Sdbstberech
nung durch .den Abgahepflichtigenoder einen 
a\bgaberecholich Haftungspflichtigen ohne ab
gabenbehördliche F'estsetzung gegeben sind, in 
,dem der Abgabenbehörde bekianntgegebenen 
Ausmaß vollstreckbar sind. 

Zu Art. I Z. 97: 

In die in bestimmten FäHen Ausnahmen von 
der gnmdsätzlichen Verpflichtung Zur Mahnung 
vorsehende Regelung des § 227 Abs. 4 lit. a 
BAO sollen die befleits !im Zusammenhang mit 
An. I Z. 86 erläuterten Zahlungsfristen einge
baut werden. Ferner wird vorg,eschlagen, die 
Regelung des § 227 Abs. 4 lit. g BAO, derzufolge 
bei Zwangs- und Ordnungsstrafen eine Mahnung 
nicht erforderlich i&t, auf ,aLle Nebenansprüche 
auszudehnen, womit ein verwaltungsverein
fachender Effekt ver/buJnden wäre. 

Zu Art. I Z. 98: 

Die gemäß § 228 SAO inder geltenden Fas~ 
sung zu erhebenden MahngebührensOlllen in 
Hinkunft aus Gründen der V erwaltungsv,erein
fachung nicht mehr erihoben werden. 

Durch§ 228 BlAO in d'er vorgeschLagenen Fas
sU11ig wäre sichergestdlit, daß in jenen FäHen, in 
denen 'Abgaberuschuldigkeiten, die zunächst als 
getilgt anzusehenw:aren, aus best~mmten Grün
den wieder aufleben, un1Jer der VOll'aussetzung, 
daß nicht spätestens löineWoche vor dem Ab
lauf der auf Grund des § 210 Abs. 5 BAO in der 
durch Ar:t. I Z. 86 vorgeschlagenen Fassung zu
stehenden Nachfrist eine La:stschriftanzeige zu
gesendet wU1"de, ,auch dann: mit Mahnung vOu:'

zugehen ,ist, wennhinsichtIich der betreffenden 
Abgalben ,ansonsten auf Grund des § 227 Ahs. 4 
B,AO eine Mahnung nicht erforderlich isein soLlte. 
Durch diese neu zu ,schaffende Vorschrift soll 
de;n Abgabepflichtigen die mit einer Mahnung 
verbl1ndene Mathnfr'~'t, Ibis zu ,deren Ablauf ge
mäß § 230 Nbs. 1 BAO eine Hemmung der 
Einlbr,ingung .gegeben list, :mgute kommen. 

Durch die vlOl'gesehene Änderung des § 229 
BAO würde die gesetzliche Gr,undlage dafür 
geschaffen, daß in Rückstandsausweisen die Da'r
steillung der vollstreckbar .gewor,denen Abg;aben
schU'Ld in einer automationsgel'echt;en Weise durch 
eine ze,itfo1g'emäßig geordnete Aufzählung der 
einzelnen Schuldigkeit,eu vorgenommen werden 
ka;nn. 
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Zu Art. I Z. 99: 

In jenen Fällen, in denen eine Mahnung er
folgt,oihne daß dies ,erforderlich wär'e, was bei
spie'iswe1se regelmäßig dann geschieht, wenn eine 
Exekut,ion zur Sticherstellung in eine Exekution 
zur Eirubringung üherzuleiten, ist, war bisher 
eine Hemmung der Einibringung bis Zum Ablauf 
der in der Mahnung a,ngegehenen Frist nicht 
ausdrückLich im Ges'etz vorgesehen, ohgleich die 
Ahgahen1behörden schon im Hinblick lauf den 
Vertrauensschutz Ibis zum Ablauf der arugege
benen Frist keine Exekuti'Ü1nsmaßnahmen setzten; 
Durch die in Aussicht genommene Ergänzung 
des § 230 Abs. 1 BAO ,s0'1ll diesem Mangel ahge
hoH,en werden. 

Zu Art. I Z. 100: 

Durch ,die v'Ü1rgesch1iagene Neufassung des 
§ 230 Abs. 2 BAO soll ,den im Zusammenhang 
mit Art. I Z. 86 bereits erläuterten Zahlungs
fnisten a:uch einie di'e Binbringung hemmende 
W,irkung zukommen. Eberuso <nimmt die vorge
schlagene Neurfassung des § 230 Abs. 3 BAO 
auf diese Za'hlungsfr1soen ß.edacht. Die Bestim
mung des § 230 hbs. 4 BAO soIl eine dahinge
hende Erweiterung ern,ahren, daß auch den durch 
die neu w schaffende Regelung des § 214 Abs. 5 
BAO vorgesehenen Anträgen, inden Fällen bei 

'Erteilung einer Verrechungsweisung dem Ab
gabepflichtligen ,unterlaufener Irrtümer die 
Rechtsfolgen der irrtümlich erteilten Verrech
nungsweisung aufZUIheben oder nicht iheriheizu
fühl'en, au~schiehende Wirkung zuerkannt wer
den kann. AUlf die Edäuterungen zu Art. I Z. 91 
wird, soweit sie sich auf die vor,erwäihnten An
trä'ge !beziehen, hirugewiesen. 

Zu Art. I Z. 101: 

Wie bereits in den Erlläuterungen zu A,rt. I 
Z. 96 ausgeführt wurde, ka,nn es vorkommen, 
daß die Höhe fälliger AlbgaJhenschuldiigkeiten der 
Aibgabenbehöflde lange Zeit unbekannt bleiht. 
Um Fälle zu verhindern, in d,eruenein,e Abgaben
festsetzung zuläss.igerweiS'e erst nach Eintritt der 
Binhebungsverj:vhflUng e.r:foiLgt, zur Einhringung 
der festgesetztJen Aibg:llbe sohin aiber keine Hand
habe mehr bestünde, was he~spidsW'eise bei einer 
hint)erzlQlgenen Se1hstbemessungsa:bgahe möglich 
wäre, soU die Bestimmung des § 238 Abs. 1 BAO 
dahing,ehend ergänzt werden, daß das Recht, 
eine. fäHige Ahgabe einzuheben und zwangsweise 
ein.zubringen, kein<esfa11s früher verjähren kann 
ab das Recht zur Festsetzung der AibgaJbe. 

Zu Art. I Z. 102: 

Durch die vorgeschlagene Änderung des 
§ 238 Albs. 5 BAO wüflde die Aufzäihlung aller 
,in der auf Grund des Art. I Z. 81 vorzuneh
menden Neufassung des § 207 Abs. 4 BAO an
geführten Ansprüche ve.nmieden. 

Zu Art. I Z. 103: 

Durch die V'orgeschliagene Neufasmng des 
§ 239 Abs. IBAO soll aUisdrücklich ger,egelt 
werden, an wen mit W.i,rkung für ,einen Ab
gahepflichtigen, der im Sinne ,des bürgerlichen 
Redltes nicht recht,sfährg ist, RückZlahlungen von 
GUtlhabe.n el,folgen könn1en; auf ,die Erläuterun
gen zu Art. I Z. 6 und Z. 91 wiird Bezug genom
men. Die vorgese1hene Zitierungsän.derung ,in 
§ 239 Abs. 1BAO ist auf die unter Art. I Z. 91 
vorgeschLagene Ände'flUng des § 215 BAü zurück
zuführen. 

§ 239 Abs. 2 BAO soll uruter Beibehaltung der 
diesbezügLich bestehenden Rechts[age insofern 
sprachlid1 verbessert werden,a!1s im Zusammen
hang mit der Beschränkung eines Rückzahlungs
betuges auf j·enen Teil des Gurhabens, der die 
der Höhe nach festgesetzten Ahgalhenschuldig
keiten, die der Albglabepflich:tige nicht später als 
dJ1ei Monate nach der Stellung des Rückzalhlungs
:J;ntr;lJge,s zu entrachten haben wird, übersteigt, das 
Wort "aufg~rechnet", dias im B<erdch des Zivil
rechtes nur bezügIich fä1liger SchuIdi,gkeiten 
Verwenrdung findet, vermieden wird. 

Zu Art. I Z. 104: 

Die Bestimmungen des § 2'40 BAO über die 
Rückzahlung zu Unrecht e~nbehaltener Abgaben
heträgie sonen einers,ei:ts inwfern geä,ndert wer
den,arls eine Verllängerung der Frist zur An
tragsteUung diesbezüglicher Anträge von drei 
Jahren auf fünf Jahre vOl1geschlagen w,ird, was, 
wlie bereits in den Erläuterungen zu Art. I Z. 50 
ausgeführt wurd:e, zu dner Verlängerung der 
AuBbewahrungsfrist bezügLich bestimmter Auf
zeichnrurugen führen müßte, und andererseits 
durch die neu zu schaffenden Regelungen der 
Albs. 4 und 5 e1ne wesentliche Erweiterung er: 
fahren. In Hinkunft ISOH nämlich auch in aUen 
jenen Fä11en,in denen die Eintragung eines Frei-' 
betrages auf der LorhnstJeuerkarte erst nach Ein
behaltung .der Lolhnsteue'r für den letzten Lohn
zahlungsz'e,itrraum eines Kalenderjahres erfolgt, die 
LOihnstJeuer, ~oweit sie beti Berücksicht~gung die
ses Freibetrages nicht einzubehalten gewesen 
wäf'e, als zu Unrecht etinbeha<lten angesehen wer
den, ohwohl bei der Einibehaltung auf die erst 
später vorgenommene E~ntra:gung des Freibetra
ges auf der Lohnst'euel'karte ga,r nicht Bedacht 
genommen werden konnte. Diese Bestimmung 
würd'e vtor <alLem jenen Lolhnsteuerpflichtigen 
zugute kommen, die zwar rechtz'eitig, nämlich 
bis zum 31. Jänner des Folgejahres, einen Antrag 
auf Einitragung von Freibeträgen auf der Lorhfr
steuerkarte für das abgelaufene Kalenderjahr ge
stellt haben, di'ese Eintra.gung ,aber erst einige 
Monate -nach Ablauf di!es·es Kalenderjahres er
folgt, und der A!bgalbepflichtige ,in der Annahme, 
zunächst auf die Eintragung dies I1reibetrages auf 
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der Lohnsteuerkarte w,arten zu müssen, einen 
Antra,g auf Durchf.ührung des Jahresausgleiches 
nicht innerhalibder ,m~t 31. März des Folgejahres 
begrenzten Ausschlußfr:isten einbringt. Aber auch 
dann, wenn V'o,r E~ntragung eines Freihetr,ages 
auf der Lohn'steu'el'karte ein Jalhr,e~a'Uls:gleich vom 
Al'beitgeher bereits durchgeführt worden ist, soll 
die vorerwä<hnte Rege1ung' s,inngemäß Anwen
dung finden. Für dien Fall, daß vÜ!r Eintragung 
eines Freibetra:ges -auf der Lohnsteuerkarte ein 
Jahresausgleich bel'eits vom Finanzamtdurchge
fiilhrt worden ist, und zwar ,gIeichgültig, ob es 
,sich dahei um einen Jahresausgleich von Amts 
wegen oder um einen beantra:gt:en Jahr,esaus
gleich handelt, ist eine besondere Vorkehrung 
-im § 240 BAO deshaJib nicht notwendig, weil 
dliesfalls eine Änderung des Jahres'lusgleichsrbe
scheides gemäß der auf Grund des Art. I Z. 129 
neu zu, ,schaffend:en Bestimmung des § 295 Abs. 3 
BAO ,el1foJgen müßte. 

Die Erweite!rungder Besoimmungen des § 240 
BAO entspricht einem dringenden Rechtshedürf
nis, wdl in der Vergangenheit vielfach im Zu
:salffimenhang mit der spä\)en Eintragung von 
F!1eilbeträgen auf Lohnsteuerkarten Härtefälle 
entstanden sind. 

Zu Art. I Z. 105: 

Die V'o'l'geschlagene Änderung des § 242 BAO 
hat eine Va1orisi:erung der nicht zu voUstrecken
dien und nicht rückZiuzahlenden Beträge zum 
Gegensta:nd. Auf die übergangsbestimmung des 
Art. V Z. 15, durch die Härten bei der Behand
:lung von Rück~ahllungsanträgen im Zusa:mmen
:hanlg mit der in Aussicht genommenen Neufas
sung des § 242 BAO ve~mi'edien werden sollen, 
wil'd rungewiesen. 

Zu Art. I Z; 106: 

Mit der vorgeschloagenen Regelung, in Zoll" 
angelegenheiten eine länge!1e Bemfungsfrist als 
,in den übrigen Ahgabenangelegenheiten vorzu
sehen, soll ein-ern Wunsch der Wirtschaft ent
.sprachen werden. Die un1JerschiedEche Frist er
scheint aus den weitgehend anders gestalteten 
Parteienheziehulligen im Zo1lverfa:hren gerecht
fertigt. Die Rechtsmitrelfrist wird durchd>ie Zu
stellung des Besche~des an den Verfügungsbe
rechtigten (in der Regel ein Spediteur) gemäß 
§ 205 BAO in der geltenden Fassung bzw. in 
Hinkunft· gemäß der auf Grund des Art. III 
z. 1 neu z'u schaffenden Bestimmung des § 59 
Abs. 4 ZoUgesetz 1955 auch gegenuber dem 
W.arenempfämg-er -.in Gang gesetzt, der der eigent
l:ich Betroffe!1l'e und in der Regel auch allein in 
der La'ge ist, Fehler im ZoHbescheid festzustellen. 
Durch die oft große Zahl de~ gleichzeitig einem 
Verfügungsberechtigten' zugestellten Bescheide 
verstreichtrbis zur W-eitergabe dieser Bescheide 

an die einzeln'en Warenempfänger meist schon 
,eil'1 nicht li:nbeacht1icher veil der Berufungsfrist, 
bevor der WarenempfällIger überhaupt in die 
Lage kommt, den Bescheid prüfen zu können. 
Dieser Schwiel1~gkeit würde durch die zwei
mOillatige Beru:fungsfrist ,in Zolla:nge1egenheiten 
,abgeholfen werden. ' 

Im Zusammenihanlg mi,t der aUinomatiJonsull'ter
stützven Ausfertigung von Bescheiden kann es 
vork:ommen, daß insbesondere wenn sich die 
Notwendigk'eit eiruer umfangreichen Begründung 
ergibt, di.ese Begründung auf einem gesonderten, 
händisch aUisgeferignen Blatt abgefaßt wird und 
nicht gemeinsam mit dem zu hegründenden Be
scheid dem Bescheidadressaten zugeht. Durch den 
neu in den § 245 Abs. 1 BAO einzufügenden 
zweiten Satz so.ll für die genannten Fälle einle 
eillideutiige Regelung hinsichtlich des Beginnes des 
Laufes der Rechtsmittel1fr-~st getroffen weI'den. 

Zu Art. I Z. 107: 

Gemäß § 245 A'bs. 3 BAO kann die Beru
fungsfrist aus berücksich'nigungswü.rdigen Grün
den, erfol'dedichenfaHs Wliedenholt, verlängert 
werden. Durch einen Antrag auf Fristverlänge
rung wird der Lauf der ß.erufungsfr.Lst gehemmt. 

Auf Grund des§ 245 Abs. 4 BAO in der gel~ 
tenden Fassung beginnt in den in Betracht kom
menden Fällen die Hemmung des Laufes der Be
rufungsfrist mit dem Tag der Einbringung des 
Antrages und endet mit dem Tag, an dem die 
Entscheidung über den Antrag dem Antrag,steller 
zugestellt wird. 

Die letztgenannte Regelung führt zu dem unbe
friedigenden Ergebnis, daß in jenen Fällen, in 
denen bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem die Frist
verlängerung beantragt wurde, eine Entscheidung 
der Abgabenbehörde dem Antragsteller nicht. zu
gestellt worden ist, die Berufungsfrist über den 
Zeitpunkt der :beantr,agten Fristverlängerung 
hinaus gehemmt ist. Durch die nunmehr in Aus
sicht genommene Ergänzung des § 245 Abs. 4 
BAO soll bewirkt werden, daß auch in den Fäl
len einer Hemmung im vorang,eführten Sinne das 
Ende der Berufungsfrist nicht über den Zeitpunkt 
hinausgeschoben werd_en kann, bis .zu dem der 
Berufungswerber letztmals die Fristverläng~rung 
beantragt hat. Auf die übergangiibestimmung des 
Art. V Z. 17, durch die die Interessen allenfalls 
auf die derzeitige Rechtslage vertrauender, in Be
tracht kommender Berufungswerber geschützt 
werden sollen, wird Bezug genommen. 

Zu Art. I Z. 108: 

Die vorgeschlagene Zitierungsänderung ist auf 
die unter Art. I Z. 70 vorgesehene Änderung 
zurückzuführen. 
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Zu Art. I Z. 109: 

Mit Rücksicht darauf, daß gemäß § 174 Zoll
gesetz 1955 in der Fassung der Novelle BGBL 
Nr. 78/1968 die· Zollschuld des in der Warener
Märull!g genannten Warenempfängers nicht mehr 
erst zu einem späteren Zeitpunkt als zugleich mit 
der Zollschuld des Verfügungsberechtigten ent
steht und zufolge § 205 BAO bzw. für den Fall 
des Inkrafttretens des Art. III Z: 1, womit der 
§ 59. ZoUG 1955 eine Erweiterung erfahren soll, 
der let2ltgenanmen Bestimmunlg zurf,olge der 2011-
bescheid. bei entsprechender Anführung des 
Warenempfängers mit der Aushändigung an den 
Verfügungsberechtigten auch an den Warenem
pfänger als erlassen gilt, ist der letztere bereits 
gemäß § 246 Abs. 1 BAO zur Einbringung einer 
Berufung gegen den Zollbescheid befugt. Die V or
schrift des§ 247 leg. cit. erscheint sohin entbehr
lich. 

Zu Art. I Z. 110: 

Gemäß § 248 BAO in der geltenden Fassung 
steht einem nadl Albgaibenvors,chl'iften persönEch 
Haftungspflichtigen das Recht zu, innerhalb der 
für die Einbringung einer Berufung gegen den 
Haftungsbescheid offenstehenden Frist auch den 
Abgabenanspruch (Abgabenbes,cheid, § 198) mit
tels Berufung anzufechten. Die Anfechtung des 
Abgabenanspruches durch den Haftungspflich
tigen setzt aber voraus, daß ihm der maßgebliche 
Bes,cheid zur Kenntnis gebracht wurde. Nach der 
derzeitigen Rechtslage ist dem Haftungspflichtigen 
aber insoweit kein Rechtsschutz eingeräumt, als 
seinem etwaigen Antrag auf Mitteilung des ihm 
noch nicht zur Kenntnis gebrachten Abgabenan
spruches die Wirkung einer Hemmung der Beru
fungsfrist, wie sie im § 245 Abs. 2 BAO für den 
Fall einer Antragstellung auf Mitteilung der einem 
Bescheid ganz oder teilweise fehlenden Begrün
dung zukommt, nicht vorgesehen ist. Somit 
könnte der Falle:intreten, daß dem Haftungs
pflichtigen innerhalb der ihm zur Verfügung 
stehenden Frist zur Berufung gegen den. Haf
tungsbescheid der Abgabenanspruch nicht mitge
teilt wird und er daher das ihm zustehende Recht 
auf Anfechtung' des Abgabenanspruches nicht 
ausüben kann. 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 248 
leg. cit. soll diesem Mangel abhelfen. Durch das 
Weglassen des in der derzeitigen Fassung der in 
Rede stehenden ,Bestimmung en~haltenen Klam
merausdruckes nach dem Wort "Abgabenan
spruch" soll erreicht werden, daß der Haftungs
pfliditige den Abgabenanspruch nicht nur im Fall 
der Erlassung eines Abgabenbescheides, sondern 
auch dann anfechten kann, wenn ein Abgabenbe
scheid nur deswegen nicht erlassen wird, weil der 
Anspruch, w~e ·etwa im F,all ,der Lo'hnsteuer, wenn 
hiefür der Arbeitgeber heranzuziehen ist, durch 
Haftungsbescheid geltend gemacht wird. Inwie-

weit der Haftungspflichtige auch berechtigt ist, 
den Abgabenbescheid mit Arg,umenten anzufech
ten, die sich gegen einen oder mehrere zugrunde 
liegende Grundlagenbescheide richten, ergibt sich 
aus § 252 Abs. 4 BAO in der vorgeschlagenen 
Fassung des Art. I Z. 113. 

Zu Art; I Z. 111: 

Gemäß § 50 Abs. 1 BAO haben die Abgaben
behörden bei ihnen einlangende Anbringen, zu. 
deren Behandlung sie nicht zuständig sind,. ohne 
unnötigen Aufschub auf Gefahr des Einschreitens 
an die zuständige Stelle weiterzuleiten oder den 
Einschreiter an diese zu weisen. Ist dasweiterzu
leitende Anbringen fristgebunden, so ist aus der 
Regelung des I§ 108 Ahs. 4 BAO, derzufolge die· 
Tage des Postenlaufes in die Frist nicht eingerech
net werden, abzuleiten",daß die Frist noch als ge
wahrt anzusehen ist, wenn die Weiterleitung per 
Post am letzten Tag der Frist erfolgt. 

Abweichend von dieser allgemein aus den Vor
schriften der BAO abzuleitenden Rechtslage 'sieht 
§ 249 Abs. 2 BAO in der derzeitigen Fassung vor, 
daß die Einbringung einer Berufung bei einer 
anderen als' einer im § 249 Abs. 1 leg. Cit. ge
nannten Stelle nur dann als rechtzeitig gilt, wenn 
die Berufung noch vor Ablauf der Ber'ufungsfrist 
der Abgabenbehörde, die den angefochtenen Be
scheid erlassen hat, oder der zur Entscheidung 
über die Berufung zuständigen Abgabenbehörde 
zweiter Instanz zukommt. . 

Da für eine solche vom Regelfall abweichende, 
die Abgabenpflichtigenbena.chteiligende Behanl1-
Jung der Berufung gegenüber allen anderen An
bringen keine Veranlassung zu erblicken ist, soll 
die bisher im§ 249 Abs. 2 BAO getroffene Re
gelung aufgehoben werden. 

Der hiedurch fre~werdende Platz im Gesetz 5011 

eine Bestimmung aufnehmen; durch die dem 
Haftungpflichtigen für den Fall, daß der Haf
tungsbescheid und der Abgabenbescheid von ver
schiedenen Abgabenbehörden erla.ssenworden 
sind, die Möglichkeit eröffnet wird, die Berufung 
gegenden; Abgabenanspruch auch bei jener Be
hörde ohne Fristenrisiko einzubringen, die den 
Haftungsbescheid erlassen hat. An der Zuständig
keit zur Entscheidung über eine Berufung gegen 
den Abgabenanspruch wird durch die neu zu 
schaffende VOl'schrift nichts geändert. 

Zu Art. I Z. 112: 

Durch die vorgeschlagene Neufas,sung des § 250 
Abs. 2 BAO soll der Sinn, dieser .Bestimmung 
besser als' bisher zum Ausdruck gebracht 'wer
den. Es kann nämlich nicht darum gehen, daß 
für künftige Berufungen bereits bei der Ver
zollung die Zollbemessungsgrundlage durch 
Musterentnahme oder andere Maßnahmen fest
gehalten wird. Vielmehr muß der Berufungs-

.-------------------------
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werber die Abgabenbehörde im Berufungsverfah
ren in die Lage versetzen, sich nachträglich zu 
überzeugen, welche Beschaffenheit die der Ver
zollung zugeführte Ware tatsächlich hatte. 

Zu Art. I Z. 113: 

Den Bestimmungen des § 252 BAO in der der
zeltlgen Fassung liegt der Gedanke zugrunde, 
daß für den Fall, daß ein Bescheid von einem 
anderen Bescheid abzuleiten ist, der abgeleitete 
Bescheid nicht mit einer Begründung angefoch
ten werden kann, die bereits gegen den zugrunde 
1iegenden Beschei,d hätte vorgebracht werden 
können. Dieselben Grundsätze wurden in sinn
voller Interpretation auch in jenen Fällen ange
wendet, in denen das Verhältnis von zwei ab
gabenrechtlichen Bescheiden zueinander dem nach 
den §§ 185 ff. BAO eingerichteten System vori 
Grundlagenbescheiden und abgeleiteten Beschei
den ähnlich ist. Die vorgeschlagene Neufassung 
des § 252 BAO trägt dieser Auslegung unter 
gleichzeitiger Vereinfachung des Gesetzestextes, 
wodurch auch die bisherige Vorschrift des § 253 
BAO entbehrlich erscheint, Rechnung. Während 
die in Aus·sicht genommenen Regelungen der 
Abs. 1 und 2 jene Fälle zum Gegenstand haben, 
in denen . ein Bescheid von einem anderen Bescheid 
abgeleitet wird, soll Abs. 3 zum Ausdruck brin
gen, daß auch in jenen Fällen, in denen ein Be
scheid gemäß § 295 Abs. 3 BAO in der durch 
Art. I Z. 129 vorgeschlagenen Fassung deshalb 
geändert oder aufgehoben wird, weil sein Spruch 
hätte anders lauten müssen oder er nicht hätte 
ergehen dürfen, wäre bei seiner Erlassung ein 
anderer Bescheid bereits abgeändert, aufgehoben 
oder erlassen geweseJ}, der abändernde oder auf
hebende Bescheid nicht mit einer Begründung 
angefochten werden kann, die gegen den zur Ab
änderung oder Aufhebung Anlaß gebenden Be
scheid hätte vorgebracht werden können. Die 
bisher im § 252 Abs. 1 bis 3 BAO enthalten 
gewesenen Hinweise, daß Einwendungen gegen 
die Richtigkeit der in Grundlagenbescheiden 
getroffenen Entscheidungen nur. gegen diese 
Grundlagenbescheide erhoben werden können, 
erscheinen entbehrlich, zumal nicht in allen Fäl
len die Befugnis zur Anfechtung der Grundlagen
bescheide besteht; so können' etwa Gemeinden, 
die in Zerlegungs- oder Zuteilungsverfahren 
ihre Parteistellung nur auf § 78 Abs. 2 lit. b 
BAO stützen, die den Zerlegurtgs- oder Zutei
lungsbescheiden zugrunde liegenden Feststellungs
oder Meßbescheide nicht anfechten. 

Der vorgeschlagene § 252 Abs. 4 BAO würde 
es dem gemäß § 248 leg.cit. gegen einen Ab
gabenbescheid berufenden Haftungspflichtigen ge
statten, diesen Bescheid auch mit Argumenten 
anzufechten, die an sich schon gegen Grund
lagenbescheide oder zu einer Aufhebung oder 
Knderung Anlaß gebende Bescheide vorzubrin-

gen gewesen wären; dies gilt nicht, wenn der 
Erstschuldner in keiner Phase des Verfahrens 
diese zugrunde liegenden oder ZIU einer Knde
rung oder Aufhebung Anlaß gebenden Bescheid 
hätte anfechten dürfen oder wenn diese ge
nannten Bescheide gegenüber dem Haftungs
pflichtigen wirken. Indem auf das Recht des 
Abgabepflichtigen zur Erhebung einer Berufung. 
gegen den zugrunde liegenden oder zur Ab
änderung oder Aufhebung Anlaß gebenden Be
scheid der Abgabenbehörde erster Instanz abge
stellt werden soll, würde die bisher gegeben 
gewesene Möglichkeit aufrecht erhalten, daß der 
Haftungspflichtige auch dann den Abgabenan
spruch anfechten kann, wen~ der Erst~chuldner 
bereits eine Berufungsentsche1dung erwlrkt hat. 
Die Erledigung einer solchen vom Haftungs
pflichtigen gegen den Abgabenanspruch einge
brachten Berufung würde weiterhin gemäß § 290 
Abs. 2 BAO auch für und gegen den Erst
schuldner wirken. 

Zu Art. I Z. 114: 

Die Gründe, deretwegen die Bestimmung des 
§ 253 BAO entbehrlich erscheint, wurden in 
den Erläuterungen zu Art. I Z. 113 betreffend 
den § 252 leg. cit. bereits erörtert. 

Zu Art. I Z. 115: 

Gemäß § 255 Abs. 2 BAO kann vor ErIas
sung eines Bescheides ein Rechtsmittelverzicht 
rechtswirksam nur abgegeben werden, wenn aus 
der Verzichtserklärung (Niederschrift) hervor
geht daß dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer 
Abg~be der Inhalt des zu erwartenden Beschei
des, bei Abgabenbescheidendie Grundlagen der 
Abgabenfestsetzung, die Höhe d7r A?gabe und 
die Abweichungen von den blshengen Fest
setzungen, bekannt waren. Gemäß § 255 Abs. 3 
BAO ist eine trotz Verzicht eingebrachte Beru
fung unzulässig. 

Gemäß § 198 Abs. 2 BAO haben Abgaben
bescheide im Spruch die Art und Höhe der 
Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und 
die Grundlagen der Abgabenfestsetzung (Bemes
sungsgrundlagen) . ZiU enthalten. 

Für den Fall, daß ein nach abgegebenem 
Rechtsmittelverzicht ergehender Abgabenbe
scheid eine nach Ansicht des Bescheidempfängers 
unrichtige Fälligkeitsangabe enthält, muß dem 
Abgabepflichtigeri die Möglichkeit offengehalten 
werden den Bescheid insoweit zu bekämpfen. 
Diesem' Umstand trägt die in Aussicht genom
mene Ergänzung des § 255 Abs. 3 BAO Rech
nung. 

Zu Art. I Z. 116: 

Die im Interesse der ei.ner Berufung eines 
andeten Beitretenden vorgeschla,g,ene Einfügung 
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in den § 257 Albs. 1 BAO ersdleint zur Her
~ueUung des GleichklaIljges mit der Be!stimmun:g 
des § 258 Ahs. 2 Et. a leg. eit. erforderlich. Im 
Fall der Gesetzwerdung wä~e sohin eindeuüg ein 
Heitritt 'Zur Berufung eines anderen noch im Zeit
raum zwiJschen Ider Erhssung einer Berufsvorent
sch,eidung und dem Alblauf der Frist zur Stelilung 
emes Antrages auf Entscheidung der Albgahenbe
hörde 'zweiter Insltanz über Idie Berufung zu
läss,i.g. 

Zu Art. I Z. 117: 

Durch die vongeschlagenen Ändemngen :im 
§ 260 Albs. 2 BAOsoll ·di·e Zustmdißkeit des Be
rufungssena:tes zur Ent~ch'eiJdung über Herufungen 
gegen ,gewisse Artlen von Bes.cheiden erweitert 
werden. Dies gilt etwa für Fes'tstel~ungsbesch,eide, 
mit denen ,testgestelLt Wlil'd, daß Feststellungen 
der Art, wie .sie bisher schon Ibei .derEntschei,dung 
über Berufungen in die Senatszuständ~gkeit -fielen, 
zu unterbleiben halben, f,erner für das Erbschahs
steueräquiva;lent (neben der Vermögensteuelr) 
und für die Abgaihe von alkoholischen Getränken 
(ne/ben der Ums,atzsteuer mit Ammahme der 
Einfuhrumsatzsteuer). Mit odem § 260 Abs. 2 
lit. e BAO wird eine Regelung Vlolrgeschlagen, 
die auf Grund einer Änderunß der Rechtspre
chung des Verwaltungsger~chnshofs ohnedies 
schon als ibestehend angenommen werden kann. 

Zu Art. I Z. 118: 

Die Hemhsetzung ,des nach dieser Bestimmung 
bedeutsa1pJen Leibensaltel1s vom 30. auf oda's 25. Le
bensjahr träogt einerseits dem Umstand Rechnung, 
daß diese Grenze, v,erglichen mit anderen Bell'ei
chen, in denen das Alter eine RoHe spielt, l'elativ 
hoch gegriffen ist, und ande~ersleüts auch dem 
Umstand, daß eine noch stärkere Abs·enkung des 
für die Entsendung in Berufungskommissionen 
maßgeblichen LeIbensalters für einzelne Berufs
gruppen eine Benachteiligung dann bringen 
würde, wenn bfs zu diesem Zeitpunkt die Au!>brl
dung noch nicht ,abgeschLossen 'sein kann. 

Zu Art. I Z. 119: 

Mit der vorgeschlagenen Änd:erung soll davon 
albg.egangen werden, daß jemand, d.er jemoals 
wegen eines FinanzveI1gehe11JS (mit Ausnahme 
einer F~nanzordnungsw~drigkeit) finaruzstrafbe
hördlich oder gerichtlich bestraft wurde, . auf 
Dauer' v,on der Entsiendung I~ru eine Be'rufufi'ßs
kommission ausgeschlos,sen 'bLeibt. Wie auch in 
an;deren Rech'usbereichen soll sich eine Strafe 
wegen .derartig,er Vergehen; dann 1lJicht mehr aus
wirken, wenn die Strafegeti1:gt ~st. . 

Zu Art. I Z. 120: 

un;d 2 der vorgeschhgenen B'es't~mmung geg·en
über der derzeit in Geltung soehenden verfolgt 
einzig den Zweck, im § 2169 Abs. 1 BAO in der 
unter Art. I Z. 121 vorgeschlligenen Fassung die 
Anknüpfung zu ,erleichtern. 

Zu Art. I Z. 121: 

Den gemäß § 2'63 Albs. 2 letzter Satz BAO 
vom Bun;desmirnstel'iUlm für Finanzen ernannten 
Mitgliede11n und Stellvertretern sollen sinnvoUer
weise nicht im g~eichen Umfang wie den ent
sendeten Mitgliedern AiblehnungsI'iechte zustehen. 

Zu Art. I Z. 122: 

Di.e vorgesehene Erg:inzUJng des§ 2'74 BAO 
stellt sich 3Jls Fo1geänderung der unter Art. I Z. 76 
vorgeschlagenen Anfügung zu § 200 Abs. 1 leg. 
eit. dar.' 

Zu Art. I Z. 123: 

Durch die vonges,chl3Jgene ZicierungsäncLerung 
im § 275 BAO soll vermieden werden, daß Lerug
lich wegen der Nichterfüllung der im § 2'50 Albs. 2 
zwerter Sat~z leg. eit. linder Falssung des 
Art. I Z. 112 ,"ongesehenen Na,chweiJspflicht einle 
rein formelle Erledigung der Berufung im Am
schluß an einen Mängelbehebungsauftrag zulässig 
ist. 

Zu Art. I Z. 124: 

Die vonges.chlagene NeuJfasS\lIllg :des § 276 BAO 
,"erfolgt in .el'ste'r Lirne d.en Zweck, :ru geviäh

.leisten, daß ein vom Berufungs,werlber erreichtJer 
TeilerfoLg ·durch rechtzeitige SteLlung des Antrages 
auf Vorlage der Berufung an die Albgabenbehörde 
zweiter Instanz nicht wiederum rückgängig ge
macht wird, weil' durch den Vorlageantrag die 
ß.erufungsvo~entSochei:dunß kraft Ges·etzes ihre 
WiJrkung verLiert. Nach der im Entwurf vor
liegenden Bestimmung saH der Antrag, mit dem 
die Entsch,eidung über die Berufung durch die 
Ahgahenibehörde zweiter Instanz el1möglicht 
werden soU, übrigens nicht IIl'U'!" vom Berufungs
werlber, sondern ,auch vün jede'm gestelJt werden 
können,gegen .den ,die Berufungsvor,entscheidu'lllg 
wirkt, \Se~bst wenn der Betreffende nicht Beru
fung erhob~m hat. Anders als ihisher wäre die 
Antragsfrist erstreckbar und könnte ,deI1 Antrlig 
wirksam Zlurückgenommen weriden. 

Zu Art. I Z. 125: 

Der Änderungsvorschlag ,ergeht aus dem glei
chen Grund, weswegen zu Art. I Z. 126 ei:ne 
Änderung der zweiten üb·erschrift vor § 2'93 BAO 
vorgesehen ist. 

Die inhaItLich uiliveränderte Aufzählung j'ener Zu Art. I Z. 126: 
Personen, d~e ~hre E'11ItsenduIlig in einie Berufungs- 'Die Änderung der Übel1schrift desl Unteralb
kommis,s;ion3Jblehnen können, in den A<bs. 1 schnittes B des 7. Abschnittes der BAO wird des-
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ha1b vorgesmhigelll, weil in diesem Unteraib
schnitt' nimt nur AJbänderungen von B·escheid,en 
~m Sinn d.er zweiten Oberschrmt zu § 293 BAO, 
sondern darüber hinaus aum andere Rech:tsch'utz
maßnahmen geregelt werden, wie ibeispieLsweis,e 
die Wieder.einsetzung in den vorigen Stand 
(§ 308 ff. MO). 

Die Änderung' der zweiten Über.schrift vor 
§ 293 SAO soll im Interesse einer Vereinheitli
chung der Termi,onologie erfolgen. Hiehei wir.q 
daJvon ausgegangen, daß ,der Begriff "Ahände
rung" den Begriff "iBerich,ügung", Ibei welcher 
Maßnahme d~r 'bemchtigte B'esme1d durch die 
B.erimtigung . nur eine andare Fassung erhält 
(vgl z. B.§ 293 BAO), un,cl den Beglliff der 
"Änd'erung", :heider ein Bescheid durch einen 
anderen Besdleid ersetzt wi.rd ('vjgl. etWla die 
gemäß § 295 leg. eit. vcorzuMhme,nden Ände
rungen auf Grund der Aibänderung oder nach
trägLichen Erlassu.11Ig von GrundJag,en:bes.ch'e~den) 
um,faßt. Eiine "Zul"'ücknanme" von Bescheiden ist 
im § 2'9'4 'BAO vorgesehen, dve "Aufhebung" von 
Bescheiden von AmTS wegen erfo~gt heispiel's
weiSie auf Grund der Vorschriften der §,§ 299 un,d 
300 BA:O. 

Di,e vco~gesch'Ja,ge11le Awsdehnung des § 293 
AJbs. 1 HAO soll dem Ums,ta.11Id Rechnung tra'gen, 
daß auch bei der Unterstützung durch ein'e auto
matisierte Date11lV1era.r!beitung gehler unterlaufen 
können, durch d~e bewirkt wird, daß der B:escheid 
anders 'lautet aJls es die A:bga.berube'hördelbea.'bs,ich
tige hat. 

Durch den: viDrgeschla.genen § 293 Albs. 2 BAO 
solI es dem Vorsitzenden eines Be~fungssenates 
aus V:ereinfa,dlul1l~s~rÜi11,den ermögLicht wenden, 
eine ,gemäß § 293 Albs. 1 Jeg. eit. vorzunehmende 
Berimtigung ein:er Entscheidung des Senates zu 
verfügen. 

Zu Art. I Z. 127: 

Mit NeibengebÜlhrenibescheiden werden mit
unter Abgabenansprüche geltend gemacht, die 
ledi'glich die unlmittebhare FoLge einer unrichtigen 

. V e~b'Uchung der Gebarung ,sind. Durch die vor
,geschlagene R'egellUrugsoll die verfahrensr.emt
liche HiaJndhabe zur Aufhebung oder .Änderung 
,der betroff,enen N elbengebülhrenhesch,eide ,ge
smaffen werden. 

Zu Art. I Z. 128: 

Unter § 294 Abs. 1 BAO sind gegebenenfalls 
auch a:bweisEche Erledigungen der Ahgaben'be
hörden zu subsumieren. Wenn daher auf Grund 
der . vorgeschi1~genert Neufassung die Änderung 
oder Zurücknr.thme ,"on Bescheiden der <in Rede 
stehenden Art mit Zustimmung der betroffenen 
Parteien auch mit rückwil"'kender Kraft' ausge
sproch,en werden könnte, so läge ,in einer sol~ 
chen Regelung eine Rechtswo:hltat. 

Zu Art. I Z. 129: 

Der hisherige Gesetzeswmtlaut des § 295 BAO 
sieht lediigLich die Änder,ung von Bescheiden vor, 

. die von einem FestJstdlungs-, Meß- oder Zer
legungsbeschcid atbzu'leitensind. Diese Diktion 
erweist sich, wie bereits in den Erläuterungen zu 
Art. I Z. 113 betreffend die vorgeschl!agene Neu
fassung des § 252 BAO eriWlthnt wurde, dann 
als zu eng, wenn Ahg,ahenivorschr.iften die Er
Ia,ssunlT von B'esche:iden ,"orsehen, die nicht un-' 
bedin;t als Grundlargenheschei,de im Sinn der 
§§ 185. ff. BAO, sondern nur als diesen ähnliche 
Bescheide angesehen werden können, weil hie
von ebenfal1J1s der Spruch eines Ablg<lJben-, Meß-, 
Feststellung-, Zuteilungs- 'Oder Zerlegungsbe
scheides abhängt. Um daher:in weitere\m Maß als 
biSiher eine Ä:nderung zu gewährleisten, bedarf 
es der vot'geschlliagenen Ergänzung. Der neue 
Ahs. 3 der in Rede stehenden Rechtsvorschri,ft 
würde es u. a. in einwandlfl"'eier Weise ermögli
chen, worau.f schon <in den Erläuterungen zu 
Art. I Z. 104 hingewliesen wurde, einen vom 
F:inall!zamtel"lassenen J a:hresau~gleichibescheid 
entspn~chend abzuändern, wenn nachträglich in 
der Lohnsteuerka'rte ein Freibetra'g eingetrag'en 
wird; weiters könnten etwa bescheidmäßige Er
ledigUingen, .die mit einer nachfolgenden Aus
nahmegenehmigung gemäß § 48 BAO in Wider
spruch stehen, an den Bescheid des Bundesmini
steriurns für Finanzen angepaßt werden. Auch 
könnte ein Wertfortschreilbungsbe,scheid, der sidl 
nachtr~i.glich deswegen als zu Unrecht erlassen 
erWleist, weil auf einen frünet'en Stichtag ein 
Eiruheitswert'bescheid nachträg~ich erlassen wird 
und im Verg'leich zu diesem die W'ertf1o,rtschrei
bungsgrem;en nicht überschritten ,siind, unter Be
rufung 'auf die in Rede stehende vorgeschlagene 
Rechtsyorschl"'ift aufgehoben wel"'den. 

Da § 295 Abs. 1 BAO schon den FiaU behan
delt, daß ein Besche~d vconeinerri Feststellungs
oesmeida;,'bz,ulleiten i,st, ersmeint d1eAnführung 
des Gewinnfe:Stste11ungshesmeides im Tatbestand 
des § 296 Ieg. cit. entbehrlich. Daruber hinaus 
könnte auch der zweite Satz der letztzitierten 
Rechtsvol'schrift entfallen, zuma.l andernfatls da
mit eine systemwidr,ige Te:ilremtskraft des Ge
wel"besteuermeßbescheides aufrechterhalten 
würde; dasse~he gilt analog für § 297 Abs. 2 
dl'itter Satz leg. cit. iin der in Gekung stehenden 
Fassung. Die vlQrgesml3.igene Neuf.assung des 
§ 297 Ahs. 2 BAO soll auch auf FäMe Bedacht 
ne'hmen, 1n denen eine his daJhin ühergangene 
Gemeinde zwar nicht den gesamten Anteil einer 
anderen Gemeinde für sich bean'sprucht, in wel
chem Fall ein Zutei'lu,ngsbescheid gemäß § 197 
Leg. eit. zu erLassen wäre, so'nd-ern in dem die 
ubergangene Geme~ndeeine erstmalige Zerlegung 
verLangt. Ausdrücklich kilargestellt werden soH 
weitel"'s, daß Wm Pan einer ,gemäß § 297 Abs. 2 
BAO ibeantmgten Zerlegungdes Grund-
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steuer.meßbeng.es eclorderlichenfalls auch eine 
Zedegung hinsichtlich de.s für die Festsetzung des 
Grundsteuerlmeß'betrages maßgelbl.ichen E,inheits
wertes vorzunehmen .ist. Im übrigen soll auch 
eine W1ed:ereinsetzung in den vori'gen Stand g·e
mäß § 308 BAO nicht mehr au~geschlossen sein. 

Zu Art. I l. 130: 

Die zu § 299 A:bs. 1 lit. a und c BAO vor
gesch1agenen Änderungen halben überwiegend 
nur IdarsteHendien GhaTakter. Zum einen soll der 
Begriff "Koillegialbehörde" ,durch das ursprüng
lich wohl a,uch .gemeintJe W'Oil"t "Kollleg.ialorgan" 
ersetzt werden, zum anderen soll bei der V er
letzung von Vedll:hrensvo!1schri,ften auch auf den 
Fall Bed'acht genommen werden, daß nicht nur 
ein anderslautender Bescheid, sondernübenhaupt 
kein B.esche~d hätte erlassen werden können. 
Durch die ergänzende Arufülhrung eines nicht 
berufenen Organs ~n Lit. a wäre beispielsweise 
auch für jene FäHe ausdrückl,ich Vorsorge ge
troffen, in denen eine Ennscheidung, zu deren 
Erlassung ein Berufungssenat berufen wäre, nicht 
von einem s'Ülch'en erla:sslen worden ist. 

Zu Art. I Z. 131: 

Diese der Regelung des § 42 Ahs. 3 Verwa.l
tungsger,ichtshofgesetz 1965, BGBl. Nr. 2, nach
gebi.Jdete VOflschrift des § 299 Abs. 5 BAO sol1 
die W,irkungen einer .gemäß § 299 leg. cit. er

,f.o,lgten Aufh,ebung von Bescheiden klarstellen. 

Zu Art. I Z. 132: 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen terminologi
schen Ä,ndel'Ungen daflf auf die Erläuterungen zu 
Art. I Z. 126 Bezug genommen werden. Die 
Erläuterungen ZlU Art. I Z. 131 gelten hier &inn
gemäß mit der Maßg,ahe,.daßes sich bei dem auf
geholbenen Bescheid um einen Bescheid des Bun
desministeriujms für Finanzen handeln muß. 

Zu Art. I Z. 133: 

Der VorschLag zur Abänderung des § 301BAO 
erfolgt lJussch'Ließ:lich aus te'rminologischen 
Gründen. Auf die Erläuterungen zu Art. I 
Z. 126 wi!1d Bezug ,genommen. 

Zu Art. I Z. 134: 

Die vorgeschtagene Neufassung des § 302 
Abs. 1 BAO soll unter gleichzeiti,g~r Bedacht
nruhme 'auf die d'urch Art. I Z. 85 neu zu schaf
femde Bestimmung des § 209 ,a Abs; 2 BAO, wel
cher Besdmmung zufolge unter hesuimmten 
Voraussetzungen einer Abgabenfestsetzung der 
Eintritt der Verjährung nicht entgegensteht, 
einerseits dem Umstand Rechnung trlJgen, daß 
bezüglich der von den Regelungen der §§ 296 
und 297 leg. eit. betroff,enen Bescheidarten eine 
Verjährung überhaupt nicht vorgesehen ist, und 
andererseits die MQg1ichkeit eröffnen, .Nbgaben
bescheide zeinlich befristet auch noch nach Ein-

tritt d'er Verjä.hrung gemäß § 293 BAO zu be
richtigen, heispidsweise somit dann, wenn ein 
geJmäß der in Aussicht genommenen Bestimmung 
des § 209 a BAO nach EinJtritt der Verjährung 
ergangener Beschcid mit einem Schreilb- oder 
Rech'en:fehler behaltet wär,e. 
D~e beabsichtigte Änderung ·des Klammeraus

drucks in § 302 Abs. 2 BAO erweist sich zwecks 
Anpassung an die derzeitige RechtSllage als not-
wendig. ' 

Zu Art. I Z. 135: 

Die beahsichtigte . Verlängerung der Fr,ist zur 
Stdlung eines Antrages auf Wiederaufnahme 
eines durch Bescheida:bg.esch:Lö,ssenen Vem.ahrens 
steHt einerseltls ein Entgegenkommen, den Par
teien gegenülber dar, weil diesen auch in der 
Re,gel eine Antragstellung inner'halbeines Mona
tes ab Erken,nen der Wiederaufnathmegrürrde zu
gemutet werden kann, wird alber .andererseits 
auch im Hinblick darauf vorgeschlagen, daß einer 
materiell rechtsrichtigenEntscheidung hoher Stel
lenwert beizumessen ist. 

Zu Art. I Z. 136: 

Durch die vorgeschlagene NeUlfassung des 
§ 304 BAO soU in Übereinstimmung mit den' 
überlegungen, die den Edäuterungen zu Art. I 
Z. 85 zufolge für die bealhsichtigte Einfügung 
des § 209 a in die BAO maßgeblich waren, und 
,in übereinsnimmung mit der bisherigen partei
freundlichen VerwaItungspraxis klargestellt 
werden, daß der Eintritt der V,erjäJhrung dann 
einer Wiedenaufna1h\me des Verbhrens nicht ent
gegensteht, wenn dieser ein noch vor Eintritt 
der Verjährung gestellter· Antrag zugrunde . liegt. 

Zu Art. I Z. 137: 

Gemäß § 307 ,Abs. 1 BAO ist mit dem di,e 
Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligenden 
oder verfügenden Bescheid unter gleichzeitiger 
Aufhebung des früheren Bescheides die das wie
deraufgenommene Verfahren abschließende Sach
entscheidung zu verbinden. 

,In jenen Fä,llen, in denen der die Wieder
aufnahme des Verfahrens bewilligende oder ver
fügende Bescheid, der die Grundlage für die neue 
Sachentscheidung darstellt, im Zuge eines Rechts
mittelverfahrens oder durch eine aufsichtsbehörd
liche Maßnahme aufgehoben wird, geht zwar, 
die Verwaltungspraxis davon aus, daß mit dem 
Wegfall des die Wiederaufnahme beWilligenden 
oder verfügenden Bescheides au.ch die neue. Sach
entscheidung aus dem Rechtsbestand ausscheidet 
und der frühere, durch den die Wiederaufnahme 
des Verfalhrens, bewilligenden oder verfügenden 
Bescheid aufgehobene Bescheid wieder rechtswirk
sam wird, doch könnte allenfalIs .auch die Auf
fassung vertreten werden, daß es noch einer 
eigenen Aufihebung der neuen Sachentscheidung 
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bedürfte. Durch die vor:geschlagene Ergänzung des 
§ 307 BAO soll die der Verwaltungsü:bung ent
sprechende Auffassung ausdrücklich· im Gesetz 
verankert werden. . 

Zu Art. I Z. 138 und 139: 

Zu Art. III Z. 1: 

§ 59 Abs. 4 ZollG 1955 soll zunächst inhaltlich 
unverändert den bisherigen § 205 BAO über
nehmen. Auf die bezüglichen Erläuterungen zu 
Art. I Z. "19 wird Bezug genommen. Die in 
Rede stehende zollgesetzliche Bestimmung soll 
in Anlehnung an § 174 Abs. 4 ZollG 1955 durch 
die KlarsteIlung ergänzt werden, daß die Zu
stellung an den Warenempfänger nur dann als 

. bewirkt gilt, wenn er in der Abgabenerklärung 
(Warenerklärung) und in der Erledigung (Zoll
bescheid) als solcher genannt ist. 

Im vorgeschlagenen § 59 Abs. 5 ZollG 1955 
soll die geübte Praxis gesetzlich untermauert 
werden, Erledigungen der Zollämter nicht nur 
beim Zollamt selbst, sondern auch beim Bun
desrechenamt, das an der Festsetzung der Ab
gaben mitwirkt, durch Ausfolgung wirksam zu
stellen zu können. Im Hinblick auf die vielen 
Erledigungen, die vor allem im Reiseverkehr 
bei den Zollämtern laufend auszufolgen sind, 
wäre es untunlich, in allen Fällen übernahme
bestätigungen zu verlangen. 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 310 
Abs. 3 BAO würde· erreicht, daß eine Wieder
einsetzung in den vorigen Stand nicht nur hin
sichtlich versäumter verfahrensrechtlicher Fristen, 
sondern auch hinsichtlich solcher Fristen, inner
halb derer nach den AbgabenV'orschriften mate
riellrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden 
können, möglich wäre. Durch die in Aussicht 
genommene neu zu schaffende Bestimmung des 
§ 308 Abs. 5 BAO soll diese Möglichkeit über
dies auch noch auf die vom Arbeitnehmer wahr
zunehmende Frist zur Einbringung eines An
trages auf Durchführung eines Jahresausgleiches 
beim Arbeitgeber - also auf eine nicht bei der 
Abgabenbehörde wahrzunehmende Frist - aus
gedehnt werden, wobei allerdings ein diesbezüg
licher Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand beim Wohnsitzfinanzamt des Arbeit~ 
nehmers eingebracht werden müßte, das au.ch über 
diesen Antrag zu entscheiden hätte. Durch die 
in Aussicht genommene Neuregelung im Bereich 
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wür- . Zu Art. III Z. 2: 
de die Rechtsstellung der Parteien im Abgaben
verfahren wesentlich verbessert werden. 

Zu Art. I Z. 140: 

Die Aufhebung der bisherigen Z. 6 im 
§ 314 BAO ·vstauf d~s gemäß § 23 Abs. 5 Z 5 
F.inanzausgLeichsgesetz - FAG 1979- BGBL 
Nr. 231/1978, erfo~gte Außerkr.afttreten des 
Weinsteuer:ges,etzes zurückzUlfiihren. 

Zu Art. I Z. 141: 

Die in Aussicht genommene Valorisierung 
stimmt in ihrem Ausmaß mit den unter Art. I 
Z. 80, 93 und 105 vorgeschlagenenValorisierun
gen überein. 

Zu Art. I Z. 142 und 143: 

Die Begründung für den vorgesehenen Ent
fall der §§ 315 Abs. 3 und 316 Abs. 2 BAO in 
der geltenden Fassung ergibt sich aus den Erläute
rungen zu Art. I Z. 140. 

Zu Art. 11: 

Wer einen bereits versteuerten Erwerb von 
Todes wegen an einen anderen Erwerber von 
Todes wegen mit einem besseren Rechtstitel 
herausgeben mußte, soll, wenn nach den Ver
fahrensvorschriften eine Änderung der Erb
schaftssteuervorschreibung nicht mehr möglich 
ist, nach der neuen Bestimmung des § 33 lit. b 
Erbschafts- rund Schenkungssteuergesetz einen 
Anspruch auf Erstattung der auf den heraus
gegebenenErwerb entfallenden Erbschaftssteuer 
haben. 

Die vorgeschlagene Änderung des § 175 ZollG 
1955 verfolgt einen mehrfachen Zweck, ohne 
aber die Grundsätze des geltenden Rechtes anzu
tasten. Durch die Neufassung des Abs. 4 der 
in Rede stehenden Rechtsvorschrift soll einer
seits die Bewilligung des Zahlungsaufschubs 
gegenüber der Bewilligung einer bestimmten 
Zahlungsform in den Vordergrund gerückt wer
den, andererseits aber deutlicher als bisher die 
Zielsetzung des Zahlungsaufschubs zum Aus
druck kommen, nämlich die Beschleunigung des 
Warenverkehrs, da die Waren nicht bis· zur 
Entrichtung' des Zolles beim Zollamt zurückge
halten werden müssen, und die Vereinfachung 
des automationsunterstützten Zahlungsverkehrs, 
da unmittelbar auswertbare Einzahlungsbelege 
verwendet wet"den. Die Zahlungsfristen bei 
offenen Lagern auf Vormerkrechnung, anderen 
Vormerkverkehren auf Vormerkrechnung und 
Sammelwarenerklärungen sind in den §§ 97 
Abs. 3, 89 Abs. 2 und 52 a Abs. 4 ZollG 1955 
geregelt und bedürfen daher keiner zusätzlichen 
Regelung im § 175 Abs. 4 leg. cit. Der vorge
schlagene Abs. 5 . der in Rede stehenden Rechts
vorschrift soll ein bisher schon berücksichtigtes 
praktisches Bedürfnis verankern, nämlich die 
in jedem Abgabenbescheid ohne Rücksicht dar
auf, ob er die Fälligkeit der Abgabe erst auslöst 
oder sie nur noch festzustellen hat, eingeräumte 
Zahlungsfrist; im Gegensatz zu Abs. 4 leg. eit. 
sollen die drei Wochen jedoch hier nur eine 
Maximalfrist darstellen, da' besondere Umstände 
eine kürzere Frist erfol"dern könnten. 
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Zu Art. III Z. 3: 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 181 
Abs. 1 ZollG 1955 sollen die Berichtigungs- und 
Aufhebungsbestimmungen der BAO generell in 
das Zollrecht ühernommen werden, um die 
Unterschiede gegenüber den anderen Abgaben 
zu beseitigen, ohne aber die für die Parteien 
günstig erscheinenden (kurzen) Fristen des § 181 
Abs. 2 ZollG 1955 zu beseitigen. 

Zu Art. III Z. 4: 

Im Hinblick auf die Verjährungsbestimmun
gen der BAO, kann auf § 182 ZollG 1955 ver

-zichtet we~den. 

Zu Art. IV: 

Die in Art. IV vorgeschla;gene Knder<ung bei 
der Vergebührung VOlIl im Grund!buch erfolgen
den Vormerkungen des Eigentumsrechtes steht 
,in enlgem Zusammenhang mit der unter Art. I 
Z. 59 vo1"'geschJlagenen Neufassung des § 160 
Ahs. 2 BAO. Wenn nämlich künftighin Vor
merkungen nicht mehr von der El"teilung einer 
Unbedenklichkeitshescheinigung durch das für 
die Erhebung der GruI1derwerbsteuer oder der 
Erbsch,afts- und Schenkungs,steuer zuständige 
Hnaruz=t albb:älll'gig sein soUten, so können 
ohne Mitlhllfe durch die jeweils zuständigen 
Finanzämter die Gerichte die Eintragungsgehuhr 
für die Vormerkungen nur dann hemes<Sen, wenn 
diese Gebühr von de,r Bemessungsgrundlage der 
geI1ian'nten Abgaben unabhängig ist. Dement-

. sprechend -sieht Art. IV nunmehr für d,ie in 
Rede stehenden Vormerkung,en im Grundbuch 
eine feste Gebühr vor, die für den Fall, daß 
nach.folgend eine Rechtfertigung erfO'Igt, in die 
dann zu entr.ichtende Gebühr einzul"echnen ist. 

Zu Art. V: 

Bei der Ülberwiegenden Anzahl der vorge
schlagenen Knderungen erscheint keine besondere 
Inkrafttretensregelung erforderlich. Ausgenom
men hievon sind einzelne unter Art. V Z. 9 
zitierte Bestimmungen der BAO, bei denen ein 
sofortiges Lnkna.fttreten wegen der Notwendig
keit zu umfatlig1"'eichen Knderungen der die elek
tronische Datenverarlheitung steuermden Pro
Igramme nU-cht run <Betracht kommt. Durch eine· 
Reihe ,"on Üibergangshestimmungen ~ollen Här
ten, di'e für auf die derzeitige RechtsLage vertrau-

_ -en-die Aibg;ahepflichti.genemstehen können, ver
mieden werden. So so.11esetwa bei einer Kn'de
rUl1Jg ,der örtlichen Zuständigkeit ,auf Gl"und der 

vorgeschla,genen Bes,timmungen dies·es BoodeSige
setZC's vorüihengehend noch möglich sein, we.nn 
nicht von der Aibga;benJbehörde auf diesen Z'u
ständigkeitswechsel aufmerksam gemacht wurde; 
AnJbringen ohne Fristenris,iko noch bei der bisher 
zu:ständig gewesenen AbgabenbehördeeinzUibrin
gen. Soweit neue Fnistenbestlmmungen vorge
schlagen werden, solil die Neuregelurug grund- .. 
sätzLich nur Fälle erfassen, ,in denen eine Frist 
nach d,~n b1stherigen Rechtsvorschriften nicht 
,schon vor dem Inkra:fttreten der neuen Be
st~mmungen albgelaufen ist (vgI. etwa d,ie unter 
Art. V Z. 7 und 8 vo,rgesch1agenen übergangs
bestimmungen betreffend die Verjälhrung). Khn
Liches gilt für dre Valoris,ierung von Beträgen 
(vgl.etwadie unter Art. V Z. 4, 11 und 15 vor
geschlagenen Best1mmungen). Bei den korrespon
dierenden· vorgeschlagenen Knderungen in den 
§§ 132 Albs. 1 erster,Satz und 240 Ahs. 3 BAO 
soll auf das Jahr 1975 abgestellt werden, da die 
Fl1ist zur Aufbewahrung der in der erstgenannten 
Bestimmung genannten Untel1lagenerst Ende 
1980 abläuft: Sch,ließ:Iich sei noch auf die unter 
Art. V Z. 19 vorgeschLagene notwendige über
gangshestimmung hingew,iesen, durch die gesichert 
würde, daß ke.inesfalls die nach § 276 BAO in 
der ·derzeitigen Fassung hei rechtz-eiuiger Stellung 
eines VorLage antrages von Gesetzes wegen einge
tretene Wirkung, daß die hievon betroffene Be
rufungsviorentscheidung mre Kraft verliert, durch 
die unter Art. I Z. 124 vorgeschlagene Neuf:lJs
sung rückgängig gemacht wlird. LetztLich erscheint 
die im Art. V Z. 10 vorgeschLagene Knderung 
des § 217 Abs. 2 BAO wegen des vorgeschlagenen 
späten Zeitpunktes des Inkrafrttretens der Nach
folgebes.timmung, nämlich des § 218 Abs. lIeg. cit. 
in der vorgeschlagenen Fassung des Art. I Z. 92, 
erf'ordedich, um den Gleichklang mit der kor
respond,ierenden Vorschrift des § 212 Abs. 2 
deg. cit. in der vongeschil<l!genen Fa'ssung des 
An. I Z. 90 herzUlSltellen. 

Zu Art. VI: 

Soweit mit der Voll ziehung der Bundesmini
ster für Finanzen im Einvernehmen Imit dem 
Bundesminister f,ür Inneres oder mit dem Bundes
min'ister für Justiz betraut werden soll, hat schon 
für die derz-eitigen Besuimmungen, die durch 
N euregdungen abge<1ö_st werden sollen, dieselbe 
V;oUzu!;1skompetellz 'bestanden. Auch bei der vo1"'
geschlageI1en VoHzugskompetenz des Bundes
ministers für Justiz würde hinsichtlich der V 011-
ziehung keine Knderung gegenüber der der
zeitigen RechtsLage eintreten. 
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Gegenüberstellung des Wortlautes des Gesetzentwurfes mit dem derzeit 
geltenden Gesetzestext 

ARTIKEL I 

Bundesabgabenordnung 

Wo r t1 au t des Ge set zen t w ur fes: 

§ 1. Die Bestimmungen ,dieses Bundesgesetzes 
gelten in An~elegenheiten 

a) der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Ab,gaben (mit Ausnahme der im § 78 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950, BGBl. Nr. 172, vopgesehenen Verwa,l
tungsalbgaben), in Angelegenheiten der Zölle 
und sonstigen Eingangs- und Ausgangsab
gaben jedoch nur insowe~t,als ~n den zoll
gesetZlichen Vor,schriften nicht ,anderes be
stimm t ist; 

b) ... 

§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten, sowcit sie hierauf nicht unmittelLb.ar an
wendbar sind und nicht anderes bestimmt ist, 
sinngemäß in Angelegenheiten 

a) der von den AhgaJbenibehörden des Bundes 
. zuzuerkennenden oder rückzufordernden 

bundesrechtlich ,geregelten 
1. Beihitfen aJller Art und 

. 2. Erstattungen, Vergütungen und .kbgel
tungen von Ahga:ben und Beiträgen; 

b) des Tabak-, B~anntwein- und Salzmonopols, 
soweit die Abga:benbehörden des Bundes 
nach den diese Monopole regelnden Vor
schriften behördliche AufgaJben zu besorgen 
haben. . 

§ 3. (1) AJbgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes 
sind, wenn nicht anderes .bestimmt ist, neben den 
im § 1 bezeichneten öffentlichen Abg;vben und 
Beitiägenauch die im § 21it. a angeführten An
spruche sowie die in Ange1egenheiten, a.uf die 
dieses Bundesgesetz .anzuwenden ist, 'anfallenden 
sonstigen· Anspruche auf Geldleistungen (ein
schließlich der Nebenansprüchealler Art). 

(2) Zu den Nebenansprüchen gehören inSlbe-
sondere 

a) die Abgabenerhöhungen, 
b) der Verspätungszuschlag, 
c) die im AbgaJbenverfahren aüflaufenden 

Kosten und die in diesem Verfahren fest
gesetzten Zw,angs- urrd Ordnungsstrafen 
sowie die Kosten der Ersatzvornahme, 

Der z e i t ge l.t ende r Ge set z e s tex t: 

§ 1. Die Bestimlmungen .dieses Bundesgesetzes 
gelten ~nAngelegen:heiten 

a) der hundesrechtLich .geregelten öff·entlichen 
AbgaJben (mit Ausnahme der im § 78 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950, BGBl. Nr. 172, V'orgesehenen Ver-' 
wa:ltungsa:bg.alben), in Angelegenheiten der 
ZöHe und 'Sonstigen EingangSia:bgaben je
doch nur insoweit, als in ,den zoMges·etz- . 
limen Vorschrift·en nichtander,es bestimmt 
ist; 

b) ... 

. § 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden sinngemäß Anwendung auf das Verfahren 
de~ Abgabenbehärden des Bun,des (§ 49 Abs: 1) 

a) über Zuerk:ennung und Rückforderung von 
Abga!benvergütungen un,d von bunde:srecht
lieh geregelten Beihilfen aller Art, für 
.diese jedoch nuril1soweit, als die B'e~hilfen
gesetze keine andere Regelung V'Orsehen; 

b) soweit di.ese naeh den g,esetzliehen Vorschrif
ten ii:ber das Tahak-, Bnanntwein- und Salz
monopoQ 'behörd1ieh'e AufgaJben besorgen 
'\lind in diesen, Vorschriften nicht anderes 
hestimmt ist. 

§ 3. (1) Ahgalben im Sinn dieses ,Bundesgesetzes 
sind, wenn nicht ande~esangeor,dnet ist, neben 
den lim § 1, bezeichneten Abgaben und ß.eiträgen 
auch die im § 2 lit. \a angeführten AbgaJhenver
gütung,en, Beihilfen und Rückforderungsansprü
che sowie die zoHgesetzlich vorgesehenen Ersatz
forderungen und f,erner die zu diesen Abgaben, 
Beiträgen, Rückforderungsansprüehen und Er
sa.tztorderungenzu erhebenden Nebenansprüeh:e 
aller Art. 

. (2) Zu den Neibenansprüchen gehören ,ins-
besondere 

a) die Albgabenerhahungen, 
b) der Verspätungszuschlag, 
c)die ,im AbgaJbenverfahren aufilaufenden Ko

sten und ,d1e in diesem V,erfaihren festge
setzten Zwangs- und Ordnungsstl1afen sow·ie 
die Kosten der ErsatzV'ornahme, 
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Wortlaut .des Ges,etzerrtwurfes: 

d)die ~eben:gebühren der Abß1aben, wie die 
Stundungszinsen, der Sä'lhlIlnisz'Uschlag und 
die Kosten (Gebühren 'Und Auslagenersätze) 
des Vollstreckungs- und Sicher:ungsverfah-
rens. 

, (3) Aibgabenvorschrif,ten im Sinn di,eses Bun
desgesetzes sind die Vorschriften der Bundesab
gabenordnung und aller Gesetze, die Abgaben 
im Sinn des Abs. 1 sowie Monopole (§ 2 lit. b) 
regeln oder sichern. . 

Derzeit geltender Gesetzest·ext: 

cl) die Neihengebühr,en aer Abgaiben, wie die 
Stullldurugszinsen, der Säujmniszuschlag, die. 
Mahngelbühr und die K'osten (Gebühren 
und Auslagene'rsätze) des V ollstreckungs
und Sicherungsverf.anrens. 

(3) Abga.bcmvorschriften im Sinn dieses Bun
de~gesetzes ,sind die. V:orschriften der Bunaesaib
gabenordnung und ,aller Gesetze, die jene Ab
gaben, Beiträge, Vergütungen, B,eihilfen und Mo
nopole, auf die die~es Bundesgesetz an'zuwenden 
ist (§§ 1 und 2), ~egelri. oder sichern. 

(4) Die von den AibgabenbehöI1den des Bundes (4) Die zu den Beiträgen 2'JU erhebenden 
zu Beiträ:gen zU erhebenden Nebenansprüchen Neben:anspr:iiche sind Einnahmen des Bundes. 
sind Einnahmen des Bundes .. 

§ 4. (1) ... 

(2) ... 
a) 

ib) 
c) 
d) 

§ 5. Sowei,t der Zeitpunkt des Todes einer 
Person nach den Abg,abenvorschriften für die 
Entstehung, ,den Umf1ang o'der den Weg.fall eines 
Abgabenanspruches von BedeUJtung ist, gilt als 
Todestag 

a) im Fall .der Todeserklärung der im gericht
liche,n Beschluß als. Talg ,des vermuteten 
Todes 
und 

b) im FaLl der BeweisfühJ;"ung des Todes der 
im gerichtlichen Beschluß als bewiesener 
'todestag oder nicht überlebter Tag 

angegebene Zeitpunkt. 

B. Gesamtschuld, Haftung und 
. R e c h t s n ach f 0 1 g e. 

§ 6. (1) ... 

(2) Personen, die gemeinsalffizu einer Abgabe 
heranzuziehen sind, sind ,ebenfalls Gesamtschuld
ner; dies gilt insbesondere auch ,für .die Gesell
schafter (MitgÜeder) einer nach bürgerlichem 
Recht nicht rechtsfähigen PersoIierivereinigung 
(Personelllgemeinschaft) hinsichtlich jener Ab
gabern, für d~e ,diese Personenvereinigung (Per
,sonengemeinschaft) a:ls sOilche abgabepflichtig ist. 

§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften 
rechtskräftig veI1uI1teilte Täter 'Und andere an der 
Tat Beteiligte, wenn sie nicht selbst abg,abepflich
tig sind, für den Betrag, um den die Abgaben 
verkürzt wurden. 

§ 4. (1) ... 

(2) . ; . 

a) 

b) ... 
c) aufgeholben durch BGBl. Nr. 224/1972 
dl) .aufgehoben durch BGBL Nr. 224/1972 

e) 
f) ... 

§ 5. Soweit der Zeitpunkt des Todes eines Ab
gabepflichtigen nach den Abgabenvorschriften 
fur die Entstehulllg, den Umfang öder. den Weg
faH ,eines Alhgabenanspruches yon Bedeutung ,~st, 
gilt als Todestag 

a) im Fall der Todteserk.1ärung der im gericht
lichen Beschluß ails Tag des. verm'Ut-eten 
Todes 
und 

h) im Fall ,der Beweisführung des Todes der 
im gerichtl:ichen Beschluß. aLs bewiesener 
Todestag oder nicht überlebter Tag 

ang~gebene Zeitpunkt. 

B. G e sam t s c h u 1 dun d H a f tun g. 

§ 6. (1) ... 

(2) Personen, ,die gemeinsam zu einer Abgabe 
heranzuziehen 'Sind, sind Gesa.mtschuldner; dies 
gilt' auch dann, wenn eine ,older mehrere dieser 
Pel'lsonen bei getr,enlllter V:eranlagung abgabefrei 
wären. 

§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften 
rechtskräJ1Jigyemrteilte Täter, MitschuJjdige und 
Teiln1ehmer, wenn ,~ie nicht sel>bstabgarhepflich,tig 
sind, für den B,et,r,ag, 'Um den .die Albgaben ver
kürzt wurden. 
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Wortlautdes Ge set zen t w ur fes: 

§ 12. Die Gesellschafter von als solche abgabe
pflichtigen und nach bürgerlichem Recht voll 
oder teilweise rechtsfähi,gen Personenvereinigun
gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit haften per
sönlich für die Abga:benschulden der Personen
vereinigung. Der Umfang ihrer Haftung richtet 
sich nach den Vorschriften des bürge~lichen 
Rechtes. 

§ 16. Stehen WirtschaftSlgüter, die einem ge
weI1blichen oder einem land- und forstwirtschaft
lichen Unternehmen dienen, nicht 1m Eigentum 
des Unternehmers (Mitunternehmers), sondern ~m 
Eigentum eines seiner Angehörigen (§ 25) oder 
einer an der Körperschaft wesentlich beteiligten 
Person, so haftet der Eigentümer der Wirtschafts~ 
güter mit ,diesen Gütern tür die Abgaben, bei 
denen sich die .A!bgabepflicht auf ,den Betrieb des 
Unternehmens gründet. Eine Person gilt als 
wesentlich beteil~gt, wenn sie zu mehr als einem 
Viertel am Kapital der Körperschaft Ibeteil1gt ist. 

§ 17. Gegenstände, Idie einer Verbrauchsteuer 
untedieg,en, 'hafiten ohne Rücksicht auf die Rechte 
Dritter für den Betrag der dar,auf ruhenden Ab
gaben. Die Haftung beginnt mit -der Entstehung 
des Abgahenanspruches (§ 4 Abs. 2 lit. d und 
Ahs. 3) und endet mit seinem Erlöschen. 

§ 19. (1) Bei Gesamtrechtsnachfolge gehen die 
sich aus .A!bgabenvorschriften ergebenden Rechte 
und Pflichten des Rechtsvorgängersauf den 
Rechtsnachfolger über. Für ,den Umfang der In
anspruchnahme des Rechtsnachfolgers gelven die 
Bestimmungen des 'bürgerlichen Rechtes. 

(2) Mit der Beendigung von Personenvereini
gungen (Personengemeinsch'aften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit gehen deren sich aus Ab
gaben vorschriften ,ergebende Rechte und pflich
ten auf ,die zuletzt beteiligt gewesenen Gesell
schafter· (Miuglieder) über. Hinsichtlich Art und 
Umfang der Inanspruchnahme ,der ehemaligen' 
Gesellschafter (Mivglieder) für Abgaben'schulden 
der Personenvereini,gung (Personengemeinschaft) 
tritt hiedurch keme Änderung ein. 

§ 34 .. (1) Die Begünstigungen, die bei Betäiti
gung nür gemeinnützige, mildtätige oder kirch
lich'e Zwecke auf abgabenrechtlichem Gebiet in 
einzelnen Ahgabenvorschriften gewährt werden, 
sind an die Voraussetzungen geknüpft, daß die 
Körperscha,ft, Personenvereinigung oder Ver
mögemmass,e, der die Begünstigung zukommen 
soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftung~brief oder 
ihrer' sonstigen RechtSlgl'undlage und nach ihrer 
tatsäChlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar der Fördel'ung der genannten Zwecke 
zumindest überwiegend im Bundesgebiet dient. 

Der z e i t gel t ende r G e set z e s tex t: 

§ 12. Wenn Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit als solche abgabepflichtig 
slind, haften die GeseNschaher (Mitglieder) per
sönlich für die Abgahe,nschuI.den der Gesellschaft. 
Der Umfang ihrer Haftung richtet sich nach den 
Vorschr,i.ften des ibÜlJ:lgedichen Rechtes. 

§ 16. Stehen Wirtschaft'sgüter, die eInem ge
werblichen oder einem land- und forstwirtsch~ft
lich,en Unternehmen dienen, nicht I~m Eigentum 
des Unternehmer-s (Mi1Junternehmers), sondern 
im Eigentum ·eines seiner Angehörigen (§ 25) 
oder einer an der Körpersch<lft wesentlich be1Jei
ligten Person, so haftet der Eigentümer der W:irt
schaftsgüter mit diesen Gütern für die Ab:gaben, 
bei denen sich die Abgabepflicht auf den B'etr,ieb 
des Unternehmens gründet. Eine P.erson gilt als 
wesentlich beteiligt, wenn sie allein oder mit 
den einkommensteue~rrechclich zusammen zu ver
a,nlagenden Personen mit mehr als einem Viertel 
am Kapital der Körperschaft beteioligt ist. 

§ 17. Gegenstände, die einer Vetbra'uchsteuer 
unterliegen, haften ohne Rück9icht auf die Rechte 
Dritter für den BetraJg der darauf ruhenden Ab
gaben. Die Hahung beginnt mit de,r Entstehung 
des Abga<benanspl'uches (§4 Ahs. 2 Et. fund 
Abs. 3) und endet mit seinemEr1ö~choo.. 

§ 19. Bei Gesamtrechtsrrachfolge geht die Ab
g,a;benschuld des Rechtsvorgängel's auf den Rechts
nachfolger über. Für den Umfang der Inanspruch
nahme der Erben gelten die Bestimmungen des 
büq~erlichen Rechtes (§§ 801 und 802 ABGB). 

§ 34. (1) Die Begünstll'gungen, die bei Betäti
gung für gemeinnützige, mildtätige Oider kirch
liche Zwecke auf abgabenrechtlichem Gebiet· in 
einzelnen AbgaJbenvorschriften gewährt werden, 
sind an die Voraussetzungen geknüpft, daß die 
Körperschaft, p.ersonenvereinigung oder Ver
mögensmasse, der die Begürrstigung zukommen 
soll, rrach Gesetz, Satzung, Stiftung oder ihrer 
sonstigen Verfassung und nach ihrer tat~ächlich,en 
Geschäftsführung aU.9schließlich und unmittelbar 
der Förderung der ,genannten Zweck'e ,im Bundes
gebiet dient. 

, ' 
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Wortlaut ,des Gesetzentwurfes: 

§ 39 ••.. 

1. Die Körperschaft darf, aibgesehen ,"on völlig 
untergeordneten Nebenzwecken, keine anderen 
als gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen. 

§ 41. (1) Die Satzung Ider KörperschaJt muß 
eine ausschließliche und unmittelbare Betätigung 
für einen gemeinnützi,g.en, mildtätigen oder 
kirchlichen Zweck ausdrücklich vorsehen und 
diese Betätitgung gena,u umschreihen; als Satzung 
im Sinn der§'§ 41 'bis 43 ,gilt auch jede 'andere 
sonst in Betracht rkommende Rechtsgrundlage 
einer Körperschaft. 

§ 45. (1) Unt,erhält eine Körperschaft, Idie die 
Voraussetzungen einer ·Beg>Ünstigung auf abgaJben
rechtlichem Gebiet im riiJbrigen erfüllt, einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), so ist 
sie nur hinsichtlich dieses Betriebes abgahepflich
tig, wenn er sich alls Mittel zur Err,eichung der 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecke darstellt. Diese Voraussetzung ist gege
ben, wenn durch den wirtschaiftlichen Geschäfts
betrieb eine Abweichung von den im Gesretz, in 
der SatzWl1g, im Soiftunggbrief oder in der son
stigen Rechtsgrundlage der Körperschaft festge
legten Zwecken nicht eintritt und die durch den 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erzielten über
schüss·e der Körperschaft zur Förderung ihrer ge
meinnützig,en, mildtätigen oder kirchLichen 
Zwecke dienen. Dem wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb zugehörirg~ Vermögen gilt je nach der Art 
des Betriebes a.!s Betriebsvermögen oder als land
und forstwirtschaiftliches Vermögen, aus dem 
wirtschaftLichen Geschäftsbetrieb erzielte Ein
künfte sind wie Einkünfte aus einem gleich
artigen in Gewinnabsicht geführten Betrieb zu 
behandeln. 

E. A b gab e n r e c h t li ehe Geh e i m-
haI tun g s p fl ich t. 

Der z e i t ge Irt end e r. G es e tz e s tex t: 

§ 39 •.•. 

1. Die Körperschaft da!'f meine anderen alls 
gemeinnützige, mlMtätige oder kirdrliche Zwecke 
verfoLgen. 

§ 41. (1) Die Satzung der Körperschaft muß 
eine ausschließliche und unmittelhare ,Betätigung 
für einen rgemeinnütz,j,gen, miLdtätigen oder ktrch
lichen Zweck rausdrücklich vOllsehen und diese 
Betätigung g,enau umschre~ben. 

§ 45. (1) Unt'el1hält eine Körperschaft, die die 
Voraus'setzrungren ,einer rBegünstigUJlg auf abgaJben
rechtlichem Gebiet im iirbl'igen ,erfüllt, einen 
wirtschaftlichen Geschäifusbe1Jl'ieb (§ 31), so ist s~e 
nur hinsichtlich dieses Betriebes abgabepflichtig, 
wenn er 'sich ,als Mfttell zur Erreichung der. ge
meinnützigen, mildtä1li.gen oder kircllLich,en 
Zwecke danste1:lt. Direse Vora ussetz,urnJg ist gegeben, 
we!lJ11 durch den wi,rtschaftlrichen Geschäftshetl'ieb 
eine. rAibweichung ,"on den im Gesetz, in der 
Satzrung, Sllilfttingoder Sloostigen Verfassung der 
Körperschaft festgeLegten Zwecken nlichteinltritt 
und die durch den wirtschafolichen Geschäfts
bet1~ieb erzielten überschüsse der Körperschaft zur 
Förderung ihrer gemeinnü'tz1gen, mildtätigen 
oder kirchrLichen Zwecke ,dienen. Dem wirtschraft
lichen Geschäftsbetrieb zugehöriges Vermögen gilt 
aLs Betriebsvermögen, aUiS diesem erzielte Ein
kii'nfrte 'Sind als Einkünfte ,aus Gewerhebetrieb 
ZlU Ibehailldeiln. 

§ 48 a. (1) Im Zusammenhang mit der Durch- neu 
fiührung von Ahgalbenveclahren, Monopolvenfah-
ren (§. 2 Et. b) oder Einanzstrafv,erfarhren besteht 
die Verpflichtung zur arbgabenrechtlichen Geheim
halt'llng. 

(2) Ein Beamter (§ 74 Z. 4 StGB) oder ehe
maliger Beamter verletzt diese Pflicht, wenn er' 

a) der öffentlichkeit umibekrannte Verhält
nisse oder Umstände eines anderen, die 
ihm ausschließlich kraft seines Amtes in 
einem Abgalben- oder Monopolverf.ahren 
oder in einem Finanzstrafvrerfahren anver
traut oder zugänglich geworden sind, 

h) den Inhalt von Akten eines Abgalben- oder 
Monopolverfahrens oder eines Finanzstraf
veclahrens OIder 

4 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

c) den Verl3!Ulf der Beratung und Abstimmung 
der Senate im Ahg,albenv'erfahren (§ 270) 
oder FinanzstraJvertahren, ' 

unbefugt offenJbart oder verwertet. 

(3) Jemand anderer ails ,die im Ahs. 2 gen'ann
ten Personen verletzt die abgahenrechtliche Ge
heimhaltungspflicht, wenn er der öffentlichkeit 
unbekannte Verhältnisse oder Umstände eines 
anderen, die ihm ausschließlich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachverständiger 
oder als dessen Hilfskraft in einem Ab
~ahen- oder Monopolverfahren oder in 
einem Filnanzstrafvel'fahreri, 

b) 'alUS Akten eines Ahgalben- oder Monopol
verfahrens oder eines· Finanzstrafverfahrens 
oder 

c) durch seine Mitwirkung bei ,der Personen
stands- und Betriebsaufnahme (§§ 117 
un'd 118) 

anvertnut oder zugänglich geworden sind, unbe
fugt offenlbart oder verwertet. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung von 
Verhältl1lissen eider Umständen ist befugt, 

a) wenn sie der Durchführung eines Abgaben
oder Monopolverfahrens oder eines Finanz
stmfverfahrens dient, 

,b) wenn ,sie a:uf, Grund einer gesetzlichen Ver
pflichtung enfol<gt oder wenn sie im zwin
genden öffentlichen Int,eresse gelegen ist 
oder 

c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offen
sächtlich nicht vorliegt oder ihr diejenigen 
zustimmen, qeren Interessen an der Ge
heimhaltung v,erletzt wel'den könnten. 

§ 52. Unbeschadet anderer gesetzlicher Anord
nungen sind f,ür ,die sachlich,e Zuständigkeit und 
für ,den Amtsbereich der Abgaben/behörden des 
Bundes die Vorschriften des Arbgabenverwal
tungsonganisationsgesetz'es, BGB.l. Nr. 18/.1975, 
maßgeblich. 

§53.(1) ... 
a) bei zum land- und forstwirtschaftlichen 

Vermögen g.ehörenden Betrieben, bei 
Gl'undstücken und Betriebsgrundstücken 
sowie hei Gewerheberechtigungen, die nicht 
zu einem gewerblichen Betrieb gehören, 
das Fina.nzamt, in dessen Bereich die wirt
schaftl:iche Einheit (Untereinheit) gelegen 
ist (ILagefinanzamt). Erstreckt sich diese auf 
Iden Amtsbel'eich mehrerer FinJanzämter, so 
ist das Finanzamt Izuständig, in dessen Be
r.eich ,der wertvollste Teil der wirtschaft~ 
lichen Einheit (Untereinheit) gelegen ist; 

ib) bei gewerblichen Betrieben und bei Ge
werbeber.echtigungen, die zu einem gewel"b-

Der z e i t gel t end erG es e t:z es tex t: 

" 

§ 52. Die sachliche Zuständigkeit und der Amts
bereich der Abigabenibehörden s~nd im Bundesge
setz vom 6. Juli 1954, iBGB'l. Nr. 149, über den 
AuFbau ,der Abg.a!benverwalh:ung d~s Bundes in 
seiner jeweiil~gen F'assung Igeregelt. 

§ 53. (1) •.. 
a) bei aand'- und forstlwj,rnschaftl~chen B'etri'e

ben, Grundstücken, Betl'iebsgrundstücken 
und Gewerbeberech'tigungen das Finanzamt, 
in dessen Bereich die wirtlschalftliche EiIl!heit 
(Unft'el"einheit) gelegen ist (Lagef1nanzamt). 
Erstreckt ,sich diese auf den Amtsber.eich 
mehl'erer Finanzämter, so ist das Finanz
amt zuständig, ,in dessen Bereich ,der 
wertvoills~e Teil oer WIir.tschaftlichen Ein
!beit (UMereiniheit) ,gel~gen ist; 

b) bei gewel'blichen Betrieben das Finanzamt, 
in dessen Bereich ~ch Idie OeschäftfSleitung 
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Wo r t 1 au t des Ge se t zen t w ur fes: 

lichen Betrieb g.ehören, das Finanzamt, in 
dessen Bereich sich die Geschäftsleitung des 
Betriebes befindet (Betriebsfinanzamt). Ist 
diese im Ausland, so gilt als Betriebsfinanz
amt jenes Finanza>rrit, in dessen Bepeich sich 
die wirtschafulich bedeutendste inländische 
Betniebsstätte des ,ausländischen Betriebes 
befindet; 

c) ... 

§ 55. (1) Für die Erhebung der Atbgalben vom 
Einkommen und Venmögen natürlicher Personen, 
die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhn
lichen Aufenthalt ha.ben (unbeschränkt Steuer
pflichtige), ist unrbeschadet der Bestimmungen der 
§§ 57 !und 59 das Wohnsitzfinanzamt (Abs. 2) 
örtLich zuständig, ,soweit nicht nach Abs. 3, 4, 5 
oder 6 ein anderes Finanzamt zuständi:g ist. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Die Zuständigkeitsb.estimmungen der 
Abs. 3 und 4 gelten für die El'hebung ,der Ver
mögensteuer von zusammen zu veranlagenden 
Personen auch dann, wenn nur eine dieser Per
sonen einen Betrieb unterhält oder wenn nur 
eine der z\llSammen zu veranlagenden Personen als 
Mitunternehmer an einer Personenvereinigung 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit beteilligt ist, 
ohne daß ,eine andere der z'usammen zu veranla-
genden Personen einen Betrieb unterhält. ' 

(6) Wär'e auf Grund der vorstehenden Be
stimmungen flÜrdie Erhebung der Vermögen
steuer von zusammen zu veranlagenden Per
sonen nicht bloß ein Finanzamt örtlich zuständig, 
so list von diesen mehreren Finanzämtern jenes 
zuständig, das erstmals vom Vorhandensein 
steuerpflichtigen Vermögens Kenntnis erlangt hat. 

§ 57. (1) In An,gelegenheiten ;des Steuerabzuges 
vom ArbeitsIohn ist das Wohnsitzfinanzamt des 
Arbeitnehmers für ,die nicht den Gemeindebehör
den ,obliegenden Eintragungen in die Lohnsteuer
karten und für die Durchführung des J ahresaus
gleiches zuständig, soweit diese nicht dem Arbeit
geber übertragen ist. Für alle übrigen den Steuer
abzug vom Arbeitslohn betreffenden abgabenbe
hördlichen Amtshandlungen ist das Finanzamt 
der Betriebsstätte im Sinn der Vorschriften über 
den Steuerabzug vom Arbeitslohn örtlich zustän
dig. Die Bestimmungen des Einkommensteuer
rechtes, die den Gemeinden bestimmte, mit dem 
Steuerabzug' vom Arbeitslohn zusammenhän
gende Aufgaben übertragen, bleiben unberührt. 

Derzeit g,el!tender Gesetzestext: 

des Betriehes befindet {Bettiehsfinan(l;aint). 
1st diese im AusLand, gilta:1s Betniebsfinllnz
amt jenes Finanz;amt, lin .dessen Bereich 
sich die wirtschaftlich bedeutendsteinlän
dische Betl'iebsstätte ,des ausländischen Be
trieibes befindet. 

c) ... 

§ 55.,~1) Füx die Erdtelbung der Ahgaben VOlll 

Einikommen 'IlIIld Vermögen natüdich'er Perso
nen, die im Inland 'einen Wohnsitz oder ,ihren 
gewöhnrlichen Aufenthalt haben (unheschränkt 
Steuerpflichtig,e), ist' das Wohnslitzfinanzamt 
(Ahs. 2) örtlich zuständig, lSow~it nicht nach 
A!bs. 3, 4 oder 5 ein anderes Finanzajmt zust1Ln
dig ist. Für den SteUet1a!bzUiggelten ,dlie Zuständig
keitsbestimmungen der §§ 57 und 59. 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) .. . 

(5) Die Z\lIStäiUdigkeitlShesvimmul1(gen der Abs. 3 
und 4 ,gelten auch, w,enn es ,sich nicht um einen 
Betrieb oder eine B<etej,Ligung des Abgahepflich
tigen selbst, sondern UiIIl einen Bewieb oder eine 
Beve>iHgung von Personen handelt, d'1e mit dem 
AJbgabepflichtigen zusammen zur Binkommen
steuer oder zur Vermögensteuer zu veranlagen 
sind. 

(6) neu 

§ 57. (1) In Angelegenheiten des Steuerabztige~ 
V'OiIl1 Arheiuslohn i5t vorbehaltlich d:er im Albs. 3 
fgeflflgehen (Ausnahmen das Wothnshzfinanzamt 
des Arbeitnehmers für dielliicht den Gemeinde
behörden oIbliegenden Eintragungen in d'ie Lohn
steuerkarten und für die Durchführung des 
Jahresausg1leiches zuständig, sowei:t dliese nicht 
dem ArtheitJge'ber ü:be~I'ageflt ,ist. PUr a:l1e Ü'brigen 
den Steuerabzug vom Arlbeit!l~o'hn hetI'eff·enden 
abg3lbenbehöl1dlichen Amtshandlungen ist das Fi
nanzamt der Betlliebsstät:te im Sinn der V or
schr.iften tiber .den Steuena:bzUig vom· ArbeitlS,lohn 
örtilich ~uständig. Die Bestimmungen des Ein
kommensteu1errecht,es, ,d1i,e den Gemelinden be
stimmte, mit dem Steueralbzug vom Ar'b,eitslohn 
zooammenlhängende Aufgaben übertragen, bleihen 
\Il11!herührt. 
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W'ortla<ut des Ges.etzentw'urfes: 

(2) ... 

(3) Hinsichtlich der im§ 26 Abs. 3 genannten 
Personen, die im Inland keinen Wohnsitz haben, 
ist das für den Auslandsbeamten zuständige 
Finanzamt der Betriebssiätte (Abs. 1) für die 
Amtshandlungen örtlich zuständig, die ansonsten 
nach Abs. 1 dem Wohnsitzfinanzamt obliegen 
würden. 

(4) Ist in Angelegenheiten, für die nach Abs. 1 
d;t!s Wohnsitzfinanzamt zuständig ist, die örtliche 
Zuständigkeit übergegangen (I§ 73 erster Satz), so 
können Anbringen auf Einleitung eines Verfah
rens außer beim örtlich zuständigen Finanzamt 
auch noch bei jenem Finanzamt, das selbst oder 
als dessen Hilfsstelle eine Gemeinde die Lohn
steuerkarte für, den Zeitraum, auf den sich das 
Anbringen bezieht, ausgeschrieben hat, einge
bracht werden; dies gilt sinngemäß für die Ein
bringung von Anträgen an Gemeinden als Hilfs
stellen des Finanzamtes im Lohnsteuerverfahren. 
Die Bestimmungen über die Einbringung von Be
rufungen (§ 249 Abs. 1), Anträgen auf Wieder
aufnahme des Verfahrens (§ 303 Abs. 2 und 3) 
oder Anträgen auf Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand (I§ 308 Abs. 3 und 4) bleiben unbe
rührt. 

(5) Bei mehrfachem Wohnsitz im Bereich ver
schieden.er Finanzämter können Anbringen der 
im Abs. 4 erster Satz genannten Art bei jedem 
Finanzamt, in dessen Bereich sich ein Wohnsitz 
befindet, eingebracht werden. 

§ 59. Für die Erhebung der nicht durch § 57 
geregelten Fälle der Abzugssteuern ist das Finanz
amt, in dessen Bereich sich die Geschäftsleitung 
des Schuldners der dem Steuerabzug unterliegen
den Beträge (des Abfuhrpflichtigen) befindet, 
oder, wenn die Geschäftsleitung nicht im Inland 
gelegen ist, das Finanzamt, in dessen Bereich sich 
die wirtschaftlich bedeutendste inländische Be
triebsstätte des Abfuhrpflichtigen befindet, ört
lich zuständig. 

§,61. Für die Erhebung der Umsatzsteuer mit 
Ausbahme der Einfuhrumsatzsteuer ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, von dessen Bereich 
aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 
Gesq1ieht dies vom Ausland a'us, so ist das Finanz
amt zuständig, in dessen Bereich der Unterneh
mer sein Unternehmen im Inland betreibt und, 
wenn dies in den Bereichen mehrerer Finanz
ämt~r geschieht, das Finanzamt, in dessen Bereich 
der Ynternehmer sein Unternehmen im Inland 
vorwiegend betreibt. Hat ein Unternehmer, der 
sein Unternehmen vom Ausland aus betreibt, im 
Inland keine Betriebsstätte und erzielt er auch 
keine Umsätze aus der Nutzung eines im Inland 
gelegenen Grundbesitzes, so ist für Unternehmer, 
die einen Vorsteuerabzug auf Grund des Abkom-

Der z e i t g.e 1 ,t ende r Ge set z e s tex t: 

(2) ... 

(3) Hi11JSichtJich der' Ausliandsbeamt·en (§ 26 
kbs. 3) ist das Finanzamt der Betridbsstätte 
(Abs. 1) auch für d~e Amtshandlungen örtLich 
zustän.dig, di'e nach Aibsatz 1 dem Wohns1tZ
finanzamt des Arbeitnehmel"ls ohliegen. 

(4) neu 

(5) neu 

§ 59. Fürd!ie Erlhe:bung de,r nicht durch § 57 
geregelten FäHe der Ahzurgssueuern ist das. Be
tr:iebsfinanzamt (§ 53 AbiS. 1 Lit. b) des Sch·UJ1d
ners der dem Steuemibzug unt,erliegenden Beträge 
(des Abfuihrpflicht~gen) örtilich zuständig. 

§ 61. Für die Erhebung der Umsatzst'euer mit 
Ausnahme der Eintuhrumsa'tzsteuer ist das Fi
nanzamt örtlich zuständig, V'on dessen Bereich 
aus ,der Unternehmer /Sein Unternethmen beweibt. 
Geschieht dies vom Ausland aus, so ist das Finanz
amt zuställldig,in d~ssen Bereich der Unter
nehmer sem' Unllernehmen im Inlbnd betI'eibt 
wnd, w.enn d,]es in .den Bereichen Imehrerer 
Fin:lJnzämver g,eschieht, daJS Finanzamt, in dessen 
Bereich der Untern~hmersej.n Uiliternehmen äm 
Inland V10rwiegend betreibt. Hat ein Unter
nehmer, der sein Unternehmen vom Ausland 
aus betreibt, 1m Inlland w.eder einen Wohnsitz 
(Sinz) noch seillIen gewöhn1ichen Aufenohal't oder 
eine Betriebsst~tte, so ist für Unternehmer, welche 
einen Vorsteuerabzug auf Grund des Abkommens 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

mens zwischen der Republik !Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Umsatzbe
steuerung des War,en- und Dienstleistungsver
kehrs zwischen -den österreichischen Gemeinden 
Mittelberg und Jungholz und der Bundesrepublik 
Deutschland, BGBL Nr. 24111974, geltend 
machen, das Finanzamt Bregenz örtlich zuständig; 
in allen übrigen Fällen ist das Finanzamt Graz
Stadt örtli.ch zuständig. 

§ 62. Für die Zerlegung der Einheitswerte für 
Zwecke der Grundsteuer und für die Erhebung 
der Grundsteuer bis einschließlich der Festsetzung 
und Zerlegung der Steuermeßbeträge ist das 
Lagefinanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. a) örtlich zustän
dig. 

(2) entfällt 

§63. (1) ... 

(2) Für die Erhebung der Schenkungssteuer von 
Schenkungen -unter Lebenden und von Zweckzu
wendungen Unter Lebenden ist das Finanzamt 
örtlich zuständig, in dessen Bereich der Ges4tenk
geber, bei Zweckzuwendungen der mit ihrer Aus
führung Beschwer-te, seinen Wohnsitz hat. Bei 
mehrfachem Wohnsitz im Bereich verschiedener 
Finanzämter ist ,§55 Abs. 2 sinngemäß anzuwen
den. Ist der Geschenkgeber (Bes.chwerte) eine juri
stische Person, eine Personen vereinigung ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit oder eine V,ermögens
masse, so richtet sich die Zuständigkeit nach § 58. 

§ 67. (1) Für die Erhebung der Versi.cherungs
steuer und der Feuerschutzsteuer ist das Finanz
amt örtlich zuständig, in dessen Bereich sich der 
Ort der Geschäftsleitung des Versicherers befin
det. 

(2) Ist der Ort der Geschäftsleitung ni.cht im 
Inland geLegen, so ist das Finanzamt örtlich zu
ständig, das sich nach den Verhältnissen des Ver
sicherungsnehmers bei sinngemäßer Anwendung 
der §§ 55,56 oder 58 ergibt. 

§ 69. Für die Erhebung von Zöllen und son
stigen Eingangs- und Ausgangsabgaben ist das 
Zollamt örtlich zuständig; das auf Antrag mit der 
Sache befaßt wird oder, von Amts wegen als erstes 
einschrei tet. 

§ 70 ... . 

1. .. . 

2. In Sachen, die sich auf den Betrieb eines 
Unternehmens oder einer sonstigen :dauern-

Der z e i t gel te n der G es e tz e s tex t: 

zWlismen der RJepublik öSlierreich und der Bun
desrepublik DeuliSchland über die Umsa-tZlbesteue
rung ,dies W':aren- und Dienst1eistJun'gsv,erkehr:s 
zwisch,en den österreich,ischen Gerne,inden Mittel
berg und J ul1lg'nolz und der Bwndesr,epuhLik 
Deutschl!aJnd gekend mach,en, das finatnzamt Bre
genz örtlich zuständig; ün ail!len übrigen FäH,en ist 
das Fil1lanzamt Graz-Stadt örtlich zuständig. 

§ 62. (1) Für die Zerlegung der Einihei'liswerte 
für Zwecke der Grundsteuer und für di,e Er
hebung der Grundsteuer his einschJl,j,eßlich der 
FesliSetZ!ul1lg und Zenlegung ,der Steuermeß!betriiJge 
ist das Lagefinanzamt C§ 53 ,hbs. 1 lit. a) öf1tl~ch 
zwständ~g. 

(2) Für die weiteren Schritte der Erhebung 
der Grundsteuer, sOlWeit di,ese den FirilaJfiZäJmtern 
übertr3.igen sind, Isind die Finanzämter örtlich zu
ständJig, ,in aeI'en Amtsbereich sich die hebebeI'ech
tigten Gemeinden :befinden. 

§ 63. (1) ... 

(2) Für die Erhebung der Schenkungss,teuer 
von Schenkunlgen unter Leibenden und von 
Zweckzuwendung,en unter Lebenden ist das 
F,inanzamt örtlich zuständig; in dessen Bereich 
der Geschenkgeber, bei Zweckzuwendungen d,r 
mit ihrer Aus.führung Beschwerte, seinen Wohn
sitz hat. Ist der Geschenkgeber (Beschwerte) eine 
juristische Person, eine Pel'lsonenvereinigung ohne 
eigene R!echtspersönlichkeit oder eine VermÖlgeIlJs
masse, r~chtet _sich die Zuständig'keirt: JIlJach § 58. 

§ 67. (1) Für die Et1hebungder Versicherungs
steuer und der Feuerschutzsteuer ist das Finanz
amt örtlich zuständig, m dessen Bereich der Ver
sicherer seinen Wohnsitz (Sitz, Geschäftsleitung) 
hat. 

(2) Hat der Versicherer im Inland keinen 
Wohnsitz (Sn, Geschähs1eitung), ISO ist das Fi
n<anzamt örtlich zuständ,ig, das sich nach den Ver
hältnissen des V.ersicherungsnehmers bei ent
sprechender Anwendung der §§ 55, 56 oder 58 
ergi!bt. 

§ 69. Für die Erhebung von Zöllen und son
stigen Ei:ngangsabgahen ist das Zollamt örtlich 
zuständig, das auf Antrag mit der Sache befaßt 
wi1"d oder von Amts wegen als erstes einschr,eitet. 

§ 70 .. .. 

1. .. . 

2. In Sachen,dle sich auf den .Betrieb eines 
Unternehmens oder einer sonstigen dauern-
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den Tätigkeit .beziehen: nach dem Ort, von 
dem aus das Unternehmen betrieben oder 
die Tätigkeit ausgeübt wird, worden ist 
oder l\V1erden soll; 

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach de~ 
Wohnsitz (Sitz) ,des Aibgabepflichtigen, dann 
nach seinem Aufentihalt, schließlich nach sei
nem letzten Wohnsitz (Sitz)' im Inland, wenn 
a;ber keiner dieser Zuständigkeiugründe in 
Betmcht kommen kann oder Gefahr im Ver
zug ist, nach dem Anhß zum Einschreiten. 
Bei mehrfachem Wohnsitz im Bereich ver
schiedener Finanzämter ist § 55 Abs. 2 sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 71. {1) An Stelle des örtlich zuständigen 
Finanz(Zoll}amtes kann aus Gründen der 
Zweckmäß'~gkeit, insbesondere zur Vereinfachung 
oder Bescbleunigung des Verfahrens, für die Er
hebung einer A:bgabe einan:deres sachLich zustän
diges -Finanz(Zoll)almt bestimmt werden~ sofern 
nicht überwiegende Interessen des Abgabepflichti
gen entgegenstehen. 

§ 72. Di,e Geltendmachung aibgaJbenrechtlicher 
Haftun~en obl~egt den AJbgaibenbehörden, d~e für 
die Ein!hebung der den Gegenstand der Haftung 
bil,den<den AJbgaJhe örtlich zuständig sind. 

§ 73. Die Zuständ~gfkeit eines Finanzamtes für 
die Evhebunrg der Abgaben vom Einkommen, 
Vel'mö~en 'und Umsatz und der GeWlel"best,eUrer 
endet mit dem Zeitpunkt, in dem ein anderes 
Finanzamt von den seine Zuständigkeit begrÜln
denden Vomusls'etzungen Kenntnis ertangt. Vom 
übergang der Zu!>tänd~gkreit ci!>! der Albgaibepflich
tige in Kenntnis zu 'setz,en;eine solche Ver
ständigu.ng ist i:n Ldhnsteruera-n,g.elegenheiten 
gegenülber dem Ar1beitnelhmer nur erforderlich, 
wenn einijber sein Anbringen, ,oorchzufüihrendes 
oder gegen ihn geriichtetes Lohnsteu.erv·erfahren 
beim übergang ,der Z'Uständ~gkeit noch nicht 
l"ech,tskräftig aJbgeschlosseIli iSlt. Solange eine vor
gesehene V,el"Ständigung nicht er:ga-n,g,en ist, kön
nen A,nbr:~ngen auch noch bei Jer h~S'her zustän
dig gewesenen Albga!benlbehörde eingebracht wer
den. 

§ 78. (1) Partei im Alb@aihenv'er:fahren ist der 
Abg.albepflichtige (§ 77), im Berufungsverfahren 
auch jeder, der eine Berufung. einlbrin,~ (Beru
fungswef1ber), einem Berufungsverfahren be~ge
tr,eten ist (§§257 Ibis 259) oder, ohne Berufungs
wertbe'r zu srcin, 'einen Antrarg auf Entscheidung 
der AtbgaJbenibehörde zwe~1Jer Instarnz gemäß 
§ 2% Albs. 1 ,gestellIt hat. 

(2) Paneien des AJbgalben'Verfraihrens sind ferner 
a) wenn ,dle Erlarssung v'On F,es·tstellungsbe

scheiden vOl1gesehen ist, diejenigen, an' die 
diese B·escheride el'jgelhen (§ 19'1 Albs. 1 und 2); 

De r z e i t g.e lt end erG e set z e s tex t: 

den Tätigkeit beziehen: nach dem Ort, von 
dem ,aus das Unternehmen betrieben oder 
d~e Tätlirgkeit ausgeubt wird oder ausgeülbt 
werden soll; . 

3. ~n rsonstigtm Sachen: zunächst nach detm 
Wohnsitz (Sitz) des Abgaibepf1ich6gen, dwn 
nach seinem Aufenrthah, schließ'Iich nach 
seinem letzten Wohnsi,tz (Sitz) i~ Inland, 
wenn ahler k,emer dieser Zuständcigkeitsgrün
de in Betracht kommen ka.nn oder Gefahr 
im Verzug rist, 1lJach ,dem Anlaß zum Ein
schr.eiten. 

§ 71. (1) An SteHe des gemäß §§ 53 bi,s 70 
ördich zust~ndigen Fmanz(ZoH)amtes kann a.us 
Gründen der Zweckmäßigkeit, ,insbesondere zur 
Ver,einfachu,ng oder Beschleunilgung des Verfah
rens, für rue Erhebung einer Abgabe ein anderes 
sachlich zuständiges Finanz(Zoll)am t bestrimmt 
werden, sofern nicht überwiegende lnteressen des 
Abgabepflichtigen engegenstehen. 

§ 72. D.ue GeltJendrnachung abgaJbenrechtlicher 
Haifrtungen oMißgt den ArbgalbenJhehörden, die für 
die Erhebung der den Gegenstand der Haftung 
bildenden Abgabe ,örtlich zuständig sind. 

§ 73. Für d~e Er'hebungder A:bgaben "'Olm 
Einkommen, Vet1mögen und Umsa·tz und der 
Gewerbesteuer (§§ 55 bis 61) ist das Finanzamt 
von dem Zeitpunkt an örtlich zuständig, in dem 
es von den seine Zuständigkeit begründenden 
VoraUs5etzungen Kenntnis ·erlangt. Die Zustän
,digkeit endet mit dem Zeitpunkt, in dem ein 
andl~res Finanza-mt örtLich zuständ~g wird. Vom 
Über.gang .der Zuständigkeit auf eina.nderes Fi
nan~amt ist der Albga:bepflichtige in Kenntnis 
zusetzen. 

§ 78. (1) Partei im AlbgalbenveN3!hren ist der 
Ahgaibepflichtige (§ 77), im Berufungsverfahren 
auch jeder, der eirne Berwfu.n.g einbr,ingt (Beru
fungswerber) oder einem Berufungsverfahren hei
getreten ,ist. 

(2) Parteien des Abgahenverfahrens sind ferner, 
a) wenn die Erlassung von FeststeLlungsbe

scheidern vong.esehen ist, diejenigen, an die 
dieseBescheidleel"gehen (§ 191 Ahs. 1); 
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§ 79. Für dii!e Red1ts- und HandilulI1Jgsfähigkeit 
gelten ,die Bes1limmungen des lbürgerl~d1en Rech
tes. § 2 Ziviilprozeßordnrung ,ist sinngemäß anr.iu
wenden. 

§ 81. (1) AbgabenI'echtliche PfLichren einer Per
sonenvereinigung (BeI'sonengemeionschaft) ohne 
eigene RechtspersönlichJkeitlSmrd von ,den zur Füh
rung der Geschäfte rbesteMten Personen und, wenn 
sold1'e nicht VIOrhanden ~ind, von den Gesellschaf
tern (Mitgl~.edlern) zu emüHen. 

Der z e i t gel t ende r G e set z e s tex t: 

§ 79. Für die Red1tsflfuigkeit und die Hand
lun~äih~gkieit ge'lt;en die Besuimmungen des bür-
gerLid1en Red1tes. . 

§ 81. (1) Bei Personenv,ercini.gung.en dIme 
eigene Rechtspersön:tichkceit, dile als sold1e ahgable
pflid1Tig 'sind, und bei Personengemeinschaften, 
denen g,emeinsd1aftlid1e. Einkünfte zuflie:ßen, ha
hen die Gesd1äftsführe.r und, wenn solche nicht 
vorha.nden ,snnd, die Gesellschafter (MitgLieder) 
di'e PfLich·ten zu erfiHlen, ,die der Personell1Jver-
einigung (Persunengemeinschaft) wegen der Er
helbung von .Nbga1hen a:uferlegt sind. 11m übrigen 
gilt § 80 Albs. 1 sinng,emäß. 

(2) Kommen zur ErlfÜJl1ulllg der im Abs. 1 'Ujm- {2) Kommen zur Erfülthmg der im Abs. 1 
schrielbenen pfLid1ten mehrere Personen in B·e- umsd1riebenen Obliegenheiten mehrere Personen 
tracht, so hahen diese hiefüre1ne P,ellS0n aus ihrer in Betrad1t, so ihraibendiiese eiJnen gemeinsamen 
Mitte .oder ,einen ,geme~nsamen 'BcwaImächtigten Bevollmächtigten zu Ibestellen IUnd der Ab
der Abgahenhelhörde gegenÜJberah vertretungs'be- gaibell'behörde bekanntzu~eben. Sola:nge dies nicht 
fugte Person ·na,mha,ft zu mad1en; diese Person gesd1ehen ist, karnn die Abgabenbehörde eine die
gillt solange 'aLs zur :Empifangnahme von Schrift- ser Personen als Vertrleter mit W,irkung fü.r die 
stücken der Abga1benhelhörde ermächtigt, ah nicht . Gesamtiheit behan,deln. Die übrigen Personen, 
eine andere Person als ZursteL1ungs'bevol1mächt,ig- die im Inland einen Wohnsitz halben, sind hievon 
ter namhaft gemacht wird. Solange und soweit zu verstä'ndigen. 
eine Namhaftmachung im Sinn des ersten Satzes 
nichterfo1gt, kann di,e Albgalhenlbeihörde eine der 
zur Erfüllung ,der iJm Abs. 1 U\m:schr~ehenen 
Pflichten rin Betracht kommeIl!den mehreren Per-
sonen als Vertreter mit Wirkung für die Ge-
samtheit bestellen. Die übrigen Personen, die im 
Inland Wohnsitz, Gesd1äift'sleimng oder Sitz 
harben, sind hievon zu verständigen. 

(:3) Sobald und soweit die Voraussetzungen für 
die Bestellung eines Vertreters durch die Abgaben
behörde nachträglim weggefaHen sind, ist die 
Bestellung zu widerrufen. Ein Widerruf hat auch 
dann zu erfolgen, wenn aus wichtigen Gründen 
eine andere in Betracht kommende Person von 
der Abgabenbehörde 'als Vertreter bestellt werden 
soll. . 

(4) Für Personen, denen gemäß Abs. 1 oder 2 
die Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten von 
Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) 
ohne eigene Rechtspersönlid1keit obliegt, gilt 
§ 80 Abs. 1 sinngemäß. 

(5) Die sich auf Grund der Abs. 1, 2 oder 4 er
gebenden Pflichten und Befugnilsse werden durch 
den Eintritt eines neuen Gesellschafters (Mit
glieds) in die Personenvereinigung (Personenge
meinschaft) nicht berührt. 

(6) In den FäHen des § 19 Abs. 2 sind die 
Abs. 1, 2 und 4 auf die zuletzt beteiligt gewesenen 
Gesellsd1after (Mitglieder) sinngemäß anzuwen
den. Die bei Beendigung der Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) bestehende Vertretungs
befugnis bleibt, sofern dem nicht andere Remts-

(3) nie Albs. 1 und 2 gelten .sinngemäß für Ver
mögcll'slffiarsJS'en, dJie als solche der Besteuerung 
unterliegen. 
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vorschriften entgegenstehen, insoweit und solange 
aufrecht, als nicht von einem der zuletzt beteiligt 
,gewesenen Gesellschafter (Mitglieder) oder aer 
vertretungs befugten Person dagegen Widerspruch 
erhoben wird. 

(7) Wer:den an ,aUe Gesel1schafter (Mitglieder) 
einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft) 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit in dieser ihrer 
Eigenschaft schriftliche Ausfertigungen einer Ab
gabenbehörde gerichtet, so gilt der nach Abs. .1 
bis 5 für die Personenvereinigung (Personen ge
meinschaft) Zustellungsbevollmächtigte auch als 
gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter der Ge
sellschafter (Mitglieder). Ergehen sol.che schrift
liche Ausfertigungen nach Beendigung einer Per
sonenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, so gilt die nach 
Abs. 6 vertretungsbefugte Person auch als Zu
stellungsbevollmächtigter der ehemaligen Gesell
schafter (Mitglieder\ sofern ein solcher nicht 
eigens namhaft gemacht wurde. Die Bestimmung 
des Abs. 6 über die Erhebung eines Widerspruches 
gilt sinngemäß. 

(8) Vertretungsbefugnisse nach den vorstehen
den Absätzen bleiben auch für ausgeschiedene Ge
sellsdlafter (Mitglieder) von Personenvereini
gungen (Personengemeinschaften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit hinsichtlich der vor dem 
Ausscheiden gelegene, Zeiträume und Zeitpunkte 
betreffenden Maßnahmen bestehen, solange dem 
nicht von seiten des ausgeschiedenen Gesellschaf
ters (Mitglieds) oder der vertretungsbefugten 
Person widersprochen wird. 

(9) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für Ver
mögensmassen, die als solche der Besteuerung 
unterliegen. 

§83.(1) ... 

(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefug
nis des Bevollmädltigten richten sich nach der 
Vollmacht; hierüber sowie über den Bestand der 
Vertretungsbefugnis auftauchende Zweifel sind 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
zu beurteilen. Die Abgabenbehörde hat die Be
hebung etwaiger Mängel unter sinngemäßer An
wendung der Bestimmungen des § 85 Abs. 2 von 
Amts wegen zu veranlassen. 

§ 86. AnJbrtingen, dienncht uuuer § 85 Abs. 1 
fa;llen, können mündlich vor:gebradlt werden, so
weit nicht die Wichtigkeit oder der Umfang des 
AnbringJens Schrjftlichkeit erfordert, in welchem 
Fall § 85 Abs. 3 mit Ausnahme VTOIU l,it. a und b 
sinng,emäß anzuwenden äst. 

Derzeit g,elttender Gesetzest~xt: 

§ 83. (1) ... 

(2) Inhak und Umfang der Vertretungshe
fwgnis des BievollmächtigtJelUnimten sich nach der 
Vollmacht;hierilber auftauchende Zweifel sind 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
zu beurteilen. Die Ahgabel1behörde hat die Be
hebung etwa~g,er Mängel unter sirungemäße,r Am
wendung der Bestimm'lllllJgen ,des § 85 Albs. 2 
von Amts wegen zu v,eranhssen. 

§ 86. Anlbningen, die n,icht unter § 85 Abs. 1 
fallen, können mündLich vor>gebracht wel'den, 
soweit nicht die Wichtigkeit oder der Umfang 
des Al1br.ingens idie schrirfdiche Behandlung erfoLl'
dert. 

§ 87. (1) Ln den FäHen der unmitteilharen oder § 87. (1) 1111 den Fällen des § 85 Albs. 3 ist 
sinngemäßen Anwendung des ~ 85 Abs. 3 ist das das Anbringen, soweit nicht jn Abga:benvorsch,rif-
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Anbringen, soweit nicht in Abgalbenvorschriften ten anderes bestimmt ist, seinem wesentlichen In
anderes bestimmt ist, seinem wesentilichen Inhalt . halt nach in ·einer Niedierschriftfe~tzuhalten. 
nach ,in einer Niederschr~ft J)estzuhalten. 

(2) .. . 

(3) .. . 

a) 
tb) die Benennung der A:bgabe~b'ehörde und die 

NaIl!'en des Leiters der Alm1lshandlung und 
der WIlJSt mitwirkenden amdichen Organe, 
der anwesenden P3irteien und ihrer Vertre
ter sowie ,der etwla v·ernommenen Aus
kunftspersonen, Zeugen und Sachverstän
digen; 

§91.(1) ... 

(2) In ,dier VOI'bdung ist außer Ort und Zeit 
der AmtshQlndlul1lg ,auch anZ!UJg.eben, was den Ge
genstand der Amtshandlung biMet, in welcher 
Eigensch<lift der Vorgeladene vor der Abgabenbe
.börde erscheinen soll (Arbgabepflichtiger, Zeuge, 
Sachverständtiß'er und so weiter) und welche Be
helfe und Beweismittel mitzubringen sind. In der 
Vorladung ist ferner bekanntzugdben, ob der 
Vorgeladene prsönlich zu ,erscheinen hat oder oh 
die Entsendung eines V'ertreners 'genügt und 
welche Folgen 3in -ein AUI~bleihen geknüpft sind. 
In ,der Vorladung von Zeug.en ist weitens auf die 
gesetzlichen ß.estimmungen über Zeugengebühnen 
(§ 176) hinzuweisen; dies gilt sinngemäß für die 
Vorladung voti Auskunftspersonen, die gemäß 
§ 143 Abs. 4 Anspruch auf Zeugengebühren 
halben. 

§97.(1). " 

(2) Ist lineinem Fall, in dem § 191 Abs. 4 oder 
§ 194 Abs. 5 Anwendung findet, die Rechtsnach
folge (Nachfollge im Besitz) nach Zusbellung des 
Bescheides an den RechtsvOl'gängcr (Vorgänger) 
eingetreten, gilt mtt der Zustellung an den Rechts
vorgänger (Vor'gänger) auch die Bekanntgabe des 
Bescheides an den Rechtsnachfolger (Nachfolger) 
als voH~ogen. 

§ 101. (1) list eine schnifdiche Ausfertigung an 
mehrere Personen gerichtet, die dieselbe abgaben
rechtliche Leistung schuI.den oder die gemeinslm 
zu eilliCr Abg.aJbe henanzuzieheri sind, und haben 
diese .dier Albgahentbehör.de kci~en geme,insamen 
ZusteHungsbevollmäch t;igten bekanntgegeben, so 
gilt mit der Zustellung einer einzigen Ausferti
gung an ein~~ dieser Pensonen die Zustellung an 
alle als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in 
der Ausfertigung hingewiesen wird. 

§ 108. (1) ... 

(2) ... 

(2) 

(3) 

a) 
b) die Benennung ,der Abgabenbehörde und 

die N3imen des Lei<tens der Amtshandlung 
und der sonst mitwirkenden amtlichen 
Orlgane, der' anwesenden Parteien und ihrer 
Vertr,etcr sowie ,der ·etwa vernommenen 
Zeugen und Sachverständigen; 

§ 91. (1) .,. 

(2) In .der Vorla,dung ~i;taußer Ort und Zeit 
der Amtsihandlung auch anzugeben, wa,s den Ge
genstand der Amtshandlu11ig b[ldet, in welcher 
E~~ensdlaft der Vorgeladene vor der Ahg,aihenhe
hörde enscheinen soll (Abgabepflichtiger, Zeuge, 
Sachovef'ständi.ger und so weiter) und welche Be
helfe und Beweilsmittel mitzubringen sind. Ln 
der V orladlulllg :ist f.erner bekanntzugeIben, ob 
der Vorgeladene per~önlich zu erschcinen hat 
oder ob di.e Entsendung eines VertreterlS genü'gt 
und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft 
sind. 

§ 97. (1) .,. 

(2) Ist in einem Fa.lil, in dem § 191 Aibs. 3, 
oder § 194 Abs. 5 Anwendung finidet, die Rechts
nachfolge (Nachfolge im Besitz) nach Zustellung 
des Besdlcides an den Rechts.vorgänger (Vor
g1nger) eingetreten, giLt mit der Zustellung an 
den Rechtsvorgänger (Vorgänger) auch die 'Be
kannüga:bedes B.esmeides an den Rechtsnach-' 
falger (Nachfolger) als vollzogen. 

§ 101. (1) bt eine schriftl.ime Aus.ferti,gung 
an mehrere Personen genichtJet, die diese1:be ab
gahcmechtliche LC1sDung schuLden, und haben 
diese der AIb~ahenibehörde keinen gemeinsamen 
ZustellungsbevoIhnächtigten bekanntgegeben, so 
gJik mit der Zustdlung einer einzigen Ausferti
gung an ,eine d~es'er Personen ,die Zustellung an 
alle als vollzogen, wenn auf. di.ese Rechtsfolge in 
der Ausfertigung hi11igew.ies.en wird. 

§ 108. (1) ... 

(2) ... 

(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch (3) Beginn und Lauf ein.er Fnist werden durch 
Samstage, Sonntag.e oder Feierta,ge nicht behin- Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behin-
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dert. FäHt ,dias. Ende eiIller Fnist auf einen Samstag, 
Sonntag, gesetzliChen Feiertag, Karfreitag oder 
24. Dezember, 'so ist der nächste Tag, der niCht 
einer der vorgenannten Tage ist, als letzter Tag 
der Frist anzusehen. 

§111.(1) ... 

(2) ... 

(3) Die einzelne Zwangsstrafe darf den Betrag 
von 20 000 S nicht übersteigen. 

§ 112. (1) ... 

(2) Pe11S0nen, die die Amtshandlung stören 
oder durch <UIlgeziemendes Benehmen den An
stand verletzen, sind zu ermahnen; bleibt die 
Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vor
ausgegangener Androhung das Wort entzogen, 
ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestel
lung eines Bevollmächtigten aufgetragen oder 
gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 2 000 S ver
hängt werden. 

(3) .. . 

(4) .. . 

(5) Gegen öffentliche Organe, die in Ausübung 
ihres Amtes als Vertreter einschreiten, und gegen 
Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteien
vertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Dis
ziplinarrecht unterstehen, keine Ordnungsstrafe 
zu verhängen, sondern die Anzeige an die Dis
ziplinarbehörde zu erstatten. 

K. R e c h t s bel ehr u n g. 

§ 113. Die Abgabenbehörden haben den Par
teien, die weder berufsmäßige Parteien vertreter 
sind noch durch solche vertreten sind, auf Ver
langen: die zur Vornahme ihrer Verfahrenshand
lungen nötigen Anleitungen zu geben und sie 
über die mit ihren Handlungen oder Unterlas
sungen unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu 
belehren; diese Anleitungeriund Belehrungen 
sind in der Regel mündlich zu erteilen. 

§ 118. (1) ... 

(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich 
und über die zu ihrem Haushalt gehörigen Per~ 
sonen die in den amtlichen Vordrucken (Haus
haltslisten) verlangten Angaben über abgaben
rechtlich maßgebende Umstände (insbesondere 
über Namen, Geburtsdatum, Familienstand, 
Wohnsitz, Erwerbstätigkeit, Betriebsstätten) zu 
machen. Ferner ist in die Haushalvslisten eine 
Frage nach dem Religionsbekenntnis aufzuneh
men. Ober die in den Haushaltslisten gemachten 
Angaben betreffend Namen, Geburtsdatum, Fa
milienstand, Religionsbekenntnis, Wohnsitz (ein-

Der z e i t g ,e I t end erG e set z e s tex t: 

dert. Fällt das Ende einer Frist auf eLnen Sams
tag, Sonnnag, gesetzJ.ichen Feiertag oder auf einen 
Karfreitag, sO ist ,der nächs,tJe Werktag aLs letzter 
Tag der Frist anzusehen. 

§ 111. (1) 

(2) '" 

(3) Die ,einzelne Zwangsstf'afe d,arf den Betr;ljg 
von 10000 S ruicht Üibersteigen. 

§ 112. (1) ... 

(2) Personeru, dLe die Amts1n;lJIllc\JlUiThg stören oder 
dur'ch ungeziemenrdes B,enehmen den Anstand 
verletzen, ,sind zu ermahnen; Ibleibt die Ermah
nung 'erfolglos, so ka!1J!l ihnen nach' voraus,ge
gangeTher AThd:f1O'hung ,das Wort entzog,en, ihre 
EntfernuThg verfügt lli11d ihnen die BesteLlung 
,eines BevoHmäch~~g.ten ,aUlfg,etragen oder gegen 
sie einie Or;dnrungss1tJrafe 'his 1 000 S v,erhängt 
wef1den. 

(3) 

i(4) 

(5) neu 

K. neu 

, § 113. Gegen öffentliche Organe, die in Aus
übung ihres Amtes als Vertreter einschreiten 
UThd gegen Bevollmächtigte, die zur berufs
mäßigen ParteieThv'ertretung befugt sind, ist, 
wenn sie einem Diszüpli;riarrecht unterstehen, 
keine Ordnungsstrafe zu verhäIllgen, sondern die 
A'l1JZeige andJie Disziploinarbehörde zu erstatten. 

§ 118. (I} ... 

(2) Die Iia:oohaltsvor,srtände hahen üher sich 
und über die zu ,ihrem Haushalt gehörigen Per
sonen arie in den a(mtlichen \0ordrucken (Haus
haltS'listen) verlangten Angaben Ülberabgaben

. rechtIrich maß,gebende Umstä:nde (insbesondere 
über N3imen, Famii1.ienstand, WOihrisitz, Erw,erbs
tätigkeit oder BeschäftiguThg, Betrielbsstätten) zu 
machen. Ferner ]st in die Ha:ushraltslisten eine 
Frage IlIach dem Religionsbeken.ntnis aufzuneh
men. über die in den Haushaltslisten gemachten 
Ang,aiben betreffend Namen, F.amil:ienstand, Reli
gioUrsbekenntnis, Wohns1tz und Erwerbstätigkeit 
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Wo r t I au t ,d e s G es e t zen t w ur fes: Der z e i t ge 11: end erG e set z e s tex t: 

schließlich allfälliger hnderungen) und Erwerbs- hat cl,ie Gemeindelbehörde den gesetzEdI, aner
tätigkeit hat die Gemeinclebehörde den gesetzlich kannten Religjon~geseillschaften auf Verlangen 
anerkannten Religionsgesellschaften auf Verlan- AUJS!kunft zu erteilen. 
gen Auskunft zu erteilen; diese Auskunftspflicht ' 
kann auch einvernehmlich durch übermittlung 
von maschinell lesbaren Datenträgern erfüllt 
werden, wenn sichergestellt ist, daß nur die die-
ser Pflicht unterliegenden Daten übermittelt 
werden. 

§ 120. (1) Die.Abgabepflichtigen haben ihrem 
zuständigen Finanzamt (§§ 55, 56 oder 58) alle 
Umstände anzuzeigen, die hinsichtlich einer Ab
gabe vom Einkommen, Vermögen, Ertrag oder 
Umsatz die persönliche Abgabepflicht begründen, 
ändern oder beendigen. Sie haben dem Finanz
amt auch den Wegfall von Voraussetzungen für 
die Befreiung von einer Abgabe vom Einkom
men, Vermögen oder Ertrag anzuzeigen. 

(2) Wer einen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb, einen gewerblichen Betrieb (eine Betriebs
stätte) oder eine sonstige selbständige Erwerbs
tätigkeit begründet oder aufgibt, hat dies dem 
für die Erhebung der Abgaben vom Umsatz zu
ständigen Finanzamt (§ 61) anzuzeigen. 

§ 131. (1) Unbeschadet anderer gesetzlicher 
Anordnungen sind BüdIer, die gemäß den §§ 124 
oder 125 zu führen. sind oder ohne gesetzlidIe 
Verpflichtung geführt werden, und .A!ufzeidI
nungen der in den §,§ 126 bis 130 bezeichneten 
Art im Inland zu führen. Eine danach gegebene 
Verpflichtung zur Führung von BüdIern oder 
Aufzeichnungen im Inland entfällt hinsichtlidl 
jener Vorgänge, die einem im Ausland gelegenen 
Betrieb oder einer im Ausland gelegenen Betriebs
stätte zuzuordnen sind, wenn hierüber im Aus
land entsprechende Bücher oder Aufzeichnungen 
geführt werden und durch allenfalls notwendige 
Anpassungsmaßnahmen die Einhaltung der für 
die Erhebung von Abgaben bedeutsamen Vor
sdIriften gewährleistet ist; soweit eine Ver
pflichtung .zur Einsichtgewährung besteht, sind 
derartige Bücher oder AufzeidInungen über Ver
langen der Abgabenbehörde innerhalb angemes
sen festzusetzender Frist in das Inland zu brin
gen. Falls dies nach dem Recht des Staates, in dem 
diese Bücher oder Aufzei.chnungen geführt wer
den, nicht zulässig ist, genügt die Beibringung ur
schriftgetr,euer Wiedergaben. Bücher oder Auf
zeidInungen brauchen ferner insoweit nicht im 
Inland geführt zu werden, als das für die Er
hebung der Um~atzsteuer zuständige Finanzamt 
für den Einzelfall über Antrag die Führung im 
Ausland bewilligt hat. Die Bewilligung darf sich 
nur auf soldIe BüdIer oder AufzeidInungen er
strecken, die im Anschluß an im Inland geführte 
Grundaufzeichnungen geführt werden. Dabei 
muß gewährleistet sein, daß die Erforschung der 

§ 120. (1) Die Ahgaibepflichtigen haben ihrem 
z:ustärudigen Finanzamt (§ 55 Abs. 2 oder § 58) 
alle Umstände anz'Uzeigen, die hinsichtlich einer 
Abgabe vom Einkommen, Vermögen, Ertrag 
oder Umsatz die persönliche Abgabepflicht be
gründen, ändern oder beendigen. Sie 'haben dem 
Finanzamt auch den WegfaH von Voraussetzun
gen für die Befreiung von e~ner Abgabe vom 
Einkommen, Vermögen oder Ertrag anzuzeigen. 

(2) Wer einen 'land-und fnrstwirtscha.ftlichen 
Betrieb, einen gewerblichen Betrieb (eine Betriebs
stätte) oder eine sonstige sdbständige Erwerhs
tätigkeit bCigründet oder aufgibt, hat dies dem 
für die Erhebung der Abgaben vom Umsatz zu
ständigen Finanzamt (§ 61 Abs. 1) anzuzeigen. 

§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 
125 zu füihren sind oder ohne gesetzIidIe Ver~ 
pflichtung geführt werden, und Aufzeichnungen 
der in den §§ 126 bis 130 bezeichneten Art sind 
im Inland zu führen. Für sie gelten insbesondere 
fol~ende Vorschriften: 
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Wortlaut ,des Ges.etzentwurfes: 

für die Erhebung der Abgaben wesentlichen tat
sä.chlichen und rechtlichen Verhältnisse ohne Er
schwernisse möglich ist. Für alle auf Grund von 
Abgabenvorschriften zu führenden Bücher und 
Aufzeichnungen sowie für die ohne gesetzliche 

. Verpflichtung geführten Bü.cher gelten insbeson
dere die folgenden Vorschriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit 
den Schriftzeichen einer solchen geführt 
werden. Soweit Bücher und Aufzeichnungen 
nicht in einer für den Abgabepflichtigen im 
Abgabenverfahren zugelassenen Amtssprache 
geführt werden, hat der Abgabepflichtige 
auf Verlangen der Abgabenbehörde eine be
glaubigte übersetzung der vorgelegten 
Kontoauszüge, Bilanzabschriften oder Belege 
beizubringen .. Soweit es für die Durchfüh
rung einer abgabenbehördlichen Prüfung 
(§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der 
Abgabepflichtige auf seine Kosten für die 
übersetzung der eingesehenen Bücher und 
Aufzeichnungen in eine für ihn zugelassene 
AmtJssprache Sorge zu tragen; hiebei genügt 
die Beistellung eines geeigneten Dolmet
schers. 

2. Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach 
geordnet, vollständig, ri.chtig und zeitgerecht 
vorgenommen werden. Kasseneinnahmen 
und -ausgaben sollen mindestens täglich auf
gezeichnet werden. 

3. Die Bezeichnung der Konten und Büch"er 
soll erkennen lassen, welche Geschäftsvor
gänge auf diesen Konten (in diesen Büchern) 
verzei.chnet werden. Konten, die den Ver
kehr mit Geschäftsfreunden verzeichnen, 
sollen die Namen und Anschriften der Ge
schäftsfreunde ausweisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebun
den geführt werden, sollen sie nach Maßgabe 
der Eintragungen ,Blatt für Slatt oder Seite 
für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen 
sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen 
auf losen Blättern geführt, so sollen diese in 
einem laufend geführten Verzeichnis (Kon
tenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen ge
hörigen Belege sollen derart geordnet aufbe
wahrt werden, daß die überprüfung der Ein
tragungen jederzeit möglich ·ist. 

6. Die Ei~tragungen sollen nicht mit leia.i.t 
entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An 
Stellen, die der Regel nach zu beschreiben 
sind, sollen keine leeren Zwischenräume ge
lassen werden. Der ursprüngliche Inhalt 
einer Eintragung soll nicht mittels Durch
streichens oder auf andere Weise unleserlich 
gemacht werdeu. Es soll nicht radiert und es 

Der z e i t ge 1t end erG e set z e s tex t: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache' und 
mit den SchriftlZeichen einer solchen geführt 
werdenr. Soweit di·e Bücher und die Auf
zeichnung·eu nicht in deutscher Sprache ge
führt werden, hat der Abgalbepflichtige auf 
Verlangen der Abgahenlbehörde eine beglau
bigte. übersetzung der vorgelegten Konto
auszüge, Bi1M1zabschriften oder Belege beizu
bringen. Soweit es fürdüe Durchführung 
einer ahgaibenbehör<ilichen Prüfung (§§ 147 
bis 153) erforderlich ist, hat der Abgabe
pflichtige auf. seine Kosten für die ptber
setzung der eingesehenen Bücher und Auf
zeichnungen Sorge zu tragen; hi~bei genügt 
die Bei'stellung eines geeigneten Do,Jmet
schers. 

2. Die Eintragungen soJlen der ZeitfoJge nach 
geordnet, vollständig, r,ichtig und zeitgerecht 
vorgenommen werden. Kasseneinnahmen 
und -ausgalben sollen mindestens täglich auf-
gezeichnet werden. . 

3. Die Bezeichnung der Konten und der Bücher 
soIU erkennen lassen, welche Ge,schäftsvor
gänge a,utt diesen Konten (in diesen Büchern) 
verzeichnet werden. Konten, die den Ver
kehr mit Geschäftsfreunden verz·eicbnen, soI
len die Namen und Anschriften der Ge
schäftsfreunde ausweisen. 

4. Soweit Bücher ode-r Aufzeichnungen ge
bunden geführt werden, saUen sie nach Maß
gabe der Eintr,a,gung BLatt für Blatt a"der 
Seite für Seite Imit fortlaufenden Zahlen ver
sehen sein. Werden Bücher oder Aufzeich
nungen auf Iosen Blättern geführt, S'ÜI sollen 
diese in einem laufend geführten Verzeich
n/is (KiOntenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu den Büchern und Au:fzeichnungen 
gehörigen Belege sollen derart geordnet auf
'bewahrt werden, daß die Ühel1prÜlfung der 
Einwagungen jederzeit möglich ist. 

6. Die Eintragungen .soUen nicht mit leicht 
entfernbaren SchreibmitteilUerfo,lgen. An 
Stellen, d~e der Regel nach zu beschreiben 
,sind, sollen keirne leeren ZWQschenräume ge
lassen werden. Der ursprüngliche In1halt 
einer Eintra,gung ,sohl nicht mittels Durch
streichens oder auf andere Weise unleserlich 
,gemacht werden. Es soll nicht radiert und es 
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Wortlaut des Ges,etzen,twurfes: 

,sollen auch solche Veränderungen nicht vor
genommen werden, deren Beschaffenheit 
ungewiß läßt, ob sie bei der ursprünglichen 
Eintragung oder erst später vorgenommen 
worden sind. 

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sowie 
die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehöri
gen Belege und, soweit' sie für die Abgabenerhe
bung von Bedeutung sind, auch die Geschäfts
papiere und die sonstigen Unterlagen sollen durch 
sieben Jahre aufbewahrt werden. Die Frist läuft 
vom Schluß des Kalenderjahres für das die letzte 
Eintragung in die Bücher (Aufzeichnungen) vor
genommen worden ist. 

§ 135. (1) Abgabepflichtigen, die .die Frist zur 
Einreichung einer Abgabenerklärung nicht wah
ren, kann die Abgabenbehörde einen Zuschlag 
bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe (Ver
spätungszuschlag) auferlegen, wenn die Verspä
tung nicht entschuldbar ist; solange die Voraus
setzungen für die Selbstberechnung einer Abgabe 
durch den Abgabepflichtigen ohne abgaben
behördliche Festsetzung gegeben sind, tritt an 
die Stelle des festgesetzten Betrages der 5elbst 
berechnete Betrag. Dies gilt sinngemäß, wenn 
nach den Abgabenvorschriften die Selbstberech
nung einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haf
tungspflichtigen obliegt. 

§ 139. Wenn ein Abgabepflichtiger nachträglich, 
aber vor dem' Ablauf der Verjährungsfrist 
~§§ 207 bis 209 a)erkennt, daß er in einer Ab
gabenerklärung oder in einem sonstigen Anbrin
gen der ihm gemäß § 119 obliegenden Pflicht 
nicht oder nicht voll entsprochen hat und daß 
dies zu einer Verkürzung von Abgaben geführt 
hat oder führen kann, so ist er verpflichtet, hier
über unverzüglich der zuständigen Abgaben
behörde Anzeige zu erstatten. 

§ 143. (1) ... 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) Die Bestimmungen über Zeugengebühren 
(§ 176) gelten auch für Auskunftspersonen, die 
nicht in einer ihre persönliche Abgabepflicht be
treffenden Angelegenheit herangezogen werden. 

§ .145. (1) Für Zwecke der Erhebung der Ver
brauchsteuern, der Zölle und sonstigen Eingangs
und Ausgangsabgaben 'unterliegen Gebäude, 
Grundstücke, Betriebe, Transportmittel und 
Transportbehältnisse auch dann der Nachs.chau, 
wenn die Vermutung besteht, daß sich dort ver-

Der 'z ei t gel t e n cl e r Ge set z e s t e 'x t: 

soHen auch sdkhe Veränderungen nicht vor
gefllommen werden, deren Beschaffenheit uri
gew,iß läß:t, ob sie, bei der ursprünglichen 
Eintragung oder erst später vorgenommen 
worden ,sind. 

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sQwie 
die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehöri
gen Be:1ege und, soweit sie für die Abgabenerhe
bung von Bedeutung sind, a<uch die Geschäfts
papiere und die sonstigen Unterlagen sollen durch 
sieben Jahre, Aufzeichnungen tiber die Einhe
ha<ltung und Abfuhr von Albgaben durch fünf 
Jahre aufbewlahrt werden. Die Frist läuft vom 
Schluß des Kalenderjahres, für das die letzte Ein
tngung in die Bücher (Aufzeichnungen) vorge
nommen w'orden iSlt. 

§ 135. (1) Abgabepfl,ichtigen, die die Frist zur 
Eirireichungeiner AhgabenerHirung nicht wah
ren, k,ann die Abgalbenbelhörde einen Zuschhg 
bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe (Ver
spätung,szuschlag) auferlegen, wenn die Verspä
tung nichten'tschuMbar ist. 

§ 139. Wenn ein Abgabepflichtiger nachträglich, 
aber vor dem Ablauf der Verjährungsfrist (§§ 207 
!his 209) erkennt, <laß er in einer Ahgabenerklä
rung oder in einem sonstigen Anbrifllgen der 
:hm gemäß § 119 obliegen:den Pflicht nicht oder 
nicht voll entsprochen hat und daß dies zu einer 
Verkürzung von Abgaben geführt hat oder füh
ren: kann, so ist er verpfl,ichtet, hierüber unver
züglich der zuständigen Ahgalbenhehörde Anze1ge 
zu erstatten. 

§ 143. (1) ... 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) neu 

§ 145. (1) Für Zwecke der Erhebung der Ver
brauchsteuern, der Zölle und sonstigen Eingangs
abgaben unterliegen Gebäude, Grundstücke, Be
triebe, Trransportlffilitte1 und Transportbehältnisse 
auch dann der Nachschau, wenn die Vermutung 
hesteht, daß sich dort verhrauchsteuer- oder ein-
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Wortlautcles Gesetzentwurfes: 

brauchsteuerpflichtige, eingangs- oder ausgangs
abgabepflichtige, aber diesen Abgaben nicht unter
zogene Gegenstände oder daraus hergestellte 
Waren befinden. 

§ 147. (1) ... 
entfällt 

(2) Auf Prüfungen, die nur den Zweck ver
folgen, die Zahlungsfähigkeit eines Abgabe
pflichtigen und deren voraussichtliche Entwick
lung festzustellen, finden die Bestimmungen des 
§ 148 Abs. 3und die §,§ 149 und 150 keine An
wendung. 

§ 148. (1) ... 

(2) Der Prüfungsauftrag hat den Gegenstand 
der vorzunehmenden Prüfung zu umschreiben. 
Soweit es sich nicht um eine unter § 147 Abs. 2 
fallende Prüfung handelt, hat der Prüfungsauf
trag die den Gegenstand der Prüfung bildenden 
Abgabenarten und Zeiträume zu bezeichnen. 

(3) .. . 

a) .. . 
b) .. . 

c) im Rechtsmittelverfahren durch die Rechts
mittelbehärde, jedoch nur zur Prüfung 
der Begründung des Rechtsmittels (§ 250 
Abs. 1 lit. d) oder neuer Tatsachen und 
Beweise (§ 280). 

. § 149.(1) ... 

(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, 
wenn sich nach dem Prüfungsergebnis entweder 
keine Änderung der ergangenen Bescheide oder 
keine Abweichung gegenüber den eingereichten 
Erklärungen ergibt oder wenn der Abgabe
pflichtige oder sein Vertreter in einer eigenhän
dig unterfertigten Erklärung auf die Schlußbespre
chung verzichtet oder wenn trotz Vorladung 
weder der Abgabepflichtige noch dessen Vertre
ter zur Schlußbesprechung erscheint. 

§ 151. (1) Die Abgabenbehärde kann ferner 
bei jedem, der zur Führung von Aufzeichnungen 
(§§ 126 bis 130) oder zur Zahlung gegen Ver
rechnung mit· der Abgabenbehörde verpflichtet 
ist, jederzeit die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Aufzeichnungen oder der Zahlungen prüfen 
sowie hiebei alle Umstände feststellen, die für die 
Erhebung von Abgaben von Bedeutung sind. 

De r:z e i t gel t e n cl erG e set z e s tex t: 

gangsahgalbepflichtige, aber diesen Abgaben n;cht 
unterzogene GegenstäIlJde oder daraus hergestellte 
Waren befiIllden. 

§ 147. (1) ... 

(2) Großibetriebe sind mindestens aUe drei Jahre 
einmal einer Buch- und Betriebsprüfung zu 
unterz.iehen. Die Prülfung hat in zeitLicher Hin
sicht jeweils 'an den zuletzt geprüften Zeitraum 
.anzuschließen. Als Großbetriebe geiLten Betriebe, 
bei denen der Gesamttimsatz oder der EinheitJS
wert oder der Gewinn aus Gewerbebetrielb das 
SechSlfach·e der im § 125 Ahs. 1 bezeichneten 
Beträ,ge übersteigt. 

(3) Auf Prüfungen, die nur den Zweck ver
folgen, die Zahlungsf3\higkeirt eines Abgabepflich
ügen und deren voraussich'bLiche Entwicklung fest
zustellen, finden .Albs. 2 oowie die Bestimmun
gen des § 148 Abs. 3 und die §§ 149 und 150 
keine Anwendung. 

§ 148. (1) . " 

(2) Der Prüfungsaufti'ag hat. den Gegenstand 
der vorzunehmenden Prüfung zu umsmrei:ben. 
Soweit es sich nicht um eine unter § 147 Albs. 3 
f,allende Priilfung handelt, hat der Prüfungs auf
trag die den Gegenstand der Prüfung bildenden 
Ahgalbenarten und Zeiträume zu bezeichnen. 

(3) ... 
a) 

h) 
c)im Rechtsmittelvenfathren durch die Rechts

mittellbehärde, jedom nur zur Prüfung der 
.:Begründung des Rechtsmittels (§ .250 Abs. 1 
lit. c) oder neuer Ta'tsachen und Beweise 
(§ 280). 

§ 149. (1) ... 

(2) Die Sdtlußbesprechung kann entf,aHen, 
wenn sich nach dem Prüfungsergebnis keine 
Änderung der erganlgenen Besche.ide erg,ibt oder 
wenn der Abgabepflich,tige oder sein Vertreter 
in einer eigenihändig unterfert~gten Erklärung 
auf die Schlußbesprechung verzichtet o.der wenn 
trotz Vorlladung weder der Ahgahepflichtige noch 
dess.en Vertreter zur Schlußbesprechung er
scheint. 

§ 151. (1) Die .Alb~aben'behörde kann ferner' 
bei jedem, der zur F'ührung von Aufzeichnungen 
(§§ 126 bis 130) oder zu Zahlungen gegen Ver
rechnung .mit der Ahgalbenbehörd'e verpflichtet 
i.st, jederzeit die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Aufzeichnunlgen oder der Zaihlungen prüfen. 
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Wortlautdes Gesetzentwurfes: 

§ 160. (1) Eintragungen in das Grundbuch, 
denen Re.chtsvorgänge über den Erwerb von 
Grundstücken zugrunde liege,n, mit Ausnahme 
von Vormerkungen sowie von Eintragungen 
gemäß§ 13 und § 18 Abs. 1 und 3 Liegenschafts
teilungsgesetz, dürfen erst dann vorgenommen 
werden, wenn eine Bescheinigung des Finanz
amtes vorliegt, daß der Eintragung hinsichtlich 
der Grunderwerbsteuer und der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer Bedenken nicht entgegen
stehen. 

§ 168. Die Beweiskraft von öffentlichen und 
Privaturkunden ist von der Abgabenbehörde 
nach den Vorschriften der §~§ 292 bis 294, 296, 
310 und 311 der Zivilprozeßordnung zu beurtei
len. Bezeugt der Aussteller einer öffentlichen Ur
kunde die übereinstimmung einer fotomechani
schen Wiedergabe dieser Urkunde mit dem 
Original, so kommt .auch der Wiedergabe die 
Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde zu. 

§ 173. (1) ... 

(2) Einem Zeugen, der einer Vorladung (§ 91) 
ohne genügende Ents.chuldigung nicht Folge lei
stet oder seinen Verpflichtungen gemäß § 172 
ohne Rechtfertigung nicht nachkommt,kann, 
abgesehen von Zwangsstrafen, die Verpflichtung 
zum Ersatz aller durch seine Säumnis oder Wei
gerung verursachten Kosten bescheidmäßig auf
erlegt werden. Durch die Verletzung einer Zeu
genpflicht geht der Anspruch auf Zeugengebüh
ren (i§ 176) verloren; dies gilt nicht, wenn die 
Pflichtverletzung entschuldbar oder geringfügig 
ist. 

§ 174. Jed~r Zeuge ist zu Beginn seiner Ver
nehmung über die für die Vernehmung maß
geblichen persönlichen Verhältnisse zu befragen, 
über die gesetzlichen Weigerungsgründe zu be
lehren ·und zu ermahnen, daß er die Wahrheit 
anzugeben habe und nichts verschweigen dürfe; 
er ist auch auf die strafrechtlichen Folgen einer 
falschen Aussage aufmerksam zu machen. Ent
sprechendes gilt, wenn die Vernehmung durch 
Einhcrlung einer Zeugenaussage auf ,schrifüichem 
Weg erfolgt. 

(2) entfällt 

§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Zeugen
gebühren; letztere umfassen den Ersatz der not
wendigen Reise- und Aufenthaltlskosten und die 
Entschädigung für Zeitversäumnis unter den 
gleichen Voraussetzungen und im gleichen Aus-

Der,zeit geltender Gesetzestext: 

§ 160. (I) Eintragungen ~n das Grundbuch, 
denen Rech'DsvroI'gänge üJber den Erwerb von 
Grundistücken zmgrunde liegen, mit Ausnahme 
von Eintragungen gemäß § 13 sowie § 18 Abs. 1 
und 3 des Liegenschlaftsteihmgsgesetzes, dürfen 
erst dann vor,genrommen werden, wenn eine Be
scheinigung des Fi'lla!Ila;amtes vorliegt, daß der 
Eintragunrg hinsich-tLich der Grunderwerbsteuer 
und der Erbschafts- und Schenkungssteuer Be
denken nicht entgegenstehen. In der Bescheini
gung ist der Einheitswert des Grundstückes anzu
geben, wenn er dem Fman'namt hekalll1t 1st.. 

§ 168. Die Beweiskr·aift von öffentlichen und 
Privatlurkunden ist von der Ahgahenibehörde nach 
,dJen Vorschriften dler §§ 29'2 his 294, 296, 310 
un.d 311 der ZiVlilpr<Yzeßol'd:ruung zu beurteilen'. 

§ 173. (1-) ... 

(2) Einem Zeugen, idereiner Vo~hdung (~' 91) 
ohne ,genÜigendlC EntschukLigung nicht Folge lei
'stet oder seinen Verpflichtungen gemäß § 172 
ohne Rech·tfertigung nicht nachkommt, ka<nn, \l>'b
g,e~ehen von Zwangsstrafen, die VerpfLichtung 
zum Ersatz aLler durch seine SäUlmnis oder Weige
rung verursad1!ten KOSlJen ihesche~d\ffiäßig aufer-
1egt wel1den. 

§ 174. {I) Jeder Zeug'e ,ist zu Beg.inn seiner 
Vernehm'U;l1jg ü!ber die für die V,ernehmung maß
gebenden persönlichen V,erhäl1lWSiSe zu befragen', 
erfoDd,enlichenfalls üherdlie ge!>etzLichen Weige
rungsg;ründe zu belehren und zu eIlIrualhnen, daß 
er die Wiahrheit anzugeIben habe und n,ichllJS ve~
schw,eigen ,dürfe; er ist 'auch auf die straJ'recht:
lichen Folgen einer bIschen Aussage aufmeI'lksam 
zu machen. 

(2') öffen1lliche Orl~ane,diie einen Dienstei.d 
oder eine AngeLoib'llng (gdeistet ha<ben, stnd als 
Zeugen über ihre dienst1ich'en W,ahrnehmungen 
unter Erinnerung an ihren Diensteid oder ihre 
Angdobung Zu vernehmen. 

§ 176. Zeugen halben Anspruch auf E'rsatz von 
ReiiSe- und AU!DenmaltJskosten rund auf Entschädi
gung für Zeitv,erisäumnis Ul1Jtler den gleichen Vor
aussetzungen ul1Jd im (gleiChen Ausmaß wie Zeu
gen ~m zLvilgerichtEchen Vel1f,a'hren. Der Ersatz-
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maß, wie sie Zeugen im gerichtlichen Verfahren 
zustehen, sowie den Ersatz der notwendigen Bar
auslagen. 

anspruch i,st bei ~onstigem V erlust spä'te~tens an 
dem der Vermehmung foLgenden Tag bei der Alb
gaJben:behörde geltend zu machen, die die Bin
v,ernahme ,durchgeführt hat. HierÜiber ist der 
Zeuge zu belehf\en. 

(2) Der Anspru.ch gemäß Abs. 1 ist bei son
stigem Verlust binnen zwei Wochen nach der 
Vernehmung oder dem Termin, zu weldlem der 
Zeuge vorgeladen war, an welchem er aber ohne 
sein Verschulden nicht vernommen worden ist, 
mündlich oder schriftlich bei der Abgabenbehörde 
geltend zu machen, welche die Vernehmung 
durchgeführt oder den Zeugen vorgeladen hat. 
Diese Abgabenbehörde hat auch über den gel
tend gemachten Anspruch zu entscheiden. 

§ 181. (1) Sachverständige haben Anspruch auf 
Sachverständigengebühren; letztere umfassen den 
Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten, die 
notwendigen Barauslagen, die Entschädigung für 
Zeitversäumnis und die Entlohnung ihrer Mühe
waltung unter den gleichen Voraussetzungen und 

I im gleichen Ausmaß, wie sie Sachverständigen im 
gerichtlichen Verfahren zustehen. 

(2) Der Anspruch (Abs. 1) ist bei sonstigem 
Verlust binnen zwei Wochen ab Erstattung des 
Gutachtens oder, wenn dieses entfällt, nach Ent
lassung des Sachverständigen mündli.ch oder 
schriftlich bei der Behörde geltend zu machen, 
bei der der Sachverständige vernommen worden 
ist. Hierüber ist der Sachverständige zu ,belehren. 
§ 176 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. 

§ 183. (1) ... 

(2) ... 

(3) Von den Parteien beantragte Beweise sind 
aufzunehmen, soweit nicht eine Beweiserhebung 
gemäß § 167 Abs. 1 zu entfallen hat. Von der 
Aufnahme beantragter Beweise ist abzusehen, 
wenn die unter Beweis zu stellenden Tatsachen 
aLs richtig anerkannt werden oder unerheblich 
sind, wenn die Beweisaufnahme mit unverhält
nismäßigem Kostenaufwand verbunden wäre, es 
sei denn, daß die Partei sich zur Tragung der 
Kosten bereit erklärt und für diese Sicherheit 
leistet, oder wenn aus den Umständen erhellt, 
daß die Beweise in der offenbaren Absicht, das 
Verfahren zu verschleppen, angeboten worden 
sind. Gegen die Ablehnung der von den Parteien 
angebotenen Beweise ist ein abgesondertes Redlts
mittel nidu zulässig. 

§ 186. (1) Unbcschadet anderer gesetzlicher An
ordnungen :sind die Einheitswerte für wirtschaft
liche Einheiten oder Untereinheiten im Sinn des 
Bewertungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 148, geson-

§ 181. 01) Sach:"erständi,ge hahen Anspruch -auf 
Bl1satz von Reis,e- ul1Jd AufenthaltSlko~en sowie 
der notwerudligen Ba'raus],a.~en, auf Entschädigurug 
für Zeitversäumnis und auf En1;~ohniUng ihrer 
Mühewaltung unter den gl,eichen Voraus",etzun
gen und ,im gleichen Ausmaß wie Sadwers,tändige 
im z1V1ilgeridIthdIen Verfahren. 

(2) Der BrsatzansprudI ist bei sonstig,em Ver
lus,t hi,nnen zwei Wochen <vb Erstattung des Gut
achtens oder, wenn dieses entfä1lt, nach Entlas
,sung des Sachverständigen mündlich oder schrift
lich hei der Behörde geltend zu machen, bei der 
der Sachverständige vernommen worden ,ist. 
Hierrüiber ist der Sachverständige zu belehren. 

§ 183. (1) ... 

(2) '" 

(3) Von den Parte1en: beantragte Beweise sind 
aufzunehmen, soweit nimt eine Beweiserhebung 
gemäß§ 167 Abs. 1 zu entfaHen hat. Von Mr 
Aufnahme beantragter .Beweise ist abzusehen, 
wenln ,die unter Beweis zu stellenden Tlitsachen 
al:s ,richoig anerkannt werden oder unef\hebloich 
sind, wenn die Bewei~aufn3}hme mit unverhält
nismäßi.gem Kostenaufwand verbunden wlke, es 
sei denn, daß der Ahgatbepflichtige sich zur Tra
gung der Kosten bereit erklärt und für diese 
Sicherheit !leistet, oder wenn aus den UmSltänden 
erhellt, .da·ß di,e Bewe~se in der offenbaren Ab
sicht, das Verfahren zu verschleppen, angeboten 
worden ,sind. Gegen die Alblehnung der von den 
Paneienangebotenen BeWeise [i>t einabg'esonder
t,es Rechtsmintel nicht zulässig. 

§ 186. (1) Gesondert festgesteUt werden die 
Einih ei tswerte 

a) für wirtsdIaft1iche Einheiten oder Unter
einheiten j,ffi Sinn ,des Bewerturugsgesetzes, 

I 
J 
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dert festzustellen, wenn und soweit diese Fest
stellung für die Geltendmachung von Abgaben
allJSprüchen von Bedeutung ist. 

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß 
Abs. 1 sind einheitlich zu treffen, wenn an dem 
Gegenstand der Feststellung mehrere Personen 
beteiligt sind. 

§ 188. (1) ... 
(2) .. . 

(3) .. . 

(4) Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine An
wendung, wenn das unbewegliche Vermögen 
(Abs. 1 lit. a und d) nicht im Inland gelegen oder 
wenn in den Fällen des Abs. 1 lit. b die Personen
vereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene 
Rechtsperronlichkeit weder ,ihre Geschäftsleitung 
noch ihren Sitz noch eine Betriebsstätte im In
land hat. Eine Feststellung nach Abs. 1 lit. d hat 
zu unterbleiben, wenn hinsichtlich aller Grund
stücksanteile Wohnungseigentum besteht. 

§ 189. (1) Der gemeine Wert für inländische 
Aktien, für Anteile an inländischen Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und für inländische 
Genußscheine kann einheitlich und gesondert fest
gestellt werden, wenn für diese Anteile oder Ge
nußscheine keine Steuerkurswerte festgesetzt 
worden sind und qie Anteile oder Genußscheine 
im Inland auch keinen Kurswert haben. 

(2) Die Feststellung (Abs: 1) hat auf Antrag 
zu erfolgen, kann aber auch von Amts wegen 
getroffen werden. Zur AntragsteIlung sind die 
Gesells.chaften, um deren Anteile oder Genuß
scheine es sich handelt, sowie diejenigen, denen 
diese Anteile oder Genußscheine gehören, berech
tigt. 

§ 191. (1) ... 

a) in den Fällen des § 186: an denjenigen, dem 
die wirtschaftliche Einheit (Untereinheit) 
zugerechnet wird, wenn jedo.ch am Gegen
stand der Feststellung mehrere beteiligt 

Der z e i t g.e I t e n!cl erG e set z e s tex t: 

1.die sich l'ediglich auf das Inland erstrek
ken oder 

2. ,di~esich sowdhl ·auf dals Inl'aill,dals auch 
auf das Ausl"IlId erstr:eckenund einem 
unbeschränkt V!ermögensteuerpflich tigen 
Igehören; 

h) .für Teile w1rts.ch.af.tliche.rEinhei:ten odier 
Untereiniheiten !im Sinn des 'Bewertungs
gesetzes, 
1. wenn ,die Einhei'ten oder Untere1nheiten 

nur m~tein:em 'teil aihgahepHichuig si:n,d:, 
für ;diesen Teil, üder 

2. wenn die Einheiten oder Untereiniheiten 
sich sowohl auf das Irulandi als auch das 
Aus1a:nd. ers:tr.ecken, für den inländischen 
Teil. ' 

(2) Die gesonderten Feststellungen g,emäß 
Ahs. 1 werden einheitlich getroffen, wenn an dem 
Gegenstand mehrere Personen beteil'igt sind oder 
wenn die Gebäude- oder Betriebsmittel, eiIlles 
land- und f.orstwirtsch:a~ftmchen Betriebesnimt 
s~mtLich dem Grundeigentümer Ig.ehören. 

§ 188.~1) 
(2) 

(3) ... 

(4) Die Vors·ch'rifcen ,des Albs. 1 finden keine 
Anwendung; wenn -das unlhewegliche V·ermögen 
{Albs. 1 lit. aU!lJd cl) ,nicht im Inland gelegen 
oder wenn die Gesd1schaft oder Gemeinschalfit 
(Abs. llit. :b) weder ,ihre Geschäftsleitung noch 
ihren :Sitz, noch eine Betriebsstätte im Inland 
hait. Eine Feststdlung nach Albs. 1 Lit. d hat ZlU 
unterbleitben, 'Wenn hitnsichulich aUer Grund
stücksantJeile W O'hnu.l1gse.~gen1iU!ffi hesteht. 

§ 189.' (1) Einheitlich und gesond:eJ:1t kann fest
.gesteUt weI'den ,der .gemeine Wert für Aktuen, 
für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und für Genußscheine, wenn für die 
AmeLIe oder Gen'llßscheiIlle keine Steuerklllrswerte 
festgesetzt worden sind u,nd die Anteile oder 
Genußscheine m Inland alUch keinen Kurswert 
halben. 

(2) Die Festste!:lung (Albs. 1) k'ann von Amts 
wf!gen o.der ·auf A.ntrag e'l"folgen. Zur Antr<lig
stellung .sin:ddie GeseL1schafiten, um deren Anteil.e 
oder Gen:uß.sche~ne es sich h3JtlJdelt, sowüe die In~ 
haiber der Anteule oder Genußs'cheillJe berech
tigt. 

§ 191. (1) 
a) inden Fällen des § 186: ·an die Person, 

Persone'llVlereinigung oder Personengemein
, schaft, welcher der Gegenstand der Fest

süe11ung 'ZlUger.echnet wind; 

5 
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sind, an die Personenvereinigung (PersQnen
gemeinschaft) ohne eig.ene Rechtspersönlich
keit, an der die Beteiligung im Feststellungs
zeitpunkt bestanden hat; 

b) ~ .. 
c) in den Fällen des § 188: ah die Personen

vereinigung (Personengemeinschaft) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, dereh Gesell
schaftern (Mitgliedern) gemeinschaftliche 
Einkünfte zugeflossen sind; 

d) ... 
e) •.. 

(2) Ist eine Personenvereinigung (Personen
gemeinschaft) ohne eigene Re.chtspersqnlichkeit 
in den Zeitpunkt, in dem der Feststellungsbescheid' 
ergehen soll, bereits beendigt, so hat der Bescheid 
an diejenigen zu ergehen, die in den Fällen des 
Abs. 1 lit. a am Gegenstand' der Feststellung 
beteiligt waren oder denen in den Fällen des 
Ahs. llit. c gemeinschaftliche Einkünfte zu
geflossen sind. 

(3) .. . 

(4) .. . 

. § 193. (1) Wenn die Voraussetzungen für eine 
Wert-, Art- oder Zurechnungs vor schreibung nach 
bewertungsrechtlichen Vorschriften vorliegen, so 
ist in dt!n Fällen einer beantragten Fortschreibung 
auf den sich aus der Anwendung des Abs. 2 erge
benden Zeitpunkt, in den Fällen eineramtswe
gigen Fortschreibung auf den 1. Jänner des 
J ahres,an dem die Voraussetzungen für eine 
Fortschr.eibung erstmals vorliegen, ein Fortschrei~ 
bungsbescheid zu erlassen. Dadurch tritt der dem 
Fortschreibilngsbescheid zugrunde' liegende Be
scheid über den Einheitswert einer wirtschaft
lichen Einheit (Untereinheit) mit Wirkung ab 
dem Fortschreibungszeitpunkt insoweit außer 
Kraft, als der Fortschreibungsbescheid von dem 
zugrunde liegenden Bescheid in seiner zuletzt 
maßgeblichen Fassung abweicht. 

(2) Ein Fortschreibungsbescheid wird auf An
trag, erforderlichenfalls auch von Amts wegen 
erlassen. Der Antrag kann nur bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres, auf dessen Beginn die neue 
Feststellung beantragt wird, oder bis zum Ablauf 
eines Monates, seit dem der bisherige Feststel
lungsbescheid rechtskräftig geworden ist, gesteHt 
werden. Eine Erklärung zur Feststellung des Ein
heitswertes (§ 80 Bewertungsgesetz 1955, BGBl. 
Nr. 148) gilt als Antrag auf Erlassung eines Fort
schreibungsbescheides. ,§ 134 Abs. 2 gilt sinn
gemäß. 

§ 194. (1) ... 

(2) ... 

(3) ..• 

Der z e i t gel t e n cl erG e set z e s tex t: 

b) .. , 

c) in den FäHen des § 188: an die Personen'
v.ereinigung oder Personengemeinschattt, de.r 
die igemeinsch.aftHchen Einkünfte zufließen; 

cl) •. , 
e) ... 

(2) neu 

(2) 

:(3) 

§ 193. (1) Ein Feststellung.sbescheid über einen 
Einheütswert (§ 186) wi'l'd durch einen neuen 
Feslstellungsbescheid (Fortschlreilbungshescheid) 
ersetllt 

.a) bei A:ndemng d~s Wefltes des G~g~mslta:~des, 
Wlenm:. nach ,dem F.es'tsteJ!1ungszeitpUIlJkt die 
Voraussetzungen. eingenret:en sind, unter 
denen nach dem Bewertungsgesetz 1955, 
~GBl. Nr. 148, .eine Wertfortschreilbung 
sta-lltfindet; 

ib) 'bei Änderung in der Art oder Zurechnung 
(§ 24) des Gegenstandes, wenn die Ande
,rung nach d'em FeststeUungszeitpumkt ein
:getreten 'und für die BesteueruIlig von B,e
deutung ist. 

(2) Ein Fo.rtsch'reilbungOibescheid wird auf An
trag, erforderlichenfalls auch von Amts wegen 
e.class.en. Der .Antrag kann n'UJr bis zum AMauf 
des Ka~enderjahres, aufdieseen Be{?!inn die neue 
Feststellung 'beantragt wiI'd, oder bis zum Ab
lauf eines Monates, seitdem der bisherige Fest
stellungslbescheid rechtskräftig geworden .j"'t, ge
S'llellt wer,d~I1J.Ej.ne Br<ldärung zur· F,esutelJung 
des Einhei>tswertes C§ 80 ß.ewertung~g.es;etz 1955, 
'aGBl. Nr. 148) g,Llt aLs Antrag auf Erlassung 
eines F ort.s chreiibungsbescheid es. . 

§194.(1) 

(2) 

(3) 
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(4) Der Inhalt der Meßbescheide ist von Amts 
wegen denjenigen abgabe- oder beitragsbere.ch
tigten Körperschaften mitzuteilen, denen die 
Festsetzung der Abgaben oder Beiträge obliegt. 
Die mitzuteilenden Daten können im Einver
nehmen mit den· genannten Körperschaften auch 
maschinell lesbaren Datenträgern übermittelt 
werden. 

§196.(1) .. ,. 

(2) ... . 

(3) .. . 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(4) . Albschrifiuen,der MeßJbeschei,de iS,indV'ou 
Amts wegendenj,enj,~en ahgaJbe- oder bei~ra:~
lberechtigten Körpe.rscha1fiten zu Üibermitite.ln; 
denen die Festsetzung der Ahgabenoder Beiträge 
Oibliegt. 

§ 196. (1) 

(2) 

{3) 

(4) Der Zerlegungsbescheid hat an den Abgabe~ (4) Der: Zerlegungsbescheid ist dem Abgabe-
pflichtigen und an die beteiligten Körperschaften pfhchtigen und den heteiligten Kö~perschaften 
(§ 78 Abs. 21it. b) zu ergehen. (§ 78 Albs. 2 1it. h) zuzusteI1en. 

§ 198. (1) ... 

(2) AbgabenbesCheide haben im Spruch die Art 
und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fäl
ligkeit und die Grundlagen der Abgabenfest.c 
setzung (Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. 
Führen Abgabenbescheide zu keiner N achforde
rung, so ist eine Angabe über die Fälligkeit der 
festgesetzten Abgabenschuldigkeiten entbehrlich. 
Ist die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit be
reits vor deren Festsetzung eingetreten, so er
übrigtsich, wenn. auf diesen Umstand hingewiesen 
wird, eine nähere Angabe über den Zei~punkt der 
Fälligkeit der festgesetzten Abgabens.cbuldigkeit. 

§ 200. (1) Die Abgabenbehörde kann die Ab
gabe vorläufig festsetzen, wenn nach den Ergeb
nissen des Ermittlungsverfahrens die Abgabe
pflicht zwar noch ungewiß, aber wahrscheinlich 
oder wenn der Umfang der Abgabepflicht noch 
ungewiß ist. Die Ersetzung eines vorläufigen 
durch einen anderen vorläufigen Bescheid ist im 
Fall der teilweisen Beseitigung der Ungewißheit 
zulässig. 

§ 201. Wenn die Abgabenvorschriften die 
Selbstberechnung einer Abgabe durch den Abgabe
pflichtigen ohne abgabenbehördliche Festsetzung 
der Abgabe zulassen, ist ein Abgabenbescheid nur 
zu erlassen, wenn der Abgabepflichtige die Ein
reichung einer Erklärung, zu der er verpflichtet 
ist, unterläßt oder wenn sich die Erklärung als 
unvollständig oder die Selbstberechnung als nicht 
richtig erweist. Innerhalb derselben Abgabenart 
kann die Festsetzung mehrer Abgaben m emem 
Bescheid zusammengefa"ßt erfolgen. 

§ 202. (1) § 201 gilt sinngemäß, wenn nach 
den Abgabenvorschriften die Selbstberechnung 
einer Abgabe einem abgabenrechtlich Haftungs
pflichtigen obliegt. Hiebei sind Nachforderungen 
mittels Haftungsbescheides (§ 224 Abs. 1) geltend 
zu machen. 

§ 198. (1) '," 

(2) A'bgalbenlbescheidle halben im Spruch diie Art 
und Höhe der ,Abgaben, den Zeitpunkt ihrer 
FäLlil~keit und die GrundlaJgen der AbgaJbenfeslt
setzung {Bemessungsgrundlagen) zuentihaken. 

§ 200. (1) Die ,AJhgalberubehörde kann die Alb
;gilibe vorläufig ,f,estsetzen, w-enn:hach den Ergeb
nissen des Ermittlungsv,erfahrens .. die Abgabe
pflicht zwar n,oChu'IlJgew.iß, aher wahr.schein.lidi 
oder wenn der 'Umfang der Abgabepflicht noch 
Uingewiß ist. 

§ 201. Wellln die AlbgalbenV'O'rschriften di.e 
SelJb!ltJberech·nung einer Albgalbe durCh den A'b
~aibepflichti:genohne aibgahenibehör:d,li,Che Foot
setzung der. A:bgabe zulassen, ist ein Abgaiben
Ibes:cheid ,nur zu ,erl3J~sen, wenn ,der Albgahe
'Pflichti~ di'e E'imeichuIlJg e~IlJer ErkläruIlJg, zu 
der er verpflicht.et ist, unterläßt oder wenn, sich 
die El1klärung als unvol~ständig oder die Se1bst
Iberechmmg als Inlicht ri<;hci-g erw.eist. 

§ 202. § 201 gilt sinng,emäß, wenn nach den 
Ahgalbenvol'1sch.riBren die Sdbsoberechnung und 
Einr:eichun,g der Et1klärung ein,em albgalben,recht" 
lieh HafnuIlJg~pflichtigen oMiegt. An die SteIle 
eines Abgalbenlbescheides ,tritt ein: Haf'tlllIlJgstbe
seh,eid (§ 22'4 Albs. \1). 
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(2) Abs. 1 gilt nicht, s'Oweit ein zu Unrecht 
einbehaltener Betrag gemäß § 240 Abs. 3 zurück
gezahlt wurde 'Oder im Fall einer Antragstellung 
nach dieser Bestimmung zurückzuzahlen wäre .. 

§ 205. entfällt 

§ 206 •... 
a) .. . 
b) .. . 

c) wenn in einer Mehrheit v'On gleichgelager
ten Fällen der behördliche Verwaltungsauf
wand außer Verhältnis zur Höhe der fest
zusetzenden Abgabe steht und die Abgabe 
im Einzelfall den Betrag v'On 50 S nicht 
übersteigt. 

Der z e i t gel t ·e n cl erG e set z e s tex t: 

§ 205. Die zollamtlichen BestiVti·gungen, die 
eine AhgaihenschuLdJ betreff,en, gelten aLs Aibgaiben
hescheide, die mit dem Tag der 'AushämJdigung an 
den Verfügungsherech.tigten diesem gegenütber als 
erla!S.gen anzusehen g,ind. Dem \1VIarenempfänger 
gegenü:bergelten &1e mit ,dem gleichen Tag als 
erla'SSefi, s'Ofern er in der Wa;r.enerklärung .. ge
nannt ist. 

§ 206 • ... 
a) ... 

b) 

·e) wenn in einer Mehrheit von g~e,ichgelag.er
terJJ FäUen der Ibehöl'dLiche Ve,rwaltungsauf
WlandJ außer Vel'häiltnis zur Höhe der f'es't
'zusetzeI1Jden· Albgalbe steht und die AbgaJbe 
im Einzelfall den 'Betrag von 2'0 S ni-cht 
übersteigt. 

§ 207. (1) . . . § 207. (1) .. : 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen und (2) Die V,erjährungsfrist iheträgt bei Zöllen 
s'Onstigen Eingangs- und Ausgangsabgaben, s'Oweit und sons!tigen Einga;ngsaJbgabenein Jahr, bei der 
die Abgabenschuld nicht kraft Gesetzes entstan- Grundsteuer und den Vertbmuchs-oeuern drei 
den ist, ein Jahr, bei den Verbrauchsteuern drei Jahre, bei laUen übrigen Albgaben und hei Bei-
Jahre, bei allen übrigen Abgaben (einschließlich ~r~gen fünf Jahre. Bei Ihinterz.ogenen Aihga'ben 
der Zölle und sQnstigen Eingangs- und Ausgangs- und B.eiträgen beträgt die Verjährungs,ftis't zehn 
abgaben, s'Oweit die Abgabenschuld kraft Gesetzes Jahre. Das Recht, einen Verspämngszuschlag 'Oder 
entstanden ist) und bei Beiträgen fünf Jahre. Bei Abgalbenerhöhungenanzuforde:rn,verjährt gleich":' 
hinterz'Ogenen Abgaben und Beiträgen beträgt die zeitig mit .del11 Recht ·a·uf Festsetzung der Alb
Verjährungsfrist zehn Jahre~ Das Recht, einen.gabe. 
Verspätungszuschlag 'Oder Abgabenerhöhungen 
anzuf'Ordern, verjährt gleichzeitig mit dem Recht 
auf Festsetzung der Abgabe. 

(3) ... 

(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht gelei
steter 'Oder die Rückzahlung zu Unrecht bez'O
gener Beihilfen zu fQrdern, s'Owie das Recht auf 
Rückf'Orderung zu Unrecht zuerkannter Erstat
tungen, Vergütungen 'Oder Abgeltungen v'On Ab
gaben und Beiträgen verjährt in fünf Jahren. 

§ 208. (1) ... 

a) 
b) .. , 

e) in den Fällen des§ 207 Abs. 4 mit dem Ab
lauf des Jahres, in dem die rückzufQrdern
den Beihilfen, Erstattungen, Vergütungen 
'Oder Abgeltungen geleistet wurden; 

d) ... 

(2) Wird ein der Erbschaftls- und Schenkurugs
steuer oder der Grunderwerbsteuer untel'liegender 
Erwerbsv'Organg nicht ordnungsgemäß der Ab
gaiherthehörde angezeigt, SQ beginnt die Ver
jährung des Rechtes zur Festsetzung dieser Ab-

(3) .'. 

(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht ~-elei
st·et;er 'Oder die RückZlahlung zu Unrecht bezoge
ner Beihilfen zu fOl'dem, sOWlie das R,echt, die 
Rückzahlung zu Unrecht zuerkanrut;er Abgalben
vergütungen J;Jn'zufolldern, verjährt In fünf 
Jamren. 

§ 208. (1) 
a) 
h) 
c) in den' F~endes § 207 Abs. 4 mit dem 

Albla.uf des Jahres, :in dem dieBi~~hilfen 
oder .Nbgarbenv,el'gütiUlngen geleist;et wurde~; 

,d) ... 

(2) Wi.rd ein der EI1bschafts- und Schenkungs
steuer .oder der Grun,derweribsteuer unterliegen
der ErweI1bsv'Organg ni<h't ordnun.g.~gemäß der 
Ahgarbenhehörde ang.ez'eigt, so heginnt diie Ver
jährung des Rechtes' zur Festsetzung dieser Alb-
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Wo.rtlaut :des Gesetzentwurfes: 

gaben nicht vo.r ·.ArbLau'f des Jahres, an dejm die 
Abgalbenbehörde von dem Erwerbsvor~ang 
Kenntnis erlangt; dies ,gilt sinngemäß auch für die 
gemäß§ 18 Abs. 3 Grunderwerbsteuergesetz 1955, 
BOBl. Nr. 140, zu erklärenden Umstände. 

§ 209. (1) ... 

(2) Die Verjährung j,st gehemmt, sdlange ,die 
Geltendmachung des A11Ispruches ,innerhalb der 
letzten 'sechs Monate der Verjruhrun,gsfrist wegen 
höherer Gewalt nicht !mö,glich ist. 

(3) Ein Abgabenanspruch auJf Grund des Erb
scha:f,ts- und Schenkungssteuergesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 141, darf in den FäHen eines Erwerbes vo.n 

'To.des wegen oder einer Zweckzuwendung vo.n 
Todes wegen nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn seit dem Zeitpunkt der Anzeige eines SOt1-

chen Erwerbsvorganges fünfzehn Jahre verstri
chen ,sind; ,im ubr~en ,darf ein Albgaibenanspruch 
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn seit 
seiner Entstehung (§ 4) fünfzehn Jahre verstri
chen sind. 

§ 209 a. (1) Einer Abgalbenfestlsetzung, die in 
einer Berufungsentscheidung zu erfo.lgen hat, &teht 
der Eintritt der Verjährung nicht entgegen. 

(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittel
bar o.der mittelbar vo.nder Erledigung einer 
Berufung o.der eines in Abgabenvo.rschriften vo.r
gesehenen Antrages ab, so. steht der Abgaben
festsetzung der Eintritt der Verjährung nicht 
entgegen, wenn die Berufung oder der Antrag 
vo.r ,diesem Zeitpunkt eingebracht 'Wurde. 

6. ABSCHNITT. 

Einhebung der Abgaben. 

A. Fäll i ,g k e i t, E n tr ,i eh tun Ig und 
N e ben g e b ü!h I' e n i m Ein!h e b u n g s

ver fa h ren. 

1. Fälligkeit und Entrichtung. 
§ 210. (1)' Abga:ben werden unbeschadet der 

in Abgahenvorschriften getl"offenen Ibesonderen 
Regelungen mit Ahlaulf 'eines Mo.nates nach Be
kaIl!nt~abe (§ 97) des Albiga:benhescheides fällig. 
Wenn hei mündlicher Verkündiguilig eines Be
scherdesa:uch eine schriftliche Ausfertigung zu~ 
zustellen ist, wird die Monatsfrist erst mit der 
ZusteHllng der schri~t1iichen Ausfertigung tin Lauf 
gesetzt. 

Der z e i t gel te n Id erG e s, e t z e.s tex t: 

galben nicht vor Ablauf des J abres, in dem 
die Arbga:ben'behörde von dem Erwerb~vorgantg 
Keruntnis erhn,gt. 

§ 209. (1) .. , 

(2) Die Vlerjährung ist ,gehemmt, . 
31) solange die Ge1tendmachung des Anspruches 

,i,nnerhrallb d'er IetZiten se,chs Mo.nate der Ver
jährungstl"ist we~h boherer GeWallt nicht 
möglich ,ist; . . 

b) so.lange gemäß § ~81 Abs. 1 die Ent
scheidung über eine' Berufunig ausges,etZlt 
ist. 

(3) Si,11Jd: seit der Entstehung des Alb,ga.henaln
sPruches (§ 4) fünfzehn J,a'hr:e verstrichen, darf 
delr Albgaibem:anspnich nicht mehr geltend gemacht 
werden. 

§ 209 a. neu 

6. ABSCHNITT. 

Einhebu~g der Abgaben. 

A. Fäll 'i g k e i tun dEn t ric h tun g. 

1. Fälligkeit. 
§ 210. (1) Ahgaben werden unibescha:d'6t der 

in AJhgalbeIllvol"schriften :getl"o.ffenen !besonderen 
Regelungen mit A!b1~ufei,nes' Mo.nates nach Be
kanntgabe {'§ 97) des ,AJbga:benibescheides fällig. 

(2) Wird ein <Bescheid, der ,eine sonstige Gut- (2.) Wel"den Ah~alben, aUlS'genommen Zölle Ut11Id 
sch:r;ift (§ 213 Albs. 1) zur Fo.lge hatte, ohne g-leich-sonstige Eingangsa:bgaiben, ,an 'einem Samst<1ig, 
zeitige Neufestsetzungder Abgabe aufgehoben, iSonntag, leinem :gesetz~Lchen Feiert3!ig odIeran 
'so i~tdie sich hiedurch ergebende, d~m Gegen-einem Kadre~tlag fällig,' so. gJi:lt als Fä.11igkeitstag 
sta,nd ,des ,aufgelhobenen Bescheides zuzuordnende der nächs,teWerktlaJg .. 
Abgabenschuldi~keit ,am Tag der Aufhebung 
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fäillig. Für die Entrtchtung einer solchen Abgaben
smuLdigrkeit steht jedoch, wenn der Bescheid eine 
Festsetzung VOn .A!hJgraiben, 'hinsichtlich derer die 
Abgabenvorschri.ften die SdbstJberechnung durch 
den Ahgalbepfl:ichtigen 'older 'durch einen abga:ben
rechtll~ch Ha.ft'\Ln~pflichtigen zulassen, zum Ge
genstand hatte, eine N achfr.ist von z;wei Wochen, 
in allen übrigen Fälllen eine NachJfrist von einem 
Monat zu. ' 

(3) Werden Ahgalben, ausgenommen Zölle und 
sonstige Ei,nglangs- oder 'Aiusga11igsabg,aben, an 
einem Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feierta,g, 
Karfreitag oder 24. Dezember fäHig, so gilt als 
Fäl1igkeinstag der näcHste 'tag, der nicht einer 
der, vorgenannten Tage ist. 

(4) Werden Abg,alben, ausgenommen Nebenan
sprüche, 5päter als zwei ,Wochen vor ihrer FäHig
kert festgesetzt, \SO' steht dem Aibgabepflichtigen 
für die Entrichtung der Abgabennachfürderung 
eine Namfrist vün ~weiWlochen ab der Bekannt
gabe zu. Für Albgr.llben, bei 'deren nicht vorschrifts
mäßiger Entrichtung ,in Wertzeichen (Stempel-

, marken) die Abgalbenvorschrilften die Festsetzung 
einer Abgabenerh<ilhung 'vorsehen, beträgt die 
Nachfrist einen Monat. 

(5) In den 1m § 228 <lngefülhrten FäHen des 
Wiederauflebens einer Abgalbenschuldigkeir steh t 
dem Abga:bepflichügen fiirderen Entrichtung eine 
N achfr1st his ZUiIll Alb1auf Vlon zwei Wochen ab 
Bekanntgabe der Umbuchung, Rückzahlung üder 
RichtigsteLlung der Gelbar:ung :zu. 

(6) Tritt eine vom Zeitpunkt der Bekanntgaibe 
eines Arbgabenbescheides abgeleitete Fälligkeit 
eDner Abgabe zwi,schen dem 15. Ju1i und d~m 
25. August eines Ka'lenderjalhresein, so steht dem 
AJbgabepflich'tigen für die Entcichtung der Abgabe 
eine Nachfrist, von einer W;oche zu;d.ies gilt sinn
gemäß .in jenen Fällen, in ,denen eine Nachfrist 
vün einem Monat gemäß Aibs~ 2 oder 4 inner:hal:b 
des ,angeEijJhrten ZeitraUimes endet. 

2. entfä1J1t ' 2. E'J:1tr.ichtung; 

§211.(1)... §211.{1) 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~' 

~' ~ 

e) .. , e) 
f) ... J) 
g) lbei Umhuchung oder Ülherrechnung von 

Gwtlhahen (§ 215) eines Abgabepflichtigen 
auf Ahga'benschulrugkeite11- dessellben Ab
gabepflichtigen am T~g der Entstehung der 
GutlhaJben, auf Albgaibenschwldigkeiten eines 

.Ianderen AbgY.l!bepflichtigenam Tag der nach
weislichen AntrYa:gstelIung, fr,ühe~ten~ jedoch 
am Tag der Entstehung der Guthaben; 

,g) hei Umbuchung oder Überrechnung . von 
GU'thaben eines Abgabepflichtigen auf Ah
gabenschuld~gkej.ten! deSISeiben AJbgabepflich-' 
tlig.en am Ta.g der EIlitStehung der Guthaben, 
auf Aihgalbenschuldi.gkeinen eines anicLeren 
Albgabepflichtigen Olm Tag dernachwei·s
lichen Antr3igstelllung; 
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h) .. . 
i) .. . 

(2) Erfolgt ,in den Fällen des Abs.1 lit. c die 
Auszahlung older überweisung durch das Abgabe
postamt oder in den Fällen des Abs. 1 lit. d ,die 
GutschraIt auf dem Postscheckkonto oder dem 
sonstigen Konto der empfangsberechtigten Kasse 
zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei 
'Tagen nlach ArhlJaufder zur Entrichtung einer Ab
gabe zustehenden Frist, so hat die Verspätung 
ohne Rechtsfolgen zu bletben; in den Lauf der 
dreitäg1gen Frist sind Samstage, Sonntage, gesetz
ILiehe Feiertage, der Karfreitag und der 24. Dezem
ber nicht einzurechnen. 

(3) ErfoLgt in ,den Fällen des A:bs. 1 Jit f 
die Gutschrift auf Grund eines Schecks im Ver
rechnullIgsweg, so g~lt Abs. 2 sinngemäß.' . 

(4) Die En,tr.ichtung von Albgabendurch Hin
'gaJbe von Wechseln ist 'unzulässig . 

. § 212. (1) Auf Ansuchen ,des Ab'gabepflicht~g~n 
kann die Alb~a:benlbehörde für Albgahen, hinsicht
lich derer ihm gegenÜfber au:f Grun,d eines Rück
stands ausweises (§ 229) EinJbr~ll'gung~maßnahmen 
für den Fall des here.its erfolgten oder späteren 
Eintrittes aUer Voraussetzungen hiezu in Betracht 
kommen, den ZertpUnikt der Entrichtung der Ab
gaben hinausschieben (Stundung) oder die Ent
richtung in Raten bewilligen, wenn die sofortige 
oder die solfiortige volle Entr.ichtung der Abga'ben 
für den Abgabepflichtigen mit erheblichen Härten 
verlbunden wäre und die Binbr1nglichkeit der Ab
gaben durch den Aufschub nicht gefährdet wird. 
Eine vom Ansuchen ahweichende Bewilligung von 
Zahlungs erleichterungen kann 'Sich auch auf Acb
gaben, deren Gebarung mit jener der den Gegen
'stand des Ansuchens h~ldenden Abgaben zusam
mengefaßt verbucht wird (§ 213), erstrecken. 

(2) So'weit Albgalbenschu1digkeiten, für die in
foLge einer gemäß Abs. 1 ertdlten BewiHigung 
von Zahlungs erleichterungen ein Zahlungsauf
schuh eintritt, den Betrag von insgesamt 50000 S 
ü:bersteiJgen, sind Stundungszinsen in Höhe von 
3'% über dem im Zeitraum des Zahlungs,aufschu
bes jeweils geltenden Zinsfuß für Esk'ontierungen 
der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr zu 
en trlchten. Im FaU eines Terminver,lustes gilt 
der Zahlungsauf'schulb im Sinn dieser Bestimmung 
er,st im Zei1tpunkt der Ausstellung des Rück
stJandsau:sweises (§ 229) ,~1s heendet. Tm Fa'Lle der 
nachträglichen Heraibsetzuilig ein'er Albgahenschuld 
hat die Berechnung der Stundungszinsen unter 
rückwirkender Berücksichtigung des Herab
setzungshetrag~ (Zu erfolgen. 

§ 213. (1) Bei den von derselben Abgalbenbe
hörde wiederkehrend zu erhebenden Abgaben 
und den 7lU diesen Abgaiben zu erhebenden Ne
benansprüchen ist, &OIWeit ~m folgenden nicht ran-

Der;z; e i t gel t e n cl erG e set z e s tex t: 

h) .. . 
,i) .. . 

(2) ,n'eu 

(3) nleu 

(2) 

§ 212. (1) Auf Ansuchen dies Abgabepfliehtigen 
ka,nn die Albgahenlhehörde fü:r Abgalb en, hin
sichltJiich der,er ~m geg,e1lJÜber ,auf Grund eines 
Rücksta'lldsal\ls~e'Ls'es ~§ 22'9) Einihringungsmaß
nahmen! für :den 'Falld,esl Ibereit,s erEolgten oder 
später.en EiIlltrittesaJ:j,er VOl1a1Ussetzungen biezu 
in Betracht kommen, dm Zeiltpunkt der Entrich
tung d:er .Nbgalben hi,nausschielben (!Stundiung) 
oder d~e Entrichtung in Ra1)en 'bewiLligen, wenn 
die sofortige oder die sofortig.e voLle Entlrich~ 
'tu!lJg der .Nbgalben .für d~.Nbgatbep±1ieh'ti,gen 
mit ,erheblichen Härten v,erfu'unden wäre und die 
Einbringlichkeit der Abgaben durch den Auf
sclnllb nicht .gefährdet wird. 

C2) Soweit A'bgalbenschu1dkgkoeiten, für die in
fologeeiner gemäß Abs. 1 ertJooten 'ßiewiUigu,ng 
von ZahLungser.1eichterungen ein Zahlungsauf
schuh eintritt, den B:etra>g von :inSJgesamt 50 000 S 
übel1steigen, . smd Stundungszi1nsen in Höhe 
von: 30/ouber dem nm Zeitraum des Zahlungs:
aufschuJbes jeweiLsgel'tenden Zilllsfuß für :&Jwn
tierungen'der OesterreidlischenNationalbank pro 
Jahr zu ,en1Jrichten. Im FaUe der n:achträglich,en 
HeraJbsetzunlgeiner A!bgalbenschuld hat Idie Be
rechnung der StundungsZJinsen uiliterrückwir
kender Berücksich1tigung des Herlarhse1:zungslhetI1a
g,es zu edo1gen'. 

. § 213. (I) Bei deili von der g,1eichen Abgaiben
!behörde wiederkehrend zu erhe!benden Abgaben 
ist für jeden AJbgabepfli.chtigen ,dlie GeJba>rung 
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deres bestimmt ist, !ür jeden Ahgahepflichtigen, 
bei GesamtschuklveI1hältnissen für die Gesamt
heit der z·ur Za:hlung Verpflcichteten, die Geba
rung (Lastschriften, Zahlun;gen und alle sonstigen 
o.hne Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen 
Gutschriften) in laufender RechIlJUng zusammen
gdaßtzu verbuchen. 

(2) Bei den anderen als den im Abs. 1 genannten 
Abgaben ist die GebaruIlJg für jeden Abgabe
pflichtigen, bei Gesamtschuldverhältnissen für die 
Gesamtheit der zur ZahLung Verpflichteten, nach 
den einzelnen Abgalben getrennt oder zu~ammen
gefaßt, jedoch .abgesondert von den im Albs. 1 ge
nannten Albgaben zu verbuchen. 

(3) Die Gebarung der Gewerbesteuer ist inso
weit jewe~ls voneinander Igetrennrt: Zu veribuchen, 
alis mehrere Gewerbe\;>etciebe unterha'lten werden 
oder der 'einheitliche Steuermeßbetra,g gemäß § 30 
Abs. 1 GewerbesteuerJgesetz 1953, BGiBL Nr; 2/ 
1954, zu zerlegen ist. Die Gebarung der vom 
Grundsteuermeßlbetrag oder vom Einiheits,wert 
wirtschaftlicher Einherten oder Untereinheiten 
des' Grundbesitzes unjmitteI/bar 'a:bhängigen Ab
gaben oder Beiträge ist getrenIlJt nach diesen wirt
schaftlichen Einlheiten 'od er Untereinheiten sowie 
albgesondert von der Gebarung der Ülbrigen Ab
gaben zu verbuchen. Im Ba1l des WechseIs von 
llnibeschränikJter und beschränkter Steuerpflicht 
i~t die Gelbarung ,der hiev.on ihe·troffenen 
Abgaben je nachdem, ob s.ie sich auf 
Zeiträume 'Oder Zeitpunlkte v'Or 'Oder nach 
diesem Wechsel beziehen, getrennt voneinander 
zu verbuch,en. Die Geibarung der IAbgahen, hei 
denen die Entrichtung durch Hin@abe von Went
papieren zugelassen ist, ist von der Ge1barung der 
übrigen Abgaben getrennt zu verbuchen. Die Ge
barungder im FinaIliZStrafverfathren verhängten 
Geldstr,afen und Wel1tel'sätze und der hiebei an
gefaUenen sonscrgen Geldanspr,üche ist von der 
Gebarung der Abgaben getrennt Zu verbuchen. 

(4) Bei Vorliegen eines Gesamtschwldverhält
nisses ist eine .im Sinn des Albs. 1 oder 2 zusam
mengefaßte Verbuchung der Gebarung mi,t der 
Geibamng der vom Ge~amtschuldvenhälltnis nicht 
umfaßten Abga:ben insoweit z.uilässig, Ia'lls zumin
dest einer der Gesamtschuldner alle diese Ab
gaben schuldet. 

(5) In den Fällen des § 19 Abs. 2 is<t die 
Geharong der AbgahelIl ,derPersonenvereinigung 
(Personengemeinschaft) auch nach erfolgter Be
endigung Z'ulsammengefaßt Z'u verbuchen. 

§ 214. (1) In den Fällen einer zusalTI\mengefaß
ten Verbuchung der Gebarung sind Zahlungen 
und sonstige Gutschriften, soweit im folgenden 
nicht anderes be~cinü:nt ist, auf die dem Fä:llig
keitstag nach ältesten verlbuchten Aibgabenschul
digkerten zu verrechnen. Halben mehrere Ab
ga;benschuldigkeiten den gleichen Fälligkeitstag 

Der z e i t gel t end erG e 5 e t z e 5 tex t: 

(La:stschriften, Zahliungen und, aUe sonsnigen ohne 
Rücksicht a:us weIchem Anlaß entsta,nden<en Gut
schriften) in hutf.ender Rechnung zusammenlge
faßt Z'u ver'buchen. 

(2) B,e,i den a<nideren a,ls im Abs. 1 gen<linnten ' 
AibgaJben istd:j,e Geba,rwng für jedetn A1bg,abe
pmchtigen nach ,dien einzelnen Ahgahen getrenn,t 
oder zusammengehßt, jedoch ,ahgesondert von 
dem im Albs. 1 gelllannten Ahgaben zu ver
buchen. 

(3) Die Gebarung mit dien: im Finanzstr,af
verfa:hren verlhängten Geld5trafen und Werter
sätzen ·~st stets von .den. Abgaihen getrennt zu 
verbuchen. 

(4) Zaihlungen und sonstige . Gutschriften sind, 
sowe~t § 214 nicht Aibweichendes bestimmt, auf 
.die dem FäLti.gkei~oa:g nach ältesten Schuldiigk,ei
ten des Aibgabepflichtigen 'Zlu verrechnen. 

§ 214. (1) Von der Verrechnung auf die 
iHteste :FäJlligkeit {§ 213 Albs. 4) sin.d Zahlungen 
und 'sonsüge Gutsch<rifloon auf Albgalben<schuldig
keitenausgenommen, deren Entrichtung durch 
BewiI1igung ,einer Zah~uI1!gsedeichteruIlJg (§ 212) 
üder gemäß § 175 Abs. 3, undi4 Zollgesetz 195,5, 
BGBl. Nr.129, hiJnausgesch,aben worden iSit. 
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Wortla'ut des Gesetzentwurfes: 

und reicht ein Zu verrechnender Betrag zur Til
gung aller dieser Schuldigkeiten nicht laus, so ist 
die Verrechnung in erster Linie auf die früher 
verbuchten A1bgabenschuldigkeilten vorzunehmen. 
Die Verbuchung v'Oln AbgabenschuIdigkeiten ist 
ohne unnötigen Aufschub und <in einer von 6ach-
1ichen Gesichtspunkten bestimmten Reihenfolge 
vorzunehmen. 

(2) In den Fällen einer gemäß § 201 letzter 
Satz zurommengefaßten Festsetzung von Abgaben 
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß als Fälrligkeits
<tag der gesamten Ahgalbennachforderung der Fäl
ligkeiutlligder jüngsten zusammengef:aßt festge
setzten Abg~benschuldigkeit anzusehen ist. 

(3) Solange eine BewiJHgung von Zahlungser
leichterungen wirk-sajm ist, grIt Abs. 1 mit der 
Maßgabe, daß hinsichtlich jener Ab:gabenschuldig· 
keiten, ,die den Gegenstand der Bewilligung bi 1-
den, die in dieser vorgesehenen Zahlungstermine 
an die Stelle der Fäl1igkeitstage 'treten. 

(4) Dem der Abg;!)benbehörde auf dem Zah
lungsbeleg rbekanntgegebenen Verwendung,s,zweck 
entsprechend zu verrechnen sind Zahlungen, so
weit sie 

a) AlbgabenschUildigkeiten Ibetreffen, deren 
Höhe nach den AibgalbenvorschrLften vom 
Abgabepflichcigen selibst berechnet wurde, 
oder 

b) ,die in A!bgabenvorschriften vorgesehene 
Abfuhr einb~haltener Abgabenbeträge 'be
treffen, oder 

c) Ahgaheschuldigkeiten !betreffen, die auf 
Grund einer Sdbstanzeige festgesetzt wur
den, 'Oder 

d) im Finanzstrafvel"fa:hren verhängte Geld
str,afen und Wertersätze oder sonstige hie
bei angefailIene Geldansprüche betreffen. 

nies gilt sinngemäß für die Verwendung sün
g,ruger Gutschriften, so/Weits:ieim Zusammenhang 
mit einer, in den Abgabenvorschriften vorgesehe
nen Selbsllbemessung oder Einbehaltung und Alb
fuhr von Ahgaben entstehen. 

(5) Wurde eine Verrechnungsweisung im Sinne 
des Arbs. 4 lit. a 'Oder b erteilt und wurde hiebei 
irrtümlich eine unrichtige Xbgabenart oder ein 
unroichtiger Zeitraum angegeben, so sind Üiber An
trag die Rechtsfolgen der irrtümlich erteilten 

Der z e i t gel t en:d erG e set z e s tex t: 

{2) Dem d~r Alhgaibenlbehördebekanntgegebe
nen Verwendungszweck entsprechend zu ver
rechnen sind ZahJungen und sonstige Gutschrif
ten, die 

a) sich auf Schuldiigikeiten beZiiehefl', denen 
Höhe fl'ach den AJbgaJbenvoroschriften vom 
Abgalbepflkhtigen selbSit ber'echnet wurde 
oder 

b) die Abfuhr einlbehalitener Albgabenlbet'räge 
'berroeffen oder 

c) in der gemäß § 2'11 Albs. 1 1it. i vorge
sehenen Form erfolgen oder 

d) ,im Finaruzstrafv.erfa'hr,en vemäng\)e Geld
strafen und Wenters,ätze betreffen. 

(3) ZahlU1n!g~n rund sonstige Gutschrißten., d.j,e 
unter Bezugna'hme lauf eine Mahnung odelf' im 
Zug eines Vollstreckungs:verfalhrens erfQLgen, sind 
auf die Schu~di.gkei,ten zu v,errechnen, di.e Gegen
stand der Mahnung {der Vollstreckung):.ind. 
Zahlungen eines Haftenden sind auf die durch 
d'ie Haftung gesicherte Abga1benschu.ld zu ver
rechnen; 
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Verrechnungswe,isung .aufzuheben 'Oder nicht her
beizuführen; dies gmt nicht für die v'Or der An
tragstdlung durchgeführten Einbringungsmaß
nahmen Uilld d~e im ZusaIlljmenhang mit diesen 
angefalilenen Nebengebü:hren. Der, Antrag kann 
nur binnen zwei M'Onaten ab Erteilung der un
richtigen Verrechnunlgsweisung gestellt werden. 

(6) Zahlungen und sonstige Gutschriften, die 
unter Hezugna'hme auf eme Mahnung oder im 
Zuge eines Vollstreckungsverfahrens erfolgen, sind 
~n erster Linie auf' die Abga:benschuldigkeiten zu 
verrechnen, die Gegenstand der Ma,hnung 'Oder 
des V QUstr,eckungsv,erfahrens :sind. 

(7) In den Fällen einet zusammengeof;aßten Ver
huchung der Gebamng gemäß § 213 Abs. 4 sind 
Zahlungen für Rechnung eines Gesarritschuldners, 
der nicht alle zusammengefaßt verhuchten Ah
ga:ben schuldet, a.uSlschiließlich auf die ihn betref
fenden verbuchten Ahgabenschuldigkeiten' zu 
verrechnen, wenn ,auf dem Zahlungsbeleg '31US

drücklicheine dieslbezüg1icheWidmung verfügt 
wurde. Soweit sich durch nachträgliche Abände
rung 'Oder Auf:hebungeines ,maßgeblichen Ab
gaben- oder Haftungsbescheides erweist, daß die 
für Rechnung eines Gesamtlschuldners z'u verrech
nen gewesenen Beträge die Abgaben übersteigen, 
für die er in Anspruch zu nehmen war, ist der 
übersteigende Betr:lig durch Umbuchung aus der 
zusammengefaßten Verhuchung der Gebarung 
herauszU'lösen. 

(8) Eine sich aU5 ein~m .Nbgabenbescheid er
gehende ,so,nstige Gutschrift ist auf die den Gegen
stand des Bescheides betreffenden verbuchten Ab-

'.gabenschuldigkeiten zu' verrechnen; ein SO'dann 
nQch verbLeIbender Telil der sQnstigen Gutschr1ft 
,ist für den Ra:!1, daß der .Nbgabenbescheid die 
Festsetzung von VQrauszahLungen für einen kür
zeren Zeitraum aLs ,ein Kalenderjahr zum Gegen
standhat, auf ,gleichartige, dasselbe Kalender
jahr 'betreffende äJtere Vorauszahlungsschuldig
keitenzu verrechnen. Wird ein Abgaibenbescheid 
ohne gleich,zeitige Newfestsetzung der Abgabe 
aufgeholben oder wird durch Bescheid ausgesprQ
chen, daß ,die VQraussetzungen für eine Abgahen
festsetzung nicht vorliegen, ,so list eine sich daraus 
ergebende sonstige Cutschriftin gleichier Weise 
zu verrechnen. 

Derzeit geltender Geset,zestext: 

§ 215. (1) Ein sich ;ms der Gebarung gemäß § 215. ~1} Dhe sich aus der Gfiba:rung gemäß 
§ 213 ergebendes Gutihaben eines Abgabepflich- § 213 ergebenden Gutha'ben des Abgabepflichti
tigen ist zur Tilgung fäHiger Albgabenschuld1g- gens~nd zur Tilgung fälliger SchuMigkei'ten zu 
keiten zu verwenden, die dieser Abgabepflichtigeverwenden, die der Abgalbepflichtige bei der glei.
bei dersdben Abgaberubehörde hat.chen Albgalhenlbehöl'de h3lt. 

(2) Das nach Tilgung der im Abs. 1 bezeichne- (2) D~e nach T~1gu.ng der im Albs. 1 bez:eich-
ten SchuMigkeiten bei einer Abgahenbehörde ver- neten Sch'uldigkeiten hei einer Ahgalbenibehöl1cle 
bleibende Guthalben ,ist zur Tilgung der dieser verbleibenden Guthaben sind zur Tilgung der 
Behörde hekannten fälligen AbgaJbenschuldig- dieser Behörde bekannten Schukligkeiten zu ver
keiten zu verwenden, die der Albgabepflichtige bei wßnden, die der Abgalbepflidl'l:ig,e bei einer ande-
einer anderen Abgabenbehörde hat, ren AhSiaibenbehörde hat. 
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Wo r tla 'l1 t . des Ge set zen t wurf e s: 

(3) 1st der Ahgahepflichtige nach :bürgerlichem 
Recht nicht rechtsfähig, 50 ist ein nach Anwen
dung der Ahs. 1 und 2 noch verbleiJbendes Qut
haben unter sinngemäßer Anwendung dieser Be
stimmungen z:ugunsten derjenigen zu verwenden, 
die n:achden Vorschriften des bÜl1gerlichen Rech
tes im eigenen Namen uber daJs Guthaben zu 
verfügen berechtigt sind. 

(4) Soweit Guth<1oben nicht gemäß Abs.- 1 his 3 
zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der 
Bestimmungen de~ § 239 zurückzuzaihlen oder 
unter sinngemäßer Anwendung dieser Bestim

-mungen über Antrag des zur Verfügung über 
das Gutlhaben Berechtigten zugunsten eines ande
ren Abgahepflichtigen umzuJbuchen oder zu ü;ber-
rechnen. - . 

2. Säumniszuschlag. 

§ 217. (1) Wird eine A<bgabe nicht spätestens 
am Fälligkeitstageritrichtet, sO tritt mit Arbla.uf 
dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszüschbges ein, soweit der Eintritt 
dieser VeI1J'flichtwngnicht gemäß Abs. 2 bis 6 
oder § 218 hinausgeschdben wird. Auf Neben
gebühren der Abgaben (§ 3 Abs. 2 ,lit. d) finden 
die Bestimmungen über den Säumniszuschlag 
keine Anwendung. 

(2Y SOlWeit ei·ne Abgabe nur deswegen als 
nicht entrichtet anzusehen ist, weil vor dem AIb
lauf einer zur Entrichtung einer anderen A'hga
benschuld~gkeit zur -V.erfügung stehenden Zaih
·lungsfrist eine VerrechIIIUng gemäß § 214 auf 
diese andere Ahgahenschuldigke:it erfolgte, tritt 
die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis
zuschlages himichlllich der erstgenannten Abga,be 
erst mit Ablauf der später endenden Zahlungs
fniIst .für eine der genannten A1blgaben ein. 

(3) Beginnt, eine gesetzlich zustehende oder 
durch Bescheid zuerkannte Zahlungsfrist späte
stens mit Ablauf des Fälli:gkeitstages oder einer 
.sonst für die Entrichtung einer Abgabe zustehen
den Frist, so trutt die Verpflichtung zur Entrich
tung des Sä,umniszusch~ages erst mit dem unge
nützten Abilauf der zuletzt endenden Zahlungs
frist ein. 

(4) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gut
schrift zur Folge hatte, atbgeändert oder in Ver
bindung mit einer ,gleich'zeitigen Neufestsetzung 
der AtbgaJbe aufgehoben und ist für die Ent
richtung einer älWillilg .sich daraus ergebenden Ab
gabennachforderung eine Nachfrist gemäß § 210 
Albs. 4 zuzuerken'nen, so tritt hinsichtlich dieser 
Abgabennachforderung die Verpflichtung zur Ent
richoung des Säumniszuschlages erst mit dem un
genützten Ahlauf die,ser Nachfrist ein. 

D e rtz. e i t g eJ t end erG e set z e s tex t: 

(3) Soweit Guthahen ,ruichll'{?iemäß iAtbs. 1 
und 2 zu venwenden sind, sind sie nach Maß
gabe d,er Bestimmurugen des § 239 zurückzu
zahlen; 

3, Säumniszuschlag. 

§ 217. (1) Wi'rd eine Alhgabe nicht spätestens 
am Fälli.gkeits,ta.g entnichtet, so tritt' milt .Nb<lauf 
dieses Tages die Verpflich-oung zur Entrichtung 
eines .säumnis~zuschllages .ein, soweit der Eintr.iltt 
dieser' Venpfli.choung nicht .gemäß Alb". 2 his 6 
hinausgeschobe,n wi.rd. Auf Neben:~ebühren der 
Albga;ben (§ 3 Albs. 2 Lit. d) fin,den die Bestim
mungen ülber .den Säumn~siZuschl<l!,g keine An-
wendung. . 

(2) Wird 'ein Ansuch·eu um ZaJhhmgserJeicht1e
rungen (§ 212 A,bs: 1) spätesten~ eine Woche 
vor dem Fältlig!keitstag, hei Eingang,sahgaihen 
,innerha~b ,einer vorgesehen.en Zahlungsfrist, ein.
gebrach,t und wil"dt diesem 'Ansuchen S'll<l!ttJgege
ben, tri<tt di.e Verpflichmng zur Entrichtung des 
Sä'llmniszuschloiJges 'erst bei T<ermin-v,e:rlust C§ 230 
Albs. 5) ein. In ,dtiesem Fall ist der Säumniszu
s4Ila.g von der gesamten vom Terminvedust 
betroffenen AlbgaJbensch'll,l:d zu entrichten. 

(3) Abs. 2 gilt ,sinngemäß, wenn ein neuerliches 
Ansuchen um Zahlungs,enleichterungen späres'tens 
eine Woch,e vor AJbla.uf einer bewiLligten Stun
dung oder eine Woche vor dem für die Entri,ch
tung . einer &ate vorgesehenen Zahlungstermin 
eingebracht wurde. 

(4) Wind einem ,gemäß Albs. 2 OIdler 3 zeitg·e
r'echt eingebrachten Ansuchen um Z ahlungs er
leichte.rung nicht: sta'ttgegdben, s.o is.t für die Zah
Iu~gder A<bgabe eine Nachfr;i~t von zwei Wochen 
zu setzen, mit deren UJnf,1enützroem AihLauf die 
V·erpflichtwn1g zur EntI'ichnung des Säumniszu
schlages eintritt. 

128 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 75 von 93

www.parlament.gv.at



76 
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(5) Bei Abgaben, deren Ent1'1ichtung nach den 
Abgabenvorschr,iften in Wertzeichen (Stempel
marken) vorgesehen ist, tritt die Verpflichtung 
zur Entrichtung des SäumniszuschLages nur inso
weit ein, als die Abgabe nach ihrer Festsetzung 
(§ 203) nicht innerhaLb der gemäß § 210 Abs. 4 
zweiter Satz Oider Albs. 6 zustehenden N achf6st 
entrichtet wird. 

(6) In den im § 228 ,angeführten Fällen des 
Wiedel'aurflebenseiner Abgabenschuldigkeit tr,itt 
die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis
zuschlages erst mit dem ungenützten Ablauf der 
Nachfrist gemäß § 210 Aibs. 5 ein. 

§ 218. (1) Wird ein Ansuchen um Za;hlungs
erleichterungen (§ 212 Abs. 1) spätestens eine 
Woche vor AbLauf der für die Entrichtun,g einer 
A:bg~be zur Verfügung stehenden Frist einge
bracht und wird diesem Ansuchen stattgegeben, so 
triott vor Aiblauf des Zeitraumes, für den Zam.
lungserle,ichterungen bewilligt wurden, die Ver
pflichtung 1JUr Entrichtung des Säumniszuschlages 
erst dann ein, wenn infolge eines Terminver
lustes (§ 230 Abs. 5) ein Rückstandsausweis 
(§ 229) ausgestellt wird. In diesem Fall ist der 
Säumniszuschlag von der im Zeitpunkt der Au,s
stellung des Rückst,andsausweises beStehenden, 
vom Terminyerlust betroffenen' A!bg'ahenschuld 
zu entrichten. Die Bestimmungen dieses Absatzes 
sind nicht -anzuwenden, wenn es sich bei der 
Zahhingsfrist um eine Nachfrist gemäß Abs. 2, 
§ 212 Aibs. 3, § 235 Abs. 3 oder § 237 Abs. 2 
handelt. . 

(2) W.ird einem 'gemäß Abs. 1 zeitgerecht ein
gebrachten Ansuchen um Zahlun~serleichteru'ngen 
nicht stattgegeben, .so ist für die Zahlung der Ab
gabe eine Nachfrist von zwei Wochen zu setzen, 
mit deren ungenütztem Ablauf die Verpflichtung 
zur Entrichtung des Säumniszuschlages eintritt. 

(3) Wird ei.ne Zahlungserleichterung, die auf 
Grund eines zeitigerecht eingebrachten Ansuchens 
bew,rlligt wor,dentst, nachträglich widerrufen 
(§ 294), so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung 
des Säumniszuschlages erst mit dem ungenützten 
Ablauf der im § 212 Aibs. 3 vorgesehenen Nach
frist ein. 

(4) W.ird vor dem Ende einer für die Entrich
tung einer Abgabe zustehenden Frist ein Voll
streckungsbescheid (§ 230 Abs. 7) erlassen, so tr,itt 
die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis
zuschlages erst mit dem ungenützten Ablauf die
ser Frist, .spätestens jedoch zwei Wochen nach Er
lassung des Vol1streckmngsbescheides ein. 

Der,zeit geltender Gesetzestext: 

(5) Wird eine Zahlungserl:eichterung, die auf 
Grund ,eines zeiug,erecht eingebrachten, An
suchens bewm1gt worden ist, nachträg;Iich wider~ 
rufen (§ '294), so tritt die Verpflichtung zur Ent
richtung dies Säumni,slmschla.ges mit dem unge
nützt'en A1bLaJ1]f der im § 212 Albs. J vorge~ehe
n'en Nachkist ein. 

(6) Wir:d eine Albgabe 1m D:berweisungS'verkehr 
(§ 211 Ahs. 1 Et. ,d) entrichtet, so ,tritt die Ver
pflichtung zur Ent'richtung des Säumnis.zuschlages 
er,ste~n, wenn die Gutschrifli nicht vor Albr~uf 
von zwei Werkitligien hach den in Albs. 1 his '5 
heveichneten Zeitpunkten erfolgt; dies gilt sinn-
gemäß auCh bei BiJ11IzahluIligen durch: Postanwei
sung {§ 211 Abs. 1 .1it. c). 

§ 218. Bei A11Iforderung einer A:bgaJb=rhö
hun.g w,egen nicht rechtzeioiger Entrichtung eIDer 
Abgabe tritt :die Verpflichtung z:ur Entrich,tung 
des Säumniszus.chlages von der Aibgahe erst dau.n 
ein, wenn di.e A1bgahe ei,nschließ1ich der Erhöhutlig 
nicht innerhalb ,der für die Zahlung der erhöhten 
Aibgabe rb:estimmten F r1st. erutnich:tet wird. 
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§ 221. (1) Die Verpflichnung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages entsteht nicht, -soweit die 
Säumnis ,n,ichtlmehr als fünf Tage beträgt und 
der Ahgabepflichtige innerihalib der letzten sechs 
Monate vor dem Eintritt der S:iumnis alle A,b
galbenschUldigkeiten, hinsichtilich derer die Geba
rung Igemäß § '213 mit jener der nicht zeitgerech! 
entrichteten Abgabenschuldigkeit zusammenge
faßt ver!bucht wird, zeitgerecht entrichtet hat. Die 
Fri,st von fünf Tagen beginnt in den FäHen des 
§ 211 Abs. 2 und 3 erist mit Ablauf der dort ge
nannten Frist. 

(2) Von der Festsetzung, eines Säumniszuschla
ge,s ist abz~elhen, wenn die hiefür maßgbliche 
Bemessungsgrundla-ge im Einze1faH 2 500 S nicht 
erreicht. 

§ 222. (1) Die BestelLung einer nach den Ab
gaben vorschriften zu leistenden oder vom Ab
gabepfEchtigen angebotenen Sicherheit erfolgt 
durch Erlag von Geld oder V'On inlländischen 
Wertpapiel.'1en, die sich nach den hierüber be
stehenden Vorschr1lten zur Anlegung der Gelder 
von M~nderjäihrigen ,eignen, und nur in Ermange
lung solcher durch Erlag von anderen inländi
schen, an einer BÖrse notierten Wertpapieren, 
die nach Enmessen der Albgabenbehärde-genügen
de Deckung bieten. Die Wertpapiere dürfen nicht 
außer Kurs gesetzt und müssen mit den laufenden 
Zins- !Otder Gewinna:ntei,lsche~nen und Erneue
rungsscheinen versehen sein. Sie s~nd nach dem 
Kurs des Erlagstages zu bewerten und bei der 
Ahgaberubehörde zu hinterlegen. Diese kann auch 
Einlagebücher einer inländischen Kreditunter
nehmung ,al,s Sicheriheirs1eistung zula~sen. 

§ 224. (1) ... 

(2) ... 

(3). Die erstmalige Geltendmachung eines Ab
gaben anspruches anläßlich .der Erlassung eines 
Haftungsbescheides gemäß A'bs. 1 ~st nach Ein
tritt der Verj:vhrung des Rechtes zur Festsetzu,ng 
der Abgabe nicht mehr zulässig. 

§ 226. AbgaiberuschJuldigkeiten, die nicht späte
stens am Fä1ligkeitstag entrichtet wer,den, sind 
in dem von der .Nbgabenbehörde festgesetzten 
Ausmaß vollstreckbar; solange die Voraussetzun
gen tür die Se~bstberech11lUJng einer Ahgabe durch 
den AbgaJbepflichtigen ohne abgaJbenbehördliche 
FestlSetzunggegeben sind, tritt an die SteUe des 
festgeserztenBetrages der ,selbst berechnete und 
der Abgahenbehörde bekanntgegebene' Betrag. 
Dies grlt sinngemäß, wenn nach den Abgaben
vorschriften die Seltbstberechnung einer Abga.'be 
einem abgabenrechtlich Haftungspflichtigen oIb
liegt. 

Der z e i t gel t e n.cl erG es e t z e s tex t: 

§ 221. Die Verpflich,tung z'lllr Entrichtung eines 
Säumniszuschla,ge,s entsteht nicht, wenn er im Ein
zelfall 20 S nicht erreicht oder wenn der Ahgaihe
pflichtige nur ausMhmswei<se säumig ist und die· 
Säumnis nlcht mehr als fünf Tagebeträ@t. 

§ 222. (1) Die Be~tellrung 'einer nach ;den Atb
galbenvorsch,r.i:ften zu 'leistenden· oder vom Ah
ga:bepflich~~genangebotenen Sicherheit erfoLgt 
durch Erlag von Geld oder von inlä;ndi,sch'en 
Wertpapieren, die sich nach den hierüber beste
henden Vorsch'riften zur Anlegung der GeMer 
von MincLerjä:'hrigen eilgnen, und nur in Erman
gelung sokher 'durch Erlag Vlon ander'en inländi
schen, an einer Börse notierten Wertpapieren, die 
nach Ermessen der Albgabenhehör:de genügende 
Deckung bieten. Die We1"tpapiere dürfen nicht 
auß·er Kurs :gesetzt und müss,em mit den laufen
den Z~ns- oder Gewlnnanteilscheinen und Er
neuerungsscheinen Vler:sehen sein. Sie sind nach 
dem Kurs ,des Erla;gstages zu bewerten und bei 
d,er AlbgaJbenibehörde zu hinterlegen. Dies'e kann 
auch Einlagebüch,er des Postspa;rkass,enam~es oder 
einer inländischen Krediitun1temehmung a.ls 
Sicher!heitsleistung zu.lassen. 

§ 224. (1) 

(2) ... 

(3) neu 

§ 226. A'hga!benschuldrigke~1len, die nkht spä
'testens am FäLligkertstag (§ 210) ,entJrichtet wer
den, s,ind volLstreckbar. 
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§ 227. (1) ... 

. (2) .. . 

(3) .. . 

{4) .. . 
a) wenn' dem Abg,aJbepflichtigen spätestens 

eine Woche v'Or dem Eintritt der Fällig
keit 'Oder, wenn e]ne Malhnung bis dahin 
nicht erfoligt sein sollte, spätestens eine 
Woch'e v'Or dem A<blaufeiner gesetzlich zu
stehenden 'Oder durch Bescheid zuerkannten 
Zahlungsfrist . eine Verständigung (Last
schrif.tanzeige) zugesendet wulide, die ihn 
'Über Art, Hohe und Zeitpunkt der Zah
lungsverpflichtung unterrichtet; 

'b) ... 
c) 

d} ... 
e) 
,f) 

g) bei Nebenansprüchen. 

§ 228. Auf Albg:alberuschuldilgkeiten, die inf'Olge 
einer Umbuchung gemäß § 214 Abs. 7, einer 
Rück:öahlung gemäß § 241 A:bs. 1 'Oder deswegen 
wiederlaufleben, weil eine unrichtige 'Oder nach
träg1lich unrichtig ,gew'Ordene Verbuchung der Ge
barung rückgälngig gemacht W1ird, ist § 227 mit 
Ausnahme des Abi>. 4 anzuwenden. Eine Mahnung 
ist jedoch nicht erforderlich, wenn dem Abgabe~ 
pflichtigenspätestens eine W'Oche v'Or dem Ab
lauf der Nachfrist gem~ß § 210 Albs. 5 eine 
Verständigung (Lastschriftanzeige) zugesendet 
wurde, die ihn ülber Al't, Höhe und Zeitpunkt 
der Zahlungsiverpflichtung unterrichtet. 

§ 229. Als Gr'UIldLage ,für die Einbringung ist 
über die vollstl'ecklbar gewordenen A1bgaben
schuldigk,erten ein Rückstan,dsaU/sweiJS . auszufer-

. tDgen. Dieser hat Namen und Anschrift des Ab
gahepflichtigen, den Betrag der A'bg~benschuld, 
zer@liedert nach Abgabenschuldigkeiten, und den 
Vermerk 21U enthalten, daß die Abgabenschuld 
v'Ollstreckbar gew'Orden i.st (Vo1Istreckbarkeits
klausel). Der Rückstandsausweis ist Exekuti'Ons
titel für <;las finanzlbehördliche und gerichuliche 
V ollstreckungsverf.~hren. 

§ 230. (1) Wenn eine V1'Ol1streckibar gewordene 
Abgahenschuldigkeit gemäß § 227 C(lingema:hnt 
wel"den muß, 'dürfen Einibrin@ungsmaßnahmen 
erst nach ungenütztem Alblauf der Mahnfrist, 
bei EiMitJhung durch Postauftrag erst zwei W,o
chen nach Absendung des P,ostauftrages oder bei 
früherejmRücklangen des nicht eingelösten Post~ 
auftr.ages eingeleiltet werden. Ferner dürfen, wenn 
die Abga!benibehölid'e eine AihgabenschUlldigkeit 
einmahnt, 'Ohne daß dies er.forrderlich gewesen 

Der z ei t gel t e n id erG e set z e s t e x't: 

§ 227. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a) wenn d'em Aihga!bepflicht~gen spätestem 
. eine Woche' vor .'dem Eintritt der FäLligkei.t 

ob) 

c) 

d) 
e) 

eine Verständigung (Lastschniftanzei.ge) zu
gesendet wurde, die ihn über Art, Höhe 
rund Zertpunkt der nächsten AhgJaibenf~l1ig:
keilten tinte~richtet; . 

f) ... 
g) hei ZW3inglS- und Ordoo.ngsstraf:en (§§ 111 

hts 1,13). 

§ 228. {1) Im Falle 'emer Mahnung gemäß 
§ 227 ist ei.ne Mahngebühr v'On e1n.em haDben 
Prozent des eingemarhnten Aibgabenhetrages, min
d'e9tens jedoch 1 S und höchstens 200 S zu elllt
richten. 

(2) Die Mahng:ehühr wi~d Ihei Zrustell'Wllg d:es 
Mahnschreilbens mit ,der Zustellung, bei Einzi,e
hung des AbgaJbenbetrages durch Postauftrag 
mit ,der v.orwe~sung ,des P'Ostaluttltra.ges fätlig. 

§ 229. Ails GrundLage für die EiIllbringung iSit 
über die V1oHstreckrhargewol"'dienen A1bgalben
schuldigkeiten ein Rückrstand'~ausweis auszufel1t:i
gen. Dieger hat N alffienuDJd Anschrift' des Ab
galbepflichtigen, ,den Beol1ag der AJhgahenschuld, 
zergliedert nach A~galben und nach Jahren, die 
N ebena,n!lprüche uilid den Vermel'k zu en~haJten, 
daß ,die AbgaJbens,chutd vohlslJt"leCk;bar geworden 
ist (VoHsltreck1baI'kei1tsk1ausel). Der Rückstands
ausweis ist ExekutioIllstütel für das fin'amlbehörd
liche und 'gerichvliche VoUstr;eckungsverfahren. 

§ 230. (1) Wenn ,eine. voLLsor,ecklb:ar gewoliden:e· 
AibgaJbenschUlldigkei.t gemäß§. 227 eing,emahnt 
werden muß, dürfen Einhringungsmaßnahmen 
er,S>t nach ungenützoem AhLauf dier Mahnfrist, bei 
EiIllZiehung duI'ch Postauttrag ersot zwei W'Oehen 
nach AJbsendung ,des Postaufitr,ages oder bei frü
herem Rück;langen ,des n!icht eingdös'ten Postauf
trages ,eingelei'vet werden. 
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wäre, innerhalb. der M:rhnfrist Einlbringungsmaß
nahmen weder eingeleitet. noch fortgesetzt 
werden. 

(2) Wä-hrend einer gesetzlich zustehenden oder 
durch Bescheid zueIikannten Zab.lungsfri'st dür
fen Einibringungsmaßnahmen nicht eingelei,oet 
oder fortgesetzt werden. 

Derzeit geltender Ge.set1zestext: 

(2) Wurde ein Anwchen um Zaihlungsedeich
umng (§212 A'bs. 1) ~pä<te'Stens eine Woche vor 
,dem Fäl1i;~k'eitstag,bei Eingangs.abgaben inner
ha,!'b .eincr vorgesehenen Z,ahlungs,frist einge
bracht, so durfen Ein:bränlgungsmaßnahmen bis 
zur Erlediigung des Ansuch,ens nicht eing'eleitet 
we!lden. W'ird das An~uchen abgewiesen, so dür
fen Einlbr'ingun~smaßnahmen frühestem zwei 
W och'en nach Zus'teUung des :rbweisllichen Be
scheides, keinesfallI), jedoch vor. dem Fäl1igkeits
tag ein~etzen. 

(3) Wurde ein Ansuchen umZaWungserleich- (3) Abs .. 2 gilt sinngemäß, wenn ein neuer-
te rungen (§ 212 Abs. 1) spätestens e~ne Woche vor liches Ansuchen um ZahlungserleichteDung späte
dem Aihlauf derfür die Entrichtung einer Abgabe stens eine Woche vor Ablauf einer hewi!:ligten 
2lur Verfügung :stehenden Frist eingebr,acht, so Stundung oder eine WocheV'or dem für die 
dürfen Einbringungsmaßnahmen bis zur Erledi- Entrichtung einer Rate vorgesehenen Zahlungs
gung des AnSiUchens nicht eingeleitet wer,d'en; dies termin eingebracht wurde. 
gilt nicht, wenn es sich bei der Zahlungsfrist um 
eine Nachfr.ilSt g€\mäß §§ 212 Abs. 3, 218 Abs. 2, 
235 Ahs. 3 oder 237 Albs. 2 handelt. 

(4) WUDde ein Ansuchen um ZaJhlungserleich
terungen nach dem im Abs. 3 bezeichneten Zeit
punkt eingebracht, so kann die Abgabenbehörde 
dem Ansuchen aufschiebende Wirkung hinsicht
lich der Maßnahmen zur Einbrin.gung zuerken
nen; das gleiche gilt für einen Antrag ge~äß 
§ 214 Abs. 5. 

§ 238. (1) Das Recht, eine fälLige Abgabe ein
zuheben und lJwangswei,se einzubringen, verjährt 
binnen fünf Jahren . nach Ablauf des Ka,lender
jalhres, in welchem die Abgabe fällkg geworden 
ist (§ 210), keinesfaLls jedoch früher als das Recht 
zur Festsetzung der Ahgabe. 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) .. . 

(5) Die Abs. 1 his 4 gelten a~ch für die Ein
hebung und zwan.gsweise Einb6ngung der im 
§ 207 Albs. 4 bezeichneten gegen Abgabepflicht.ige 
gerichteten Ansprüche. 

§ 239. (1) Die RückzaJhlung VlOn Guthaben 
(§ 215 Abs. 4) kann auf Antrag des Ahgabe
pflichtigen oder von Amts wegen erfolgen. Ist 
der .Nb~a!bepflichtige nach bürgerlichem Recht 
nicht rechtsfähig, so können Rückz'ahlungen mit 
Wirkung für ihn unheschr.tdet der Vorschrift des 
§ 80 Abs. 2 nur an diejenigen erfolgen, die nach 
den V'OIl1sroriften des biirg,erlichen Rechtes über 
das Guthaben zu verfügen berechtigt .sind. 

(2) Die Abga,benlbehörde bnn' den Rückzah
lungsbetrajg auf jenen Teil des GUt1habelllS be
schränken, der die der Höhe nach festgesetzten 

(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichte- . 
rung nach dem in den Abs.2 oder 3 bezeichneten 
Zeitpunkt eingereicht, so kann di,e Abgaben
behörde dem Ansuchen aufschiebende Wirkung 
hinsichtlich der Maßnahmen zur Einbringung zu
erkennen. 

§ 238. (1) Das Recht, eine fällige Abgabe ein
zuheben und zwangsweise einzubringen, verjährt 
binnen fünf Jahr,en nach Ablauf des Kalender
jahres, in welch,em die Abgahe fällig geworden 
ist (§ 210). 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) .. . 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für die Ein
hebung und zwangsweise Einhringung der im 
§ 207 Abs. 4 bezeichneten Ers·atz" und· Rück
zahlungsanspruche. 

§ 239. (1) Der Abgahepflichtige kann die 
Rückzahlung von Guthaben (§ 215 Abs. 3) be
antragen. Die Rückzahlung kann a'uch von Amts 
wegen 'erfolgen. 

. , 

(2) Gegen den R,ückzahlungsbetrag können 
der Höhe nach festgesetzte Abga:benschuldig, 
keiten aufgerechnet werden, die der Abgabe-
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Abga<benschukLigkeiten übersteigt, die der Ab- pflichtige nicht später als drei Monate nach der 
galbepflichtige nicht später als drei Monate' nach SteHungdes Rückzahlungsantrages zu entrichten 
der Stellung des Rück:va,hlungsantrages zu ent- haben wird. 
richten haben wird. 

§ 240. (1) ... 

(2) ... 

(3) Der Albgabepflichtige (Abs. 1) kann bis 
zum Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf 
das Jahr der Einbehahung folgt!, die Rückzahlung 
des zu Unrecht einbeha!ltenen Betrages beantra
gen, sowei,t nicht eine Rückzahlung oder ein 
Ausgleich gemäß Abs. 1, im W,ege des Jahres
ausgleiches oder im Wege der Vennlagung zu 
erfo1gen hat oder bereits erfolgt ist. Der Antrag 
ist bei der Ab~aben:behörde zu stellen, die für 
die Heranziehung des Abg,albepflichtigen zu jener 
Ahgabe zuständig ist, um deren Rückzahlung 
es sich handelt. 

(4) Wiurde eine Eintragung auf der Lohnsteuer
karte erst nach Einb&1Ia1tungder Lohnsteuer für 
den Ietzten Lohm:aJhlungszeitraum ein'es Kalen-

. derjahres hewirkt, so gilt die Loihnsteuer wch 
insoweit als im Sinn des Albs. 3 zu Unrecht ein
behalten; .als sie jenen Betral; übersteigt, der 
nach dem .letztgültigen .Svand der Eintragungen 
auf der Lohnsteuerkarte einzuibehalten gewesen 
wäre. 

(5) Albs. 4 ist sinngemäß anzuwenden, wenn ein 
Jahresausgleich vom Arbeitgeber bereits durchge
führt worden ist. 

§ 242. Abgabenbeträge unter 50 S sind nicht 
zu vollstrecken; Guthaben C§ 215) unter 50 S 
sind ni.cht zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für Ab
gaben, die in Wertzeichen (Stempelmarken) zu 
entrichten sind, und für die zu diesen zu erheben
den Nebenansprüche. 

§ 245. (1) Die Berufungsfrist beträgt einen 
Monat, bei zoHaimtlichen Bestätigungen (§ 59 
ZO'llgesetz 1955, BGBl. Nr. 129), die als Bescheide 
Igehen, zwei Monate. EntJhält ein. Bescheid die 
Ankündigung, daß noch eine Begründung zum 
ß,esch,eid ergehen wird, so wird die Berufurigs
frist nicht vor Bekanntgahe der fehlenden 'Be
gründung Older der Mitte~lung, daß die Ankündi
gung als gegensta;ndslos zu betr.achten ist, in 
Lauf ges·et:vt. 

(2) .. . 
(3) .. . 

(4) Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt 
mit dem Talg der Einib6ngung des Antrages 
(Abs. 2 oder 3) und endet mit dem Tag, an dem 
die Mitteilung (Abs. 2) oder die Entscheidung 
(Ahs. 3) ülber den Antrag dem Antra'gstcller zu
gestellt wird. In den FälJen des Albs. 3 kann je-

§ 240. (1) ..• 

(2) ... 

(3) Unterhleibtein Ausgleich oder eine Rück
zahlung gemäß Abs. 1, so kann der Abga<be
pflichtige bis zum Ablauf des dritten Kalender
jahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt, 
die Rückzahlung des zu Unrecht entr·ichteten 
Betrages beantragen, sofern nicht eine Rückzah
lung oder ein Ausgleich im Wege des Jahres
ausgleiches oder der Vennlagung erfolgt oder 
bereits erfolgt ist. Der Antrag isthei der Ab
gabenbehörde zu Istellen, die für die Heran
ziehung des Abga<bepflichtigen zu jener Abgabe 
zuständig ist, um ,deren Rückzahlung es sich 
handelt. . 

(4) neu 

(5) neu 

§ 242. AbgaJbe11lbeträge, die 10 S nicht über
~teigen, sind nicht zu vollstrecken; Guthaben 
(§215), die 10 S nicht übersteigen, sind nicht 
zurückz'uzahlen. Dies gilt nicht für Abgaben, die 
in Wertzeichen (Stempe1marken) zu entrichten 
sind, und .für die zu diesen zu erhebenden Neben
ansprüche. 

§ .245. (1) Die Berufungsfrist beträgt einen 
Monat. 

(2) .. ~ 

(3) ... 

(4) Die Hemmung des Fristenlauf,es beginnt 
mit dem Tag ·der Einbringung des Antrages 
(Abs. 2 oder 3) und endet mit dem Tag, an dem 
die MitteiIung (Abs. 2) oder die Entscheidung 
(Abs. 3) über den Antrag dem Antragsteller 
zugestellt wird. 
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doch die Hemmung nicht dazu führen, daß die 
Berufungsfrlst erst nach dem Zeitplmkt, bis zu 
dem letztmals ihre Verlängerung beantr:agt wut
de, ablärufrt. 

§ 246. (1) •.. 

(2) Zur Einbringung einer Berufung gegen 
FeststJeUungSibescheide und Grundsteuermaß
besch'eide ist feI'IlIer j,eder befugt, gegen den diese 
Bescheide gemäß § 191 Abs. 3 und 4, und gemäß 
§ 194 Abs. 5 wirken. 

§ 247. entfällt 

§ 248. Der nach AlbgaJben~oI1schriften Haf
tungspflichtige kann unbeschadet der Einbringung 
einer Berufung gegen seine Heranziehung z:ur 
Haftung (HaftJungSbeschei.d, § 224 Albs. 1) inner
halb der für die Einbringung der Berufung gegen 
den Haftungsbeschei:d off·enstehenden Frist auch 
gegen den Bescheid aber den Abgaibenanspruch 
berufen. Beantragt der Haftungspflichtige die 
Mitteilun,g desihjm noch nicht zur Kenntnis ge
brachten Abgabenanspruches, so gilt § 245 Abs. 2 
und 4 sinngemäß. 

§ 249. (1) ... 

(2) In den Fällen des § 248 kann die Beru
Jung gegen den Bescheid über den Ahgabenan
spruch auch bei der Arbgabenlbehördeeingebracht 
werden, die den Haftungshescheid erlassen hat. 

§ 250. (1) ... 

(2) Wird mit der Berufung die Einre.ihung 
einer Ware in den Zoliltarirf angefochten, so sind 
der Berufung Muster, Abbildungen oder Beschrei
bungen, aus denen die für die EinTeihung maß
geblichen Merkmale der Ware hervorgehen, bei
zugeben. Ferner ist nachzuweisen, daß die den 
GegellS'tand des am!gefochtenen Bescheides bil
dende Ware mit diesen Musltern~ AibbiLdungen 
odler Beschreibungen übereinstimmt. 

§ 252. (1) Liegen einem Bescheid Entschei
dungen zugrunde, die in einem Feststellung~be
scheid getroffen worden sind, so kann der Be-

Der z e i t gel te n cl erG e 5 e tz e s tex t: 

§ 246. (1) ... 

(2) Zur Einbringung einer Berufung gegen 
FeststeUung~bescheide und Grundsteuermeßbe
scheide ist ferner jeder befugt, gegen den diese 
Bescheide gemäß § 191 Abs. 2 und 3, und gemäß 
§ 194 Abs. 5 wirken. 

§ 247. Ist eine Ware nach Stellung des Zo1.1-
aJbfertigungsantrages durch den Vel'fügungsbe
rechtigten vQn dem in der schriftlichen Waren
erklärung oder bei mündlicher Warenerkläning 
von dem im Ahfertiglmg~befund genannten 
Warenempfäng,er übernommen worden, so ist 
auch dieser befugt, gegen den Bescheid, der die 
Festsetzung von Zöllen oder sonstigen Eingangs
abgaben betrifft, innerhalb der dem Verfügungs
berechtig,ten offenstehenden Frist Berufung ein
zubringen. 

§ 248. Der nach Abgabenvorschriften Haf
tungspflichtige kann unbeschadet der Einbrin
gung einer Berufung gegen seine Heranziehung 
7Jur Haftung (Haftungsbescheid, § 224 Abs. 1) 
innerhalb der flÜr die Eirtbringung der Berufung 
gegen den Haftungsbescheid offenstehenden Frist 
auch gegen den Abgabenanspruch (Abgaben
bescheid, § 198) mittels Berufung die Rechte 
geltend machen, die ,dem Ahgabepflichtigen zu
stehen. 

§ 249. (1) ... 

(2) Die EinbriIl!gung bei einer anderen als im 
Abs. 1 .genannten Stelle gilt nur dann als r,echt
zeitig, wenn die Berufung noch vor Ahlauf der 
Berufung~frist der Abgabenbehörde, die den an
gefochtenen Bescheid edassen hat, oder der zur 
Entscheidung üher die Beruf,ung zuständigen Ab
gabenbehörde zweiter Instanz zukommt. 

§ 250. (1) ... 

(2) Bei Berufungen gegen Bescheide über die 
Anwendung des Zolltarifes ist die Zollbemes
sungsgrundlage in unzweifelha.fter Art, iIl!sbeson
de~e durch Musterentnahmen oder Beschreibun
gen, festzuhalten. 

§ 252. (1) Liegen' einem FeststeUungS'bescheid 
Entscheidungen zugrunde, die in einem anderen 
Feststellungsbescheid getroffen worden sind, so 

6 
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scheid nicht mit der Begründung angefochten 
werden, daß die im Feststel1ungslbescheid getrof
fenen Entscheidungen ultltZutreffend sin;d. 

(2) Liegen einem Bescheid' Entscheidungen zu
grunde, die in einemA!bgaihen-, Meß-, Zerle
gungs- oder Zuteilungsbesmeid getrüffen wür,den 

, sind, sü grIt Abs. 1 sinngemäß. 

Derzeit ß'eltender G.esetzestext: 

kann der Festistellungsl)escheid nicht mit der 
Begründung angefüchten werden, daß die in dem 
anderen Feststellungsbescheid getroffenen Ent~ 
scheidungen unzutreffend seien. Dieser Einwand 
kann nur gegen den anderen Feststellungsbescheid 
erhüben werden. 

(2) Liegen einem Abgabenbesch,eid Entschei
dungen zugrunde, die in einem Feststellungs
bescheid getroffen würden sind, sü kann der 
Abgabenbescheid nicht' mit der Begründung an
gefüchten werden, daß die in dem F,eststellungs-
bescheid getrüffenen Entscheidungen unzutref
fend seien. Dieser .Einwand kann nur gegen den 
FeststeHungsbescheid erhühen werden. 

(3) Ist ein Abgaben-, Feststellungs-, Meß-, (3) begen einem Ahgalbenbescheid Entschei-
Zerlegungs- oder ZuteiJungsbescheid gemäß § 295 Jungen zugrunde, die in einem Meßbescheid üder 
Abs. 3 abgeändert oder aufg.ehoben würden, sü in einem Zerlegungsbescheid getrüffen, würden 
k.IlJn der ibändemde oder auBhehende Bescheid sind, sü kann der Abgabenbescheid nicht mit 
nicht m~t der Begründung angefüchten werden, der Begründuni angefümten werderi, daß die 
daß die in dem zur Abänderung oder Aufhebung in dem Meßbescheid üder Zerlegungsbescheid ge
Anlaß gebenden Besmeid! getroffenen Entschei- trüffenen Entscheidungen unzutreffend seien. 
dungen unzutreffend shnd. Dieser Einwand kann nur gegen den Meß- üder 

(4) Die Albs. I bis 3 sind insoweit nicht an
zuwenden, als der dem angefochtenen Abgaben
:bescheid unmittelbar oder 'mittetl!bar zugrunde 
liegende Ahga;hen-, Feststellungs-, Meß-, Zer'le
gungJS- üder ZwteiJunggbescheid oder der zur Ab
änderung oder AufhebUJIlg Anllaß ,gebende Be
scheid dem berufenden Haftungspflichtigen (§ 248) 
gegenÜlber nicht wirkt und der AlbgaJbepflichtige 
zur Erhebung einer Berufung gegen den zu~ 
gru.nde liegenIden oder zur AlbänlderUThg oder 
Aufhebung Anlaß ,gdben1den Beschleid der Ab
galbenbehördeerster Instan~ befugt war. 

§ 253. entfällt 

§ 255. (1) ... 

(2) ... 

(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte 'Berufung 
ist unzulässig (§ 273). Die Möglichkeit, den Be
scheid hinsichtlich der Fäi1ligke~t einer festg,esetz
ten Abgabe anzufechten, 'bleibt unberührt. 

§ 257. (1) Einer Berufung, über die nüch nicht 
rechtskräftig enuschieden ist, kann beitret,en, wer 
nach Abgaiben'Vorschrtilften für ,di.e den Gegen
\Stand des angefochtenen Bescheides bildende Alb
gabe als Gesamtsch'1l~dner oder aLs Ha:f.tungspflich
tiger (§ 224 Abs. 1) in Betracht kommt. 

Zerlegungsbesmeid erhüben werden. 

§ 253. Die Berufung gegen einen Zerlegungs
hescheid üder Zuteilungsbescheid kann nicht dar
auf gestützt werden, daß der Einheitswert 'un
richtig festgestellt üder der Meßbetrag unrichtig 
festgesetzt würden sei. 

§ 255. (I) ... 

(2) ... 

, (3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Berufung 
ist unzulässig (§ 273). 

§ 257. {1) Einer Berufung, über die nüch 
nicht entschieden ist, kann beitreten, wer nach 
Abga.benvürschriften für die den Gegenstand des 
angefüchtenenBescheides bildende Abgabe als 
Gesamtschuldner oder als Haftungspflichtiger 
(§ 224 Abs. 1) in Betracht kümmt. 
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§ 260. (1) 

(2) .. . 
a) .. . 
b) Uescheide, mit tdJooen a,u~gesprochen witl'd, 

daß 'Be~tS'tel1ungen Igemäßl<it. a zu unter
!bLeiben halben; 

c) Meßbesche~de über den einheitlichen Steuer
me&betr:agnach dem GeweI1heertrag und 
,dem Gewel1bekaprtaJ.; 

d) Abgabenbescheide (§§ 198, 200) über die 
veranlagte ßinkommensteuer, die veranlagte 
Körperscha±1t~teuer, di'e Gewerhestleuer nach 
dem Gewerlbeertrag und dem Gewerlbekapi
'tal, die Vermögensteuer, das 'Brbschafts
~teueräqu.i'Valent, die Ums,aJtzsteuer (mit 
Amsnahme der EinJuhrumsatzsrteuer) und 
die Abgabe von alkoholischen Getränken, 
s()Wlert diese nicht anläßlich der Einfulhr i.n 
dars ZürUgebiet erhoboo wird; ferner gegen 
!Bescheide, mit ,denen festgestellt WLI"dJ, daß ' 
eine Veranlagung hins,ichtlich einer der vor
g,enannten A1bgaJben unter:bleiJbt, oder die 
ausspl1ech'en, daß eine dieser .A!bgahen 'IlJicht 
fe~tges,etzJt witt'id!; 

e) Bescheide, ffitt deIlten ein V,erfa:l;tu-en wieder 
aufg,enommen wir.d, weIlJn es sich bei cLem 
gemäß § 307 Abs. 1 au~gehoJbenen Bescheid 
wm 'eilneIlt B,escheid im Sinn der !oit; a Ibis d 
handeLt. 

§ 264. (l) In die Berufungskommissionen dürfen 
nwr Person,en en't~endet werden, welche die öster
f1eich~sche Staaoobürge'rschaft !besitzen, zu BClginn 
des J a;hrCls der En'tsendungdaJs 25. Lebensjahr 
vürlLendet haben und s,ich :im Va11genuß ,der bÜir
gerlich,en und po~itis,chen R,echte hefinden. 

~2) Ausgenommen ",on der Bnts,endung s.in'd 
Pel'Sonen, laie von einer FinaI1lzsrtrafhehörde oder 
eiIlJem Gericht wegen eines F,inanZJv,ergehoos (mi.t 
Aus,nahme einer Fi:naJnzoJ:1dnungswidrigikeit) t,'e
straft wur.den, solange di,e StJraJe lücht g;et,i,lgt 
.ist. 

§ 265. (1) Lhre Entsendung können ablehnen: 
Mitgl~eder des N ationawraJtes, des iBundesra tJes 
oder der Lan,dta.ge, Gei~tLiche der ges,ecmich an
eI1kannten Kirchen und Rdigionsge-sdlschaften 
und OrdeI1lsperson'en. ' 

Der z e i t gel t e nd erG e set z e s tex t: 

§ 260. (1) ... 

(2) .. . 
a) .. . 
h) Meßbeschei,de Ülber CLen eilIl!heitlichen Steuer

meßibetrarg na,ch dem GewerbeertlI1ag und 
untd dem Gewerbeka,pital; 

c) .A!bg,a1benbesche]de (§,§ 19'8 UM 2100) über 
die veranlagte EiJJJkommensteu,er, die Kör
perschaif'ts:tJe"U!er, ,die Gewerhesteuer nach 
dem GeweribeeI1traog und dem Gewer'be
kap~tal,die Vermögensteuer uIlJa die Um
satZJ9t:euer (mit Ausnahme der Binfwhnmv
,satlz~teuer) . 

cl) neu 

§ 264. (1) In die Berufungskommissionen dürfen 
nur Personen eIlJtsendet 'werden, welche ,die öster
reich,ische Staa.tsibümgerschaft besitzen, zu Beginn 
,des Jahres der EIlits,endung ,das 30. Lebensjahr 
vollendet iha.ben und: sich im Vo11genußder bür
geJ:11ichen und po1]tischen Rechte hefiIlJden. 

(2) AusrgenommenV'on der Entsentd'1.Ü1ig sind 
Personen, ,die jemals wegen eine's Finanzverge
!hens (mit Ausnahme einer iFman:ZrOrdnungsrwird
nigkcit) fina.nJZstrrafbehördLich ode'r gerichtilich 
schuLdig !befunden: wuJ:1den. 

§ 265. (1) Ihre Entsenld:un,g können a;blehnen: 
Miitgli'eder des NatioIlJarLrates, des iBundesntes, 
der Landta.ge, Geistliche der g~etZJlich aner
bnmen Kirchen 'Ull,d Religrons.gesellschaften, 
Ordenspersonen ullidiaikciv,e Dienstnehmer ~on 
Getbie'tJskörperscha:~ten, da.nn PersOineIli, die Ülber 
60 Jahflealt oder mit hinderniden Körpelige
brechen behaftet sind, endLich PersOnIen., die be
reit,s ,durch sechs Jahre Ulluntel'lhrochenMitg1ieder 
einer Berufungskomm'ission waI1en, w~hreI1ld der 
folgenden: sechs J.ahre. 
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(2) :fhreEntsenldulllg kö=en femer ablehnen: 
Personen, d~e uber 60 J ahl"le alt ode,r mit hiil1~ 
dernden Körpergebrechen behaftet 'sind, ferner 
Personen, die bereits durch sechs Jahre ununter
brochen Mitglieder einer Berufungskommission 
waren, während der folgenden sechs Jahre, sowie 
aktive Dienstnehmer von Gebietskörperschaften. 

(3) DerPräsidientder Finani:dandesdirektion 
entscheidet, OIb die· Alb1eihnung einer Bntsellld·ung 
Ibegründet ist. Gegen s·eine Ent~cheidunlg .i~ein 
R'echts.miuucl nichJt .gegeben. 

§ 269. (1) Die gemäß den §§ 264, 265 Abs. 1 
und 3 Thnd 267 für <die en~s,endeuen Kommiss,ions
mitglieder und SteLlvertreter geltenden Bes·tim
mrunogen finden .auf die gemäß § 2'63 Albs. 2 
letzter Satz ernannten Mitglieder und Stellver
treter ent9pr.echende A11'wendlUing. 

§ 274. (I) Wurd,e g,eg,en einen vorläufigen Be
schie~d (§ 2'00) oder ogeg,en ·einen nachträgLich goe
ändel"lten Bescheid eine \Berufung eingehr.acht, 
über die ,im Zeitpurukt der BrLaswng des end
gültigen oder des ändernden Bescheides noch 
nicht entschieden wa,r, rdann i'Slt s,ie Zilligleich mit 
der Edassung ,des endgültigen odelr des ändern
den Bescheides' insoweit als gegensta,ndsloo ge
worden zu erklären, aLs derendgÜllt1ge oder der 
ändernde Bescheid dem Berufungsbegehren 
Rechnul11fg tdgt. Im ühr~geIli gih di,e gegen den 
vorläufigen oder gegen ldien geänd:er.ten Bes,cheid 
eingebrachüe IBerufung als .auch gegen den ·end
gültigen oder gegen den ändemdenBescheid ge-
richtet. . 

(2) Alb~. 1 IgiLt sinngemäß, wenn ein vorläufiger 
Besche~d ,durch einen anderen vonläufigen Besche·~d 
'ers,e'tlzt wil'd. 

§ 275. Wenn eine B,erufung ,nicht den ,im 
§ 250 Abs. 1 oder Abs. 2 erster Satz ulmchrie
!benen Er:Fordern1ssenentspricht, 'so ha:t d~e Ab
g~henrbehörde erster Instanz dem iBerufungsrwer
bel" .die Behebung dieser inhaLtlichen Mängel 
mit dem Hinweis aufzutragen, daß .die Berufurug 
n:ach fruchtl'Os,em AJblauf ,einer ,gleichrze]ttg z;u 

bestimmenden an'gemessenen Frist .als zurückge
nommen .gi,Lt. 

§ 276. (1) Li~tein AlUllaß zur Zurückweisung 
(§ 273) nicht vOir und sind etwaig,e Formge
brechen und inhaldiche Mängel behoben (§§ 85 
Ahs. 2 und 275), so kann die AlbgaJhenioehörde 
'erl~ter In~anz die !Berufung nach Durchführung 
.der 'etwa noch ,erforderlichen Br.mintI.ungen· durch 
Be'rIll!bu.OJgsvorentsch.ei.dung f·rJedii,gen und hiehei 
,den I angefochtenen B.es·che~& na,ch j'ooer Rich1Jung 
aJbändern oder aufheben oder die B'erufung als 
unbelgl'ündet aibweisen. Gegen einen solchen Be
scheid, der wie eine Entschei.dung ÜI'ber die Be-

Derzeit gelten,der Gesetzestext: 

(2) Der Präs~dent der FinanZilandesdirektion 
e11ltScheidJet, ob .die A!hleJ:mung ein,er Enrtsendung 
hegrü1ndet ist. Geg,en seine Entscheidung ist ein 
R:echt~m1tte1 nicht gegeben. 

§ 269. (1) Die in: den §§ 264, 26'5 urud 2'67 
für die enltsendeten KommissionsmitgJ1ieder und 
Ste1Lvertreter geLtenden Bestimmungen finden auf 
die· vom B.undesminister~um- für Finatnzen 
Igem. § 2,63 Abs. 2 J,euzter Sattz ema11JllIten Mit
glried:er und Ste11v,erul'eter ,entspreChende Anwen
dung. 

§ 274. Wunde gegen einen vorläufigen B.es.cheQ,d 
(§ 2(0) .oder ,gegen einen n'achträglich geändelrten 
Bescheid einer Berufung eingelhr,amt, ü:ber die 
im Zei,tpunkt der ErLassrurug des endgri1kigen oder 
des ändernden Bes,cheides noch nicht entschieden 
war, dann ist sie zugleich mi.t der Er,lassung des 
endgüLtig,en ocLer des ändernden B.escheides inso
weit a~s gegensrtandlos gerwol'den zu erklären, als 
der endgültige oder der ändemde Bescheid dem 
Berufungsb(1gehren Rechnung trägt. Im ühl'igen 
gilt die g.egenden V'orläufige11! oder gegen den 
geän:dler.ten Bescheideingebra1chte Berufung als 
<tuch ,gegen .den enQgültigen oder .gegen den än
dernden Bescheid! g.erichltet. 

,§ 275. W,enn <eine Berufung nicht den im § 2'50 
umschrieheinen Erfol'derrussen .entspricht, so hat 
die AibgaJbenihehö,rde ·erster Instanrz dem Beru
fung,sweriber ,diie Beheibu11lg dieser inhalitlichen 
Mängel m~t dem Hinweis aufzutragen, daß die 
Beruf'ung nach fr.uchulosiem Alblauf einer g,le,i.ch
zeitig zu Ibe~timmenden a11lgemessenen Frist als 
zurückgenommen ,gilt. 

§ 276. (1) Liegt ein Anla,ß Z}ur ZU:r'Ückwe]sung 
(§ 2'73) nicht vor und sind etwaige Formg.ebre
ehen und inna1diche Mängel hehoben (§§ 85 
Albs. 2 und 275), so kaI1lI1 die Abgahenbehörde 
erster Installlz die Herufung nach Durch
führung der ·etwa noch edol;'dedich,en Er
mittlu:ngen Icliurch B.erufungsvo.rellltscheidung er
ledigen und hiebei .den ,angefoch~enen Bescheid 
nach j<eder Richltung a;bändern oder die Berufung 
aJs unbegründet albweisen:. Ein soLche.r B,es'cheid 
wirklt wie eine Entscheidrt.r,ng iiber die Berufung, 
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rufung wirkt, kann ,~nnerha,~beines Monates der 
A,ntrag auf Ent&cheldul1Jg über ,die ßerUlfung 
durch die Abgabenbehörde zweite,r Lnstanz g,e
steHt werden. Zur Einlbr1ngunlgeil!1es ,soLchen An
t,rages' 1'Slt der BerUlfungswetiber und f.erner j.eder 
bef'ugt, demgegentÜlber die Berufungsvorentschei
dUIlJg wirkt. WÜid der Antr,ag auf En!tscheidung 
über die Berufung durch die Albgaiben!behörde 
zweiter ]mstalnz d'urchellnen anderen h~ezu Be
fugten ,a.ls den Berufulligswerber gesueLlt, so ist 
der Bel"1ufungSIWerber hievOl1i uIIIV,erzügLich in 
Kenntnis 'zu 'setzen. Wüdein Antrag auf Entschei
,dullig über ,die BerUlfung ,drurch die Ahgaibenbe
hörde zweiter LnSitanlzl'echtlieitiig eingebracht, 
s'ü giLt ungeachtet ,des Umstandes, daß die Wirk
s,amkeit ,der Berufung:svor,entscheidung dadurch 
J"}'ich't herührt wir,d, ,die Berufung von der Ein
bringuu,g des An~rages 'an wiederum ,a:1s unerle
digt. Bei wirksamer Zurücknahme des A'1li1l1'a@es 
gilt hiemit die BeJ:'lU>fun,g wieder als durch die 
Berufung'sv'OreI1ltscheidIwnger;1edlg;t; dies gilt, 
wen sülch'e Anträge vün mehreren hiezu \Befugten 
gestellt wunden, nur f'ür den Fallil der wirksamen 
Zur,ücknaJhme ,alLer dieser An1träge. Auf das Recht 
Zur Stellung des Antrages auf Eilitscheidung über 
die \Berufung ,durch die A:btgabeilibehö'l"1de zweiter 
Instanz ist in der ß.eJ:'lU>fUlngsvOirentscheidrung auf
merksam zu machen. § 93 Albs. 4 Ibis 6, § 2'45 
Albs. 3 und 4 ,sowie die ,§§ 249 Albs. 1 und 256 
sllI1ld ~inl1igemäß amzuwendel1i. Ei.I1I venspäteteinge
brachter Antra,g Ls,t van der Albgalbenbehörde 
erster Insltanzdturch Bescheid zurückzuweisen. 

{2) Die A:bgalbenlbehöl'de erster Instanz halt die 
Hemfunig, Ü1ber d~e eine ßerofungsvorentschei
dung nicht .eda,ssen Wllil',de oder über die Ln10lge 
eines zeitg,erechten Amrliges (Abs. 1) V'on der 
Abga.benlbe'hörde Zlwerter Il1iStanz zu entscheiden 
,ist, n.ach Durchführung der etwa noch erforder-
1ichen Brm1utlung,enungesäuiilllt der Abgalbenibe
hö,rde zwei,ter Insta,nz vorzukgen. 

§ 289. Cl) .. , 

(2) D1e Ahgalbenlbehöl"1de zweiter Lnstam ist 
berechti~t, sowoihl' im Spruch als auch 'hinsichtlich 
der Begründullig ,ihre Anschauung an die SteLle 
jener der Albgabenlbehörde erster In,s,tanz ,zu setz,en 
und clemlgemäß den angefochtenen Bescheid nach 
jeder Richtung ialbzuändem, ,aufzuheIben oder die 
iBerufung :11,s Uinlbegründet albzuweisen. 

B. S 0 n s t i g e Maß nah m e n. 

Der z e i t g',e 1 te n de r Ge s ,e t z e s tex t: 

es sei denn., da:ß ,dler Berurfungswetiber binnen 
eine:r Fri'st V'on,einem Mona:t nach ZusllleLLung 
der BerufUiIllg'sv'Ürentscheldung heant~agt, die 
iBeruf'ung ,der A!bgalbenJbehörde zweiter lnsltanz 
vü~zulegen. Auf J,ieses Antr.ags,recht ist der Be
rufungswerlber in ,der B'erufung~lvorerutscheidung 
aufmerksam zu machen. übt er es fristgerecht 
aus, S'o verliiel1t die Berufung!lvorentscheidullig 
ihl"1e w:urkung. Ein vel1~paitet eing,etbrachter An
tr.ag ist von der Albgabenbehär:d:e erster Insta,ri,z 
d,urch B~che'1d zurückzuweisen. 

(2) D1e Albgalbenlbehördle erster Instanz hat 
,cLie 'Berufung, ijber Idie ,eine Berufungsvofient
scheidung nicht elilassen oder inlfo1ge zeitgerechten 
Antra1ges (Abs. 1) wirkungs,los wur,de, na:ch 
<Durchführung der ,etwa noch erforderlichen Er
mittlungen ungesäumt der Ahga<ben:behöl'dJe zwei
ter Instanz vorzulegen. 

§ 289. (1) .. , 

(2) Die Abgalbenbehör.de zweiter Instanz ist 
herechu1gt, siowdhl ,im Spruch a1s auch hin.sichdich 
der BegründuI1jg ihrer Anschauung an die SteHe 
jener !der Abgalbenihehörde ers.ter I:nsuIliz zu 
setzen und demg,emäß den ,angdochtenen Be
scheid il1Jach jeder Richtung aibzuändern oder die 
Berufung als unbeg:ründet ,albzuweisen. 

B: S 0 n '5 't i g e A b ä n der JU n g von B 'e
sc h eid e n. 

1. Abänderung, Zurück,nahme und Au,fhebung 1. Abänderung ,uI1ld BehelbuIllg von Amts wegen. 
von Amts wegen. 

§ 293. (I) Die Abgabenbehöl'de kann in ihrem § 293. Die Ab;gahenibehördie kann in ihrem 
Besch,e~d unterlaufene Schreib- und Rechenfehler Bescheid unterLaufende Schrdb- und Rechenfehler 
oder andere üffenb.ar auf einem ahnlichen Ver- oder a.IlIdere off,erubar a:uf einem ä1hnlichen Verse-
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sehen: :bemmeIlide taJtsächliche oder ausschließlich 
a'uf ,drem Einsatz eiIlJer automaotisierroen Da:ten
veral1beitulIlJgsanLllge heruhende U IlJrlichtigkeiten 
lberuchtigeIlJ. 

(2) Handelt es sich bei dem zu berichtigenden 
Besche1d um e~n:e von emem iBerufungssenat ge
fälltJe Beruf'lhllig-seilitscheid>ung, so rkarun der Vor
~,i:tzeIlJdre des Sen:a;tes die ß,erich1tJigung veI1fügetli. 
Die.se Ver:fügung ,des V.orsitzeIliden wirk>! wie 
eine V.erfügtmg ,des SeIlJaltJes. 

§ 293 a. Die AibgaJbetlJbehö'r,de kann ihre Ul1i

mittelba:r auf ,einer Uinrich:tigen oder nachträg
lich uilirichtig Igeworoenen Verhuchung der Ge
Ibarung !beruhenden Neibeng,eJbührenlbescheide auf
helbeill: oder ändern. 

§ 294. (1) Eine ÄIlIderung od'er Zurücknahme 
eines ß,escheldes, der B,egüIlJstigungen, Berechti
Igungen oder die BetreiUJtlJg von pflichten betrifft, 
durch dj,e .Aibgalbenibeihöflde,d~e den Bescheid er
Lassen ha:t, ist - ISowei,t nicht Widerruf od'er 
B-edingungen vorlbehaLten s1nd - n'llt1" zuläss~g, 

a) wenn sich die tatsächiliicheIlJ Verhältnisse 
geändreflt halben, die fÜlr ,~e Er.1assurtg des 
Beschei,des maß.gebend gewesen s.ind, oder 

h) wel1iIl da.s Vorha,nlclerusein di'es,er Verhält
nisse auf Grunld UiIlJricht~er oder irr,efüh
rfltmcler A'ngkl!ben zu UIlJrechit angenommen 
wanden ist. 

1(21) Die Ändeiflung oder Zurücknahme kann 
ohne ZusmmmuIlJg der hetfloftenen Pa!rteien mit 
f1ückwirkende:r KJr<lift oor aUl>gesprochen werden, 
wel1JIl ,der Bescheid durch W'~sseIlltlich unwahre 
Angaben oder durch eine strafb.are Handlung 
herbeigeführt W!ordenJ 1st. 

§ 295. {I) I~t e·j,niBescheid voocr:l einem Feststel-
1ungshescheid albz'Ulleiten,so ist er ohll!e Rücksicht 
,darauf, oib ,dli~ Roe.ch,tSkra:fite1ngetreten ist, im 
Fa.11 der nachträglichen AJbänderung, AUifheibung 
oder Edassung des 'FeststeHull!gsbescheides von 
Amts wegell! durch eill!en neuen 'Bes,ch'e~d ;zu er
setzen oder, Wlenn die Vor<llus~ietzunge.n für die 
Erla-s'sun,g des albg,eleiteten Bescheildres rucht mehr 
vorEl:Jgen, aufzuheIben. Mit der Änderung oder 
Aufhebun,g ,des abgcleiteten Bescheides kann ge
W<lirtet werden, 'his die AJbälll!derull!g oder Auf
hebung des Festste1Lungshescheidles, oder der nach
tr~&lich er1asseJ11,e FeststJel1ull!g~be:scheid nechtskräf
tig. gewol'den i.st. 

(2) Ist ein Beschei.d von einem Aibgahen-, Meß-, 
Zerlegungs- ,oder ZmeiluIligshescheid ahzuleiten~ 
S'Ü gilt Abs. 1 sinngemäß. 

Der z e i t g ,e l:t ende r Ge s ,e t z e s t ,e x t: 

hen beruhell!de tatsächliche Unrich,ti.gkeiten be
richtigen. 

293 a. neu 

§ 294. ~l) Eine Änderung oder ZurucknJah.me 
eines Bescheides, der Begü.Mti,gun,gen, Be,rechti
gungen oder -me Bef<reiung von Pflichten be1:riff,t, 
durch die AJbgalbenbehörde, die den Bescheid er
lassen 'hat, ist - soweit nicht Widerruf oder Be
dingungen vorbehalten sind - nur zulässig, 

a} well!n ~,ich die tatsächlichell!Verhä1tnis'se 
g'eäll!dert halben, die für >die Eda(')sull!g dies 
-Hesch,eides maßgebend gewesen siIl'd, od,er 

b) wenn das Vorhal1!densein dieser VerhäJt
,nisse auf Grund unriclwi.ger oder irrefüh
rtmdler Angalbell! zu Un:recht oogenommen 
worden ist. 

{2) Di'e AJbäncl'emIlJg oder Zurücknahme kalliIl 
mrt rückwiot'kender Kr.aif,t IlJur aus.g,esprochen 
werden, wenn der Bescheid du,rch wisseIlltl'ich Ull

walhre AngabeIl! oder durch ,eine Istra'Bbare Hand
lUJlig her1bel~geführt worden ,iSit. 

§ 295. (1) Ist ein Besch,eid VOll! einlemFest
stelJungl>bescheid a1bzu,leiteru, so ist er ohne Rück
sicht da,r.auf, ob die Rechtskraft eingetreten ist 
oder n~,cht, im Fall der Änd'e,runig oder der nach
träglichen: Er.l.assuu,g deS' Feslt9t!eLl:ull!gs.besch,eidres 
von Amts wegen d'UJ1'ch einen neuen Besch-eid zu 
erse,tzen. Mit der Erlassung des neuen Bescheides 
ka.nn gewaortet werden, ibis der geänderte oder 
na(htr~glich erlasisene Fe90steHUiIligs!besch-erd .l'echts
kräftig gewol"den ~st. 

(2) Ist ein AibgabetlJhesch.eid von einem Meß
.oder Zenlegungshescheid alb~uleiten, so ist er ohne 
Rücksichit da,rauf, -ob ,die Rechtskra:Et ein.getr.eten 
,iS>t oder nicht, im Ea.!.1 der Änderung oder der 
nachträg.lich,en Edas:mng .ae,s Meß- oder Ze.rle
gungsbesch.ei,des ",on Amts we,gen durch einen 
neuen Beschei.d zu ersetzell!. M]t der Erla,ssung des 
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(3) Ahgalben-, FeSItJslteLl..ungs-, Meß-, Zenlegrwngs
oder Zrute~lUl1Jgsbescheide sinld ohne Rücksicht 
da.rauf,OIb die R,echtskr,a1ft ,ei,rugetl"'eten ist, auch 
ansonsten zu ärudietill oder aufzuheben\wenllli der 
Sppuch diesler Bescherde anders. hä·tte lau.ten 
müssen oder diese Bescheilde nicht hätten ergehen 
dürf.en, wäl"'e bei Er1aswng e~nes ,der vOIng,eruann
ten Bescheide ein a.nderer Bescheid bereits a,bge
ärudePt, aufgeholben: ~r erlassen gewesen. Mit 
der Knderun.g .oder Au,fhebung des A'bgalb.en-, 
Feststellungs-, Meß-, Zenlegrun,gs- oder Zuteilungs
beschei,des kairun 'g,ew:wtet wenden, bis die Nbän:de
rung Qder AufhebUil1lg ,de,s anderen Bes,cheides oder 
der na.cht'rä~lich erl'a:sserue Besche~d ,rechtskräftig 
gewOInden list. 

§ 296. Der Gewerbesteuel'meßhescheid ist ohne 
RückS!icht .dar.a1uf, ab die R,echtskraft eingetreten 
.ist, von Amts wegen durch eiruen neuen Beschei,d 
zu ersetzen, wenn der EinlkQmmen:- oder Kör
perscha.ftsteuerbescheidi ,albgeändert Qder ~'aduträg
lich erlassen und dadurch ,die Hohe des Gewinnes 
aus Gewerbebetrieib !berüh.!1t wird:. Mit der Er-
1a:ssung des' :neuen Geweribesteuermeßihescheides 
kllnn g,eWiartet werden, ibis der 3Jhändemde oder 
nachtlräglich ,e1113JSs'eneEi~ommen- Dde,r Kör
pel1schaJcsteuenbescheid r,echtskräfu:ig geworden 
ist. 

§ 297. (1) lost ein Zer.!~unJgsbes,cheid gemäß 
§ 295 durch einen neuen ZedegungSibescheid zu 
e.rsetzen, s,o ka.nn ,die Ahg,aberubehörde, sDfern 
rui,cht ,überwiegende Interessen der Parteien ent
:gegen~tehen, mit ldier Vornahme der neuen Zer
legurug waJI"ten, ibis d,er a1bäai!dernde Meßhescheid 
,rechtskräftig geworden ~~t. 

(2) Ist ,der Anspruch einer Kcörperschaft auf 
einen Anteil am Steuermeßbetrag unberücksich
,tigt geblieben, ohne beschcidmäß,ig ,ahgelehnt 
worden zu Isein, so ,ist auf Antna:g eine Zerlegung 
oder eine neue Zerlegung des Steuermeßbetrages, 
erfor,derlichenfaHs auch des für die Festsetzung 
des Grundste'llermeßhetrliges· maßgeb1ichen E:~n
heitswertes vorzunehmen. Ein Antl'ag auf erst
malige Zer1legung kann nur innerhalb eines 
J.ahres ,ab Eintritt ,der Rechtskraft des Meßbe
schei,des,ein Antrag ,auf neue Zerlegung nur 

87 
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neuen·B.escheides kann .gewlil'tet w,eriden, bis der 
Igeänderte Qder nachträglich ,erlassene Meß- oder 
Zerlegung~bescheid 'rechtskräftig :geworden ist. 

§ 296. Der Gewer,besteuermeßbescheid isIt von 
Amts w.egen durch einen neuen Bescheid zu er
~etze11l, wenn der EinikommeniSlbeuerlbescheid, der 
Körpersch,aJhsteuerhes,cheid .oder der Gew~qnfe'st
stelLungsbescheid geändert wird UM die Knd:erung 
,die Höhe des· Gewinnes aus Geweriheb.et'l'ieb be
rührt. Oie .&nderoog -dies Gewinnes aus Gewer
Ibebetrieb' ,ist -in dem' neuenGewenbesteuermeß~ 
bescheid hll'soweit zu berückSlichtigen, als sie di,e 
Höhe dies Gewerbeertrages 'beeinflußt. Diese Vor
sch,riften geLten ,auch für den FaIlI, dr.llß ,der Ge
werbesteuermeßhescheid, der 'Von Amts wegen 
durch ,einen neuen BesCheid zu ersetzen ist, he
r,erts ,rechtskräftig ,gewordienist. Mit der Erlas'
sung ,des neuen Gewleribesteuermeßlbescheides kann 
gewartet werden, bis ,d!ie Kruderung ,des Einkom
men$teuer1bescheides, Körperschaftslteue;rbescheides 
oder Gew'~nnfest~te11urugSlheschcides rechtskräfltig 
gew.orden ist. 

§ 297. (1) Ist ein' Steue.~rri'eßibenrlig .nJadi. Vocr.-
nahme ,der Zerlegung geändert worden, so ist 
eine neue Zerlegung VDrZ'llruehmen. Diese tritt 
an die Stelle der bisherigen Zel1legung. Die Alb
galbenJbehöl'de kann jedoch, sQfern nlicht über
wiegende Interessen der Parteien entgegenSJte!he11l, 
mi t der Vorruahme ,dier .nJeuen ZerLegung warten, 
his der Bescheid über den zu zerlegenden 
Steuermeßbetrag remtskräftig gew.onden ist. 

(2)Lst der Anspruch einer Körperschaft auf 
einen Anteil am Steuemneßibetrag bei der Zer"' 
legung uruberücksichtigt geblielben, ohne bescheid
mäßi.g abgelehnt worden zu sein, so ist auf An
tr~g eine heue Z.eI'legungyol'zunehme~ Ab~. 1 
findet sinngemäß Anwendu:ng. Ist die bisherige 
Zerl'egung gegenüber denjenigen Könperschaften, 
die a1m hisheI1igen Zedegungsvenfathren beteiligt 
waren, rechtskraft~g geworden, SOl ·dürfen bei 
.der neuen Zerlegung nur solche Kn.denmgen der 
bisherigen Zer1legung V'orgenommen w'erden,die 
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inner1ha1lbeines Jaihresao Eintl1ittder Rechts
kraftdes bisherigen Zedegungsbescheides gestellt 
werden. 

§ 299.(1) ... 
a) wenn 'er von einer unzu1ständigen Behörde, 

V'On einem hiezu nicht berufenen Organ 
'Oider von einem nicht r,ichtig zusammen
,gesetzten KoHegialorgan ,einer Behör,de er
lassen wurde, oder 

ib) •.• 
c) wenn Veda'hrensvorschriften aJußer acht ge

Iassen wurden, bei deren Einhaltung ein 
Q:nder'slaUitender Bescheid ihätte erlassen 
werden oder eine :Bescheider,teilung hätte 
,unterbleiben können. 

(2) ... 

(3) '" 

(4) ..• 

(5) Durch die A!ufhebung einds Bescheides tritt 
das Verfaihren i~ ,die Lage zurück, ~nder es sich 
vor Erlassung des aufgehdbenen B,escheides be
funden hat. 

§ 300. Das Bundesministerium für Finanzen 
kann einen von ihmer,lassenen Bescheid unbe
schooet der sich aus den §§ 293 und 294 ergeben
den Befugnisse laJUS den Gründen ,des § 299 ~ndern 
oder aufheben, wenn' er mit Beschwerde beim 
Verwaltungsgel"'icht'shof oder Verfassungsgerichus
hof angef,ochten ist. Im Fall der Aufhebung gillt 
§ 299 Abs. 5 sinngemäß. 

§ 301. Auf die AJUSÜlbu11Jg der rgejmäßden §§ 299 
und 300 der .ßehöl"de zUIStehenden Rechte steht 
niemandem 'ein Anspruch zu. 

§ 302. (1) Abgesehen von den Fällen des § 209 a 
Abs. 21Sind Maßnahmen gemäß den §§ 293, 293 a, 
294, 295, 298 und 299 Abs. 4 nur Ibis zum' Ab
~!auf der Verjährungsfrist IUlld ,Maßnaihmen gemäß 
§ 299 Abs. 1 und 2 nur bis zum A!blauf eines 
Jahres nach Eintritt ,der Rechtsknaft d'es Beschei
des ZJulässig. Davon abweichend 'sind Maßnahmen 
gemäß § 293 u'ngeachtet des Eintritts der Ver
jährung jedenfalLs noch il1JflerhaJlb eines Jahres 
nach Einrtritt der Rechtskraft des w berichtigen
den Bescheides zuläs'sig. 

(2) Eine KlagllossteHung (§ 33 Verwa.ltungs
gerichtshofgesetz 1965, BGBL N r. 2, § 86 Ver
fassungsgerichtshof;gesetz 1953, >EGBL - Nr. 85) 
durch Aufhebung ,des beim Verwaltungs gerichts-

Der z e i t g ,e lit ende r Ge se t z e st ,e x t: . 

sich aus der nachträgllichen Berücksichtigung der 
bisher übergangenen K,örpenschaft ergeben. Der 
Antrag aJUf neue Ze&egung kann nur innerhalb 
eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft des 
'bisherigen Zerlegungshescheides gestellt werden. 
Eine Wiedereinsetwng in den vorigen Stand 
(§ 308) findet mcht ;statt. . 

§ 299. (1) ... 
ja) wenn er von einer unzuständigen Behörde 

oder von einer nicht richtig zusammen
gesetzten Kdllegialbehördeerlassen wurde, 
oder 

b) .. , 

c) wenn Verfahrensvor,schriften außer acht ge~ 
lassen wurden, bei deren Einhaltung ein 
anders Lautcnder Bescheid hätJte erlassen 
werden können. 

(2) ... 

(3) .. , 

(4) ... 

(5) neu 

§ 300. Das Bundesministerium für Finanzen 
kann einen von i1hm erlas5'enen Bescheid unbe
schadet der sich aus den §§ 293 und 294 cI'geben
den Befugnisse aus den Gründen des § 299 ah
~ndern oder zurücknehmen, wenn er mit Be
schwerde beim Verwoal't'ungsgerichtshof oder Ver
fassungsgerichtshof,es ang·efochten ist. 

§ 301. Am die Ausübung de~ der Behörde 
gemäß den §§ 299 un,dJ' 3'00 ,zustehenden Ab
änderungs- und Behebungsrechtes steht nieman
dem ein Anspruch zu. 

§ 302. (1) Maßnalmnengemäß §§ 293 bis 298 
und gejmäß § 299 Abs. 4 sind nach Ablauf der 
Verjährung,s,frist, Maßnahmen gemäß § 299 
A'bs. 1 und 2 sind j.edoch hereits nach Ablauf von 
ei,nem Jahrfla'ch Eintritt ·der Rechtskraft des Be
scheides nicht mehr wlwssig. 

(2) Eine K,1a.gilosstelllung (§ 33 VerwaJtungs
gerichtshoFgesetz,BGBl. Nr. 96/1952, § 8.6 a Ver
fassUfl,gsgerichtshofgesetz, BGBl. N r. 85/1953) 
durch BeIh€lbung des heim Verwaltungsgerichtshof 
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hof oder Verfassungsger,ichtshof mit Beschwerde 
angefochtenen Bescheides gemäß den §§ 299 'Oder 
300 darf in jedem Abgabenverf,ahren nur ein
mal el'folgen. 

§ 303. (1) ... 

(2) Der Antrag ia'Ulf Wiederaufnahme gemäß 
Abs. list hinnen einer Frist von drei Mon,aten 
von dem Zeitpunkt an, in dem der' AntragsteUer 
nachweislich von dejm W:iederaufnaJhmsgrund 
Kenntnis erLangt Ihat, bei ;der Abgabenhehörde 
einzubringen, die im albgeschlossenen Verfahren 
den Bescheid in erster Instanz efl}assen hat. 

§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ist eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens nur auf Grund 
eines noch viOrdiesem Zeitpunkt eingebrachten 
Antrages gemäß § 303 Albs. 1 mlässig. 

§ 307. (1) ... 

(2) ... 

(3) Durch die Aurfhebung des die Wiederauf
nahmedes Ver€ahrens Ibewilligenden .oder ver
fügenden Besch·eides tritt das Verfahren in die 
Lage zurück, in ,der es sich vor ,seiner Wieder
aUlfnaihme befunden ,hat. 

(4) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf 
Wie,deraufnahme durch die Albgabenbehörde 
ers1;er I·nsüanz steht .dem Antragsteller das Recht 
der BerruJungzu. 

§ 308. (1) ... 

(?) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Die Albs. 1 h'lis 3 sind in jenen Fä:1:1en, in 
denen ein Antrag auf Durchführung eines Jahres
ausgleiches am Grund einkommensteuerrecht
licher Vorschriften beim Arbeitgeber ein(Z.ubrin
gen gewesen wäre, sinngemäß mit der Maßgatbe 
anzuwenden, daß der Antrag auf Wiedereinset
zung .in den vorigen Stand beim W ohnsitz
finanzamt des Arbertn<Jhmers ein:z.uibringen ist, 
das auch darü1ber ZJU entscheiden hat. 

§ 310. (1) ... 

(2) ... 

(3) Durch die Bewilligung der Wiederein
,setzung tritt das Vedahren :in die Lage, zurück, 
in der es s,ich vor dem Eintr:itt der Versäumung 
befunden ihJat. Soweit .die versäumte Handhmg 
erst die Einleitung eines VerfaJhrens zur Folg.c 
gehabt hätte, ist, durch die Bew.i:lligung der 
Wiedereinsetzung die ursprünglich ver:säu)rnte 
Handlung als rechtzeitig vorgenommen anzu
.sehen. 

Der z e i t g ,e l:t ende r G e set ze s t ,e x t: 

oder Ve'rfassungsgerichtshof mit Beschwerde an
gefochtenen Bescheides gemäß §§ 299 oder 300 
dar:f in jedem Abgiaheruvedahren nur einmal er
folgen. 

§ 303. (1) ... 

(2) Der Antrag auf Wiiederaufnahme gemäß 
Abs. 1 ]st' blnnen Monatsfrist von ·dem Zeit
punkt ,an, in dem der Antra,gsteller nachweislich 
von dem WiederaufruaJhmsgrund Kenntnis erlangt 
hat, bei der Abgabenhehörde einzubringen, die 
im abgeschlossenen Verf,aJhren den Bescheid in 
erster Instanz erla:ssen hat. 

§ 304. Nach Ablauf der Verjährungsfrist ist 
eine Wiederaufnahme des Verfahrens a usgeschlos
sen. 

§ 307. (1) ... 

(2) ... 

(3) neu 

(3) ... 

§ 308. (1) ... 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) .. . 

(5) neu 

§ 310. (1) ... 

(2) ... 

(3) Durch d'ie Bewilligung der Wiederein
setzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, 
in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung 
befunden hat. 

128 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 89 von 93

www.parlament.gv.at



90 128 der Beilagen 

Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 314 •..• 

1. .. . 

2 ... . 

3 ... . 

4 ... . 

5 ... . 

6 ... . 

§ 315. (1) ... 

(2) Für eine chemische oder technische Unter
suchung (§ 314 Z. 5), ·die von der A'bgaben
behörde vorgenommen wurde, hat die Partei 
außer den im Abs. 1 angefüihrten Kosten eine 
Untersuchungsgebühr zu entr~chten. Die Unter
suchungsgebühr beträgt für jede volle Arbeits
stunde 50 S. Teile einer Arbeitlsstunde, die eine 
halbe Stunde ü'ber,steigen, gelten als vohle Arbeits
stunde. 

entfällt 

(3) ... 

§ 316. (1) ... 

entfällt 

(2) Die nach § 315 Abs. 3 zu entrichtende 
iOberwachungsgebühr Wlird am Tage der Zu
stellung des Bescheides fällig, durch den sie fest
gesetzt Wlird. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 314 •... 

1. .. . 

2 ... . 

3 ... . 

4 ... . 

5 ... . 

6.entfäIJt 

7 .... 

§ 315. (1) ... 

(2) Für eine chemische oder techn~sche Unter
suchung (§ 314 Z. 5), die von der A:bgaben
behörde v:orgenofmmen wurde, hat .die Partei 
außer den im Albs. 1 angefiührten Kosten eine 
Untersuchung,sgebiilhr zu entrichten. Die Unter
suchungsgebühr beträigt für jede voll'le Arbeits
swnde 20 S. Teile einer Aribeitsstunde, die eine 
halbe Stunde übersteigen, gelten als volle Arbeits
IStunde. 

(3) Für die überwachung von Gegenständen, 
die der Weinsteuer unterliegen und nicht als 
Haustrun.k steuerfrei sind, hat ·die Partei eine 
KoIlJtroUgebühr zu entrichten. Die Kontroll
gehüIhr beträgt 

a) 3 S je Hektoliter, für das die Weinsteuer zu 
entr~chten ist; 

b) 1,50 S je HektJ01iter, das nach den Wein
steuervorschriften . unversteuert eingeführt 
older aus einer Erzeugungsstätite oder einem 
Freilager unversteuert weggebracht werden 
darf. 

In den Fällen der Einfuhr obliegt die Erhebung 
der Kontrollgebühr den Zollämtern. 

(4) Für die O~rwachung der Herstellung von 
monopolabgaibefreiem Branntwein für· den Haus
bedarf hat die Partei eine Überwachurugsgebülhr 
von 3 S je Raumliter Brarirutwein in einer Wein
geiststärke von höchstens 50 Raumhurudertteilen 
zu entrichten. 

§ 316. (1) ... 

(2) Die nach § 3.15 Abts. 3 IMt. a zu entrichtende 
Kontl"Ollgebühr wird gleichzeitig mit der W ein
steuer fäHig, die nach § 315 Abs. 3 lit. b zu 
entrichtende Kontrollgebü'hr wird in den Fällen 
der EinfuJhr mit ihrer Bekanntgabe und in den 
Fällen, in denen eine Wegbringung st:.attfindet, im 
Zeitlpunkt der Wegbr.irugung fäHig. Der Kosten
bescheid kann mündlich ergehen. 

(3) Die nach § 315 Abs. 4 zu entrichtende 
Oberwachungsgelbühr wird ·am Tage der Zustel
lung .des Bescheides fällig, durch den, sie fest
gesetzt wird. 
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ARTIKEL 11 

Erb s eh a ft s- u n cl Sc h e n k u n g s s t e u erg e set z 1955 

§ 33. Die Steuer ist zu er-stauen, § 33. Di,e Steuer ist zu erstatten, wenn und 

a) insoweit eine Schenkung widerrufen W'llrde und wenn und insoweit eine Schenkung wider-
rufen rwur:cLe rund deslhalbdas Geschenk deshalb das Geschenk herausgegeben werden 

mußte. herausgegeben werden mußte; 

b) wenn und insoweit ein Erwerb von Todes 
wegen henausgegeben werden mußte, eine 
.Anderrungder Steuer nicht mehr möglich 
ist und das herausgegebene Vermögen belim 
Emp:fänger e,inen ErweJ:1b von Todes wegen 

. darstellt. -

ARTIKEL III 

Zoll g e set z 1955 

§59.(1) ... 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) Zollamtliche ;Bestätigungen und andere 
schr~ft1iche Erled1guIl'gender ZoHämter,soweit 
sie eine AbgaJbensch'u:ld festsetzen oder einfor
dern, gelten aIs Ahgabenhescheide. Mit der Zu
stelLurug an den VerfÜigungSJberedltJigten gelten 
sie auch als dem Wat'ienempfänger zugesteHt, wenn 
der ;letZ!tere ~n der Erledigung des Zo:]larmtes 
öder in. der dieser zugrunde liegenden Albgaben
erklärung als Waren empfänger genannt ist. 

(5) Zollamtliche Bestätigungen und andere 
. schriftliche Erledigungen der ZoHämter können 
.auch durch Ausfolgung bei eineJ;ll Zollamt oder 
beim Bundesrechenamt zugestellt werden. Im Fall 
der AusfoLgung bei einem Zollamt kann eine 
Empfangsbestätigung unterbleiben, wenn das Da
tum der Ausfertigung gleich dem der Ausfolgung 

. ist. 

§ 175. (1) ... 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) Die Finan:zlandesdirekuion ~ann zur Be
sch1lieunigung des Warenverkehrs und zur Ver
einfachung des automationsunterestützten Zaih
lungsverkehrsauf Antra;g für die Entrichtung 
des Zolles eine ZaMungsfrist Vlon drei Wochen 

§ 59. (1) ... 

(2) .. , 

(3) .. , 

(4) neu 

(5) neu 

§ 175. (1) ... 

(2) ... 

(3) .. , 

(4) Die Finanzlandesdirektionen können unter 
allfälliger Festsetzung von SicherungsmaßnQ.hmen 
nach Maßgabe dieses Bunde.sgesetzes für Abferti
gungen ,aus offenen Lagern auf V'Ülrmetkrechnung 
eine höchstens sechswöchige, für Abfertigungen 
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bewilligen, wenn die Einlbringlichkeit des Zolles im Hausbe,schauwege und bei bargeldloser ZoJil
gesichert ist. zahlung eine Zahlungsfrist bis zu drei Wochen 

bewiHigen. 

(5) Unlbeschadet der Fälligkeit der Zollschuld 
und der ,aLLenfalls bereits eingetretenen Ver
pflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschla
ges ist in !HescheLden, ausgenommen zollamtliche 
Bestätigungen (§ 59), für die Entrichtung 'des 
Zolles eine Frist einzuräujmen, die drei Wochen 
nicht Ülbersteigen darf. 

§ 181. (1) Für ,die Berichügung von ,Besch,eiden, 
die eine Zo1lsch:uld betreffen, sowie für die Auf
iheibung~O'lcher Bescheide im Aufsicht,sweg gelten 
vorbehaltlich des Abs. 2 die allgemeinen abgaben
rechtlich,en Vorschriften. 

§ 182. entfällt 

(5) neu 

§ 181. (1) Bescheide, die eme Zollschuld be
treffen, können 

a) durch die Behörde, die den Bescheid er
lassen hat, hinsichtlich von Schreib-' und 
Recheru.fehlern oder anderen offenbar auf 
einem älhnlichen Versehen beruhenden tat
sächlichen Unrichtigkeiten Iberichügt wer
den; 

h} in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der 
Oberlbehärde ganz oder te~lweise ,auf,geho
ben werden, 

1. wenn sich ihre Rech:tswidrigkeit aus einer 
offenkundig unr.ichtig-en Gesetzesanwen
dung ergibt, 

oder 
2. wenn ,sie be~m Verfassungsgerichtshof 

oder heim VerwaItungsgerichtshorf ange
fochten 'Sind. 

Verjährung 

§ 182. Für die Verjährung fälliger ZoH- und 
Ersatzforderungen sowie Vlon F'olrderungen an 
di,e ZoHverwaltung aUJf Zollerstattungen gelten 
die für die übrigen: BundesaJbgaben bestehenden 
Vorschriften. 

ARTIKEL IV 

Ger ich t s- u n cl Jus t i z ver wal tun g s g e b ü h ren g e set z 1962 

§ 29 .... 

(1) Der für die Berechnung der Eintragungs
gebühr maßgebende Wert ist bei der Eintragung 
des EigentU/msrechtes - au&genommen im Fall der 
Vormerkung - sowie :bei .der Anmerkung der 
Rechtfertigung der Vormerkung zJUm Erwer!b des 
Eigentums mit dem Betrag a>n:zusetzen, der der 
Ermittlung der Grunderwerbsteuer oder Erb
schafts- und Schenkungssteuer zugrunde zu l~gen 
wäre; hiehei sind Steuervergünstigungen nicht zu 
berücksichoigen .... 

§ 29. Wertberechnung für die Ein
t r .a gun g s g e b ü h r. 

(l) Der für die Berechnung der Eintragungs
gebühr maßgebende Wert ist bei der Eintragung 
des Ei,gentumsrechtes mit dem Betrag anzusemen, 
der der Ermittlung der Grunderwerbsteuer oder 
El"bschafts- und Schenkungssteuer zugrunde zu 
legen wäre; hiebei sind Steuervergünstigungen 
:nicht zu berücksichtigen .... 
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Tarif
post 

Gegenstand 

11 Co. " 
,a) ... 
h) _ .. 

. 1. Eintragungen zum Erwerb des 
Eigentums (Aus,na1tme Z. 1 a), 

1 a. Vormerkungen zum Erwerb 
des Eigentums, 

1 b. Anmerkungen der Rechtferti
gung der Vormerkung zum Erwerb 
des Eigentums, 

Maßstab, für die Gebührenbemessung 

Vlon jedem, wenn auch nur begonne
nem Bogen 
vom Wert des Rechtes 

Der z e i t ge 1 t end erG e set z este x t: 

Tarif
post 

Gegenstand 

11 C .... 
,a) ..• 

b) ... 
1. Eintragungen Zum Erwerb des 

Eigentums, 
1 a. neu 
1 b. neu 

Maßstab, für die Gebührenbemessung 

Höhe der 
Gebühren 

400 S 

1 v. H. 

Höbe der 
Gebühren 

93 
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Anmerkungen. 

Zu a: .. . 

Zu b: .. . 

4 .... 

5. '" 

6 ... . 

7 ... . 

7 a. Wird die V;ormerkungzum Erwerb des 
Eigentums ,gerechtfertigt, so ist in di'e Gebühr 
!lI3.ch Tarifpost 11 lit. b Z. 1 bdie nach Tarif
post 11 lit'. b Z. 1 a entrichtete Gebühr einzurech
nen. 

Anmerkungen. 

Zu a: .. . 

Zu b: .. . 

4 ... . 

5 ... , 

6 ... . 

7 ... . 

7 a. neu 
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